
 
 
Matthias Niedobitek / Andreas Löwe (Hrsg.) 
 
 
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Europa  
 
Studentische Fachtagung am 21. Januar 2013 
 
 





 
 

 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Europa 
 

Studentische Fachtagung  
am 21. Januar 2013 an der TU Chemnitz 

 
Herausgegeben von Matthias Niedobitek und Andreas Löwe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universitätsverlag Chemnitz 
 

2013 



 
Impressum 
 
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek 
 
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über 
http://dnb.d-nb.de abrufbar. 
 
 
 
 
 
 Dieses Projekt wurde mit Unterstützung 

der Europäischen Kommission 
finanziert. Die Verantwortung für den 
Inhalt dieser Veröffentlichung 
(Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die 
Kommission haftet nicht für die weitere 
Verwendung der darin enthaltenen 
Angaben. 

 
 
    
 
 
 
 
Technische Universität Chemnitz/Universitätsbibliothek 
Universitätsverlag Chemnitz 
09107 Chemnitz 
http://www.bibliothek.tu-chemnitz.de/UniVerlag/ 
 
Herstellung und Auslieferung 
Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat OHG 
Am Hawerkamp 31 
48155 Münster 
http://www.mv-verlag.de 
 
ISBN 978-3-941003-93-4 
 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-123443 
 



5 

Vorwort 

 

 

Der vorliegende Sammelband beruht auf Vorträgen, die im Rahmen 
einer studentischen Fachtagung zum Thema „Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit in Europa“ am 21. Januar 2013 an der TU Chemnitz 
gehalten wurden. Die Studierenden sind in den Studiengang „Europa-
Studien“ eingeschrieben und haben sich in einem vorbereitenden Semi-
nar besondere Expertise in den von ihnen bearbeiteten Themen erwor-
ben, wobei vielfach eine rechtlich-institutionelle Perspektive einge-
nommen wurde.  

Neben den studentischen Beiträgen enthält der Sammelband auch eine 
Abhandlung des Mitherausgebers Andreas Löwe M.A.  

Die Herausgeber sowie die Autorinnen und Autoren hoffen, mit dem 
Band einen aktuellen Beitrag zu dem vielgestaltigen Phänomen 
„Grenzüberschreitende Zusammenarbeit“, dass an der TU Chemnitz 
als Forschungsthema einen festen Stand hat, zu leisten.  

 

Chemnitz im September 2013 

 

Matthias Niedobitek   Andreas Löwe 

 





7 

Inhaltsverzeichnis 

 

Theoretischer Teil 

Jakob Landwehr 
Der Begriff „grenzüberschreitende Zusammenarbeit“ und seine Anwendung 
am Beispiel der Zusammenarbeit zwischen der Region Südwestfinnland und 
dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ........................................................11 

Benjamin Sadler 
Madrider Rahmenübereinkommen und EVTZ-VO im Prozess zunehmender 
inhaltlicher Annäherung .............................................................................................61 

Andreas Löwe 
Kontinuität zwischen INTERREG und Europäischer territorialer 
Zusammenarbeit: „INTERREG IV“? .....................................................................95 

 

Fallbeispiele 

Tobias Fißmer 
Die EUREGIO – Vorbild Grenzüberschreitender Zusammenarbeit? ........... 151 

Hanne Schneider 
Neue Mobilität an der Grenze? –Grenzüberschreitende 
Arbeitsmarktkooperationen im sächsisch-polnischen Grenzraum .................. 183 

Elisa Gerbsch 
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im deutsch-polnischen (Inter-) 
Nationalpark „Unteres Odertal“: Ein Projekt mit Vorbildfunktion? .............. 227 

 



8 

Sandra Rau 
Grenzüberschreitende Kooperation an den Außengrenzen der EU: 
Herausforderungen für die Zusammenarbeit entlang der polnisch-ukrainischen 
Grenze ........................................................................................................................ 267 

 



 
 
 
 
 
 
 

Theoretischer Teil





Der Begriff „grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit“ und seine Anwendung am 

Beispiel der Zusammenarbeit zwischen der Region 
Südwestfinnland und dem Bundesland 

Mecklenburg-Vorpommern 

Jakob Landwehr 

Gliederung  

I. Einleitung  

II. Definition der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
1. Heranführung an den Begriff der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit  
2. Definitionen des Begriffs grenzüberschreitender Zusam-

menarbeit  
3. Merkmale der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

a) Allgemeine Voraussetzungen  
b) Unterscheidungsvarianten von grenzüberschreitender 

Zusammenarbeit  
c) Akteure  
d) Inhalte und Ziele  
e) Bereiche der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit  
f) Rechtlicher Rahmen  
g) Formen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

4. Eigene Definition der grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit    



12 
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I. Einleitung  

Europa wird durch seine Geschichte, seine unterschiedlichen Kulturen und die 

Staatenvielfalt geprägt. Zu Europa gehören deshalb Grenzen und Grenzregio-

nen. Doch Staatsgrenzen teilen Regionen und ethnische Minderheiten, die als 

Einheiten zusammengewachsen sind, und schränken wirtschaftliche Aktivitä-

ten oder die kulturelle Zusammenarbeit ein.1 Durch die historischen Entwick-

lungen der nationalen Grenzen entstand der sogenannte „Barriereeffekt“, der 

durch Militär-, Verwaltungs-, Sozial- und Wirtschaftspolitik zusätzlich verstärkt 

wurde. An den Grenzen treffen oftmals zwei unterschiedliche Systeme aufei-

nander, die durch den Grenzkontakt direkt miteinander verbunden sind. In 

den durch den „Barriereeffekt“ betroffenen Grenzregionen entwickelten sich 

1 Vgl. Křenek, S. 24 f. 
                                                      



13 

daher Nachteile für die Menschen durch starke Strukturschwäche im wirt-

schaftlichen und sozialen Bereich.  

Seit 1950 haben Pioniergruppen von Grenzregionen, zum Beispiel an der 

deutsch-niederländischen Grenze, eine grenzübergreifende Zusammenarbeit 

initiiert und mit dem Ziel entwickelt, diese historischen Barrieren zu überwin-

den. Dadurch sollten die Unterschiede, Ungleichgewichte sowie die Probleme 

der peripheren Lage, die durch den Barriereeffekt der nationalen Grenzen 

entstanden sind, beseitigt werden.2 Diese Zusammenarbeit in den Grenzregio-

nen und über Grenzen hinaus zwischen verschiedenen Akteuren in verschie-

denen Organisationsformen und Netzwerken hat kontinuierlich zugenommen. 

Insbesondere wurden etwa durch die Planung und Umsetzung des Binnen-

marktes von 1985 bis 1993 und den dadurch geschaffenen neuen Grenzquali-

täten für die Binnen- und Außengrenzen, den Maastrichter Vertrag zur Euro-

päischen Union mit der Einführung des Subsidiaritätsprinzips, der Lösung des 

Ost-West Konflikts und durch die deutsche Wiedervereinigung neue Möglich-

keiten der Zusammenarbeit geschaffen.3  

Es lässt sich festhalten, dass sich im Zuge der Integration Europas in den 

letzten Jahren Formen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im regio-

nalen Rahmen stark ausgeweitet haben und immer mehr an Bedeutung gewin-

nen.  

In der Wissenschaft wird der Begriff der „grenzüberschreitenden Zusammen-

arbeit“ (GZA) vielfach verwendet. Es gibt jedoch keine einheitliche Definition 

2 Vgl. AGEG, S. 6-8.  
3 Vgl. Janßen, S. 7. 
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des Begriffs, sondern zahlreiche unterschiedliche Beschreibungen. Auch die 

Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) hat sich der The-

matik angenommen und  eine eigene Definition entwickelt, die sich aber von 

anderen Definitionen deutlich unterscheidet. Die Problematik liegt daher in 

der Vielfältigkeit der Nutzung des Begriffs der GZA.  

Im Rahmen des Beitrags soll eine neue und universelle Definition des Begriffs 

entwickelt werden mit dem Versuch, alle Formen von Kooperationen über 

Grenzen hinweg einzubeziehen. Die Fragestellung der Arbeit lautet daher, was 

eine GZA ausmacht, wie sie stattfindet und welche Merkmale sie auszeichnet. 

Aufgrund des Umfangs der Thematik soll der Begriff der GZA auf die Be-

trachtung von Europas Grenzen beschränkt werden und im Rahmen der 

rechtlichen Voraussetzungen für die GZA Deutschland als Beispiel dienen.  

Im Hauptteil der Arbeit wird zunächst die Begrifflichkeit der GZA näher 

betrachtet, eine eigene Definition des Begriffs gesucht und diese anschließend 

anhand eines Kooperationsbeispiels zwischen der Region Südwestfinnland und 

dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern reflektiert. Dazu erfolgt zunächst 

eine Heranführung an den Begriff GZA und eine Ursachenforschung zur 

Problematik der uneinheitlichen Definition des Begriffs GZA. Die Merkmale 

der GZA sollen dabei herausgearbeitet werden und als Grundlage für eine 

neue und einheitliche Definition dienen. Zu ihnen zählen beispielsweise die 

Beteiligung der Akteure, die Art der Zusammenarbeit, die rechtlichen Rah-

menbedingungen, die Inhalte und Ziele oder die Themenbereiche der GZA.  

Im folgenden Teil der Arbeit wird das Kooperationsbeispiel zwischen der 

Region Südwestfinnland und dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern 
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näher betrachtet. Dazu werden beide Länder kurz vorgestellt. Aufgrund der 

geographischen Lage beider Länder, die nur über die Ostsee verbunden sind, 

erfolgt eine kurze Einführung in das Seerecht, um die Voraussetzungen für die 

GZA darzustellen. Trotz keines direkten Grenzkontaktes findet GZA statt, die 

anschließend näher beleuchtet wird. 

Im Fazit der Arbeit soll eine Antwort auf die vorangegangene Fragestellung 

nach einer einheitlichen Definition des Begriffs der GZA gefunden und die 

Kooperation im Fallbeispiel unter dieser eigenen Definition betrachtet werden. 

Hierbei ist zu vermuten, dass aufgrund der Lage der beiden Kooperations-

partner, die keinen direkten Grenzkontakt haben, aber trotzdem GZA betrei-

ben, die Kooperation die Besonderheiten der gewonnen Definition anschau-

lich aufzeigt.   

Neben zahlreichen Definitionen aus der Wissenschaft wurden für die Arbeit 

insbesondere auch Dokumente der Europäischen Union (EU) und AGEG 

herangezogen. Die dort gefundenen Merkmale sollen zusammengefügt und 

ergänzt werden, um eine einheitliche Definition zu finden.  
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II. Definition der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit  

1. Heranführung an den Begriff der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit  

Der Begriff „grenzüberschreitende Zusammenarbeit“ beinhaltet bereits zwei 

Komponenten. Zum einen erfolgt zwischen Partnern eine Kooperation und 

zum anderen findet diese Kooperation über eine Grenze hinweg statt. Ein 

wichtiger Bestandteil der GZA scheint daher ein Grenzverlauf zu sein. Aber 

was genau meint der Begriff „Grenze“? Fest steht, dass GZA über Staatsgren-

zen hinaus stattfindet. Seidl-Hohenveldern definiert Staatsgrenzen als „jene 

gedachten oder in der Natur ersichtliche Linien, die das Gebiet umschließen, 

innerhalb dessen einem Staat territoriale Souveränität zusteht.“4 Eine reine 

geographische oder soziologische Definition gibt keinen Rückschluss darüber, 

was eine Grenze genau ein- und ausschließt, da sie sich immer nur auf einen 

bestimmten Kontext bezieht. Für eine universelle Definition des Begriffs GZA 

erscheint eine interdisziplinäre Definition am besten. So versteht Schmitt-

Egner unter dem Begriff Grenze „eine konstruierte Barriere [Linie, Saum], die 

Raumeinheiten und Systeme ebenso umfaßt wie trennt [einschließt wie aus-

schließt] und nur unter bestimmten Bedingungen überwunden werden kann.“5  

Es lässt sich festhalten, dass grenzüberschreitende Zusammenarbeit kein regi-

onaler oder europäischer, sondern ein globaler Vorgang ist.  

4 Seidl-Hohenveldern, Rz. 1163. 
5 Schmitt-Egner, S. 67. 
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GZA findet in Grenzregionen statt. Der Europarat definiert Grenzregionen als 

„a potential region, inherent in geography, history, ethnic groups, economic 

possibilities and so on, but disrupted by the sovereignity of the governments 

ruling on each side of the frontier“6 

In Europa lassen sich die Grenzregionen in drei Typen einteilen. Zunächst gibt 

es die Grenzgebiete an staatlichen Grenzen zwischen den alten Mitgliedsstaa-

ten (beispielweise die EUREGIO oder die Saar-Lor-Lux), des Weiteren die 

Grenzregionen zwischen den alten Mitgliedstaaten der EU und den neuen EU-

Staaten. Dazu gehören beispielsweise Kooperationen zwischen Staaten wie 

Deutschland und Polen oder Österreich und Tschechien. Die Kooperation 

findet in Regionen wie Ostbayern, Niederschlesien (bzw. Oderregion) oder 

Westböhmen, Sachsen statt. Die dritte Form der Grenzregionen existiert an 

den EU-Außengrenzen. Dazu gehört zum Beispiel die Kooperation zwischen 

Regionen in Polen und der Ukraine.7 

In den genannten Grenzregionen erfolgt eine Kooperation zwischen verschie-

denen Akteuren, die auf unterschiedliche Art in die Zusammenarbeit einge-

bunden sind, um gemeinsame Ziele zu erreichen, basierend auf gemeinsamen 

Nachteilen, die durch die Nähe zur Staatsgrenzen hervorgerufen wurden oder 

auf gemeinsamen Interessen im Grenzgebiet. Meist liegen die Grenzregionen 

weit entfernt von wichtigen wirtschaftlichen oder politischen Machtzentren, da 

sich Wirtschaft, Kultur und Bevölkerung zu den Grenzen eines Staates hin 

abschwächen. Oft sind Grenzregionen wegen ihrer Lage nur unzureichend an 

Verkehrs- oder Kommunikationsnetze angeschlossen und durch eine mangel-

6 Council of Europe, Handbook on transfrontier co-operation, S. 9. 
7 Vgl. Zschiedrich, S. 13. 

                                                      



18 

hafte Infrastruktur gekennzeichnet. Selbst in Grenzgebieten, die heute groß-

räumig infrastrukturell eingebunden sind, macht sich die jahrzehntelange Miss-

achtung noch stark bemerkbar. Ein teilweise gravierendes Defizit in der Han-

dels- und Dienstleistungsstruktur entsteht in den Grenzregionen, die von 

kommerziellen Zentren und ihrem natürlichen Hinterland getrennt sind. Ver-

schiedene Rechts-, Verwaltungs- und Sozialsysteme, unterschiedliche Sprache 

und verschiedene kulturelle Traditionen auf beiden Seiten der Grenze er-

schweren zudem die Kommunikation in der Region. Grenzregionen verfügen 

zudem oft über eine niedrige Produktivität in der Landwirtschaft, wenig Bo-

denschätze, einseitige Wirtschaftsstrukturen und einen schwachen Dienstleis-

tungssektor.8   

Da es keine einheitliche Definition des Begriffes GZA gibt, werden im Fol-

genden verschiedene Definitionen vorgestellt, um im anschließenden Teil 

Merkmale der GZA herauszuarbeiten und eine möglichst einheitliche Definiti-

on zu entwickeln. 

2. Definitionen des Begriffs grenzüberschreitender Zusam-
menarbeit  

Die Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) versteht unter 

dem Begriff der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit „eine Zusammenar-

beit vor Ort über Staatsgrenzen hinweg zwischen benachbarten Grenzregio-

nen, die regionale oder kommunale Behörden oder andere Organisationen in 

der Grenzregion miteinbezieht.“9 Die Europäische Kommission wiederum 

8 Vgl. Breuer, S. 84-85. 
9 Europäische Kommission, LACE, S. 2. 
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definiert GZA als „unmittelbare nachbarschaftliche Kooperation der regiona-

len und lokalen Instanzen entlang einer Grenze in allen Lebensbereichen und 

unter Einschaltung von Akteuren aus diversen Handlungsfeldern.“10 Diese 

beiden Definitionen lassen zumindest drei Grundmerkmale der GZA erken-

nen. Neben der strategieorientierten und projektbezogenen Handlung sind 

weitere Merkmale der GZA, dass sie nachbarschaftlich grenzüberschreitend 

stattfinden und eine Beteiligung von lokalen und regionalen Akteuren aus 

jeglichen Handlungsfeldern aufweisen. Der Europarat definierte GZA im Jahr 

1989 als „jedes gemeinsame Unternehmen, das die Festigung und Weiterent-

wicklung der nachbarschaftlichen Kontakte zwischen den Gemeinden und 

Territorialbehörden mit mindestens zwei Subjekten zum Ziel hat.“11 

Das Europäischen Rahmenabkommen über die grenzüberschreitende Zu-

sammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften12 des Europarats definiert 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Art. 2 als „jede Abstimmung mit 

dem Ziel der Stärkung und Weiterentwicklung der nachbarschaftlichen Bezie-

hungen zwischen den Gebietskörperschaften von zwei oder mehr Vertragspar-

teien sowie der Abschluß der dazu erforderlichen Vereinbarungen. Die grenz-

überschreitende Zusammenarbeit erfolgt im Rahmen der Zuständigkeiten der 

Gebietskörperschaften, wie sie im innerstaatlichen Recht festgelegt sind. Aus-

maß und Art dieser Zuständigkeiten werden durch dieses Übereinkommen 

nicht berührt.“ Diese Definition betrifft allerdings nur die GZA, die im Rah-

men des Abkommens stattfindet.  

10 AGEG, S. 4. 
11 Křenek, S. 27. 
12 Europarat, SEV Nr. 106. 

                                                      



20 

Eine allgemeinere Version kommt von Breuer, die unter GZA „die transnatio-

nale Interaktion zwischen benachbarten Regionen und ihren Akteuren zur 

Erhaltung, Steuerung und Entwicklung eines gemeinsamen Lebensraumes“ 

versteht.13  

Die GZA wird ebenfalls definiert als eine problemlösungsorientierte Reaktion 

auf materielle bzw. problematische Interdependenzen über die nationalstaatli-

che Grenze hinweg, die in der Grenzregion einen gemeinsamen Steuerungsbe-

darf erfordern.14 Der ehemalige Generalsekretär der AGEG Gabbe versteht 

unter GZA „nachbarschaftliche Zusammenarbeit in allen Lebensbereichen 

zwischen aneinanderliegenden Gebieten, regionalen und/oder kommunalen 

Gebietskörperschaften oder sonstiger Körperschaften in Grenzgebieten.“15  

Allein dieser kleine Ausschnitt aus möglichen Definitionen zeigt die Problema-

tik des Begriffs gut auf. Jede der Definitionen weist eigene Merkmale auf, die 

sich aber überschneiden können. Manche Definitionen beziehen sich auf In-

halte von Verträgen oder Abkommen und sind daher auf eine bestimmte Ziel-

gruppe zugeschnitten. Um eine einheitliche Definition des Begriffs GZA zu 

finden, soll nun auf die einzelnen Merkmale detaillierter eingegangen werden. 

 

 

13 Breuer, S. 105. 
14 Vgl. Blatter, S. 40. 
15 Gabbe, S.6. 
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3. Merkmale der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

a) Allgemeine Voraussetzungen 

Damit eine Zusammenarbeit stattfinden kann, ist eine teilweise Anerkennung 

von Interessen und Forderungen der anderen Seite die Grundvoraussetzung 

für Verhandlungen. Demgegenüber haben Maximalforderungen von einem 

beteiligten Akteur, vor allem wenn sie den legitimen Interessen eines anderen 

Akteurs zuwiderlaufen, einen negativen Effekt auf den Verlauf der Zusam-

menarbeit. Daher ist Kompromissbereitschaft von besonderer Bedeutung, 

wenn es um das Erreichen gemeinsamer Interessen und Ziele geht. Damit 

GZA erfolgreich stattfinden kann, müssen zudem ausreichend personelle wie 

finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.16  

Eine weitere Voraussetzung der GZA findet sich in der Geographie. Damit 

GZA stattfinden kann, muss eine räumliche Nähe vorhanden sein. Dabei 

können die Akteure aus mehr als zwei benachbarten Staaten stammen, solange 

alle Beteiligten über eine gemeinsame Grenze verfügen.17 Neben der räumli-

chen Nähebeziehung muss ein gemeinsames Interesse aller beteiligten Akteure 

an einer Kooperation vorhanden sein.18 

Die AGEG hat vier Grundsätze der erfolgreichen GZA aufgestellt: Partner-

schaft, Subsidiarität durch Einbindung und Verantwortung der regionalen und 

lokalen Ebene, Vorhandensein eines gemeinsamen grenzübergreifenden Ent-

16 Vgl. Blatter, S. 275. 
17 Vgl. Niedobitek, S. 113. 
18 Vgl. Krämer, S. 19. 
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wicklungskonzeptes oder -programms sowie gemeinsamer Strukturen auf 

regionaler / lokaler Ebene und eigene Finanzierungsquellen. Die vier Grund-

merkmale sind generell anerkannt und bilden auch die Grundvoraussetzungen 

für europäische Hilfsprogramme. GZA setzt ferner eine gemeinsame Planung 

und Umsetzung voraus. Die Kooperation wird nicht von einem Partner natio-

nal allein durchgeführt und die Zusammenarbeit erfolgt von Beginn an ge-

meinsam und in beiderseitigem Einverständnis.19 

b) Unterscheidungsvarianten von grenzüberschreitender Zusammen-
arbeit  

Jede GZA verläuft unterschiedlich. Viele besitzen zwar das gleiche Muster, 

unterscheiden sich aber dennoch. Im Folgenden werden einige Möglichkeiten 

der Unterscheidung aufgezeigt. 

Zunächst weist GZA eine erstaunliche institutionelle Vielfalt auf. Sie setzt sich 

aus punktueller politischer, ökonomischer, technischer oder kultureller Zu-

sammenarbeit zur Lösung von spezifischen Sachfragen zusammen. Anderer-

seits kann sie auch aus langfristigen Programmen zur Wirtschaftsförderung, 

zur Infrastrukturpolitik oder zum kulturellen Austausch bestehen. Unterschie-

den werden die Institutionen der GZA durch die Träger der Zusammenarbeit 

und ihre rechtliche Form. Dabei wird der Grad der Institutionalisierung durch 

die Faktoren der individuellen bzw. kollektiven Handlungsfähigkeit der Akteu-

re, die Interaktions- und Entscheidungsfindungsmodi, die Strukturmuster und 

Intensität der Interaktion sowie die (territoriale oder funktionale) Verankerung 

19 Vgl. AGEG, S. 10. 
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der Institution bestimmt. Diese ordnen sie in formaler und fester oder infor-

meller und loser Form. Erstere sind meist Organisationen und Vereinigungen 

mit hierarchischen Strukturen, relativ begrenzter individueller Handlungsfrei-

heit und relativ breitem, territorial ausgerichtetem Aufgabenspektrum. Infor-

melle Institutionen sind insbesondere Netzwerke, ausgestattet mit relativ gro-

ßem individuellen Handlungsspielraum, Mehrheitsentscheidungen und gleich-

berechtigten Beziehungen sowie einem begrenzten, funktional ausgerichteten 

Aufgabenspektrum mit größerer Offenheit und Innovationsfähigkeit.20 Unter-

schiede bei der GZA finden sich außerdem in der Varietät ihrer Regelungstiefe 

oder in der Differenzierung der Kooperation. Hier lässt sich zwischen lokaler 

oder regionaler und bilateraler oder multilateraler Kooperation differenzie-

ren.21 Sie erschöpft „sich in der flüchtigen Zusammenarbeit unter privaten 

Akteuren, oder (…) verfestigt sich zur transnationalen Zusammenarbeit von 

Verwaltungen und Regierungs-Kommissionen, zu Regionalausschüssen und 

„Räten“, oder gar zur Struktur eines öffentlich-rechtlichen Zweckverban-

des.“22  Die Form der Organisation der GZA ist den jeweils vor Ort gegebe-

nen Strukturen anzupassen. Sie unterscheidet sich durch die Rahmenbedin-

gungen im Kooperationsraum und die Unterschiede der Partnerregionen im 

Grenzraum. Grenzüberschreitende Strukturen unterscheiden sich in den As-

pekten der Zweckbestimmung, der Kompetenzen, der Kapazitäten und der 

Organisation voneinander. Unterschiede entstehen ferner durch verschiedene 

gesetzliche Bestimmungen auf beiden Grenzseiten, durch unterschiedliche 

Verwaltungsstrukturen mit unterschiedlichen Kompetenzen auf lokal-

20 Vgl. Blatter, S. 42 ff. 
21 Vgl. Lesse / Richter, S. 8 f. 
22 ebd, S. 8. 
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regionaler Ebene und durch unterschiedliche Entwicklungsstufen der Zusam-

menarbeit in den Gebieten.23 

c) Akteure 

Die Themenbereiche der GZA tangieren eine große Anzahl von Akteuren. 

Unter diesen Begriff fallen sowohl juristische Organisationen als auch physi-

sche Personen, die selbst aktiv am Prozess teilnehmen oder einen entschei-

denden Einfluss auf die Entwicklung ausüben.  

Cramer gliedert die Akteure nach dem Rechtsstatus in drei Bereiche: In den 

staatlichen (öffentlich-rechtlichen) Bereich fallen Instanzen auf EU-Ebene, 

Instanzen auf Bundes- und Landesebene, Instanzen auf regionaler Ebene und 

Instanzen auf lokaler Ebene. Im zweiten Bereich, dem Zwischenbereich, fin-

den sich öffentliche Unternehmen, öffentlich-rechtliche Institutionen, Kam-

mern, politische Parteien, Interessenverbände, Bildungseinrichtungen und 

Forschungsinstitute. Im privatrechtlichen Bereich finden sich private Haushal-

te, private Unternehmen oder Vereine wieder.24 Ferner gibt es Einrichtungen 

aus dem Zwischenbereich, die privatrechtlich organisiert sind. Fest steht, dass 

innerhalb eines durch Staatsgrenzen getrennten Lebensraumes die GZA die 

Kooperation von Regionen, Kommunen oder privatrechtlichen Zusammen-

schlüssen beinhaltet.  

Für eine Euroregion müssen zwei Grundsätze erfüllt werden. Die GZA muss 

eine grenzüberschreitende Organisationsstruktur und Arbeitsweise vorweisen. 

23 Vgl. Křenek, S. 34.  
24 Vgl. Cramer, S. 65 f. 
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Nationale Zweckverbände von lokalen (Gemeinde und Städte) und regionalen 

(Kreise und Bezirke) Körperschaften, die sich zu einem gemeinsamen Dach-

verband zusammenschließen, machen die Organisationsstruktur aus. Zudem 

besitzt eine Euroregion eine permanente grenzübergreifende Geschäftsstelle 

und Verwaltungspersonal, daneben oft auch eine parlamentarische Versamm-

lung.25 

Bei den Akteuren im Rahmen der GZA kann es sich um subregionale Kollek-

tive bzw. individuelle Akteure handeln. Der regionale Akteur setzt sich in der 

Regel zusammen aus dem kollektiven Akteur (regionale Ebene), subregionalen 

kollektiven Akteuren (lokale Ebene) und individuellen Akteuren.26 Individuel-

le, also private Akteure, können ebenfalls als Kollektiv auftreten.  

Die GZA in den Euroregionen ist jedoch nicht als Grundlage für alle Formen 

der Zusammenarbeit zu verstehen.  

d) Inhalte und Ziele  

Ein weiteres Merkmal der GZA sind die gemeinsamen Inhalte und Ziele der 

Zusammenarbeit. Zu den Inhalten gehört die Abgrenzung des Arbeitsgebietes 

entsprechend gemeinsamer Interessen (z. B. Infrastruktur, Wirtschaft, Kultur) 

und die Zusammenarbeit in allen Lebensbereichen (z. B. Wohnen, Arbeit, 

Freizeit, Kultur). Dabei ist die sozial-kulturelle Zusammenarbeit zumindest 

offiziell gleichberechtigt mit der wirtschaftlich-infrastrukturellen. Hinzu 

kommt die Umsetzung der Verträge, Vereinbarungen und Abkommen, die auf 

25 Vgl. Křenek, S. 34. 
26 Vgl. Breuer, S. 104. 
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europäischer Ebene und zwischen Staaten abgeschlossen worden sind, in eine 

grenzübergreifende Praxis.27 Zentrales Bestreben der GZA ist von nachholen-

den zu nachhaltigen Entwicklungsstrategien zu gelangen. Dabei werden Wi-

dersprüche zwischen Arbeit, Umwelt und Wirtschaft minimiert und ihre sy-

nergetische Wirkung maximiert.28 

Nach Breuer gibt es drei weitere Ziele der GZA, die untrennbar voneinander 

realisiert werden sollen. Zu diesen Zielen gehört die Wahrnehmung und Tole-

ranz der historischen und kulturellen Verständigungsbarrieren und anderer 

unsichtbarer Grenzen. Es gilt, neue Werte zu finden und ein neues grenzüber-

greifendes Vertrauen aufzubauen. In Zusammenhang damit steht das zweite 

Ziel, das Erkennen auch abweichender Zukunftsinteressen auf der Basis einer 

offenen Konfliktbearbeitung in der Gegenwart. Als letztes Ziel wird das nach-

barschaftliche Handeln definiert, also das Entwickeln gemeinsamer Problem-

definitionen und damit verbunden die Implementierung von Problemlösungs-

verfahren mit dem Ziel der grenzüberschreitenden Entwicklung aller Seiten.29 

Zu den Zielen und Aufgaben der GZA gehört auch die Überwindung der 

Barrierewirkung der Grenze. Darüber hinaus soll GZA einen gemeinsamen 

Lebensraum schaffen, der die Gebiete im Grenzraum wirtschaftlich, sozial und 

kulturell verbindet. Dadurch sollen neue Entwicklungspotentiale geschaffen 

und die Lebensbedingungen der Bewohner des Grenzraums durch die Über-

windung der Barrieren über die Grenze hinweg verbessert werden.30 Aus der 

27 Vgl. AGEG, S. 8. 
28 Vgl. Breuer, S. 104. 
29 Vgl. ebd.,  S. 104 f. 
30 Vgl. Křenek, S. 28. 
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GZA kann zudem als sekundäre Folge eine konkrete Aufgabe resultieren. Die 

Überwindung der Staatsgrenze ist dabei für das zu lösende Problem eine Her-

ausforderung. Im Rahmen der Zusammenarbeit in einem Bereich soll als Auf-

gabe die räumliche Trennwirkung der Staatsgrenze relativiert werden.  

GZA kann sich andererseits primär unmittelbar aus der Aufgabe selbst erge-

ben. Ein Ziel ist also die Beseitigung der Grenzwirkungen, hervorgerufen 

durch das Aufeinanderstoßen unterschiedlicher gesellschaftlicher Systeme.31  

Außerdem gehört zu den Zielen der GZA eine bessere endogene Nutzung der 

Potentiale sowie eine Ausweitung des eigenständigen regionalen Handlungs-

spielraumes gegenüber der nationalen und supranationalen Ebene.32 

Die AGEG sieht sechs Hauptmotive für GZA: Die Umwandlung der Grenze 

als Trennungslinie hin zu einem Ort der Begegnung und damit verbunden die 

Überwindung gegenseitiger Vorurteile der Menschen, die aus dem historischen 

Erbe resultieren. Durch die historischen Erfahrungen kommt es zu einem 

Mangel an Interaktionen, die die Grenze als Trennungslinie weiter stärken. 

Unter den wirtschaftlichen Aspekt fällt vor allem die Überwindung der peri-

pheren Lage und der Isolation und damit die Förderung und Verbesserung des 

Lebensstandards in dem gemeinsamen Grenzraum. Die letzten beiden Punkte 

sind die schnelle Annäherung an die Europäische Union und der Aufbau der 

Demokratie und funktionierender Kommunal- und  Regionalverwaltungen.33 

 

31 Vgl. Niedobitek, S. 17 f. 
32 Vgl. Breuer, S. 84. 
33 Vgl. Křenek, S. 39. 
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e) Bereiche der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit  

Laut AGEG kann GZA auf folgenden Gebieten stattfinden: Wirtschaftliche 

Entwicklung, Transport und Verkehr, Raumordnung, Umwelt- und Natur-

schutz, Kultur und Sport, Gesundheitswesen, Energie, Abfallwirtschaft, Tou-

rismus und Erholung, Agrarentwicklung, Innovation und Technologietransfer, 

Schule und Bildung, Soziale Kooperation, Rettungswesen und Katastrophen-

schutz, Kommunikation und Öffentliche Sicherheit. Damit werden fast alle 

möglichen Themen der Zusammenarbeit abgedeckt. GZA umfasst also alle 

Bereiche des alltäglichen Lebens, die Entwicklung von gemeinsamen Pro-

grammen, Prioritäten und Aktionen.34 Verschiedene Kooperationen im deut-

schen Grenzraum zeigen ebenfalls Inhalte der grenzüberschreitenden Zusam-

menarbeit wie Raumplanung, Verkehr, Gewässerschutz, Umweltschutz und 

Naturschutz, Trinkwasserentnahme, Schifffahrt, Fischerei, Wirtschaft, Land-

wirtschaft, Tourismus, Forstwirtschaft, Bildung, Erziehung, Gesundheit oder 

Kultur.35  

f) Rechtlicher Rahmen 

Für die GZA gibt es Rahmenbedingungen in Form von verschiedenen Arten 

rechtlicher Vereinbarungen (zum Beispiel Konventionen, Verträge, Abkom-

men, Protokolle) auf multilateraler, bi- oder trilateraler Ebene, einschließlich 

nationaler und / oder regionaler Körperschaften. Die meisten dieser Rahmen-

bedingungen bilden eine Basis für die Einrichtung und Durchführung von 

grenzübergreifenden Strukturen. Für öffentliche als auch Körperschaften des 

34 Vgl. AGEG, S. 8. 
35 Vgl. Schoch, S. 87 f. 
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privaten Rechts können internationale Rahmenabkommen eine umfassende 

Basis für GZA bilden. Unterschiedliche Arten von internationalen Abkom-

men, Konventionen und Vereinbarungen wurden bisher zur Erleichterung der 

grenzübergreifenden Zusammenarbeit auf lokaler, regionaler, zwischenstaatli-

cher und multinationaler Ebene genutzt. Diese Abkommen ermöglichen 

grenzübergreifende Aktivitäten zwischen öffentlichen Körperschaften unter-

schiedlicher Ebenen (zum Beispiel zwischen Staaten, Staaten und Regionen, 

Regionen und Provinzen, Regionen und Gemeinden, lokalen Behörden und 

internationalen Organisationen). Im Madrider Rahmenübereinkommen über 

die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften 

oder Behörden aus dem Jahr 1980 wurden vom Europarat die wichtigsten 

Arten von Abkommen für grenzübergreifende Zusammenarbeit ausgearbeitet. 

Ziel der Konvention sowie der drei Zusatzprotokolle36 ist es, die GZA in 

Europa zu fördern und zu erleichtern.  

Alle Staaten haben das Recht darauf, dass andere Staaten ihre territoriale Sou-

veränität respektieren und die Gebietshoheit akzeptieren. Dieser Grundsatz 

findet sich in der Charta der Vereinten Nationen. Er ist jedoch Einschränkun-

gen unterworfen. Ökologische Beeinträchtigungen des Territoriums lassen sich 

immer weniger mit dem Beharren auf die eigene staatliche Souveränität lösen. 

„Im Verhältnis zu Nachbarstaaten kann der Grundsatz der staatlichen Souve-

ränität deshalb nur beschränkte Geltung beanspruchen.“37 Ebenfalls wird das 

Souveränitätsbeharren der Staaten durch das sogenannte Prinzip der guten 

Nachbarschaft, das in der Präambel der Charta der Vereinten Nationen festge-

36 Vgl. Europarat, SEV Nr. 159; Europarat, SEV Nr. 169; Europarat, SEV Nr. 206. 
37 Verdross / Simma, S. 151. 
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legt ist, beeinflusst.38 Es existiert ein Grundsatz, der besagt, dass ein Staat sein 

Gebiet nur so nutzen oder nutzen lassen darf, dass die Bewohner, das Eigen-

tum oder das Gebiet eines anderen Staates nicht verletzt werden.  

Dieser Wunsch zeigt sich in Schlusserklärungen wie die Erklärung zur Konfe-

renz der Vereinten Nationen über die Umwelt der Menschen von 1972 oder 

der Erklärung aus dem Jahr 1992 über Umwelt und Entwicklung. In der völ-

kerrechtlich nicht bindenden Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung 

heißt es in Grundsatz 2:“…und haben die Verantwortung, dafür Sorge zu 

tragen, dass Tätigkeiten unter ihrer Hoheitsgewalt oder Kontrolle der Umwelt 

anderer Staaten oder Gebiete jenseits der Grenzen des  Bereichs nationaler 

Hoheitsbefugnisse keinen Schaden zufügen.“39 Ein Beispiel für die Gefahren 

lässt sich im Reaktorunglück von 1986 in Tschernobyl finden, das schädigende 

Auswirkungen auch in weit entfernten Staaten zur Folge hatte.40  

Verdross und Simma forderten bereits 1984, dass eine Informationspflicht 

bezüglich neuer und zusätzlicher Umweltbelastungen völkergewohnheitsrecht-

lich anerkannt werden müsse.41 Unter dem Aspekt der ökologischen Gefähr-

dung des Planeten hat die Entwicklung der letzten Jahre gezeigt, dass sich das 

ursprüngliche völkerrechtliche Nachbarrecht zu einem umfassenden völker-

rechtlichen Umweltschutz weiterentwickelte. Auf der Konferenz in Rio de 

Janeiro im Juni 1992 wurde im Schlussdokument zudem im Grundsatz 18 

unverbindlich bezüglich einer Informations- und Konsultationspflicht festge-

38 Charta der Vereinten Nationen Präambel.  
39 Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung. 
40 Vgl. Schoch, S. 8 f. 
41 Vgl. Verdross / Simma, S. 646. 
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halten, dass Staaten andere Staaten sofort über Naturkatastrophen oder andere 

Notfälle zu unterrichten haben, die geeignet sind, zu plötzlichen schädlichen 

Auswirkungen auf deren Umwelt zu führen.42  

Für Europa von größerer Bedeutung ist das UN/ECE-Übereinkommen, das 

einen völkerrechtlichen Vertrag darstellt. Der Vertrag aus dem Jahr 199143 

regelt die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) im grenzüberschreitenden 

Rahmen. Will ein Staat ein Projekt mit grenzüberschreitenden Auswirkungen 

realisieren, muss er sicherstellen, dass die Öffentlichkeit des Nachbarstaates 

eine gleichwertige Gelegenheit zur Mitteilung erhält. 

Es gibt also Pflichten, die aufgrund des völkerrechtlich anerkannten Verbots 

der Gefährdung von Nachbarstaaten als verbindliches Recht zu betrachten 

sind. Dazu gehören zunächst die Informations-, Konsultations- und Verhand-

lungspflicht. So legt beispielsweise das Übereinkommen über weiträumige 

grenzüberschreitende Luftverschmutzung44, das 1979 unterzeichnet wurde und 

1981 in Kraft trat, den Vertragsparteien im einzelnen umrissene Koordina-

tions- und Informationspflichten auf.  

Zehetner sieht die Konsultationspflicht im Zusammenhang mit ihrer „Zwil-

lingsschwester“, der Informationspflicht. Er geht davon aus, „den formell von 

der Tatsache einer geplanten Umweltnutzung informierten Staat treffe eine 

völkerrechtliche Pflicht zur Stellungnahme; diese Verpflichtung könne als Teil 

42 Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, Grundsatz 18.  
43 UN/ECE, Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context. 
44 Rat. 
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der grenzbezüglichen Konsultationspflichten verstanden werden.“45 In Art. 5 

UN/ECE-Übereinkommen legt das Abkommen die Pflicht zu Verhandlungen 

zwischen Nachbarstaaten bezüglich möglicher Alternativen zum eigentlich 

geplanten Vorhaben fest. Neben Informations-, Konsultations- und Verhand-

lungspflichten besteht zudem die Gleichbehandlungspflicht, die von jedem 

Staat mit geplanten umweltschädigenden Tätigkeiten verlangt, dass er ebenfalls 

die Bewohner anderer Staaten an seinen innerstaatlichen Verwaltungs- und 

Verwaltungsgerichtsverfahren mit Bezug zu diesen Tätigkeiten als Parteien 

zulässt (Art. 2, Art. 3 UN/ECE-Übereinkommen).  

Für eine weitere Annäherung gilt es auch, das Europäische Rahmenabkommen 

über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Gebietskörperschaften zu 

betrachten. Das im Jahr 1980 unterzeichnete Abkommen verpflichtet die un-

terzeichnenden Staaten in Art. 1, „die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

zwischen den Gebietskörperschaften in ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich 

und den Gebietskörperschaften im Zuständigkeitsbereich anderer Vertragspar-

teien zu erleichtern und zu fördern.“ Die materiell-rechtliche Komponente ist 

jedoch eher von beschränkter Bedeutung. Beyerlin spricht von einem „in sei-

nem Rechtspflichtgehalt eher kargen“46  Rahmenübereinkommen. Hinzu 

kommt, dass das Übereinkommen nur für Staaten, die es auch ratifiziert haben, 

verbindlich ist. Dennoch scheint das Übereinkommen einen belebenden Ein-

fluss auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ausgeübt zu haben.  So 

wurde durch das Rahmenübereinkommen ein rechtlicher und organisatori-

scher Bezugsrahmen hergestellt, der von den einzelnen Mitgliedsstaaten ausge-

45 Zehetner, S. 42. 
46 Beyerlin, S. 130. 
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füllt werden konnte. Eine verbindliche Rechtsgrundlage für die GZA wurde 

damit jedoch nicht geschaffen. 

Des Weiteren gibt es noch die Europäische Charta der kommunalen Selbst-

verwaltung,47 die 1985 nach einer Entscheidung des Ministerkomitees des 

Europarates zur Unterzeichnung ausgelegt wurde.48 In der Charta werden 

neben zentralen Bestimmungen über die kommunale Selbstverwaltung auch 

Aspekte der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beleuchtet. In Art. 10 

Abs. 3 wird hervorgehoben, dass kommunale Gebietskörperschaften berech-

tigt sind, „im Rahmen der vom Gesetz vorgegebenen Bedingungen mit den 

kommunalen Gebietskörperschaften anderer Staaten zusammenzuarbeiten.“ 

Artikel 3 und 4 besagen, dass kommunale Gebietskörperschaften „im Rahmen 

der Gesetze einen wesentlichen Teil der öffentlichen Angelegenheiten in eige-

ner Verantwortung zum Wohl ihrer Einwohner“ regeln und gestalten können 

und diese Zuständigkeiten durch die Verfassung oder Gesetz festgelegt wer-

den. 

Ein bedeutender Schritt für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im 

Rahmen der Europäischen Union (EU) war der Vertrag von Maastricht vom 7. 

Februar 1992. Die Artikel 198a bis 198c des EG-Vertrags schrieben die Schaf-

fung eines Ausschusses der Regionen49 definitiv fest.50 Dadurch wurde den 

47 Europarat, SEV Nr. 122. 
48 Vgl. Schoch, S. 20. 
49 Der Ausschuss der Regionen (AdR) ist ein beratendes Organ der Europäischen Union. Er setzt 
sich aus Vertretern der Mitgliedsstaaten der EU zusammen. Die Errichtung des Ausschusses sollte 
gewährleisten, dass die dem Bürger am nächsten stehenden öffentlichen Körperschaften zu 
Vorschlägen der EU, die für sie von unmittelbarem Interesse sind, gehört werden. Der AdR bringt 
somit den Standpunkt der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften zu Rechtsvorschriften 
der EU ein. Die Zusammensetzung erfolgt aus 330 Vertretern aus allen 28 Mitgliedsstaaten. 
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regionalen Akteuren ein verbesserter Zugang zu europäischen Entscheidungs-

prozessen in regulativen wie distributiven Politikfeldern ermöglicht. Seit 1990 

bestand zudem das INTERREG-Programm zur Förderung der grenzüber-

schreitenden Zusammenarbeit durch die Gewährung von Zuschüssen und 

Darlehen. Zu den Zielen des Programms gehörte unter anderem auch die 

Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Drittländern in den Gebieten an den 

Innen- und Außengrenzen der EU.51 INTERREG52 war Vorläufer der Euro-

päischen territorialen Zusammenarbeit (ETZ). Die ETZ ist Bestandteil der 

Kohäsions- und Strukturpolitik der EU und kann mit Zusammenarbeit der 

Regionen Europas übersetzt werden.53 Ebenfalls für den Zeitraum 2007-2013 

wurde mit dem Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit 

(EVTZ) ein neues Instrument der Zusammenarbeit auf gemeinschaftlicher 

Ebene eingeführt. Der EVTZ ist mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattet 

und seit dem 1. Januar 2007 handlungsfähig. Das Ziel ist es, u.a. die GZA 

seiner Mitglieder zu erleichtern und zu fördern. Er kann sich aus Mitgliedstaa-

ten, regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und/oder Einrichtungen 

des öffentlichen Rechts (auf fakultativer Basis) zusammensetzen.54 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die hier aufgezeigte völkerrechtli-

che Praxis und Entwicklung zwei Punkte verdeutlicht. Einerseits besteht eine 

völkerrechtliche Pflicht, Kontakte mit Nachbarstaaten aufzunehmen, um eige-

50 Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, Artikel 198a bis 198c. 
51 Vgl. Schoch, S. 21-22. 
52 Der Begriff „INTERREG“ hat sich in der Förderlandschaft etabliert und wird von der Mehr-
zahl der Programme weiterhin verwendet. 
53 Siehe Art. 3 Abs. 2 lit. c und Art. 7 VO (EG) Nr. 1083/2006 und Art. 6 VO (EG) Nr. 
1080/2006. 
54 Vgl. VO (EG) Nr. 1082/2006. 
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ne Vorhaben umzusetzen, die die Bewohner dieser Staaten betreffen können 

und ihnen die Möglichkeit einer Mitwirkung zu geben. Andererseits gibt es 

auch ein zunehmendes Interesse an einer Förderung, Entwicklung und Stär-

kung der grenzüberschreitenden lokalen oder regionalen Zusammenarbeit, die 

vor allem auf die Überwindung negativer sozioökonomischer Auswirkungen 

über Grenzräume hinweg abzielen. Dennoch verlangen internationale Verein-

barungen, wie beispielsweise das Rahmenabkommen über die grenzüberschrei-

tende Zusammenarbeit von Gebietskörperschaften, oft spezifische, zwischen-

staatliche, bilaterale Vereinbarungen, welche dann rechtliche Grundlagen für 

weitere Vereinbarungen werden können. Das Rahmenabkommen allein ist als 

solches keine Grundlage, um aus Vereinbarungen zwischen Gebietskörper-

schaften zweier Staaten ohne Weiteres völkerrechtliche Verträge zu machen, 

was rechtlich generell unmöglich ist.55  

Die völkerrechtliche Vertragsschlusskompetenz befähigt eine juristische Per-

son, sich durch Verträge mit anderen Personen mit Bezug zum Völkerrecht zu 

binden. Souveränen Staaten steht diese Kompetenz als den klassischen Subjek-

ten des Völkerrechts insbesondere zu.56 Da Bundesstaaten vom Völkerrecht 

grundsätzlich wie Einheitsstaaten behandelt werden, haben sie diese Kompe-

tenz ebenso inne. Schoch kommt jedoch zu dem Schluss, dass Gliedstaaten 

eines Bundesstaates weder Souveränität noch eine vorausgesetzte Völker-

rechtssubjektivität als begriffswesentliche Elemente zukommt.57 Gliedstaaten 

können zwar über eine gewisse Vertragsschlusskompetenz im internationalen 

Verkehr verfügen, die aber nicht unmittelbar aus dem Völkerrecht selbst her-

55 Vgl. Schoch, S. 23. 
56 Vgl. Verdross / Simma, S. 435. 
57 Vgl. Schoch, S. 99-108. 
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geleitet werden kann. Ein Großteil der völkerrechtlichen Lehre vertritt die 

Ansicht, dass Gliedstaaten nur soweit über eine Vertragsschlusskompetenz in 

völkerrechtlichen Belangen verfügen können, als innerstaatliches Recht ihnen 

diese garantiert.58  

In Deutschland ist die Kompetenz der Bundesländer, völkerrechtliche Verträ-

ge zu schließen, in Artikel 32 Absatz 3 GG beschrieben. Die Länder dürfen 

mit Zustimmung der Bundesregierung Verträge mit ausländischen Staaten 

abschließen, sofern sie sachlich für die Gesetzgebung zuständig sind.59 Es 

steht den Ländern nicht zu, über ihre Existenz, ihre territoriale Integrität, ihre 

Unabhängigkeit, ihre Stellung oder ihr maßgebliches Gewicht in der Völker-

gemeinschaft zu befinden. Völkerrechtliche Handlungsfähigkeit genießen die 

Länder jedoch bezüglich ihrer Vertragsschlusskompetenz. Sie werden nicht als 

Organe des Bundes tätig, da solche Verträge den Bund nicht berühren, son-

dern ihre Rechtswirkung lediglich zwischen den unterzeichnenden Partnern 

entfalten.60 Das Recht, andere als völkerrechtliche Verträge zu schließen, rich-

tet sich nach Art. 30 GG.  

g) Formen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit  

Um nachhaltige Fortschritte bei der GZA zu erreichen, sind meist permanente 

und „bindende“ grenzübergreifende Strukturen notwendig. Gewöhnlich ent-

wickeln sich dabei zuerst die Kooperation und in der Folge durch eine schritt-

weise Übernahme und das Aufzeigen pragmatischer Lösungen für eine Viel-

zahl rechtlicher, verwaltungsmäßiger und politischer Probleme die Strukturen. 

58 Vgl. Hammer, S. 15 und 24.  
59 Vgl. Schoch, S. 128-132. 
60 Vgl. Zuleeg, S. 214 f. 
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Neue Strukturen müssen nicht zwangsläufig mit der Gründung neuer Organi-

sationen geschaffen werden. Der Begriff „grenzübergreifende Struktur“ bein-

haltet häufig eine breite Palette von Absprachen, die aus Anpassung, Verknüp-

fung und Zusammenarbeit zwischen bestehenden Einrichtungen sowie eine 

Vielzahl von formalen und informellen Vereinbarungen bestehen.61 

Die Organisation der GZA kann einerseits nach dem Privatrecht, andererseits 

basierend auf nationalen Zweckverbänden oder Stiftungen beiderseits der 

Grenze nach dem jeweils geltendem öffentlichen Recht oder nach dem öffent-

lichem Recht, basierend auf Staatsverträgen, die auch die Mitgliedschaft der 

ausländischen Gebietskörperschaften regeln, erfolgen.62 

Es wird zwischen drei Stufen der Organisationsform unterschieden. Die „un-

verbindliche Zusammenarbeit“ verankert die Kontakte weder rechtlich noch 

besteht eine feste Struktur oder rechtliche Verpflichtung. Sie findet in Form 

von sporadischen Gesprächen zu Informations-, Koordinations- und Konsul-

tationszwecken statt. Die „vertragliche Zusammenarbeit“ eignet sich für die 

Regelung einzelner Sachfragen und bei Erfolg zur späteren Vertiefung der 

Kooperation. Die dritte Stufe, die „institutionelle Zusammenarbeit“, verdichtet 

die Kooperation. Es werden feste Strukturen und Organisationen geschaffen. 

Die Art der Zusammenarbeit wird intensiviert.63  

Die Verbindlichkeit der Zusammenarbeit zwischen Staaten wird von den Part-

nern meist in völkerrechtlicher Vertragsform angestrebt. Neben Auskünften 

61 Vgl. AGEG, S. 14. 
62 Vgl. ebd., S. 8 f. 
63 Vgl. Grom, S. 54-56. 
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über geplante Tätigkeiten, der Übermittlung von Informationen und dem 

Austausch von Warnungen, verpflichten sich Staaten dazu, zwischenstaatlich 

zu kooperieren. Zu einem Vertrag zwischen den Partnern kommt es, wenn die 

Willenseinigung rechtliche Verbindlichkeit erfordert oder eine vertragliche 

Bindung von den beteiligten Partnern als Grundlage und Sicherstellung der 

Zusammenarbeit gewünscht oder gefordert wird. Um den Abschluss eines 

Vertrages in einer bestimmten Rechtsordnung zu ermöglichen, ist die Rechts-

subjektivität der Beteiligten in der Rechtsordnung vorausgesetzt. Das Völker-

recht, das Unionsrecht und das nationale Recht sind für die Verankerung einer 

vertragsgerichteten Willenseinigung in Betracht zu ziehen.64 Für die Institutio-

nalisierung von GZA sind daher völkerrechtliche Verträge keine unabdingbare 

Voraussetzung. Hier genügen vertragsrechtliche Regelungen nach nationalem 

Recht. Um einer Institution Hoheitsrechte zu übertragen, ist ein rechtsverbind-

licher Vertragsschluss über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit unver-

meidlich.65 In Deutschland können die Länder beispielsweise nach Artikel 24 

Abs. 1a GG mit Zustimmung der Bundesregierung Hoheitsrechte auf grenz-

nachbarschaftliche Einrichtungen übertragen.  

4. Eigene Definition der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit  

GZA weist verschiedene Merkmale auf und kommt in unterschiedlicher Form 

vor. Festzuhalten ist, dass durch die Informations- oder Konsultationspflicht 

auf der einen Seite und der freiwilligen Kooperation auf der anderen Seite eine 

große Bandbreite an GZA stattfindet. Hinzu kommen noch die unterschiedli-

64 Vgl. Niedobitek, S. 142 f. 
65 Vgl. Niedobitek, S. 419 f. 
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chen Akteure der GZA, die ihre eigenen Interessen verfolgen und die Zusam-

menarbeit dadurch in den jeweiligen Fällen individuell prägen. Durch Rah-

menabkommen und Verträge gefördert, nimmt die GZA einen immer wichti-

geren und größeren Stellenwert für Grenzregionen in Europa ein. Aufgrund 

der Vielfalt der einzelnen Ausprägungen der GZA ist es praktisch unmöglich, 

eine Definition zu finden, die alle Einzelheiten und Formen der Kooperation 

umfasst. Durch die herausgearbeiteten Merkmale lässt sich aber eine Definiti-

on aufstellen, die einen Großteil der unterschiedlichen Kooperationen ein-

schließt und als allgemeine Definition verwendet werden kann:  

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit bezeichnet die Kooperation von Ge-

bietskörperschaften oder privaten Akteuren von zwei oder mehreren Ländern, 

die bei eindeutig definierten Grenzverhältnissen eine räumliche Nähebezie-

hung (z.B. durch ein alle Länder verbindendes Gewässer im Grenzraum) o-

der eine direkte gemeinsame Grenze besitzen, und erfolgt im Rahmen der 

Zuständigkeiten der Gebietskörperschaften, wie sie im innerstaatlichen Recht 

festgelegt sind. Sie kann sich auf sämtliche Bereiche erstrecken, in denen die 

Gebietskörperschaften oder Akteure rechtlich handeln können und unver-

bindlich, vertraglich oder institutionalisiert stattfinden, meist mit dem Ziel, 

gemeinsame Probleme zu definieren und zu lösen, Beziehungen herzustellen, 

zu vertiefen und weiterzuentwickeln und die gegebenen Nachteile der Grenz-

lage abzubauen. 

Diese Definition dürfte das Phänomen GZA umfassend abdecken. Der 

"Grenzraum" als Merkmal, der als Gesamtgebiet von benachbarten Grenzre-

gionen diesseits und jenseits einer nationalen Grenze verstanden werden kann, 

ermöglicht GZA ohne einen direkten Grenzkontakt. Im folgenden Teil der 
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Arbeit soll anhand eines Beispiels die Anwendbarkeit der Definition, aber 

ebenso der besondere Charakter jeder einzelnen GZA, aufgezeigt werden. 

Dabei liegt der Fokus vor allem auf der räumlichen Nähebeziehung und dem 

nicht vorhandenen Grenzkontakt der Region Südwestfinnland und des Bun-

deslandes Mecklenburg-Vorpommern, die beide durch die Ostsee verbunden 

sind. Zunächst sollen aber beide Kooperationspartner kurz vorgestellt werden.  

 

III. Fallbeispiel der Zusammenarbeit zwischen der 
Region Südwestfinnland und dem Bundesland 
Mecklenburg-Vorpommern  

1. Die Region Südwestfinnland  

Die Region Südwestfinnland ist das älteste besiedelte Gebiet Finnlands. Bereits 

vor 8500 Jahren gab es hier erste menschliche Siedlungen. Südwestfinnland 

grenzt an fünf weitere finnische Regionen und im Süden an das Meer, das die 

Region mit dem gesamten Ostseeraum verbindet (Abbildung 2). Im Jahr 2000 

hatte die Region 443.000 Einwohner. Südwestfinnland hat 56 Kommunen und 

gliedert sich in fünf Teilgebiete bzw. Unterregionen: Turku, Salo, Vakka-

Suomi, Loimaa und Turunmaa.66 

 

 

66 Vgl. Turku Area Development, S. 1-2. 
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Abbildung 1: Die Region Südwestfinnland 

 
Quelle: Südwestfinnland – Tor zum Westen und zum Osten, 
http://www05.turku.fi/english/turkuinfo/saksa_ls.pdf; Zugriff: 05.05.2013. 

Die Zuständigkeit für die regionale Entwicklung wurde seit 1994 per Gesetz 

von den Bezirksregierungen der Provinzen auf die Regionalräte übertragen. 

Mit dem Beitritt Finnlands zur Europäischen Union im Jahr 1995 wurden 

ebenfalls die Kompetenzen für die strukturpolitischen Regionalprogramme der 

EU den Regionalräten übertragen. In der Region Südwestfinnland hat somit 

der Regionalrat Südwestfinnland diese organisatorischen Aufgaben übernom-

men. Er ist ein kommunaler Zweckverband, der von 56 Städten und Gemein-

den gebildet wurde und einer der neunzehn Regionalräte Finnlands. Zur Len-

kung der regionalen Entwicklungsarbeit hat der Rat einen gemeinsamen Aus-
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schuss gebildet, in dem lokale und regionale Behörden vertreten sind. In die-

sem Ausschuss hält der Direktor des Regionalrats den Vorsitz inne.67 Der 

Regionalrat ist maßgeblich für grenzüberschreitende Kooperationen zuständig.  

2. Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern  

Mecklenburg-Vorpommern ist aus staatsrechtlicher Sicht noch nicht alt. Im 

Jahr 1990 entstand es durch die Zusammenlegung der DDR-Bezirke Neu-

brandenburg, Rostock und Schwerin. Die erste Besiedlung liegt jedoch etwa 

10.000 Jahre zurück. Die Landeshauptstadt ist Schwerin. Mecklenburg-

Vorpommern grenzt an drei weitere deutsche Bundesländer im Süden und 

Westen, an Polen im Osten und mit einer Länge von fast 400 Kilometern 

bildet im Norden die Ostsee eine natürliche Grenze. Im Jahr 2011 hatte das 

Land 1,63 Millionen Einwohner. Dabei ist Mecklenburg-Vorpommern das am 

dünnsten besiedelte Bundesland in der Bundesrepublik Deutschland. Das 

Land hat eine eigene Landesverfassung68, in der Grundrechte, Staatsziele und 

die wichtigsten Grundlagen der Staatsorganisation formuliert sind. Zu den 

Trägern der Staatsgewalt gehören die Legislative (Landtag), die Exekutive 

(Landesregierung) und die Judikative (Rechtsprechung). Durch die Mitarbeit 

im Bundesrat, die Landesvertretung in Berlin und das Informationsbüro des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern bei der EU nimmt das Land seine Interes-

sen beim Bund und in Europa wahr. Zu den formulierten Zielen gehört die 

67 Vgl. ebd., S. 2 f. 
68 Vgl. Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 

                                                      



43 

GZA im Ostseeraum zu befördern und die europäische Integration zu ver-

wirklichen.69  

Bevor auf die konkrete Zusammenarbeit näher eingegangen wird, soll die 

geographische Lage und somit eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit näher betrachtet werden. Dabei gilt es 

zu klären, wie das Internationale Seerecht das Meer in Rechtszonen aufteilt 

und wie die Souveränität der Staaten dabei geregelt ist. Insbesondere soll dabei 

aufgezeigt werden, dass kein direkter Grenzkontakt vorhanden ist. 

3. Internationales Seerecht und seine Anwendung auf das 
Fallbeispiel  

Das Internationale Seerecht oder Seevölkerrecht (International Law of the Sea) 

fasst alle auf das Meer bezogenen Rechtsnormen zusammen, die zwischen 

verschiedenen Staaten gelten. Dazu gehören nicht nur Vorgaben zum Schutz 

und zur Erforschung der Ozeane, sondern auch Regelungen zur Abgrenzung 

oder Nutzung der Meeresgebiete. Das nationale Seerecht, das sich beispiels-

weise mit der Ordnung der Häfen beschäftigt, oder das Seehandelsrecht, das in 

Deutschland vorwiegend im Handelsgesetzbuch verankert ist und etwa die 

Güterbeförderung bestimmt, sind dagegen kein Teil des Seevölkerrechts.70  

Auf der dritten UN-Seerechtskonferenz (Third United Nations Conference on 

the Law of the Sea, UNCLOS III) 1982 wurde das Seerechtsübereinkommen 

der Vereinten Nationen (SRÜ) verabschiedet. Es regelt primär das gegenwärti-

69 Vgl. Regierungsportal des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 
70 Vgl. Proelß et al., S. 200. 
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ge Seevölkerrecht. Das SRÜ basiert auf den vier Genfer Seerechtskonventio-

nen von 1958, die das bis dahin geltende ungeschriebene Gewohnheitsrecht 

kodifizierten. Es ist der umfangreichste völkerrechtliche Vertrag, der jemals in 

der Geschichte der Menschheit geschlossen wurde.71 Das SRÜ teilt das Meer 

in verschiedene Rechtszonen auf. Die Souveränität eines Staates nimmt dabei 

mit zunehmender Entfernung von der Küste ab. Sie reicht von voller territori-

aler Souveränität (Innere Gewässer) über eingeschränkte „aquitoriale“ Souve-

ränität (Küstenmeer) bis zur funktional begrenzten Hoheitsmacht (Ausschließ-

liche Wirtschaftszone (AWZ) und Festlandsockel). Zur Bemessungsgrundlage 

der Meereszonen dient die sogenannte Basislinie, die normalerweise an der 

Niedrigwasserlinie der Küste verläuft. Zunächst schließt sich eine 12-

Seemeilen-Zone an die Inneren Gewässer an. Da diesen Bereich die Schiffe 

aller Länder durchqueren dürfen, ist die Souveränität des Küstenstaats bereits 

eingeschränkt. Es schließt sich eine 24 Seemeilen weit reichende Anschlusszo-

ne an, in der der Küstenstaat Kontrollrecht besitzt. Das SRÜ räumt den Küs-

tenstaaten allerdings auch umfassende Rechtssetzungsbefugnisse gegenüber 

der Schifffahrt ein. Darunter fällt beispielsweise die Einhaltung von Zollvor-

schriften. In der AWZ, die 200 Seemeilen breit ist, hat ein Küstenstaat das 

alleinige Recht, lebende und nicht lebende Ressourcen zu explorieren und zu 

ernten. In der Wirtschaftszone hat der Küstenstaat erneut eine wichtige Wäch-

terfunktion.72  Im Bereich des Festlandsockels, der über die AWZ hinausrei-

chen kann, darf der Staat lebende und nicht lebende Ressourcen am und im 

Meeresgrund ernten und explorieren (vgl. Abbildung 1).73 Die Hohe See unter-

71 Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen und Übereinkommen zur Durchführung des 
Teils XI des Seerechtsübereinkommens (23. Juni 1998); vgl. auch Proelß et al., S. 200 f. 
72 Vgl. Cron, S. 68. 
73 Vgl. Proelß et al., S. 198 ff. 
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liegt keinerlei staatlicher Souveränität und deren Nutzung darf durch alle Staa-

ten frei erfolgen.74 Ferner darf kein Staat den Anspruch erheben, Teile der 

Hohen See seiner Souveränität zu unterstellen. Die Freiheit der Hohen See 

umfasst die sogenannten Meeresfreiheiten, die in Art. 87 SRÜ aufgelistet sind. 

Abbildung 2: Übersicht der verschiedenen Rechtszonen des Meeres 

 
Quelle: Proelß et al., S. 202,  
http://worldoceanreview.com/wp-content/downloads/WOR_Kapitel_10.pdf; Zugriff: 
05.05.2013. 

Hoheitsgewässer von Staaten, in denen volle Souveränität ausgeübt wird, en-

den also nach maximal 12 Seemeilen ausgehend von der Basislinie - da eine 

Seemeile circa 1852 Meter beträgt also nach maximal ungefähr 22,22 Kilome-

tern. In der Ostsee ist die Festlegung auf ein 12 Seemeilen breites Küstenmeer 

74 Vgl. Cron, S. 70-71. 
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für die Anliegerstaaten wie beispielsweise Deutschland aus topografischen 

Gründen nicht möglich.  

Bezogen auf das Fallbeispiel der Zusammenarbeit zwischen der Region Süd-

westfinnland und dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ergibt sich 

folgendes Szenario: Die Entfernung zwischen der Landeshauptstadt von 

Mecklenburg-Vorpommern Schwerin und der Stadt Turku in Südwestfinnland 

beträgt in etwa 1000 Kilometer75 und selbst die beiden AWZ der Länder 

Deutschland und Finnland von 2 x 200 Seemeilen, also gerundet 740 Kilome-

tern, berühren sich nicht direkt. Zwischen beiden Ländern besteht also kein 

Grenzkontakt. Sie sind nur über die Ostsee miteinander verbunden und besit-

zen keinen direkten Grenzkontakt. Selbst die beiden Festlandsockel der Län-

der grenzen nicht aneinander. Dennoch ist eine gemeinsame geographische 

Lage gegeben, die GZA ermöglicht. Die Art und der Inhalt der Kooperation 

sollen im Folgenden kurz dargestellt werden.  

4. Kooperation zwischen Südwestfinnland und Mecklen-
burg-Vorpommern 

Im Jahr 2000 wurde von dem Ministerpräsidenten Mecklenburg-

Vorpommerns Harald Ringstorff und dem Vorstandsvorsitzenden der Region 

Südwestfinnland Ilkka Kanerva in Turku eine "Gemeinsame Erklärung über 

die regionale Zusammenarbeit" zwischen beiden Regionen unterzeichnet. Ein 

eingerichteter „Gemeinsamer Ausschuss“ koordiniert seitdem die Zusammen-

arbeit. Die ersten Treffen zur Koordinierung der Zusammenarbeit und erste 

75 Vgl.: http://www.luftlinie.org/Schwerin_Turku (Zugriff: 05.05.2013).  
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Absprachen sind jedoch bereits in den Jahren davor getroffen worden.76 Seit 

dem Beitritt Finnlands zur EU im Jahr 1995 herrschte ein beidseitiges Interes-

se an einer Kooperation.  

Der im Jahr 2000 eingerichtete Ausschuss besteht aus je zwei Vertretern beider 

Regionen und hatte bei seiner Gründung die Aufgabe ein langfristiges Kon-

zept der künftigen Zusammenarbeit zu erstellen, Jahresprogramme mit kon-

kreten Projektvorhaben und Maßnahmen vorzubereiten, Kontakte zu vermit-

teln und sämtliche Aktivitäten zu koordinieren. Mindestens einmal jährlich ist 

ein Treffen des Ausschusses anberaumt. Schwerpunktthemen der Zusammen-

arbeit sind neben gemeinsamen INTERREG-Projekten die Zusammenarbeit 

im Rahmen der Ostseestrategie sowie der Ostseeorganisation BSC (Baltic Sea 

Commission) und Erneuerbare Energien.77 Ein Beispiel für eine konkrete 

Kooperation zwischen beiden Partnern war die am im Mai 2011 stattfindende 

Kongressmesse „Baltic Future“ in Rostock. Neben Vorbereitungen im ge-

meinsamen Ausschuss fand im Vorfeld ein weiteres Treffen des Ministerpräsi-

denten mit dem Vorsitzenden des Regionalrates von Südwestfinnland statt.78 

Die „Baltic Future“ in Rostock war eine Kongressmesse für erneuerbare Ener-

gien und maritime Wirtschaft in der Ostseeregion mit den Kernthemen mari-

time Logistik, Offshore, Windenergie, Meerestechnik und Zulieferindustrie. 

Die Kongressthemen und die angeschlossene Ausstellung boten eine Plattform 

für den persönlichen Austausch, den intensiven Wissenstransfer und die pro-

fessionelle Unternehmenspräsentation. Im Rahmen einer Präsentation infor-

76 Vgl. Gemeinsame Erklärung über die regionale Zusammenarbeit zwischen dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern und der Region Südwestfinnland, S. 2.  
77 Vgl. Gemeinsame Erklärung über die regionale Zusammenarbeit zwischen dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern und der Region Südwestfinnland, S. 2. 
78 Vgl. Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern, S. 183 f. 
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mierten finnische Unternehmen und Institutionen aus der Region Südwest-

finnland zu Strategien und Schwerpunkten des finnischen maritimen Clusters, 

der Windenergie sowie modernen Fertigungstechnologien und Materialien in 

der maritimen Industrie.79 

Zur Zusammenarbeit gehören außerdem regelmäßige Besuche auf politischer 

Ebene. Im Jahr 2012 besuchte eine Wirtschaftsdelegation unter Leitung von 

Ministerpräsident Erwin Sellering die Partnerregion Südwestfinnland. Im Mit-

telpunkt des Besuchs standen der Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen in der 

Gesundheitswirtschaft, Hafenwirtschaft/Logistik sowie Gespräche über neue 

Möglichkeiten der Zusammenarbeit, insbesondere bei den erneuerbaren Ener-

gien. Dazu wurden vom gemeinsamen Ausschuss vorbereitete Workshops 

angeboten. Die Erklärung bekundete die Absicht beider Seiten, die Zusam-

menarbeit auf regionaler Ebene zu fördern und zu intensivieren. Laut der 

Erklärung ist eine Zusammenarbeit in folgenden Bereichen wünschenswert: 

Ostseekooperation, Wirtschaft, Tourismus, Technologie, Verkehr und Häfen, 

Kultur und Jugend, Schulen, Hochschule und berufliche Bildung, Umwelt und 

Energie, Verwaltung und Gleichstellung von Frauen und Männern. 

Der Ausgangspunkt und die Grundlage der Zusammenarbeit zwischen beiden 

Regionen ist nach der gemeinsamen Erklärung die Zugehörigkeit der Finni-

schen Republik und der Bundesrepublik Deutschland zur Europäischen Union 

und die Verbindung von Mecklenburg-Vorpommern und der Region Südwest-

79 Vgl. ebd., S. 57. 
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finnland durch die gemeinsame geographische Lage im Ostseeraum.80 Ab-

schließend soll ein kurzes Fazit der Kooperation gezogen werden.  

5. Fazit der Kooperation 

Beide Kooperationspartner betonen die Wichtigkeit der GZA. Die finnische 

Regierung hat in einem Bericht aus dem Jahr 2011 Stellung zur GZA bezogen 

und formuliert dort: „Cross-border cooperation has the potential to transform 

a border into a possibility for development.“81 In der Verfassung des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern heißt es in Artikel 11 zur Europäische Integration 

und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit: „Das Land Mecklenburg-

Vorpommern wirkt im Rahmen seiner Zuständigkeiten an dem Ziel mit, die 

europäische Integration zu verwirklichen und die grenzüberschreitende Zu-

sammenarbeit, insbesondere im Ostseeraum, zu fördern.“82  

Ansonsten weist das Beispiel alle Merkmale der erarbeiteten Definition der 

GZA auf. Die Zusammenarbeit wurde nach ersten mündlichen Absprachen 

institutionalisiert und ein gemeinsamer Ausschuss geschaffen. In der gemein-

samen Erklärung werden zudem die Themenbereiche, die ein sehr breites 

Spektrum abdecken, klar definiert. Die gemeinsame Lage im Ostseeraum auch 

ohne direkte Grenze bildet den Ausgangspunkt für die Zusammenarbeit. Das 

Meer trennt nicht nur, es schafft im Gegenteil gemeinsame wirtschaftliche 

Interessen und dadurch wechselseitige Beziehungen. Die Zusammenarbeit im 

Rahmen der Ostseestrategie sowie der Ostseeorganisation BSC (Baltic Sea 

80 Vgl. Gemeinsame Erklärung über die regionale Zusammenarbeit zwischen dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern und der Region Südwestfinnland, S. 2.  
81 Vgl. Ministry for Foreign Affairs of Finland, S. 1. 
82 Litten / Wallerath, S. 35 ff. 
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Commission) und Projekte im Bereich der erneuerbare Energien sind Schwer-

punktthemen der Kooperation. Diese Themenbereiche decken sich mit einer 

Feststellung der AGEG aus dem Jahr 2000, die die wachsende Anzahl von 

grenzübergreifenden Aktivitäten, besonders in den Bereichen Umwelt und 

Transportwesen, hervorhebt.83 Nachdem ein kurzer Überblick über die Ko-

operation gegeben wurde, wird diese nun anhand der entwickelten Definition 

betrachtet werden.  

 

IV. Schlussfazit: Anwendung des eigenen Defini-
tionsansatzes auf das Kooperationsbeispiel 

Das Fallbeispiel zeigt, dass GZA nicht zwingend nur über eine direkte Grenze 

erfolgen muss. Es reicht schon aus, wenn zwei Länder eine räumliche Nähebe-

ziehung, etwa durch ein gemeinsames angrenzendes Gewässer, haben. Zwar ist 

ein direkter Grenzkontakt die übliche Voraussetzung für GZA, jedoch kann 

die beschriebene räumliche Nähebeziehung als Alternative angesehen werden. 

Hierbei ist der Grenzraum als Gesamtgebiet von benachbarten Grenzregionen 

diesseits und jenseits einer nationalen Grenze von entscheidender Bedeutung. 

GZA kann nicht beliebig zwischen jedem an ein Meer oder ähnliches Gewäs-

ser angrenzenden Staat erfolgen, sondern ist geographisch durch einen 

"Grenzraum" beschränkt. Im Fallbeispiel bildet die Ostsee den Raum, indem 

GZA stattfinden kann. Entscheidend ist hierbei, dass die gemeinsame geogra-

phische Lage der beteiligten Akteure gemeinsame Interessen, beispielsweise im 

83 Vgl. AGEG, S. 10. 
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wirtschaftlichen Bereich der erneuerbaren Energien, entstehen lässt. Eine 

Kooperation wird so für beide Akteure zum Vorteil. Das starke gemeinsame 

Interesse an einer Kooperation ist durch die enge räumliche Nähebeziehung, 

die einfache und effektive Zusammenarbeit ermöglicht, umso stärker. Im 

Fallbeispiel lässt sich die Bedeutung des Ostseeraums als Kooperationsfläche 

für die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern schon aus der Landes-

verfassung ableiten. In Artikel 11 wird der Wunsch nach einer Förderung der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit insbesondere im Ostseeraum betont.  

Während bisherige Definitionen des Begriffs GZA meist von einem direkten 

Grenzkontakt ausgehen, ist die in der vorliegenden Arbeit entwickelte Defini-

tion universell einsetzbar. Im Rahmen der Fragestellung der Arbeit wurden die 

Merkmale von GZA herausgearbeitet und in einer Definition zusammenge-

fasst, die möglichst viele Kooperationen einschließt und als eine Alternative 

für die meisten in der Wissenschaft verwendeten Definitionen, die GZA als 

Zusammenarbeit mit direktem Grenzkontakt einstufen, zu verstehen ist. Dabei 

ist GZA die Kooperation von Gebietskörperschaften oder privaten Akteuren 

von zwei oder mehreren Ländern, die bei eindeutig definierten Grenzverhält-

nissen eine räumliche Nähebeziehung durch ein alle Länder verbindendes 

Gewässer im Grenzraum oder eine direkte gemeinsame Grenze besitzen und 

erfolgt im Rahmen der Zuständigkeiten der Gebietskörperschaften, wie sie im 

innerstaatlichen Recht festgelegt sind. Sie kann sich auf sämtliche Bereiche 

erstrecken, in denen die Gebietskörperschaften oder Akteure rechtlich handeln 

können und unverbindlich, vertraglich oder institutionalisiert stattfinden, meist 

mit dem Ziel, gemeinsame Probleme zu definieren und zu lösen, Beziehungen 
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herzustellen, zu vertiefen und weiterzuentwickeln und die gegebenen Nachteile 

der Grenzlage abzubauen. 
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I. Einleitung 

Im Laufe der Geschichte haben sich vielfältige Formen von politischen, admi-

nistrativen, wirtschaftlichen und kulturellen Grenzen gebildet. In vielen Kul-

turräumen sind administrative Grenzen aber auch unbekannt gewesen, so 
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beispielsweise bei arabischen Nomaden und afrikanischen Viehhirten, die sich 

nur durch naturräumliche Begebenheiten ihrer Grenzen bewusst waren. 

Europa ist dahingehend schon lange durch Grenzen geprägt worden. Sie kön-

nen einerseits trennen, andererseits auch ein verbindendes Element darstellen.1 

Es ist naheliegend, dass ein enger zusammenwachsendes Europa vermehrt die 

trennende Wirkung von Grenzen aufhebt, um Freiheit, Wachstum und eine 

stärkere Verbindung zwischen den Völkern zu ermöglichen. Der Europarat, 

mit 47 Mitgliedern,2 und die Europäische Union, mit 28 Mitgliedern,3 sind 

zwar institutionell getrennte Organisationen, berühren allzu häufig aber gleiche 

Politikfelder und vertreten zum Teil dieselben Ziele.4 

Im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (GZA) hat sich im 

Laufe der Zeit zwischen den jeweiligen Mitgliedsstaaten eine große Zahl von 

Kooperationen gebildet, die verschiedenste Ziele, Aufgaben, Kompetenzen 

und Rechtsformen vorweisen. Sowohl der Europarat, als auch die Europäische 

Union entwickelten Instrumente, um diese Zusammenarbeit zu erleichtern. 

Das Europäische Rahmenübereinkommen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

zwischen Gebietskörperschaften5 (Madrider Rahmenübereinkommen) von 1980 ist 

ein völkerrechtlicher Vertrag, der vom Europarat für die Mitgliedsstaaten zur 

Ratifikation angeboten wird. Bis heute sind drei Zusatzprotokolle erarbeitet 

worden, die Erweiterungen und Änderungen des Rahmenübereinkommens 

1 Vgl. Schoch, S. 4 f. 
2 Vgl. Europarat, 47 Countries. 
3 Vgl. Generaldirektion für Kommunikation der Europäischen Kommission, Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union. 
4 Vgl. Europarat, Der Europarat und die Europäische Union: verschiedene Rollen, gemeinsame 
Werte. 
5 Vgl. Europarat, SEV Nr. 106. 
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implementieren. Der Prozess gipfelt in der Schaffung von Verbünden für 

euroregionale Zusammenarbeit (VEZ). Die Verordnung über den Europäischen 

Verbund für territoriale Zusammenarbeit6 (EVTZ-VO) dagegen ist ein europarecht-

liches Instrument der EU. Sie befasst sich mit dem Europäischen Verbund für 

territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) 

Die vorliegende Arbeit untersucht, ob diese beiden Instrumente aufgrund ihrer 

Rechtsnatur Unterschiede aufweisen und ob sie sich durch die jüngeren An-

passungen inhaltlich annähern.  

Neben einer kurzen Untersuchung von Primärtexten, die vor allem die Unter-

schiede zwischen völkerrechtlichem Vertrag und EU-rechtlicher Verordnung 

darlegt, ist der inhaltliche Vergleich maßgebend zur Beantwortung der Frage, 

ob sich die GZA-Instrumente inhaltlich nahekommen. Dazu werden die Texte 

auf die in der Tabelle I aufgelisteten Punkte hin untersucht und es wird der 

Versuch unternommen die folgenden Fragen zu beantworten. 

Rechtspersön-
lichkeit 

Handelt es sich um ein Rechtsinstrument mit 
Rechtspersönlichkeit? Welche Rechtsformen werden 
in Betracht gezogen? 

Politikfelder In welchen Bereichen darf das Instrument tätig sein? 
Gibt es positive oder negative Einschränkungen? 

6 Vgl. VO (EG) Nr. 1082/2006. 
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Mitglieder Welche Rechtssubjekte können Mitglieder eines 
Instrumentes sein? Werden konkret Personen oder 
Organisationen ausgeschlossen? 

Initiierung Welche Schritte sind notwendig, um ein Instrument 
rechtsgültig zu gründen? 

Satzung Gibt es obligatorische Bestandteile der Satzung, die 
sich ein Instrument gibt? 

Organe Ist eine vorbestimmte Organisationsstruktur vorge-
sehen? 

Haushalt Ist das Instrument mit Haushaltsgewalt ausgestattet? 
Nach welchem Recht richten sich finanzielle Angele-
genheiten? 

Diese Punkte werden nicht streng in der Reihenfolge befolgt oder Schritt für 

Schritt zu der Analyse herangezogen. Vielmehr dienen sie als grobe Orientie-

rung zur Betrachtung der verschiedenen Bereiche. Nicht jedes Dokument 

behandelt alle Punkte und nicht in jedem Fall sind sie für den Gegenstand der 

Untersuchung relevant. Da zu diesen Punkten aber durchaus im Einzelfall 

beachtenswerte Änderungen vorgenommen wurden oder vorgenommen wer-

den sollen, sind sie zum Vergleich notwendigerweise heranzuziehen. Zu Ab-

schluss der Arbeit wird in einer weiteren Tabelle das Ergebnis aufgezeigt, dass 

sich aus dem Vergleich zwischen EVTZ und VEZ ergibt. 
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II. Verträge des Europarats zur grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit 

Der Europarat hat, beginnend mit dem Madrider Rahmenübereinkommen, 

mehrere Verträge erarbeitet, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

der Mitgliedsstaaten zu erleichtern und letztendlich zu fördern. Aufgrund der 

zunehmenden Integration Europas musste das Ausgangsdokument von 1980 

schrittweise durch die drei Zusatzprotokolle ergänzt werden. 

In diesem Kapitel werden die völkerrechtlichen Verträge – das Rahmenüber-

einkommen und die Zusatzprotokolle – auf ihre Eigenschaften, die sich durch 

das Völkerrecht ergeben, untersucht und inhaltlich dargestellt. Dabei wird 

ausgehend vom Madrider Rahmenübereinkommen jedes der Zusatzprotokolle 

einzeln betrachtet, da es sich um eigenständige völkerrechtliche Verträge han-

delt. 

1. Rechtsnatur völkerrechtlicher Verträge 

Ein völkerrechtlicher Vertrag wird als „durch übereinstimmende Willenserklä-

rungen erzielte Einigung zwischen Völkerrechtssubjekten über bestimmte 

völkerrechtliche Rechtsfolgen“7 definiert. 

Neben der Bundesrepublik Deutschland sind auch die Bundesländer im Be-

reich ihrer Kompetenzen in der Lage, völkerrechtliche Verträge abzuschließen. 

Gemäß Art. 32 Abs. 2 GG muss der Bund das betreffende Land hören, wenn 

ein völkerrechtlicher Vertrag die besonderen Verhältnisse des Landes berührt 

7 Schweitzer, S. 45. 
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sowie laut Art. 32 Abs. 3 GG bei Vertragsabschluss durch das Land selbst die 

Zustimmung des Bundes eingeholt werden.8 

Nach Art. 59 Abs. 2 GG muss Verträgen, die politische Beziehungen des 

Bundes regeln oder sich auf die Bundesgesetzgebung beziehen, durch Bundes-

gesetz zugestimmt werden. Da Änderungsanträge nicht möglich sind, können 

die gesetzgebenden Körperschaften dem Vertrag nur insgesamt zustimmen, 

womit die Legitimation des Vertrags im Bundesrecht hergestellt wird. Mit 

Unterzeichnung der Ratifikationsurkunde und deren Hinterlegung durch den 

Bundespräsidenten ist die Ratifikation abgeschlossen.9 

Mit Unterzeichnung eines Vertrages ist dieser also noch nicht als gültig zu 

erachten. Neben dem Ratifikationsprozess sind häufig auch noch weitere ge-

setzgebende Schritte nötig, um die Vereinbarungen in das nationale Recht zu 

übernehmen. 

Verträge können aus den unterschiedlichsten Gründen beendet werden, bei-

spielsweise weil der Vertrag nur eine bestimmte Dauer vorsieht. Beim Madri-

der Rahmenübereinkommen ist es darüber hinaus laut Art. 11 Abs. 1 möglich, 

das „Übereinkommen durch eine an den Generalsekretär des Europarats ge-

richtete Notifikation für sich zu kündigen.“ Das bedeutet, dass jeder Unter-

zeichner allein kündigen kann, die Gültigkeit des Vertrages zwischen den ande-

ren Staaten ist damit nicht berührt. Das gilt außerdem für die Zusatzprotokol-

le, nachzulesen in Art. 13 Zusatzprotokoll10, Art. 11 Zusatzprotokoll Nr. 2 

8 Vgl. Zellweger, , S. 72 ff. 
9 Vgl. Boehmer, S. 22 f. 
10 Vgl. Europarat, SEV Nr. 159. 
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bezüglich der interterritorialen Zusammenarbeit11 und Art. 21 Zusatzprotokoll 

Nr. 3 über die Verbünde für euroregionale Zusammenarbeit12. 

2. Madrider Rahmenübereinkommen 

a) Inhalt des Rahmenübereinkommens 

Das Madrider Rahmenübereinkommen wurde am 21. Mai 1980 unterschrieben 

und trat wie in Art. 9 Abs. 2 Madrider Rahmenübereinkommen vorgesehen, 

am 22. Dezember 1980 „drei Monate nach Hinterlegung der vierten Ratifikati-

ons[...]urkunde in Kraft.“ Einleitend ist in Art. 1 sehr unkonkret und allgemein 

formuliert, dass sich die Unterzeichnenden verpflichten, die grenzüberschrei-

tende Zusammenarbeit zu fördern. 

Die möglichen Einsatzgebiete sind mit „Stärkung und Weiterentwicklung der 

nachbarschaftlichen Beziehungen“ durch Art. 2 Abs. 1 sehr weit gefasst. 

Räumlich schränkt der Begriff der Nachbarschaftlichkeit allerdings sehr ein, da 

dies impliziert, dass die Gebietskörperschaften tatsächlich aneinander angren-

zen. 

Art. 2 Abs. 2 sieht lediglich Gebietskörperschaften oder „Körperschaften, 

Behörden oder Organe, die örtliche und regionale Aufgaben wahrnehmen“ als 

Teilnehmer an einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vor. Allerdings 

sind noch weitere Einschränkungen durch die unterzeichnenden Mitgliedsstaa-

ten möglich. 

11 Vgl. Europarat, SEV Nr. 169. 
12 Vgl. Europarat, SEV Nr. 206. 
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Detaillierte Bestimmungen werden laut Art. 3 Abs 1 in fakultativen, veränder-

baren Mustern im Anhang des Vertrages angeboten, wobei weitere „zwischen-

staatliche Vereinbarungen“ durch Art. 3 Abs. 2 getroffen werden können.  Ein 

prominentes Beispiel für die Bundesrepublik Deutschland ist das Karlsruher 

Übereinkommen.13 Aus dem Text des Rahmenübereinkommens geht aller-

dings nicht hervor, dass es notwendig wäre, so ein Abkommen zu treffen. Es 

dient offenbar nur dazu, die Zusammenarbeit in bestimmter Form einzugren-

zen. Liegt kein derartiges Abkommen vor, könnten sich die Vertragsparteien 

auf das allgemeine Rahmenübereinkommen berufen, sofern das mit dem nati-

onalen Recht einhergeht. 

Der Text betont in Art 3 Abs. 3, dass „andere Formen der grenzüberschrei-

tenden Zusammenarbeit“ nicht ausgeschlossen werden. Darunter fallen auch 

EVTZ. 

b) Erstes Zusatzprotokoll 

Am 9. November 1995 wurde das erste Zusatzprotokoll in Straßburg unter-

schrieben. Es trat am 1. Dezember 1998 in Kraft. Das Protokoll dient vor 

allem dazu, Sicherheit im nationalen Recht bei der Etablierung von grenzüber-

schreitend agierenden Institutionen zu schaffen. So wird laut Art. 3 Zusatzpro-

tokoll freigestellt, ob eben jenes geschaffene „Organ mit oder ohne Rechtsper-

sönlichkeit“ ausgestattet wird. Außerdem kann entweder eine Einrichtung des 

öffentlichen oder des privaten Rechts gegründet werden. Art. 4 des Protokolls 

führt konkreter aus, dass ein Organ mit Rechtspersönlichkeit dem Recht des 

13 Das Karlsruher Übereinkommen wurde 1996 als Staatsvertrag zwischen Deutschland, 
Frankreich, Luxemburg und der Schweiz zur Regelung der regionalen und kommunalen 
Zusammenarbeit geschlossen, vgl. hierzu Niedobitek, S. 109 ff. 
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Landes unterliegt, in dem es seinen Sitz hat. Zudem wird festgelegt, dass das 

Organ nicht befugt ist, Steuern zu erheben. Es wird ausschließlich aus dem 

Haushalt der Gebietskörperschaften finanziert, kann aber Einnahmen aus 

Dienstleistungen generieren. Unabhängige Rechnungsprüfer müssen die jährli-

che Finanzabwicklung bestätigen. 

Art. 5 Abs. 1 Zusatzprotokoll befasst sich damit, die Maßnahmen des Organs 

in nationales Recht zu implementieren, wenn es denn eine Einrichtung des 

öffentlichen Rechts ist. Sie sind dann genauso zu betrachten, wie Maßnahmen 

der jeweiligen nationalen Gebietskörperschaft, die hier auch Vertragspartner 

ist. Alternativ können gem. Art. 5 Abs. 2 die Maßnahmen von den Gebiets-

körperschaften ausgeführt werden oder es kann explizit in der Satzung festge-

legt werden, dass das Organ keine solchen Maßnahmen durchführen darf. 

Diese beiden Artikel und alle damit verbundenen Optionen können aber trotz 

Unterzeichnung des Protokolls abgelehnt werden, jede Vertragspartei muss 

gemäß Art. 8 erklären, „ob sie die Artikel 4 oder 5 oder nur einen dieser Arti-

kel anwenden wird.“ 

c) Zweites Zusatzprotokoll 

Zusatzprotokoll Nr. 214 wurde am 5. Mai 1998 in Straßburg unterzeichnet. Es 

enthält nur eine kleine Änderung in Art. 5, die jedoch weitreichende Wirkung 

hat. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird als interterritoriale Zusammenarbeit 

verstanden. Das heißt, in den vorhergehenden Verträgen wird mutatis mutan-

dis grenzüberschreitend als interterritorial gelesen, womit der Geltungsbereich 

14 Vgl. Europarat, SEV Nr. 169. 
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eine Ausweitung erfährt. Diese Änderung wurde vereinbart, da der Begriff 

grenzüberschreitend letztlich die Notwendigkeit einer Staatsgrenze mit sich 

bringt. Demnach wären nur Zusammenarbeiten möglich, wenn es sich um ein 

grenznahes Gebiet handelt und die betroffenen Staaten tatsächlich aneinander 

angrenzen. Interterritorialität hingegen schafft die Grenzabhängigkeit ab. Dies 

erleichtert die Zusammenarbeit, wenn die Staaten nicht offensichtlich aneinan-

der angrenzen, so beispielsweise bei Gewässern; oder Staaten, die keine direkte 

Grenze teilen, aber dennoch die Gebietskörperschaften eine gewisse räumliche 

Nähe aufweisen. 

d) Drittes Zusatzprotokoll 

Das dritte Protokoll führt sogenannte europäische Kooperationsvereinigungen 

ein. Zunächst muss hier begrifflich Klarheit geschaffen werden. Im Titel der 

nicht amtlichen deutschen Übersetzung der Zusammenfassung des Europara-

tes zum Zusatzprotokolls Nr. 3 15 wird die Bildung von Europäischen Kooperations-

vereinigungen mit BEK, in der Folge jedoch auch die Institution selbst, mit BEK 

abgekürzt, obwohl dieser Begriff logisch auf den Entstehungsprozess und 

nicht auf das Ergebnis verweist. In den Originalen des Protokolls in englischer 

und französischer Sprache werden lediglich die Institution als ECG (Euroregi-

onal Co-Operation Groupings)16 beziehungsweise GEC (Groupements eu-

rorégionaux de coóperation) abgekürzt. Auffällig ist zunächst, dass in der nicht 

amtlichen deutschen Übersetzung des Europarats der Begriff der Bildung mit-

einbezogen wird. Außerdem wird von europäischen – anstatt euroregionalen – 

15 Vgl. Europarat, Zusammenfassung Protokoll Nr. 3 
16 Vgl. Council of Europe, Protocol No. 3. Zum Wechseln in die französische Fassung muss lediglich das 
entsprechende Feld im html-Text des Zusatzprotokolls Nr. 3 auf der Home-page des Europarates gewählt werden. 
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Kooperationsvereinigungen gesprochen. In der deutschen amtlichen Überset-

zung scheint dies jedoch angepasst worden zu sein, sodass nun VEZ (Verbünde 

für euroregionale Zusammenarbeit) benutzt wird.17 so geschehen im Bundesgesetz-

blatt II Nr. 5 aus dem Jahr 2013. In der Folge bezeichnet VEZ auch in dieser 

Ausarbeitung die Institution, die durch dieses dritte Protokoll eingeführt wird. 

Dieses Protokoll legt einige sehr konkrete Rahmenbedingungen für VEZ fest. 

In fast allen Bereichen, die hier untersucht werden, ergeben sich weitergehende 

Änderungen im Vergleich zu den vorherigen Texten. 

Generell kann ein VEZ nach Art. 1 Abs. 2 des Protokolls jeden Zweck haben, 

sofern das Wohl des Volkes durch interterritoriale und grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit gefördert, unterstützt oder entwickelt wird und Zuständigkeit 

gewährleistet ist. Kein Politikfeld wird direkt ausgeschlossen.  

So müssen VEZ gemäß Art. 2 Abs. 1 Zusatzprotokoll Nr. 3 in jedem Fall 

Rechtspersönlichkeit haben. Diese richtet sich nach dem Recht des Landes, in 

dem sich der Sitz befindet. Die VEZ werden mit der größtmöglichen Rechts-

fähigkeit nach dem jeweils innerstaatlich geltenden Recht ausgestattet. Sie sind 

gemäß Art. 2 des dritten Zusatzprotokolls Herr über den eigenen Haushalt. 

Weiterhin ist es jedoch laut Art. 7 Abs. 3 nicht möglich, dass die VEZ Steuern 

erheben. 

Um einen VEZ zu errichten, muss eine Übereinkunft, wie sie in Art. 4 Abs. 1 

genannt wird, zwischen den Mitgliedern getroffen werden. Den Bestimmungen 

des Abs. 2 zufolge beinhaltet diese neben dem Namen, Anschrift und Dauer, 

17 Vgl. Bekanntmachung, BGBl II, Nr. 5, S. 256. 
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auch den Zweck und den geographischen Raum, der betroffen ist. Zudem 

werden die Mitglieder aufgeführt. 

Details zu den Mitgliedern finden sich in Art. 3 Abs 1. Somit kommen weiter-

hin Gebietskörperschaften in Frage. Darüber hinaus können auch juristische 

Personen, die explizit keine industriellen oder wirtschaftlichen Interessen ver-

treten, als Mitglied fungieren. Sie müssen dabei von staatlichen Stellen finanzi-

ell abhängen oder kontrolliert werden. Konkret ausgeschlossen ist die Mit-

gliedschaft von natürlichen Personen. 

Im zweiten Absatz wird eine Möglichkeit geschaffen, Drittstaaten beziehungs-

weise deren Gebietskörperschaften oder Behörden als Mitglieder einzubezie-

hen, sofern sie an das Land mit dem Sitz des VEZ angrenzen. Dies betrifft 

nicht nur Mitgliedsstaaten des Europarats, in denen mangels Unterzeichnung 

oder Ratifikation das Protokoll nicht gilt, sondern auch Staaten, die dem Eu-

roparat nicht angehören. 

Elementarer Bestandteil des Übereinkommens zur Schaffung eines VEZ ist 

die Satzung. Sie gehört zu der Vereinbarung, die die Mitglieder unterschreiben 

und beinhaltet die genauere Ausgestaltung des VEZ. Verbindliche Inhalte sind 

laut Art. 5 Abs. 3 Zusatzprotokolls Nr. 3 die Arbeitssprache, Mitgliedschaft, 

Auflösung, Organe, Personal, Finanzen, Haftung, Rechenschaftspflicht und 

Transparenz. Einige dieser Bereiche werden durch das Protokoll direkt tan-

giert, andere lediglich durch das Recht, dem der VEZ unterliegt. 
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e) Ratifikationsstand der Verträge 

Wie vorab erläutert, bedarf jeder einzelne Vertrag, also das Madrider Rahmen-

übereinkommen als auch die einzelnen Protokolle, jeweils der Unterzeichnung 

und Ratifikation durch die Mitgliedsstaaten. Im Umkehrschluss ergibt sich, 

dass Mitgliedsstaaten aufgrund etwaiger Vorbehalte nicht unterschreiben oder 

die entsprechenden nationalen Parlamente die Ratifikation möglicherweise 

ablehnen. 

So haben die Zwergstaaten San Marino und Andorra, Estland, Griechenland 

und das Vereinigte Königreich, sowie Serbien und Mazedonien bisher das 

Madrider Rahmenübereinkommen nicht unterschrieben. Island und Malta 

unterschrieben bereits im Jahre 1999, allerdings steht die Ratifikation bis dato 

aus und somit ist der Vertrag nicht in Kraft getreten. Das gilt auch für Zypern, 

die Unterschrift erfolgte 2011.18  

Dem ersten Zusatzprotokoll sind nur noch 23 Staaten beigetreten, von 37 die 

dem Madrider Rahmenübereinkommen beitraten. Georgien, Island, Italien, 

Portugal, Rumänien und Zypern haben unterschrieben, jedoch steht die Ratifi-

kation aus.19 

22 Beitritte hat das zweite Zusatzprotokoll zu verzeichnen, außerdem fünf 

ausstehende Ratifikationen20 und dem dritten Zusatzprotokoll sind bisher nur 

fünf Mitgliedsstaaten beigetreten, acht Ratifikationen stehen aus. Wobei dieses 

jüngste Zusatzprotokoll erst Ende 2009 verabschiedet wurde. Im März 2013 

18 Vgl. Europarat, SEV Nr. 106. 
19 Vgl. Europarat, SEV Nr. 159. 
20 Vgl. Europarat, SEV Nr. 169. 
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ist es nach den Ratifikationen Deutschlands, Sloweniens, der Ukraine und der 

Schweiz in Kraft getreten.21 

Auf den ersten Blick wird deutlich, dass sich im Falle einer grenzüberschrei-

tenden Zusammenarbeit vermutlich in den seltensten Fällen alle Interessenver-

treter auf eine gemeinsame völkerrechtliche Grundlage berufen können. Je 

mehr Staaten an einem Projekt beteiligt sind, desto unwahrscheinlicher dürfte 

der Ausgang sein, dass alle auf demselben Stand des Inkrafttretens sind. 

 

III. EVTZ als Instrument der Europäischen Union 

Die Europäische Gemeinschaft hat am 5. Juli 2006 die Verordnung Nr. 

1082/2006 erlassen. Gegenstand ist der Europäische Verbund für territoriale 

Zusammenarbeit (EVTZ). Im Folgenden wird dargestellt, welchen Charakter 

Verordnungen der EU haben. In Abschnitt III. 2. wird der Inhalt untersucht, 

auch hier nach dem Raster, das in Kapitel I vorgestellt wurde. Damit soll Ver-

gleichbarkeit zwischen den beiden GZA-Instrumenten geschaffen werden. 

Zuletzt erfolgt eine Betrachtung des aktuellen Reformprozesses der Verord-

nung, um einen Vorgriff auf bald anstehende Änderungen anbieten zu können. 

 

 

21 Vgl. Europarat, SEV Nr. 206. 
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1. Rechtsnatur von EU-Verordnungen 

Es ist an dieser Stelle nicht möglich eine umfangreiche Abhandlung über die 

Rechtsakte der EU durchzuführen, wohl aber in aller Kürze zu umreißen, wo 

Verordnungen einzuordnen sind. 

Grundsätzlich wird gem. Art. 288 AEUV zwischen verbindlichen und unver-

bindlichen Rechtsakten unterschieden. Erstere sind wiederum in Gesetzge-

bungsakte und einfache Rechtsakte gegliedert.22 Verordnungen als Gesetzge-

bungsakte müssen nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren gem. Art. 

289 Abs. 1 i. V. m. Art. 294 AEUV bzw. nach einem besonderen Gesetzge-

bungsverfahren gem. Art. 289 Abs. 2 AEUV i. V. m. der entsprechend hierfür 

einschlägigen Vertragsnorm erlassen werden und gehören somit zu den Ge-

setzgebungsakten. Wie aus Art. 288 AEUV hervorgeht, ist eine Verordnung 

„in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedsstaat.“ 

Die Verordnung muss also nicht erst in nationales Recht übernommen wer-

den. Da die EVTZ-VO in Art. 4 Abs. 3 einen Genehmigungsvorbehalt bein-

haltet, ist es aber nicht auszuschließen, dass dennoch nationale Regelungen 

getroffen werden müssen, um den Genehmigungsprozess zu regeln.23 

Im Rahmen des Mitentscheidungsverfahren nach Art. 251 EGV, das dem 

heutigen ordentlichen Gesetzgebungsverfahren voranging, wurde die EVTZ-

VO auf Vorschlag der Kommission, nach Stellungnahmen des Wirtschafts- 

und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen am 5. Juli 2006 

erlassen und trat gemäß Art.18 EVTZ-VO am 31. Juli 2006 in Kraft. 

22 Vgl. Borchardt, S. 237. 
23 Vgl. Pechstein / Deja, S. 369. 
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2. Inhalt der EVTZ-Verordnung 

Den kompletten Inhalt der Verordnung wiederzugeben, würde zu viel Raum 

und Zeit in Anspruch nehmen und nicht dahingehend zielführend sein, eine 

Vergleichbarkeit zwischen dem Madrider Rahmenübereinkommen plus Zu-

satzprotokollen und der EVTZ-VO herzustellen. Deshalb wird auf die zu 

Beginn des Beitrags beschriebene Methodik zurückgegriffen, um die Inhalte 

selektiv zu beschreiben. 

EVTZ sind durch die Verordnung schon sehr detailliert beschrieben und bie-

ten nur bedingt Freiheiten bei der tatsächlichen Ausgestaltung. Ein EVTZ soll 

laut Art. 1 Abs 2 EVTZ-VO die territoriale Zusammenarbeit erleichtern und 

fördern, „wobei sein ausschließlicher Zweck darin besteht, den wirtschaftli-

chen und sozialen Zusammenhalt zu stärken.“ Obwohl ein EVTZ vielerlei 

Maßnahmen durchführen kann, solange letztgenannter Zweck erfüllt wird, ist 

er doch hauptsächlich dafür vorgesehen, durch die EU kofinanzierte Projekte 

umzusetzen. Die Mittel stammen dabei in der Regel aus folgenden Fonds: dem 

Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE), dem Europäischen 

Sozialfonds (ESF) und dem Kohäsionsfonds. Dies geht aus Art. 7 Abs. 3 her-

vor. 

„Der EVTZ besitzt Rechtspersönlichkeit“, welche in Art. 1 Abs. 3 eingeräumt 

wird. Art. 1 Abs. 4 führt weiter aus, dass dem EVTZ in jedem Mitgliedsstaat 

die größtmögliche Rechts- und Geschäftsfähigkeit fähigkeit, die nach jeweili-

gem nationalem Recht juristischen Personen eingeräumt ist, zugesprochen 

wird. Es ist also nicht möglich, einen EVTZ ohne Rechtspersönlichkeit zu 

gründen. 
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Bestimmungen zu den Mitgliedern werden in Art. 3 getroffen. Als Mitglieder 

kommen die EU-Mitgliedsstaaten, deren Gebietskörperschaften und Einrich-

tungen des öffentlichen Rechts infrage, beziehungsweise zu einer der genann-

ten Parteien gehörende Verbände. Es müssen aber in jedem Fall Mitglieder aus 

mindestens zwei Staaten teilnehmen. Daraus ergibt sich, dass es nicht möglich 

ist, einen EVTZ zu gründen, dem beispielsweise nur deutsche Bundesländer 

und Kommunen angehören, auch wenn diese im Grenzgebiet liegen. 

Zur Gründung nach Art. 4 müssen die Mitglieder dem Mitgliedsstaat ihre 

Absicht mitteilen und dessen Einverständnis einholen. Dazu sind dem Mit-

gliedstaat Übereinkunft und Satzung zu übermitteln. Die Genehmigungspro-

zedur unterscheidet sich von Staat zu Staat durch das jeweilige nationale Recht. 

Dazu müssen durchaus Gesetze erlassen werden.24 

Gemäß Art. 8 beinhaltet die Übereinkunft Namen, Sitz, geographische Aus-

dehnung, Ziel, Aufgaben und Zeitraum, eine Mitgliedsliste, Vereinbarungen 

zur gegenseitigen Anerkennung und das Verfahren zur Änderung der Über-

einkunft. Außerdem beinhaltet sie das Recht, dem der EVTZ unterliegt, wel-

ches sich aus dem nationalen Recht des Landes in dem der Sitz ist, ergibt. Die 

Gestaltung der Übereinkunft und weitere Inhalte sind freigestellt, sofern sie die 

eben genannten Teile bestimmen. 

In der Satzung nach Art. 9 wird dann im Detail die Arbeits- und Funktions-

weise des EVTZ genauer beschrieben. Sie beinhaltet erneut die Bestimmungen 

der Übereinkunft sowie die Arbeitsweise der Organe und deren Besetzung 

durch die Mitglieder, Entscheidungsverfahren und Arbeitssprachen. Darüber 

24 Vgl. Obwexer / Happacher, S. 85 ff. 
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hinaus Personalangelegenheiten, Buchhaltungs- und Haushaltsregelungen, 

Haftungsvereinbarungen und das Verfahren zur Änderung der Satzung. 

Nur zwei Organe sind laut Art. 10 Abs. 1 obligatorisch: die „Versammlung, die 

aus den Vertretern der Mitglieder des Verbundes besteht“ und der „Direktor, 

der den EVTZ vertritt und für ihn handelt“. Sofern sie in der Satzung genannt 

werden und eindeutige Aufgaben haben, können weitere Organe initiiert wer-

den. In jedem Fall haftet der EVTZ den Bestimmungen in Art. 10 Abs. 2 und 

Abs. 3 zufolge für die Handlungen der Organe gegenüber Dritten. 

Die Versammlung verfügt laut Art. 11 über den Haushalt des EVTZ, da der 

jährliche Haushaltsplan von ihr verabschiedet wird. Die Prüfung des Jahresbe-

richts unterliegt dem Recht, dem auch der EVTZ nach seinem Sitz unterliegt. 

Art. 12 gestaltet die finanziellen Modalitäten aus. So gelten bei Verschuldung, 

Zahlungsunfähigkeit und verwandten Angelegenheiten die Bestimmungen des 

nationalen Rechts. Der EVTZ haftet für seine Schulden. Allerdings wird die 

Möglichkeit eingeräumt, einen EVTZ mit beschränkter Haftung zu gründen. 

Möchte ein Mitglied des EVTZ davon Gebrauch machen, können dies auch 

alle anderen Mitglieder. Darüber hinaus kann dies aber auch durch den Mit-

gliedsstaat als Vorwand genutzt werden, die Registrierung eines EVTZ zu 

verbieten.  

3. Änderungsprozess der EVTZ-Verordnung 

Aus Artikel 17 der EVTZ-VO geht hervor, dass bis August 2011 ein Bericht 

der Kommission über die bisherige Anwendung der Verordnung und eventu-

elle Änderungsvorschläge an das Europäische Parlament und den Rat übermit-
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telt werden sollte. Dies ist mit dem Bericht vom 27. Juli 2011 geschehen. Er 

beinhaltet einige Vorschläge, inwiefern die Verordnung in Zukunft angepasst 

werden könnte, um die EVTZ weiterzuentwickeln.25 Der Ausschuss der Regi-

onen hat bereits Ende Januar 2011 auf der 88. Plenartagung eine Initiativstel-

lungnahme zur Überprüfung der Verordnung verabschiedet.26 

Am 14. März 2012 ist ein Vorschlag der Kommission zur Änderung der be-

treffenden Verordnung27 veröffentlicht worden, nachdem der erste Vorschlag 

vom Oktober 201128 nach Erörterung im Rat und Stellungnahme des Aus-

schusses der Regionen (AdR) von der Kommission überarbeitet wurde. Die 

inhaltlichen Änderungsvorschläge der Kommission werden in den Absätzen 

des Art. 1 aufgeführt. Die Änderungsvorschläge des AdR zum Vorschlag der 

Kommission29 sind nummeriert und werden in Folge des Aufsatzes nur Ände-

rungsvorschläge genannt. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss 

(EWSA) nahm im April 2012 Stellung30 und zuletzt kam es im März 2013 zu 

einer politischen Einigung im Rat.31 

Im Folgenden wird dieser Prozess inhaltlich umrissen und eine Prognose ge-

geben, welche Änderungsvorschläge möglicherweise in Zukunft beschlossen 

werden könnten. Dazu wird der Änderungsvorschlag der Kommission heran-

gezogen und jeweils durch die relevanten Vorschläge der anderen Beteiligten 

sowie eigene Kommentare ergänzt. 

25 Vgl. Europäische Kommission, COM (2011) 462. 
26 Vgl. Ausschuss der Regionen, Initiativstellungnahme. 
27 Vgl. Europäische Kommission, COM (2011) 610 final/2. 
28 Vgl. Europäische Kommission, KOM (2011) 610. 
29 Vgl. Ausschuss der Regionen, Stellungnahme. 
30 Vgl. Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss, Stellungnahme. 
31 Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, Werdegang der interinstitutionellen Verfahren. 
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Ob der Tatsache, dass die Verordnung einiger Änderungen bedarf, gibt es von 

keiner Seite Zweifel. Einigkeit besteht auch darüber, dass die bisher gegründe-

ten und in der Gründung befindlichen EVTZ nach der aktuellen Verordnung 

weiter Bestand haben werden und keine Anpassungen vornehmen müssen. 

Der Wille der Kommission geht aus Art. 2 Abs 1 des Änderungsvorschlags 

hervor. Der AdR bevorzugt die Aufnahme eines weiteren Absatzes, der expli-

zit ergänzt, dass die Übernahme der neuen Regelungen aber möglich ist, sofern 

der EVTZ das wünscht, so formuliert in Änderungsvorschlag 10. 

Inhaltlich ergibt sich an verschiedenen Stellen Änderungsbedarf. Bei der Mit-

gliedschaft wird es weitreichende Veränderungen geben. Nach dem Willen der 

Kommission werden nach Art. 1 Abs. 3 neben den regionalen und kommuna-

len Gebietskörperschaften nun auch nationale Gebietskörperschaften genannt. 

Es ist nicht klar, was unter nationalen Gebietskörperschaften verstanden wer-

den kann. Beim Vergleich mit der englischsprachigen und französischsprachi-

gen Variante der Verordnung fällt auf, dass dort authorities at national level bezie-

hungsweise autorités à l’échelon national gennant sind. Diese dürften in Abgren-

zung zu den Gebietskörperschaften als Behörden auf nationaler Ebene ver-

standen werden. Somit liegt der Verdacht nahe, dass in der deutschsprachigen 

Fassung der künstliche Begriff der nationalen Gebietskörperschaft geschaffen 

wurde, obwohl Behörden gemeint sind. Demnach scheint die deutsche Über-

setzung an dieser Stelle nicht ganz korrekt zu sein. 

Zudem werden die Überseegebiete und Drittstaaten explizit miteinbezogen 

und zuletzt sollen öffentliche Unternehmen Teil eines EVTZ werden dürfen. 

Jedoch möchte der AdR laut Änderungsvorschlag 1 auch Unternehmen als 
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Mitglieder erlauben, die Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen 

Interesse erbringen. 

Dem Bericht der Kommission über die EVTZ zufolge, gibt es bei der Initiie-

rung von EVTZ Unklarheiten, welche Teile in Übereinkunft beziehungsweise 

Satzung verbindlich sind und unter Umständen doppelt vorkommen. Es ist 

bemerkenswert, dass die Satzung bisher alle Bestandteile der Übereinkunft 

beinhaltet. Auch Pechstein und Deja befassen sich mit dieser Konstruktion. 

Sie stellen fest, dass der Grund in den verschiedenen Änderungsmodalitäten 

liegt.32 Um die Übereinkunft gemäß Art. 4 Abs. 6 EVTZ-VO zu verändern, 

muss nach dem gleichen Verfahren wie bei der Erstgestaltung vorgegangen, 

also die Zustimmung der Mitgliedsstaaten des EVTZ eingeholt werden. Dies 

trifft auch zu, wenn die Satzung wesentlich geändert wird, das heißt diese 

Änderung in die Übereinkunft übernommen werden muss. Im Umkehrschluss 

lässt sich ableiten, dass eine unwesentliche Änderung der Satzung dieser Zu-

stimmung nicht bedarf und somit nur durch die Mitglieder des EVTZ getrof-

fen werden kann. Pechstein und Deja erläutern nicht weiter, weshalb die er-

neute Darlegung der Übereinkunft in der Satzung einen nützlichen Charakter 

im Änderungsverfahren hat. Diese Bestandteile sind wesentlich, lassen sich 

entsprechend nicht in einfacher Methode ändern und unterliegen in der Über-

einkunft und Satzung dem gleichen Verfahren. Das ändert sich nicht durch die 

Aufnahme der Übereinkunft in die Satzung. 

Weder aus dem Bericht der Kommission noch aus den Stellungnahmen des 

AdR und des EWSA geht darüber hinaus hervor, ob diese Überlegungen Ein-

32 Pechstein / Deja, S. 369 f. 
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fluss auf die Änderung haben. Tatsächlich soll das Verfahren nach Art. 1 Abs. 

5 lit. a des Vorschlags der Kommission insofern vereinfacht werden, als zu-

künftig per stillschweigender Genehmigung die Übereinkunft nach Verstrei-

chen einer Frist von sechs Monaten automatisch als angenommen gilt, wenn 

der jeweilige Mitgliedstaat keine Einwände erhebt. Damit ist nicht mehr in 

jedem Falle eine ausdrückliche Zustimmung erforderlich. 

Auch der Inhalt der Übereinkunft wird in Art. 1 Abs. 9 beabsichtigt zu ändern. 

Neben den bisherigen Punkten werden Personalangelegenheiten und Verein-

barungen über die mögliche beschränkte Haftung aufgenommen. Außerdem 

sollen laut Art. 1 Abs. 9 lit. k, m alle EU- und innerstaatlichen Rechtsvorschrif-

ten genannt werden, die sowohl zur Gültigkeit der Übereinkunft relevant sind, 

als auch die Tätigkeiten der EVTZ betreffen. Diesen Passus kritisiert der AdR 

und schlägt in Änderungsvorschlag 1 die komplette Streichung vor, da es prak-

tisch nicht möglich sein dürfte, alle Rechtsvorschriften aufzuzählen, die für die 

Tätigkeit eines EVTZ relevant sind. 

Interessanter bei der Lösung der Unklarheiten zwischen Satzung und Überein-

kunft ist gem. Art. 1 Abs. 10 die Änderung bezüglich der Satzung. Sie soll 

nicht mehr die Bestimmungen der Übereinkunft beinhalten. Mangels Kom-

mentaren der beteiligten EU-Institutionen lässt sich nicht feststellen, ob ähnli-

che Annahmen wie von Pechstein und Deja hier Beachtung fanden oder durch 

die Entkopplung lediglich die Unklarheiten bei der Gründung von EVTZ 

ausgeräumt werden sollen. Dies erscheint aber wahrscheinlich, da wie bereits 

dargelegt, die Argumentation Pechsteins und Dejas in diesem Zusammenhang 

nicht vollständig erscheint und im Bericht der Kommission nur auf die er-

wähnten Erfahrungen bei schon gegründeten EVTZ verwiesen wird. 
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Der schon erwähnte Genehmigungsprozess soll durch Art. 1 Abs. 6 noch 

dahingehend verändert werden, als ein standardisierter Antrag von den Grün-

dern des EVTZ ausgefüllt wird, der die grundlegenden Informationen des 

Projekts beinhaltet. Dieser soll auf der einen Seite dazu dienen ein Register mit 

allen EVTZ zu führen, als auch die Veröffentlichung im Amtsblatt zu verein-

fachen. Auch bisher sind die EVTZ durch Art. 5 Abs. 2 EVTZ-VO beauftragt 

sicherzustellen, dass die Gründung eines EVTZ im Amtsblatt publik gemacht 

wird. Dies stellte sich als wenig praktikabel heraus, da der EVTZ diese Bitte an 

ein EU-Organ stellen musste, da nur ein solches eine Veröffentlichung veran-

lassen kann. Die Kommission zielt nun darauf ab, die Anträge an sich versen-

den zu lassen und dann die Veröffentlichung selbst vorzunehmen. Der AdR 

hingegen sieht sich laut Änderungsvorschlägen 4 und 9 selbst in der Verant-

wortung für diese Tätigkeit, da er auch das EVTZ-Register pflegt und eine 

EVTZ-Plattform zur Betreuung der EVTZ unterhält. 

Die letzte große Änderung, die hier Erwähnung finden soll betrifft die Haf-

tung der EVTZ. Auch hier gab es dem Bericht der Kommission zufolge Un-

klarheiten vonseiten der Mitgliedsstaaten. Hier soll zukünftig durch den Ab-

schluss einer Versicherung nicht zuletzt finanzielle Sicherheit geschaffen wer-

den, so sieht es Art. 1 Abs 12 vor. Die Versicherung würde für mögliche 

Schulden aufkommen. Der AdR schlägt noch in Änderungsvorschlag 8 weiter-

gehende Änderungen zum Schutz der Gläubiger vor, in dem schon bei Aus-

schreibungen der EVTZ auf die Versicherung und die Haftungsbeschränkun-

gen im Detail hingewiesen werden soll. 

Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle noch einmal erwähnen, dass im 

aktuellen Änderungsverfahren folgende Bereiche berücksichtigt werden: der 



84 

Zweck von EVTZ, der Genehmigungs- und Gründungprozess von EVTZ, 

Inhalte und Ausgestaltung von Übereinkunft und Satzung, Haftungs- bezie-

hungsweise Versicherungsmodalitäten und die Mitglieder eines EVTZ. 

Da sich viele Probleme erst in der Praxis aufgetan haben, ist davon auszuge-

hen, dass auch nach diesen Änderungen weiterer Reformbedarf besteht. Zur-

zeit ist allerdings noch offen, welche Vorschläge tatsächlich in die Änderungs-

verordnung übernommen werden. 

 

IV. Ergebnis der Untersuchung 

Ein Vergleich der Inhalte vom Madrider Rahmenübereinkommen und der 

EVTZ-VO ist nur bedingt sinnvoll, da jeder einzelne Vertrag jeweils mit der 

EVTZ-VO und den Änderungsvorschlägen abgeglichen werden müsste. Somit 

könnten mindestens vier Vergleichsaspekte nach aktuellem Stand dargelegt 

werden. Dabei treten jeweils die Dokumente des Europarats mit der EVTZ-

VO in Gegenüberstellung. Da es verschiedene Vorschläge für die Änderung 

der EVTZ-VO gibt und es wegen des politischen Prozesses aus juristischer 

Perspektive nicht prognostizierbar ist, welche Vorschläge am Ende implemen-

tiert werden, könnten mindestens acht, möglicherweise aber sogar noch mehr 

Vergleiche aufgestellt werden. 

Da das eben aufgezeigte Szenario nicht praktikabel erscheint, werden im Fol-

genden die Instrumente verglichen, die sich aus den jüngsten Dokumenten 

ergeben. Gegenübergestellt werden also VEZ und EVTZ. Dabei wird der 
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Versuch unternommen, die möglichen Änderungen bei den EVTZ miteinzu-

beziehen. 

Sowohl VEZ als auch EVTZ besitzen Rechtspersönlichkeit. Sie richtet sich 

nach dem Land, in dem der Sitz ist. Durch die weite Formulierung des Zwecks 

eines VEZ ist es wohl denkbar, jedes Ressort zu bedienen, solange der grenz-

überschreitende und interterritoriale Charakter und das Wohl der Bevölkerung 

berücksichtigt werden. EVTZ können zurzeit nur im Bereich des sozialen und 

wirtschaftlichen Zusammenhalts gegründet werden. Das ist auch künftig so 

vorgesehen. 

Die Mitglieder von VEZ auf der einen Seite und EVTZ auf der anderen Seite 

ergeben sich jeweils durch die Mitgliedschaften der Staaten im Europarat be-

ziehungsweise in der EU. Beiden Institutionen ist gemein, dass rein wirtschaft-

lich oder industriell interessierte Akteure von der Mitgliedschaft ausgeschlos-

sen werden. An dieser Stelle lohnt es sich zu verfolgen, ob der Vorschlag des 

AdR, Unternehmen, die im öffentlichen Interesse handeln, die Mitgliedschaft 

zu ermöglichen in die Änderungsverordnung aufgenommen wird. 

Derzeit gleichen sich die Dokumente, die VEZ und EVTZ gründen oder 

deren Geschäftsgrundlage bilden, in vielen Aspekten. Das Abkommen zwi-

schen den Gründern eines VEZ und die Übereinkunft zwischen EVTZ-

Gründern sind gemäß Art. 8 EVTZ-VO und Art. 4 Zusatzprotokoll Nr. 3 bis 

auf die Punkte e), f) und g) gem. Art. 8 Abs. 2 EVTZ-VO identisch. Diese 

Punkte beinhalten das anwendbare Recht, Vereinbarungen über die gegenseiti-

ge Anerkennung und Änderungsverfahren. 
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In beiden Fällen sind aber auch die Satzungen Bestandteil. Diese unterscheiden 

sich noch etwas mehr, allein dadurch, dass sie freier gestaltet werden können. 

Bemerkenswert ist dennoch, dass die Satzung in beiden Fällen der Überein-

kunft beziehungsweise dem Abkommen zugehören. Dies wird sich allerdings 

mit der Änderung der EVTZ-VO in Zukunft voraussichtlich so gestalten, dass 

die Satzung nicht mehr Bestandteil der Übereinkunft sein wird. 

Während VEZ in ihrer Gestaltung mit Organen sehr frei sind – es gibt quasi 

keine Einschränkungen – müssen EVTZ mindestens über einen Direktor als 

Vertreter und eine Versammlung verfügen. Diese beiden Organe werden in 

ihren Rechten und Pflichten durch die EVTZ-VO allerdings nicht weiter aus-

gestaltet und somit kann auch für EVTZ ein großer Gestaltungsspielraum bei 

der Schaffung von Organen festgestellt werden. 

Sowohl VEZ als auch EVTZ verfügen über ihre eigene Haushaltshoheit und 

beziehen Geld aus ähnlichen Quellen, welche die Beiträge der Mitglieder dar-

stellen und/oder Einnahmen aus Dienstleistungen sein können. VEZ sind 

gemäß Zusatzprotokoll Nr. 3 nicht legitimiert, Steuern zu erheben. EVTZ sind 

laut Art. 7 Abs. 4 EVTZ-VO ebenfalls mit einem solchen Verbot versehen. 

Davon ausgehend, dass die meisten Änderungen zu den EVTZ nur eine Frage 

der Zeit sind, da der politische Wille zweifelsfrei vorhanden ist, kommt der 

Eindruck auf, dass die Bestimmungen des Madrider Rahmenübereinkommens 

beziehungsweise zum VEZ einem langsameren Reformprozess unterworfen 

sind. Mit dem ersten Änderungsvorschlag zur EVTZ-VO wird der Kreis po-

tentieller Mitglieder erweitert. Bei anderen Feldern scheinen EVTZ in Zukunft 

jedoch schon wesentlich ausgereifter, als das bei VEZ der Fall ist. Der Ge-
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nehmigungsprozess wird sich durch die stillschweigende Annahme erheblich 

vereinfachen. Die Einbindung der EVTZ-Plattform durch den AdR schafft ein 

unvergleichbares Forum. Die Verpflichtung Versicherungen bei beschränkter 

Haftung einzuführen, wird Gläubigern die Arbeit vereinfachen. Zuletzt ist die 

Entkopplung von Übereinkunft und Satzung zu erwähnen. Leider ist die Be-

gründung hier nicht vollständig zu rekonstruieren, weshalb eine Einschätzung 

nach dem Zweck dessen, erschwert wird. An dieser Stelle sind weitere Nach-

forschungen notwendig. 

Mit der Öffnung von EVTZ für Drittstaaten wird auch das starke Argument 

entkräftet, dass die EU schlicht weniger Mitglieder habe, nicht ganz Europa 

tangiere und somit der Europarat sein Instrument für mehr Staaten geöffnet 

habe. 

In Tabelle II wird übersichtlich dargestellt, welche Unterschiede aktuell zwi-

schen VEZ und EVTZ vorhanden sind und welche Änderungen sich möglich-

erweise ergeben. Dabei werden die in Kapitel I genannten Aspekte erneut 

herangezogen. Einige Punkte werden aber wohl voraussichtlich nicht von 

Änderungen betroffen sein. 

Was den Rechtscharakter anbelangt, hat die EVTZ-VO einen entscheidenden 

Vorteil. Die Durchgriffswirkung erübrigt anstrengende Ratifikations- und 

Gesetzgebungsprozesse zum Teil. Alle Mitglieder können sich im Vertrauen 

auf den Vorrang des EU-Rechts auf die Verordnung beziehen. Eine Prüfung, 

ob die entsprechenden Staaten die Verträge angenommen haben, entfällt. 

Jedoch müssen zum Genehmigungsverfahren oder für die Hoheitsübertragung 

durchaus nationale Gesetze erlassen werden. 
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Bei allen Vergleichen von Prozessen der Annäherung und Entfernung der 

GZA-Instrumente bietet die Vielfalt jedoch den Vorteil, dass die Zusammen-

arbeit insgesamt unter den juristischen Unübersichtlichkeiten kaum leiden 

dürfte, die Divergenz der Instrumente vielmehr die Möglichkeit bietet, für das 

entsprechende Projekt auch die passende Art der grenzüberschreitenden Zu-

sammenarbeit zu wählen. 
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I. Einführung 

Mit der Gemeinschaftsinitiative INTERREG, die aus dem Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert wurde, förderte die Euro-

päische Union (EU)/Europäische Gemeinschaft (EG) seit 1990 offiziell1 die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf ihrem Territorium im Rahmen der 

Kohäsionspolitik,2 welche den Beitrag der Union zur Realisierung des Unions-

ziels des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts liefert. Im 

Laufe der Zeit wurde INTERREG auch auf weitere Bereiche territorialer 

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten (MS) – die transnationale und 

die interregionale Zusammenarbeit – ausgeweitet.  

Trotz durchaus beachtenswerter Erfolge, die INTERREG bis 2006 erzielte,3 

findet sich in den einschlägigen Dokumenten für den aktuellen Förderzeitraum 

der Kohäsionspolitik 2007-2013 kein Hinweis auf eine Fortsetzung von IN-

TERREG, noch sonstiger Gemeinschaftsinitiativen. Dagegen wurde mit der 

„Europäischen territorialen Zusammenarbeit“ (ETZ) ein neues Ziel für die 

Mainstream-Förderung4 – d.h. die Förderung im Rahmen der in der Verord-

1 INTERREG wurde bereits 1989 als Pilotprojekt gestartet und 1990 als reguläre Gemeinschafts-
initiative in die Kohäsionspolitik aufgenommen, vgl. Harguindéguy, S. 322. 
2 Der Begriff Kohäsionspolitik wird hier synonym für Begriffe wie EG-Regionalpolitik, Struktur- 
oder Strukturfondspolitik verwendet, zumal er enger an das vertragliche Ziel angelehnt ist. Siehe 
hierzu auch Kap. III.1. 
3 So wird die vermehrte Bildung von Euroregionen als Kooperationsrahmen für die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit in den neunziger Jahren überwiegend auf die Anreiz stiftende 
finanzielle Unterstützung durch INTERREG zurückgeführt, vgl. hierzu Medeiros, S. 143; Garcia-
Duran et al, S. 355 ff. Demnach wurden die betroffenen Regionen im Verbund mit den jeweiligen 
MS animiert, die durch die Besonderheiten der Grenzlage auftretenden regional-territorialen 
Probleme grenzübergreifend gemeinsam zu  lösen. 
4 Zum Begriff siehe u.a. Kap. III.1. 
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nung mit allgemeinen Bestimmungen festgelegten generellen Förderziele, auf 

welche der Ressourceneinsatz hauptsächlich ausgerichtet ist – aufgelegt, das in 

seinen Einzelheiten an die Ausgestaltung von INTERREG III im Förderzeit-

raum 2000-2006 erinnert. Dennoch ist die ETZ keine Gemeinschaftsinitiative 

und nimmt im Gefüge der Verordnungen zur aktuellen Kohäsionspolitik eine 

andere Stellung ein als dies zuvor bei INTERREG der Fall war. 

Dessen ungeachtet findet die Bezeichnung „INTERREG IV“ – in Kontinuität 

zur letzten Auflage der Gemeinschaftsinitiative – als Synonym für die ETZ5 

auch in der aktuellen Förderperiode sowohl bei den zuständigen Stellen als 

auch in der Literatur noch weitläufige Verwendung. In Anbetracht der Stellung 

der ETZ in den aktuellen Verordnungen erscheint dies terminologisch zumin-

dest fragwürdig. 

Ziel dieser Untersuchung ist es daher, den Gebrauch des Begriffs INTERREG 

IV aus Sicht derjenigen Stellen und Autoren, die ihn verwenden, zunächst zu 

erklären. Im Anschluss daran soll hinterfragt werden, inwiefern eine derartige 

terminologische Gleichsetzung von ETZ und INTERREG insbesondere aus 

rechtlichen Gesichtspunkten vertretbar sein kann. 

Folglich analysiert dieser Artikel zuerst die Verwendung des Terminus IN-

TERREG IV durch verschiedene Institutionen und die Literatur, um Anhalts-

punkte für hiermit verbundene Assoziationen zu generieren, die der Beantwor-

tung der ersten Fragestellung dienen. Darauf aufbauend folgt eine Darstellung 

von INTERREG als Förderprogramm der EU im Rahmen der Kohäsionspoli-

5 Siehe hierzu Kap. II am Ende. 
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tik, bei der die rechtlichen und inhaltlichen Rahmenbedingungen der einschlä-

gigen Verordnungen und sonstigen Dokumente im Fokus stehen. Gleiches 

erfolgt daraufhin für die ETZ, um schließlich mittels eines Vergleichs zwi-

schen INTERREG und ETZ anhand der betrachteten Aspekte die Frage nach 

der Angemessenheit der terminologischen Gleichsetzung beider Begriffe zu 

beantworten. Ein Ausblick unter diesem Gesichtspunkt auf den Förderzeit-

raum 2014-2020 rundet die Abhandlung ab. 

 

II. Die Verwendung des Begriffs „INTERREG 
IV“ 

Wie oben bereits erwähnt, enthalten die Verordnungen für die Förderperiode 

2007-2013 keine Hinweise auf INTERREG. Das betrifft sowohl die Artikel als 

auch die Erwägungsgründe. Der Begriff wurde offenkundig aus dem „kohäsi-

onspolitischen Vokabular“ getilgt. Allerdings finden sich bei der ETZ gem. 

Art. 3 Abs. 2 lit. c der aktuellen Verordnung mit allgemeinen Bestimmungen6 

(AllgVO 2006) sowie Art. 6 Abs. 1-3 der Verordnung über den Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung7  (EFRE-VO 2006) dieselben Ausrichtungen 

auf die grenzüberschreitende, transnationale und interregionale Zusammenar-

beit analog zu INTERREG III gem. Art. 20 Abs. 1 AllgVO 19998. In dieser 

Reihenfolge werden die Ausrichtungen üblicherweise mit A, B und C gekenn-

zeichnet. Die Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung (GD 

6 Vgl. VO (EG) Nr. 1083/2006. 
7 Vgl. VO (EG) Nr. 1080/2006. 
8 Vgl. VO (EG) Nr. 1260/1999. 

                                                      



99 

Regio) der Europäischen Kommission (KOM) trifft im Informationsabschnitt 

auf ihrer Homepage zu den drei Ausrichtungen9 eine im Hinblick auf die Fra-

gestellung des Artikels verwirrende Aussage: In einer Aufzählung der Pro-

gramme zu den drei Ausrichtungen findet sich für die interregionale Koopera-

tion der Zusatz „INTERREG IVC“. Allerdings erfolgt für die anderen beiden 

Ausrichtungen keine analoge Kennzeichnung als INTERREG IVA und IVB. 

Zudem führt eine Weiterverfolgung der Verlinkung für das Programm der 

interregionalen Kooperation zu einer eigenständigen Homepage von INTER-

REG IVC.10 Da es sich hierbei offensichtlich um die Bezeichnung des opera-

tionellen Programms (OP) handelt, das die gesamte interregionale Zusammen-

arbeit unionsübergreifend abdeckt, dürfte die KOM diesen Titel wohl einfach 

von der Verwaltungsbehörde der nordfranzösischen Region Nord-Pas de 

Calais, welche für das OP zuständig ist, übernommen haben. Letztgenannte 

Webseite wird auch von der Verwaltungsbehörde betrieben. Erstaunlich er-

scheint dabei aber, dass offenbar eine nationale Institution ein unionsweites, 

von der EU gefördertes Kooperationsprogramm verwaltet. Diese Konstellati-

on wäre sicherlich eine eigene Untersuchung wert, welche im Rahmen der 

inhaltlichen Eingrenzung dieses Beitrags jedoch nicht erfolgen kann. 

Der Hauptunterschied zu den anderen beiden Ausrichtungen besteht darin, 

dass ein einzelnes übergreifendes Programm die interregionale Kooperation 

abdeckt. Möglicherweise hat die KOM aufgrund dieser Singularität des Pro-

gramms unmittelbare Parallelen zu INTERREG erkannt und dementspre-

chend die begriffliche Konstanz akzeptiert. Gleichwohl verfolgt die KOM 

9 Vgl. European Commission, European Territorial Co-operation.  
10 Vgl. Region Nord - Pas de Calais Managing Authority. 
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damit im Hinblick auf die anderen beiden Ausrichtungen sowie im Vergleich 

zu den Verordnungen eine terminologisch inkonsequente Linie. Im Sinne der 

begrifflichen Einheitlichkeit, die insbesondere bei Rechtstexten gewahrt wer-

den sollte, um Missverständnissen und Fehlinterpretationen vorzubeugen, 

wäre es für die KOM jedoch angezeigt gewesen, sich strikt an die Verord-

nungsterminologie zu halten.  

Es ist denkbar, dass gerade aufgrund der begrifflichen Inkonsequenz der 

KOM die Bezeichnung INTERREG IV für die operationellen Programme 

(OP) in den MS eine regelrechte Inflation erfährt. Das OP für die grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den Niederlanden 

trägt den Titel „Europäische Territoriale Zusammenarbeit. INTERREG IV A 

Deutschland – Niederlande 2007 bis 2013“. Kurioserweise werden hier beide 

Begriffe verwendet. Das OP nimmt jedoch in einem eigenständigen Kapitel 

explizit Bezug auf vergangene INTERREG-Förderperioden,11 so dass hier im 

Sinne des Wiedererkennungswertes wohl schlicht die begriffliche Kontinuität 

gesucht wurde. In gleicher Weise nennt sich das OP für die Euregio Rhein-

Maas „Operationelles Programm. Ziel Europäische Territoriale Zusammenar-

beit: INTERREG IV A. Euregio Maas-Rhein 2007-2013“ und nimmt ebenso 

Bezug auf die vergangene INTERREG-Förderung.12 Demnach können man-

gels Erläuterung im OP dieselben Motive der Begriffswahl unterstellt werden.  

Deutlich leichtfertiger geht das Gemeinsame Sekretariat INTERREG IV Alpen-

rhein / Bodensee / Hochrhein für die Durchführung des OP mit dem Titel „Inter-

reg IV-Programm ‚Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein‘ im Rahmen des Ziels 

11 Vgl. Gemeinsames INTERREG-Sekretariat bei der Euregio Rhein-Waal, S. 45 ff. 
12 Vgl. Stichting Euregio Maas-Rhein, S. 55 ff. 
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‚Europäische territoriale Zusammenarbeit‘ 2007-2013“ mit der Begrifflichkeit 

um. So heißt es eingangs auf der Homepage: „Interreg ist ein Regionalprogramm der 

Europäischen Union (EU) zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenar-

beit[…].“13 Dies ist schlichtweg falsch. Zum einen existiert INTERREG als 

eigenständige Gemeinschaftsinitiative nicht mehr, folglich gibt es auch kein 

INTERREG-Unionsprogramm. Zum anderen diente INTERREG eben nicht 

nur der Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Diese Fahr-

lässigkeit setzt sich im OP fort, indem die ETZ im Kapitel „Das Verhältnis zu 

anderen Gemeinschaftspolitiken der EU sowie nationalen Programmen“ be-

handelt wird,14 was suggeriert, dass es sich bei der ETZ um eine Gemein-

schaftspolitik handle und zudem um etwas, wodurch das OP nicht unmittelbar 

berührt würde. Beides ist nicht korrekt. Die ETZ stellt keine Gemeinschafts- 

bzw. Unionspolitik dar, sondern bildet ein Ziel im Rahmen einer Unionspoli-

tik. Zudem ist das Ziel ETZ eine Grundlage für das OP. Die Autoren des OP 

sind sich dessen sicherlich bewusst wie auch der Titel des OP zum Ausdruck 

bringt, aber die widersprüchliche Begriffsverwendung ist kritisch zu betrach-

ten.  

Überdies existieren weitere operationelle Programme, die im Titel die Bezeich-

nung INTERREG IV führen, aber die ETZ meinen.15 Es ist jedoch darauf 

13 Gemeinsames Sekretariat INTERREG IV Alpenrhein / Bodensee / Hochrhein, Herzlich willkommen.  
14 Vgl. Gemeinsames Sekretariat INTERREG IV Alpenrhein / Bodensee / Hochrhein, Interreg IV-
Programm, S. 64. 
15 Auf der Homepage der GD Regio findet sich eine entsprechende Liste der OPs im Rahmen des 
Ziels ETZ unter folgendem Link:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?gv_pay=ALL&gv_reg=ALL&g
v_obj=11&gv_the=ALL&LAN=EN&gv_per=2. Allerdings stellen die beigefügten Dokumente 
lediglich Zusammenfassungen der OPs und nicht die OPs selbst dar. Die Originale sind demnach 
auf anderen Wegen zu recherchieren. 
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hinzuweisen, dass die Verordnungen keine Vorgaben hinsichtlich der Betite-

lung der OP enthalten und die teilnehmenden MS und Regionen diesbezüglich 

eine gewisse Freiheit genießen. So lässt sich vermuten, dass die zuständigen 

Stellen die Terminologie beibehalten wollten, um gegenüber den Bürgern, 

Unternehmen etc. die inhaltliche Einordnung der ETZ in den Förderbereich, 

der vormals durch INTERREG bedient wurde, zu signalisieren. Ob und in-

wiefern die KOM durch ihre inkonsequente Begriffswahl zusätzlich die Tore 

für die Verbreitung des Terminus INTERREG IV geöffnet hat oder die KOM 

vielmehr selbst durch die permanente Fortführung des Begriffs in den operati-

onellen Programmen der MS bzw. regionalen Kooperationsverbünde beein-

flusst wurde, lässt sich an dieser Stelle nicht mehr nachvollziehen. Demunge-

achtet duldet die KOM diese Begriffsverwendung in den OP, da ihr gem. Art. 

32 Abs. 4-5 AllgVO 2006 die Genehmigung der OP obliegt. 

Die wissenschaftliche Literatur widmet sich der terminologischen Frage nur 

mit geringer Intensität, da ihr offenkundig keine hohe Relevanz beigemessen 

wird. Andererseits findet der Begriff INTERREG IV hier bereits seltener 

Verwendung. So verweist Ritter auf die Abschaffung von Sonderpro-

grammstrukturen wie Gemeinschaftsinitiativen mit dem Beginn des Förder-

zeitraums 2007-2013 und die Konzentration auf drei Ziele, wobei Ziel 3 ETZ 

lediglich „aus der Tradition heraus“ INTERREG IV genannt würde.16 Magiera 

zufolge sind die Ziele der Gemeinschaftsinitiativen zudem in die drei Interven-

tionsziele aufgenommen worden.17 Hauptvogel  sieht ferner eine Aufwertung 

der Programme im Rahmen von INTERREG durch die Einführung des Ziels 

16 Vgl. Ritter, S. 146. 
17 Vgl. Streinz  / Magiera, Art. 177 AEUV, Rn. 29.  
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ETZ und erachtet in diesem Zusammenhang die Fortführung der Programme 

als Anerkennung der INTERREG-Erfolge. Im Sinne eines Wiedererken-

nungswertes sei in vielen Programmräumen der Begriff INTERREG im Titel 

der Programme weiterverwendet worden. Hauptvogel selbst verwendet IN-

TERREG als Synonym für die Programme der ETZ.18 Selbiges ist bei Maier 

der Fall.19 Puttler betont, dass die Erfahrungen mit INTERREG in das Ziel 

ETZ einfließen.20 Auch Dühr et al. stellen die Einstellung von INTERREG 

als separate Gemeinschaftsinitiative und ihre Integration in das Ziel ETZ fest, 

verwenden in der Folge aber dennoch aus offenkundiger Gepflogenheit heraus 

das Synonym INTERREG IV.21 Die genannten Autoren unterscheiden damit 

sehr wohl zwischen INTERREG und ETZ. Sie nehmen die Einstellung der 

Gemeinschaftsinitiativen wie INTERREG wahr und achten auf die begriffli-

che Exaktheit. In diesem Kontext verweisen sie auch auf die Gewohnheit als 

Ursache für den fortgesetzten Gebrauch des Begriffs INTERREG. 

Während Formulierungen wie „integrieren“ und „einfließen“ in das Ziel ETZ 

eine vorsichtige, aber durchaus korrekte Umschreibung des Verhältnisses von 

INTERREG zur ETZ liefern, sprechen andere Autoren von einer „Umwand-

lung“ oder „Umformung“ der Gemeinschaftsinitiative INTERREG in das Ziel 

ETZ.22 Das ist insofern missverständlich, als hierbei eine nahezu identische 

Übernahme der Inhalte, Ziele und Modalitäten von INTERREG in das Ziel 

ETZ suggeriert wird, ohne dabei den Wandel im rechtlichen Status zu beach-

ten. Härtel verzichtet dagegen gänzlich auf eine Unterscheidung und reduziert 

18 Vgl. Hauptvogel, S. 50 ff. 
19 Vgl. Maier, S. 458. 
20 Vgl. Calliess / Ruffert / Puttler, Art. 177 AEUV, Rn. 18.  
21 Vgl. Dühr et al., S. 294 f. 
22 Vgl. Medeiros, S. 141;  Harguindéguy, S. 318. 
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zudem INTERREG (und eben nicht die ETZ) für die aktuelle Förderperiode 

auf INTERREG IV B.23 Damit werden die verbliebenen zwei Ausrichtungen 

schlichtweg unterschlagen.  

Die Fortführung des Terminus INTERREG in Form von INTERREG IV als 

Bezeichnung für das Ziel ETZ ist nach obigen Ausführungen als durchaus 

üblich zu erachten. Das macht die Gleichsetzung allerdings nicht richtiger. 

Dennoch lässt sich eine gewisse terminologische Diskrepanz zwischen Euro-

päischer Kommission, Verwaltungsbehörden etc. auf der einen Seite und Wis-

senschaft auf der anderen erkennen. Während erstere einen eher sorglosen 

Umgang mit dem Vokabular pflegen, betont der überwiegende Teil der Litera-

tur, dass es sich durchaus um Verschiedenes handelt. Die Vermutung liegt 

nahe, dass der Begriff INTERREG für Erfolge im Bereich territorialer Zu-

sammenarbeit steht und aus Gründen der Wiedererkennung entsprechend 

fortgeführt wird. Die vorhandenen Erklärungen in der Literatur bestätigen 

dies.  

Die folgenden Kapitel versuchen zu ergründen, warum eine terminologische 

Gleichsetzung eher nicht adäquat ist. Hierzu ist zunächst eine kurze Betrach-

tung der rechtlichen und inhaltlichen Rahmenbedingungen der Gemeinschafts-

initiative INTERREG  vorzunehmen. 

 

 

23 Vgl. Härtel, § 48 Nichthoheitlicher Föderalismus, Rn. 48 u. 50. 
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III. INTERREG als Förderprogramm der EU 

1. Die Gemeinschaftsinitiative und ihr Verhältnis zur EU-
Kohäsionspolitik 

INTERREG wurde seit 1990 als Gemeinschaftsinitiative im Rahmen der 

Kohäsionspolitik aufgelegt. Die Kohäsionspolitik stellte bis 2009 die Förder-

politik der EU zur Verfolgung des primärrechtlich verankerten Ziels des wirt-

schaftlichen und sozialen Zusammenhalts (Kohäsionsziel) gem. Art. 2 EUV 

a.F. i. V. m. Art. 158 EGV dar. Mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon im 

Jahr 2009 wurde das Kohäsionsziel in Art. 3 Abs. 3 Uabs. 3 EUV i. V. m. Art. 

174 Abs. 1 AEUV um eine territoriale Komponente erweitert. Auf Unions-

ebene ist die Kohäsionspolitik als Förderpolitik konzipiert, die sich primär auf 

verschiedene Fonds als Finanzierungsinstrumente stützt. Hervorzuheben sind 

hierbei die sog. „Strukturfonds“, der EFRE gem. Art. 176 AEUV (ex-Art. 160 

EGV) sowie der Europäische Sozialfonds (ESF) gem. Art. 162 ff. AEUV (ex-

Art. 146 ff. EGV), welche über die mit Abstand größte Mittelausstattung ver-

fügen und Maßnahmen kofinanzieren. Die Interventionen der genannten 

Fonds richten sich nach Verordnungen gem. Art. 177 (AllgVO), Art. 178 

(EFRE) und Art. 164 AEUV (ESF) (ex-Art. 161, ex-Art. 162 und ex-Art. 148 

EGV), die aktuell für einen Zeitraum von sieben Jahren, derzeit 2007-2013, 

verabschiedet werden. Die Durchführung erfolgt in der Regel auf Basis von 

operationellen Programmen – für die laufende Periode gem. Art. 32 Abs. 1 

AllgVO 2006.  

Die Gemeinschaftsinitiativen nahmen in der Architektur der Kohäsionspolitik 

eine Sonderrolle ein und waren nicht dem förderpolitischen Hauptstrang zu-
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geordnet. Vielmehr sollten sie die Interventionen der Strukturfonds in ganz 

spezifischen Problembereichen ergänzen. Sie wurden im Gegensatz zu den 

Mainstream-Programmen direkt von der KOM unter Mitarbeit der MS konzi-

piert, um Maßnahmen zur Lösung besonders wichtiger struktureller Probleme 

zu unterstützen.24 Die Mainstream-Programme bezogen sich dagegen auf die 

in der AllgVO festgelegten Interventionsziele und wurden in der Regel regio-

nal erarbeitet. Beide Sphären finanzierten sich aber aus den Fonds – für IN-

TERREG erfolgte und erfolgt dies aus dem EFRE.25  

Die Gemeinschaftsinitiative INTERREG unterschied sich vom kohäsionspoli-

tischen Mainstream durch eigene Zielsetzungen außerhalb des durch die Ver-

ordnungen bestimmten allgemeinen Zielrahmens, als auch durch eine eigene 

Vorgehensweise bei der Fondsverwaltung. Der Ansatz als Gemeinschaftsinitia-

tive erlaubte der KOM eine eigenständige Erarbeitung von Grundsätzen, Leit-

linien und Umsetzungsmodalitäten.26 Die INTERREG-Förderung beschränk-

te sich in der ersten Phase (INTEREG I) bis 1993 auf grenznahe Räume und 

Grenzregionen, um die Nachteile der administrativen Abgrenzung zwischen 

grenznachbarschaftlichen Regionen im Kontext des zu errichtenden Binnen-

marktes zu reduzieren. Dabei standen besondere Strukturprobleme der Grenz-

regionen und ihre Beseitigung im Vordergrund.27 INTERREG II (1994-1999) 

setzte die Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (Aus-

richtung A) als Hauptachse fort, führte aber auch eine zweite Sparte zur För-

derung transnationaler Energienetze (Ausrichtung B) ein. 1997 erfolgte die 

24 Vgl. Grabitz / Hilf / Nettesheim / Stabenow , Art. 161 EGV, Rn. 14; Wardyn, S. 255 ff. 
25 Vgl. Hauptvogel, S. 49.  
26 Vgl. Fürst, S. 159; Härtel, § 48 Nichthoheitlicher Föderalismus, Rn. 48 / Fn. 104. 
27 Vgl. Dühr et al., S. 294; Halmes, 2008, S. 506. 
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Ergänzung um den Strang der transnationalen Kooperation zur Bewältigung 

von Flut- und Dürreproblemen und zur Entwicklung der Raumplanung für 

größere Zusammenschlüsse geographischer Gebiete (Ausrichtung C) im Zuge 

der Vorbereitungen zum Europäischen Raumentwicklungskonzept (EU-

REK).28 Seit INTERREG III in der Förderperiode 2000-2006 bestehen die 

drei Ausrichtungen A) grenzüberschreitende Zusammenarbeit, B) transnatio-

nale Zusammenarbeit und C) interregionale Zusammenarbeit. 

Im Rahmen der Förderung aus INTERREG war die Ausarbeitung einzelner 

Programme notwendig, die sich nicht auf die Grenzgebiete eines MS be-

schränkten, sondern alle beteiligten Regionen einschlossen. Folglich mussten 

auch gemeinsame institutionelle und administrative Strukturen geschaffen 

werden. Die Fördermittel im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammen-

arbeit steuerten dabei primär die grenzübergreifenden Strukturen und weniger 

unmittelbar die MS und Regionen an. Demnach trug INTERREG mit ihren 

politischen Rahmenbedingungen i. V. m. finanziellen Anreizen zu einer struk-

turellen, aber durchaus auch rechtlichen Vereinheitlichung der grenzüber-

schreitenden Zusammenarbeit auf dem Unionsgebiet bei.29 Zudem bewirkte 

INTERREG wohl nicht nur das vermehrte Aufkommen grenzüberschreiten-

der Kooperationsregionen, sondern stimulierte einen interaktiven Prozess des 

gegenseitigen Lernens und Erfahrungsaustauschs zwischen den beteiligten 

Akteuren und Institutionen,30 so dass rückwirkend die Zusammenarbeit stetig 

optimiert werden konnte.  

28 Vgl. Dühr et al., S. 294. 
29 Vgl. Wardyn, S. 262 ff. 
30 Vgl. Garcia-Duran et al., S. 346 und S. 356 f. 
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Allerdings wurde nicht überall die erwünschte regionale Partnerschaft als 

Grundlage der Kooperation erreicht. Mitunter schränkte eine massive Einmi-

schung der nationalen Ebene die Handlungsfähigkeit der Regionen ein.31 

Nachteilhaft wirkten sich auch die Förderwürdigkeitsbeschränkungen von 

INTERREG aus, wodurch an förderfähige administrative Gebiete angrenzen-

de Gebiete in die Förderung nicht einbezogen werden konnten.32 Derartige 

Bestimmungen waren einer integrierten Grenzraumentwicklung abträglich. 

Außerdem bildeten die INTERREG-Mittel einen verhältnismäßig sehr gerin-

gen Anteil der Gesamtmittel für die Kohäsionspolitik, unterlagen jedoch ähn-

lich aufwendigen Verwaltungs- und Verfahrensmodalitäten wie die Mittel der 

Mainstream-Programme.33 Demnach bestand zur Mainstream-Förderung eine 

erhebliche Asymmetrie hinsichtlich des Verhältnisses von verfügbaren Mitteln 

und Verwaltungsaufwand. 

Als Gemeinschaftsinitiative war INTERREG mithin zwar ein Bestandteil der 

Kohäsionspolitik, bewegte sich jedoch außerhalb der Mainstream-Programme 

und verfügte über eigenständige Ziele, Verwaltungsvorschriften und ein eige-

nes Budget im EFRE. Die hierbei einschlägigen rechtlichen Vorschriften sol-

len im Folgenden im Hinblick auf ihre Rechtsnatur und Substanz für den 

Förderzeitraum 2000-2006 (INTERREG III) ebenso wie die inhaltlichen As-

pekte der Förderung betrachtet werden, um eine Vergleichsbasis zur ETZ zu 

schaffen. 

31 Vgl. Härtel, § 48 Nichthoheitlicher Föderalismus, Rn. 49.  
32 Vgl. Wardyn, S. 257; Halmes, 2008, S. 515 f. 
33 Vgl. Halmes, 2008, S. 507. 
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2. Rechtsgrundlagen  

Einschlägig für INTERREG im Förderzeitraum 2000-2006 waren die AllgVO 

1999, die EFRE-VO 1999 sowie Mitteilungen der KOM betreffend die Durch-

führung von INTERREG. 

Auf Basis von Art. 161 EGV wurde die AllgVO 1999 durch den Rat nach 

Zustimmung des Europäischen Parlaments (EP) erlassen. In Art. 1 AllgVO 

1999 waren die drei Hauptziele der Unterstützung benannt: die Förderung der 

Entwicklung und der strukturellen Anpassung von Regionen mit Entwick-

lungsrückstand (Ziel 1), die Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen 

Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen (Ziel 2) sowie die Unterstüt-

zung der Anpassung und Modernisierung der Bildungs-, Ausbildungs- und 

Beschäftigungspolitiken und -systeme (Ziel 3). Die Gemeinschaftsinitiativen 

fanden hier keine Erwähnung, Art. 2 Abs. 4 legte lediglich fest, dass die Fonds 

sich an der Finanzierung von Gemeinschaftsinitiativen beteiligen. Auch die 

geographische Abgrenzung der förderfähigen Gebiete (Art.  3-5) bezog sich 

nur auf die genannten Ziele und berücksichtigte die Gemeinschaftsinitiativen 

nicht. Gleiches galt für die Modalitäten der Programmplanung im Bereich der 

drei Hauptziele (Art. 13-19) mit den gemeinschaftlichen Förderkonzepten und 

operationellen Programmen (Art. 17 und 18) als Kern. 

Dagegen war das gesamte Kapitel IV (Art. 20 / Art. 21 AllgVO 1999) aus-

schließlich den Gemeinschaftsinitiativen gewidmet, wenn auch nur in geringem 

Umfang. Artikel 20 Abs. 1 lit. a legte die drei Ausrichtungen für INTERREG 

fest. Art. 20 Abs. 2 bestimmte, dass mindestens 2,5 % der Gesamtmittel IN-

TERREG unter besonderer Berücksichtigung der grenzüberschreitenden 
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Zusammenarbeit zugewiesen werden. Absatz 3 stellte zudem explizit klar, dass 

die Programme der Gemeinschaftsinitiativen nicht zwingend dem gleichen 

geographischen Geltungsbereich unterliegen wie die OP im Rahmen der 

Hauptziele. Art. 21 legte eine eigenständige Prozedur für die Ausarbeitung, 

Genehmigung und Durchführung von Programmen im Rahmen von Gemein-

schaftsinitiativen fest. So waren gem. Abs. 1 „[…]nach Unterrichtung des 

Europäischen Parlaments in Form einer Mitteilung [Leitlinien durch die 

Kommission zu beschließen], in denen die Ziele, der Geltungsbereich und die 

geeigneten Durchführungsbestimmungen für jede Gemeinschafsinitiative 

beschrieben sind“ und im Amtsblatt zu veröffentlichen. Absatz 2 bestimmte 

zudem, dass jede Initiative nur aus einem Fonds zu finanzieren war und die 

Beteiligung der Fonds eine Ausdehnung des in den fondsspezifischen Verord-

nungen beschriebenen Geltungsbereichs zur Folge hatte. Gemäß Abs. 3 soll-

ten auf Basis der Leitlinien der KOM Programmvorschlage zur Durchführung 

der Initiativen erarbeitet, von den MS vorgelegt und durch die KOM geneh-

migt werden. 

Demnach bestätigt sich hier das oben skizzierte Bild einer Ausklammerung der 

Gemeinschaftsinitiativen aus der Mainstream-Förderung. Während die Einzel-

heiten der Programmplanung im Rahmen der Hauptziele in der Verordnung 

umfassend festgelegt wurden, verwies die Verordnung diesbezüglich in punkto 

Gemeinschaftsinitiativen auf entsprechende Mitteilungen der KOM. Folglich 

bestand hier eine Asymmetrie mit Blick auf die rechtliche Verbindlichkeit der 

Bestimmungen zur Programmplanung und -durchführung. Mitteilungen ge-

hörten weder nach Art. 249 EGV zu den Rechtsakten der Unionsorgane, noch 

hat sich an diesem Status etwas in Art. 288 AEUV geändert. Infolgedessen 
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erscheint es fraglich, ob Mitteilungen überhaupt als Rechtsakte zu qualifizieren 

sind oder nicht vielmehr rein politische Dokumente darstellen, denen eigent-

lich keine rechtliche Bindungswirkung zusteht.34 Verordnungen haben dagegen 

nach o.g. Normen allgemeine, in allen Teilen verbindliche und in jedem MS 

unmittelbare Geltung. Kann daraus geschlossen werden, dass die Bestimmun-

gen zu den Mainstreamprogrammen rechtlich verbindlich waren, die Bestim-

mungen für die Programme der Gemeinschaftsinitiativen dagegen lediglich 

politisch verpflichteten? Dem kann nicht zugestimmt werden, denn Art. 21 

Abs. 1 AllgVO 1999 ermächtigte als verbindliche Rechtsgrundlage die KOM, 

entsprechende Regelungen in den Mitteilungen zu treffen, welche i. V. m. mit 

dieser Ermächtigungsnorm in der AllgVO wohl ebenso rechtliche Bindungs-

wirkung erlangten.35 Fraglich bleibt aber, inwiefern eine solche Regelung legi-

tim und mit primärrechtlichen Bestimmungen vereinbar war, insbesondere im 

Hinblick auf die Kategorisierung von Rechtsakten gem. Art. 249 EGV (Art. 

34 Zu dieser Problematik siehe auch Brohm, S. 87 ff; Härtel, Handbuch, S. 290 ff. 
35 Der EuGH unterstützt diese Lesart, nach der Mitteilungen wie verbindliche Rechtsakte wirken 
können, in seinem Urteil vom 20. März 1997 zur Nichtigerklärung einer Mitteilung der KOM 
betreffend einen Binnenmarkt für Pensionsfonds, vgl. EuGH, Rs. C-57/95 –  Frankreich / Kom-
mission. Gem. Rn.7 des Urteils ist die Nichtigkeitsklage nach ständiger EuGH-Rechtsprechung 
gegen alle Maßnahmen der Organe, die Rechtswirkungen erzeugen sollen, unabhängig von ihrer 
Rechtsnatur oder Form gegeben. Vielmehr sei gem. Rn. 9 der Inhalt einer Mitteilung zu prüfen, 
um das Vorliegen von Rechtswirkungen zu beurteilen. In der folgenden Prüfung erkennt der 
EuGH in Rn. 18 eine Kennzeichnung der Mitteilungsbestimmungen durch ihre zwingenden 
Formulierungen und qualifiziert sie in Rn. 19 als gegenüber den EGV-Vorgaben neue Bestim-
mungen. Folglich bejaht der EuGH in Rn. 23 Rechtswirkungen der Mitteilung, die sich zudem von 
den bereits bestehenden Normen unterscheiden. Die Mitteilung wurde schließlich für nichtig 
erklärt, weil der KOM laut EuGH keine Zuständigkeit zur Vornahme einer Handlung zukam, die 
den MS in den vertraglichen Normen nicht vorgesehene Verpflichtungen auferlegte, vgl. Rn. 24-
26. Für INTERREG müsste dies aber bedeuten, dass die Regelungen der Mitteilungen in den 
Augen des EuGH eine legitime rechtsverbindliche Wirkung erzeugten, da dies im sekundärrechtli-
chen Akt so vorgesehen war. Dennoch wird hier die Auffassung vertreten, dass dies im Lichte der 
primärrechtlichen Bestimmungen zu Rechtsakten nicht stimmig ist.  
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288 AEUV), aber auch die Regeln für die Durchführungsrechtsetzung gem. 

Art. 202 EGV (Art. 290/291 AEUV). Zwar legte Art. 202 EGV nicht explizit 

fest, in welcher Form die KOM die ihr vom Rat übertragenen Durchfüh-

rungsbefugnisse wahrnehmen durfte, allerdings passt die durch Art. 21 Abs. 1 

AllgVO 1999 bewirkte Umwandlung eines seiner Natur nach unverbindlichen 

politischen Dokuments in einen rechtsverbindlichen Akt nicht zur expliziten 

Aufzählung von möglichen Rechtsakten der Organe in Art. 249 EGV, zumal 

dort, wie auch jetzt in Art. 288 AEUV, nach verbindlichen und unverbindli-

chen  Rechtsakten unterschieden wurde. Folglich müsste ein durchführender 

Akt der KOM eigentlich auch eine entsprechend rechtsverbindliche Form 

aufweisen. 

Dennoch ist zu folgern, dass die Gemeinschaftsinitiativen neben einer thema-

tischen Sonderrolle,36 die sich in ihrer Sonderbehandlung abseits der Haupt-

zielsetzungen widerspiegelte, auch eine rechtliche Sonderrolle gegenüber der 

Mainstream-Förderung einnahmen. Letztere verkörperte sich in formal-

rechtlich schwächeren Fördergrundlagen. 

Neben der AllgVO 1999 war auch die EFRE-VO 199937 für INTERREG 

einschlägig. Artikel 3 Abs. 1 legte diesbezüglich aber lediglich fest, dass der 

EFRE zu INTERREG beiträgt, während Abs. 2 die Bestimmung zur Auswei-

tung des Geltungsbereichs gem. Art. 21 Abs. 2 AllgVO 1999 für den EFRE 

auf Maßnahmen anderer Fonds spezifiziert.  

36 Diese zeigte sich auch in Art. 28 Abs. 1 Uabs. 5 AllgVO 1999, wonach eine einzelne Operation 
aus einem Fonds nicht gleichzeitig im Rahmen eines der Hauptziele und einer Gemeinschaftsiniti-
ative unterstützt werden konnte. 
37 Vgl. VO (EG) Nr. 1783/1999. 
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Die INTERREG betreffenden Leitlinien und Durchführungsmodalitäten 

wurden von der KOM in der Mitteilung vom 28. April 200038 veröffentlicht. 

Aufgrund der Osterweiterung der Europäischen Union gab die KOM am 2. 

September 2004 eine aktualisierte Version39 heraus, welche die alte ersetzte. 

Außerdem wurde die Leitlinien-Mitteilung durch eine spezifische, die interre-

gionale Zusammenarbeit betreffende Mitteilung vom 7. Mai 200140 (INTER-

REG-III-C-Mitteilung) ergänzt. Die folgenden Ausführungen beziehen sich 

nur auf die Mitteilung aus dem Jahre 2004. 

Gemäß Nr. 3 der Mitteilung war es das Ziel von INTERREG „dafür zu sor-

gen, dass nationale Grenzen kein Hindernis für eine ausgewogene Entwicklung 

und Integration des europäischen Raums sind.“ Aus den Erfahrungen vergan-

gener INTERREG-Perioden wurde in Nr. 6 die Ausrichtung von INTER-

REG III auf die drei Stränge „[…] a) Förderung einer integrierten Regional-

entwicklung in benachbarten Grenzgebieten, einschließlich Gebieten an den 

Außengrenzen […] und bestimmten Meeresgrenzen (Ausrichtung A)[…]; b) 

Beitrag zu einer harmonischen räumlichen Integration innerhalb der Gemein-

schaft (Ausrichtung B); c) Verbesserung der Entwicklungs- und Kohäsionspo-

litik bzw. damit im Zusammenhang stehenden Verfahrensweisen durch trans-

nationale/interregionale Zusammenarbeit (Ausrichtung C)“ geschlossen. 

Nummer 7 nannte grundlegende Prinzipien der Zusammenarbeit wie Gemein-

same grenzübergreifende/transnationale Entwicklungsstrategie und -

programme als eine Grundvoraussetzung für die Genehmigung der Pro-

grammvorschlage durch die KOM, Komplementarität mit den Hauptinterven-

38 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, ABl 2000 C 143/6. 
39 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, ABl 2004 C 226/2. 
40 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, ABl 2001 C 141/2. 
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tionen der Strukturfonds als inhaltliche Anknüpfung an die Mainstream-

Förderung, Partnerschaft und „Bottom-up“-Konzept in Anlehnung an Art. 8 

AllgVO 1999, die Verstärkung des integrierten Ansatzes bei der Durchführung 

der Gemeinschaftsinitiativen sowie eine wirksame Koordinierung zwischen 

INTERREG III und den externen Politikinstrumenten der Gemeinschaft. 

Nummer 8 wies im Kontext solch komplexer Anforderungen an eine Zusam-

menarbeit auf die unbedingte Notwendigkeit der Einrichtung gemeinsamer 

Stellen hin, welche für die gesamte Planung und Durchführung, einschließlich 

Verwaltung, Begleitung der Programme etc. zuständig sein sollten.  

Die Mitteilung regelte in Nr. 20 bis 33 auch die Ausarbeitung und Genehmi-

gung sowie einige inhaltliche Aspekte der Programme und enthielt Bestim-

mungen zur Durchführung, Begleitung und Bewertung der Interventionen für 

die Ausrichtungen A und B. Gemäß Nr. 24 fanden sich die Durchführungsbe-

stimmungen zu Ausrichtung C in o.g. gesonderter Mitteilung. Außerdem wur-

de in Nr. 34 bis 46 die Koordinierung des EFRE mit anderen Gemeinschafts-

instrumenten, u.a. PHARE, TACIS oder auch MEDA, im Rahmen von IN-

TERREG differenziert für alle drei Ausrichtungen reguliert. Zum Schluss 

enthielt die Mitteilung außerdem Finanzierungsbestimmungen.  

3. Inhaltliche Elemente der förderpolitischen Ausrichtun-
gen 

Inhalt und geographischer Geltungsbereich von INTERREG III wurden in 

Nr. 9 bis 19 der Mitteilung nach den drei Ausrichtungen differenziert festge-

legt, welche hier nun - im Gegensatz zu Nr. 6 - die bekannten Bezeichnungen 

als grenzübergreifende (A), transnationale (B) und interregionale (C) Zusam-
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menarbeit erhielten. Die Ausführungen erfolgten dabei nach dem gleichen 

Schema: Zuerst wurden die Ziele, daraufhin die förderfähigen Gebiete und 

anschließend die prioritären Themen benannt. Konkretisierte Angaben fanden 

sich in den Anhängen der Mitteilung. 

a) Grenzübergreifende Zusammenarbeit 

Das Ziel der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen benachbarten 

Gebietskörperschaften bestand gem. Nr. 9 in der Förderung der Herausbil-

dung grenzübergreifender wirtschaftlicher und sozialer „Pole“ auf Grundlage 

gemeinsamer Strategien für eine nachhaltige räumliche Entwicklung. Förderfä-

hig waren gem. Nr. 10 grundsätzlich alle Gebiete entlang der Landbinnen- und 

Außengrenzen der Gemeinschaft auf Verwaltungsebene III (NUTS III)41 

sowie Küstengebiete gem. NUTS III. Unter bestimmten Voraussetzungen 

konnten auch an die förderfähigen Gebiete angrenzende Gebiete mit bis zu 20 

% der Gesamtausgaben im Rahmen des entsprechenden Programms gefördert 

werden. Demnach wurde hier die geäußerte Kritik an den Vorgängerinitiativen 

aufgegriffen. Nummer 11 listete die prioritären Themen auf. Dazu gehörten 

u.a. die Förderung der Entwicklung von städtischen, ländlichen und Küsten-

gebieten; die Förderung des Unternehmertums, insbesondere von KMU; die 

Förderung des Umweltschutzes, Verbesserung der Energieeffizienz und För-

41 NUTS stellt eine gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik dar. Dabei 
bestehen gem. Art. 2 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1059/2003  drei hierarchisch gestufte Ebenen. NUTS I 
ist die höchste Ebene, welche sich in NUTS-II-Ebenen untergliedert, die wiederum durch NUTS-
III-Ebenen gegliedert werden. Die Klassifizierung erfolgt gem. Art. 3 Abs. 1 in Anlehnung an die 
in den MS vorhandenen Verwaltungseinheiten und deren Bevölkerungszahl gem. Abs. 2. Dem-
nach kann auch ein MS auf einer der beiden unteren Ebenen verortet werden, wenn er über eine 
nur geringzählige Bevölkerung verfügt. NUTS III entspricht in Deutschland bspw. den Kreisen. 
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derung erneuerbarer Energieträger oder auch die Verstärkung der Zusammen-

arbeit in Justiz und Verwaltung zur Förderung der wirtschaftlichen Entwick-

lung und des sozialen Zusammenhalts. Die Liste war nicht abschließend. Die 

Mittel sollten aber dennoch auf eine begrenzte Zahl von Bereichen und Maß-

nahmen konzentriert werden, so dass eine Bedienung aller aufgelisteten The-

men sicher nicht vorgesehen, sondern vielmehr vom regionalen Kontext ab-

hängig war. 

b) Transnationale Zusammenarbeit 

Ziel der transnationalen Zusammenarbeit zwischen nationalen, regionalen und 

lokalen Stellen war es gem. Nr. 12 ein hohes Maß an räumlicher Integration 

über umfangreiche Zusammenschlüsse von Regionen hinweg zu erreichen. Als 

förderfähig kamen gem. Nr. 13 weitgehend dieselben Gebietszusammen-

schlüsse in Frage, die auch schon im Rahmen von INTERREG II C gefördert 

worden waren. Im Fokus standen besonders die Außengrenzen im Zuge der 

Erweiterung, die Kooperation der Gebiete in äußerster Randlage, die Verstär-

kung der Kooperation beiderseits der Adria und der südlichen Ostsee sowie 

die Kooperation der Inselregionen. Thematisch sollten gem. Nr. 14 u.a. opera-

tionelle Raumentwicklungsstrategien auf transnationaler Ebene einschließlich 

der Kooperation zwischen Städten und Stadt-Land erarbeitet, effiziente und 

umweltverträgliche Verkehrsnetze oder auch die Zusammenarbeit zwischen 

Regionen in äußerster Randlage gefördert werden. Die hierzu gefassten Maß-

nahmen mussten einen integrierten räumlichen Ansatz verfolgen, durch den 

auf gemeinsame Probleme reagiert und den transnationalen Gebieten tatsäch-

lich Vorteile verschafft werden konnten. Infrastrukturmaßnahmen waren nur 

förderfähig, sofern sie transnational wirkten.  
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c) Interregionale Zusammenarbeit 

Im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit sollten gem. Nr. 17 v.a. die 

Politiken und Instrumente für Kohäsion und regionale Entwicklung durch 

Vernetzungen optimiert werden. Hierbei war gem. Nr. 18 das gesamte Ge-

meinschaftsgebiet förderfähig. Die prioritären Themen erfassten gem. Nr. 19 

Kooperationsaktivitäten bezüglich spezifischer Themen, die in der INTER-

REG-III-C-Mitteilung beschrieben wurden. Dazu gehörten auch Forschung, 

technologische Entwicklung und KMU, Tourismus, Umwelt u.a. Bereiche. 

Folglich standen in Ausrichtung C gem. Nr. 6 der INTERREG-III-C-

Mitteilung (nicht der allgemeinen Leitlinien-Mitteilung, die bis hierhin analy-

siert worden ist) die Praktiken der Zusammenarbeit sowie der EU-weite Erfah-

rungsaustausch im Vordergrund.  

Die Betitelung der Mitteilung als Leitlinien war in Anbetracht obiger Ausfüh-

rungen etwas unglücklich gewählt, wenn Leitlinien als allgemeine strategische 

Orientierung verstanden werden. Tatsächlich enthielt die Mitteilung regelrech-

te Bestimmungen über die Planung, Durchführung u.a. Modalitäten von IN-

TERREG III, die auch recht detaillierte Vorgaben getroffen haben. Im Grun-

de erfolgte dies ähnlich systematisch wie in der AllgVO 1999. Die Gestal-

tungsmacht der KOM war hierbei relativ hoch und zudem weitgehend der 

mitgliedstaatlichen Kontrolle entzogen, da das Verfassen und Veröffentlichen 

von Mitteilungen nicht den üblichen primärrechtlichen Rechtsetzungserfahren 

wie bspw. dem Mitentscheidungsverfahren gem. Art. 251 EGV bzw. Art. 294 

AEUV (ordentliches Gesetzgebungsverfahren) unterliegt. Trotzdem haben 

diese Mitteilungen eine verbindliche Wirkung entfaltet, weil sie auf einer se-
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kundärrechtliche Ermächtigungsnorm in Art. 21 Abs. 1 AllgVO 1999 beruhten 

und ermöglichten der KOM recht autonome Entscheidungen.  

Zusammenfassend bestätigt die Betrachtung der einschlägigen Dokumente für 

den Förderzeitraum 2000-2006 den Befund der Sonderstellung von INTER-

REG als Gemeinschaftsinitiative neben der Mainstream-Förderung. Diese 

Sonderstellung manifestierte sich formal-programmatisch in der Auflage sepa-

rater Programme neben den EFRE-Ziel-OP, obwohl der EFRE diese Pro-

gramme ebenfalls finanzierte. Allerdings bestanden durchaus auch Gemein-

samkeiten, sowohl die inhaltliche Gestaltung und Umsetzung der Programme, 

als auch den ergänzenden Charakter zur Mainstream-Förderung betreffend. 

Folglich kann hierbei nicht von einer vollständigen Ausgliederung von IN-

TERREG aus der Mainstream-Förderung gesprochen werden. Dennoch han-

delte es sich bei INTERREG letztlich um ein Finanzierungsinstrument zur 

Realisierung bestimmter Ziele, welche primär die Entwicklung von Grenzregi-

onen und Großräumen als solchen betrafen. Da die Modalitäten der Anwen-

dung des Instruments vordergründig in Mitteilungen der KOM geregelt wur-

den, nahm INTERREG auch eine rechtliche Extrastellung ein, die zwar for-

mal schwächer war, der KOM aber größeren Gestaltungsspielraum ermöglich-

te. Diesbezüglich ist im Folgenden zu untersuchen, welche Änderungen für die 

Förderperiode 2007-2013 vorgenommen wurden und die Konstituierung der 

ETZ zu bewerten. 
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IV. Die Europäische territoriale Zusammenarbeit 

1. Die ETZ als Ziel der Kohäsionspolitik 

Die Europäische Territoriale Zusammenarbeit feierte mit Beginn der Förder-

periode 2007-2013 als neues Hauptziel ihren Einzug in die Kohäsionspolitik. 

Zwar stellte territoriale Zusammenarbeit den Grundgedanken der Gemein-

schaftsinitiative INTERREG dar, die eben gerade die Zusammenarbeit von 

Gebieten, d.h. Territorien, förderte, doch reicht die Betrachtung von INTER-

REG allein nicht aus, um die Etablierung der ETZ als Ziel zu verstehen. Viel-

mehr sind hierbei auch noch andere Entwicklungen und Dokumente der EU-

Ebene zu berücksichtigen, die im Folgenden kurz skizziert werden sollen. 

In den neunziger Jahren wurden regionale Entwicklungsmodelle, die auf endo-

gene Potentiale der Gebiete setzten, in vielen europäischen Staaten immer 

wichtiger. Dies gewann umso mehr an Bedeutung als die Errichtung von Bin-

nenmarkt und Währungsunion in der EU auch Potential aufwies, regionale 

Disparitäten zu verschärfen und damit das Vertragsziel des wirtschaftlichen 

und sozialen Zusammenhalts zu gefährden.42 Die zunehmende Relevanz 

räumlich-territorialer Aspekte in den Gemeinschaftspolitiken43 drang schließ-

lich auch allmählich zum Bewusstsein der EU-Institutionen vor. Erstes förmli-

ches Resultat war das Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK) der 

KOM aus dem Jahre 1999. EUREK stellte die Notwendigkeit heraus bei der 

Umsetzung der Sektorpolitiken der Gemeinschaft im Rahmen einer integrier-

ten Raumplanung stärker auf die territoriale räumliche Komponente zu achten 

42 Vgl. Sykes / Shaw, S. 56, S. 58. 
43 Vgl. ebd., S. 56.  
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und die endogenen Entwicklungspotentiale individueller Regionen im Blick zu 

behalten. In diesem Zusammenhang wurde auch auf die zahlreichen territoria-

len Aspekte der Politiken verwiesen.44 Durch die Stärkung der wirtschaftlichen 

und sozialen Kohäsion sollte eine nachhaltige Entwicklung, die hier auch im 

Sinne einer ausgeglichenen Raumentwicklung interpretiert wurde, begünstigt 

werden.45 Insofern deutet EUREK bereits eine territoriale Dimension des 

Kohäsionsziels an. 

Diesbezüglich forderte die „Territoriale Agenda“ der EU aus dem Jahr 2007 

eine noch effektivere Ausrichtung der Kohäsionspolitik auf territoriale Be-

dürfnisse und Charakteristika, wonach die territoriale Dimension in der Förde-

rung eine stärkere Rolle spielen sollte.46 Im Umkehrschluss müsste dies aber 

auch bedeuten, dass die Aktivitäten von INTERREG in diesem Feld als nicht 

ausreichend erachtet wurden. Die Agenda war als maßnahmenorientierter 

politischer Rahmen für die Zusammenarbeit im Rahmen der Lissabon-

Strategie angedacht.47 Ihre Nachfolgerin aus dem Jahre 2011 ist ebenso an die 

Strategie Europa 2020 angegliedert.48 

Im Zuge der Ausführungen der Territorialen Agenda scheint die Etablierung 

des ETZ-Ziels in der Kohäsionspolitik ab 2007 die logische Konsequenz ge-

wesen zu sein. Als späteres primärrechtliches Unionsziel und eigentliche Ver-

tragsgrundlage für die Förderung territorialer Zusammenarbeit wurde der 

44 Vgl. European Commission, ESDP, S. 7.  
45 Vgl. ebd., S. 10 und siehe auch Sykes / Shaw, S. 56f. 
46 Vgl. Ministerial Meeting on Urban Development and Territorial Cohesion, Rn. 4.  
47 Vgl. ebd., Rn. 2; Europäischer Rat, Schlussfolgerungen des Vorsitzes - 23./ 24. März 2000. 
48 Vgl. Ministerial Meeting of Ministers responsible for Spatial Planning and Territorial Development; Europäi-
scher Rat, EUCO 13/10; siehe auch Europäische Kommission, KOM (2010) 2020. 

                                                      



121 

Begriff der territorialen Kohäsion von der KOM im zugehörigen Grünbuch 

2008 zur Debatte gestellt. Dies erfolgte insbesondere, um auf Basis konzeptio-

neller Klarheit die Kohäsionspolitik für die territoriale Ebene zu optimieren.49 

Dabei sollte das Ziel des territorialen Zusammenhalts zur Sicherung einer 

harmonischen Entwicklung aller Gebiete beitragen und die optimale Nutzung 

endogener Potentiale durch die Bürger ermöglichen. Hierfür erachtete die 

KOM ein integriertes Vorgehen und die Kooperation der verschiedenen betei-

ligten Behörden und sonstigen Akteure für erforderlich. Durch Fokussierung 

auf die Nachhaltigkeit der politischen Maßnahmen sollte der territoriale Zu-

sammenhalt als Brücke zwischen wirtschaftlicher Effizienz, sozialer Kohäsion 

und ökologischem Gleichgewicht fungieren.50 Demnach stellte die Nachhal-

tigkeit einen zentralen Aspekt des Konzepts dar. 

In Folge der oben thematisierten Debatten und Dokumente war die Etablie-

rung der ETZ als Ziel der Kohäsionspolitik eine logische Folge. Dabei liefer-

ten die Dokumente auch nachvollziehbare Begründungen, warum territoriale 

Kooperation als Ziel und nicht weiter als programmatische Initiative wie IN-

TERREG zu qualifizieren war. Dies ergab sich aus den territorialen Auswir-

kungen der Gemeinschaftspolitiken, denen spezifische territoriale Probleme in 

den betroffenen Gebieten folgten. Insofern soll das Ziel einer stetigen territo-

rialen Kooperation als dauerhafter Normalzustand im Unionsgebiet zur Schaffung 

der Grundlagen für die Lösung territorialer Probleme beisteuern. Dabei kommt es für 

die Qualifizierung als Ziel nach hier vertretener Auffassung weniger auf die 

konkrete Kooperation an, sondern vielmehr auf die Etablierung und Stärkung 

49 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, KOM (2008) 616, S. 4. 
50 Vgl. ebd., S. 3. 
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der Strukturen als Ausgangsbasis der Bewältigung konkreter Probleme. Dies-

bezüglich wurden die Wirkungen, die INTERREG für die Etablierung solcher 

Kooperationsstrukturen hatte, in ihrer Wichtigkeit erkannt und für ihre Verste-

tigung und Fortführung ein eigenständiges Ziel der Kohäsionspolitik ausgege-

ben, das aber nicht INTERREG selbst ist. Es handelt sich somit um ein über-

geordnetes Ziel, welches in der Retrospektive INTERREG als Initiative be-

troffen hätte.  Die Aufnahme des territorialen Zusammenhalts mit Art. 3 Abs. 

3 UA. 4 EUV in den Zielkatalog der Union rundet dabei die Entwicklung der 

steigenden Signifikanz territorialer Aspekte ab.  

2. Rechtsgrundlagen 

Mit dem Förderzeitraum 2007-2013 wurden die Gemeinschaftsinitiativen als 

Sonderprogrammstrukturen gänzlich abgeschafft und der Fokus auf die 

Hauptziele der AllgVO 2006 gelegt.51 Dies  erfolgte im Rahmen der Konzent-

ration der Förderung zur Erhöhung der Wirksamkeit der Fonds.52 Wie weiter 

oben erwähnt, finden sich in den Verordnungen auch keinerlei Hinweise mehr 

auf die Fortexistenz von Gemeinschaftsinitiativen. Die Begründung zum Ent-

wurf der AllgVO 2006 führt lediglich aus, dass auf Basis der Erfahrungen mit 

INTERREG ein neues Ziel zu schaffen sei,53 was oben vertretene Auffassung 

über das Verhältnis zwischen ETZ und INTERREG bekräftigt. Zudem wird 

noch für die Gemeinschaftsinitiative LEADER+ darauf verwiesen, dass diese 

in die Hauptprogramme zu integrieren sei.54 Darüber hinaus befinden sich 

keine weiteren Aussagen zu Gemeinschaftsinitiativen in der Begründung. Die 

51 Vgl. Ritter, S. 146. 
52 Vgl. Streinz /Magiera, Art. 177 AEUV, Rn. 5. 
53 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, KOM (2004) 492, S. 6. 
54 Vgl. ebd., S. 8. 
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Begründung zum Entwurf der EFRE-VO55 enthält diesbezüglich gar keine 

Aussagen. 

Für die ETZ sind im aktuellen Förderzeitraum die AllgVO 2006 sowie die 

EFRE-VO 2006 einschlägig. Weniger relevant, aber als Umsetzungsoption der 

ETZ bedeutsam ist dagegen die Verordnung über den Europäischen Verbund 

für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ)56 (EVTZ-VO 2006). Detailreiche 

Regelungen in Mitteilungen fallen dagegen weg. 

Artikel 3 Abs. 2 lit. c AllgVO 2006 legt die ETZ als Mainstreamziel der Förde-

rung fest. Als Finanzierungsquelle wird der EFRE in Art. 4 Abs. 1 lit. c be-

stimmt. Aufgrund ihrer Klassifizierung als Hauptziel, unterliegt die ETZ nun 

den allgemeinen Interventionsgrundsätzen/-prinzipien der Art. 9 ff. AllgVO, 

die u.a. in Art. 12 mit der Festlegung  der geeigneten territorialen Ebene für die 

Durchführung der OPs ergänzt worden sind. Außerdem wird auch die geogra-

phische Abgrenzung der förderfähigen Gebiete im Rahmen des Ziels ETZ in 

der AllgVO 2006 durch Art. 7 bestimmt. Ebenso unterliegen die Modalitäten 

der Ausarbeitung und Genehmigung der OPs für die ETZ den Bestimmungen 

von Art. 32 ff. AllgVO 2006 und werden daher nicht mehr gesondert behan-

delt wie bei INTERREG. Gemäß Art. 32 Abs. 4 sind die OPs weiterhin durch 

die KOM zu prüfen und nach Abs. 5 zu genehmigen. Besondere Vorschriften 

zu den ETZ-OPs finden sich gem. Art. 38 AllgVO zudem in der EFRE-VO 

2006. Die Beteiligungssätze des EFRE an den OPs des Ziels ETZ richtet sich 

allgemein nach Art. 53 Abs. 3 AllgVO 2006. 

55 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, KOM (2004) 495. 
56 Vgl. VO (EG) Nr. 1082/2006. 

                                                      



124 

Inhaltlich noch detailliertere und auch Durchführungsvorgaben für die ETZ 

enthält die EFRE-VO 2006. Artikel 6 bestimmt die thematischen Prioritäten 

des EFRE für die ETZ im Rahmen der Konzentration der Förderung, aufge-

schlüsselt nach den verschiedenen Förderausrichtungen. Kapitel III widmet 

sich umfangreich weiteren Aspekten der ETZ. So umreißt Art. 12 die inhaltli-

chen Elemente der ETZ-OPs. Artikel 14 ff. regeln zudem Verwaltung, Beglei-

tung und Kontrolle bei der Durchführung der OPs, wobei Art. 18 auf den neu 

eingeführten EVTZ als mögliche Durchführungsinstitution für die OPs er-

weist. Die Art. 19-21 enthaltenden zudem verschiedene Bestimmungen für die 

im Rahmen eines OP zu realisierenden Vorhaben durch die Begünstigten, d.h. 

die geförderten Zuwendungsempfänger.  

Es wird somit deutlich, dass alle die ETZ betreffenden wesentlichen Bestim-

mungen in den Verordnungen reguliert sind. Das untermauert die Zugehörig-

keit der ETZ zur Mainstream-Förderung im Gegensatz zu INTERREG im 

vorangegangenen Förderzeitraum. Durch diese Regelungsform erlangt das Ziel 

ETZ auch einen höheren rechtlichen Status als die Gemeinschaftsinitiative 

INTERREG, da die Verordnungen durch die Gesetzgebungsorgane der Ge-

meinschaft, Rat und EP, verabschiedet werden mussten. Im Falle der AllgVO 

2006 erfolgte die Annahme durch den Rat nach Zustimmung des EP im Rah-

men des besonderen Verfahrens gem. Art. 161 Abs. 1 EGV, während die 

EFRE-VO per Mitentscheidungsverfahren gem. Art. 251 EGV durch EP und 

Rat gemeinsam verabschiedet wurde. Dadurch erlangen die Bestimmungen zur 

ETZ ebenfalls höhere demokratische Legitimation gegenüber den INTER-

REG-Modalitäten, die in den entsprechenden Mitteilungen in großen Teilen 
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autonom durch die KOM festgelegt wurden. Auf diese Weise erfolgte auch 

eine Einschränkung des Gestaltungsspielraums der KOM. 

3. Förderpolitische Ausrichtungen und Instrumente 

Artikel 3 Abs. 2 lit. c AllgVO 2006 unterteilt das Ziel ETZ in drei Sparten: die 

Stärkung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit durch gemeinsame lokale 

und regionale Initiativen, die Stärkung der transnationalen Zusammenarbeit in 

Gestalt von den Prioritäten der Gemeinschaft entsprechenden Aktionen zur 

integrierten Raumentwicklung und der Ausbau der interregionalen Zusam-

menarbeit und des Erfahrungsaustauschs auf der geeigneten territorialen Ebe-

ne. Demnach bleiben die drei Ausrichtungen in Kontinuität zu INTERREG 

III bestehen. Semantisch sind aber die Begriffe „Stärkung“ und „Ausbau“ 

sowie die Fokussierung der Zielaspekte auf die Kooperation als solche zu 

betonen. Sollten nämlich die INTERREG-Initiativen gem. Nr. 3 der INTER-

REG-III-Mitteilung der KOM noch dafür sorgen, dass nationale Grenzen kein 

Hindernis für eine ausgewogene Entwicklung und Integration des europäi-

schen Raums sind, wird im Ziel ETZ die Zusammenarbeit selbst als Zustand 

in den Mittelpunkt gerückt. Ziel der ETZ ist es demnach, diesen Zustand zu 

stärken und auszubauen und somit implizit wohl eine Verstetigung der Zu-

sammenarbeit auch außerhalb des Förderrahmens anzustreben. INTERREG 

wollte konkrete räumliche Entwicklungsprobleme bekämpfen, die durch 

Grenzen entstehen. Die ETZ ist dagegen explizit als Rahmen für die Schaf-

fung der nötigen Problemlösungskapazitäten in Gebieten angelegt. Das bedeu-

tet nicht, dass dies nicht auch von INTERREG angestrebt worden ist, aller-

dings weitaus weniger ausdrücklich. Folglich unterscheiden sich die expliziten 

Anliegen von INTERREG und ETZ recht klar. 
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Inhaltlich bestehen freilich Überschneidungen zu INTERREG III, da die 

Zielsetzung ETZ letztlich u.a. aus den Ergebnissen der Programmatik abgelei-

tet wurde. Allerdings sind die Bestimmungen nun aufgrund der Ansiedlung in 

den Verordnungen stärker zersplittert und nicht so kompakt wie in den Mittei-

lungen der KOM angeordnet. 

Die förderfähigen Gebiete richten sich nach Art. 7 AllgVO 2006. Für die 

grenzübergreifende Zusammenarbeit gilt dabei das gleiche Schema wie im 

abgeschlossenen Förderzeitraum. Art. 7 Abs. 1 ergänzt lediglich, dass die ko-

operierenden Gebiete im Regelfall höchstens 150 km auseinanderliegen dür-

fen. Absatz 2 nennt für die transnationale Zusammenarbeit dagegen gar keine 

Kriterien mehr und spricht lediglich von förderfähigen „transnationalen Räu-

men“, deren Verzeichnis durch die KOM anzunehmen ist. Dabei dürften aber 

wieder die entsprechenden Gebietszusammenschlüsse gemeint sein. Für die 

interregionale Zusammenarbeit bleibt gem. Abs. 3 weiterhin das gesamte Ge-

meinschaftsgebiet förderfähig.  

Die grenzübergreifende Kooperation zielt gem. Art. 6 Abs. 1 UA. 1 EFRE-

VO 2006 auf die „Entwicklung von grenzübergreifenden wirtschaftlichen, sozialen und 

ökologischen Tätigkeiten durch gemeinsame Strategien für eine nachhaltige territoriale Ent-

wicklung[…]“ ab. Die dabei zu verfolgenden Prioritäten in Art. 6 Abs. 1 UA. 1-

3 entsprechen thematisch weitgehend denen von Ausrichtung A in INTER-

REG III. Die transnationale Zusammenarbeit soll gem. Absatz 2 weiterentwi-

ckelt bzw. begründet werden durch die Finanzierung von Netzwerken und 

Aktionen, welche eine integrierte territoriale Entwicklung erleichtern. Viele der 

prioritären Themen aus INTERREG III B finden sich auch hier wieder, aller-

dings sind die Ausführungen jetzt detaillierter. Neu sind bspw. anzustrebende 
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Innovationsaktivitäten gem. Abs. 2 lit. a. Mit der interregionalen Kooperation 

wird gem. Abs. 3 lit. a nach wie vor die Verstärkung der Wirksamkeit der regi-

onalpolitischen Instrumente angestrebt. Der Erfahrungsaustausch ist gem. 

Abs. 3 lit. b dagegen nun nicht mehr im Rahmen der interregionalen Zusam-

menarbeit, sondern auf einer Ebene mit dieser angesiedelt. Insgesamt wird 

aber auch bei den einzelnen Ausrichtungen die Schaffung fester Kooperations-

strukturen und das Erlangen einer eingeübten Zusammenarbeit viel stärker 

betont als bei INTERREG III. 

Außerdem ist es gem. Art. 21 Abs. 1 EFRE-VO im Rahmen der grenzüber-

greifenden Zusammenarbeit weiterhin möglich, bis zu 20 % der EFRE-Mittel 

eines OP für Vorhaben in an die förderfähigen Gebiete angrenzende Gebiete 

zu verwenden. Dieselbe Möglichkeit wurde nun aber auch gem. Abs. 2 für die 

transnationale Zusammenarbeit in Höhe von 20 % sowie gem. Abs. 3 für die 

interregionale Zusammenarbeit in Höhe von 10 % eingeführt.  

Insofern verfolgen die Aktivitäten im Rahmen der ETZ gegenüber INTER-

REG in den drei Ausrichtungen ähnliche thematische Prioritäten. Trotzdem 

wird auch hier der Kooperation als solcher eine größere Aufmerksamkeit 

gewidmet. 

Eine wesentliche Neuerung stellt dagegen die Einführung des EVTZ dar. 

Gemäß Art. 18 EFRE-VO können die an einem ETZ-OP teilnehmenden MS 

auf einen EVTZ zurückgreifen, um diesem die Durchführung des OP zu über-

tragen, indem sie an diesen die Aufgaben der Verwaltungsbehörde und eines 

gemeinsamen technischen Sekretariats delegieren. Eine ausführliche Diskussi-

on zum EVTZ ist hier nicht möglich, somit seien im Folgenden nur einige 
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Aspekte erwähnt. Die Errichtung eines EVTZ und die Übertragung der Auf-

gaben richten sich nach den Regelungen der EVTZ-VO 2006. Der EVTZ zielt 

gem. Art. 1 Abs. 2 EVTZ-VO 2006 darauf ab, die grenzüberschreitende, 

transnationale und interregionale Zusammenarbeit zu erleichtern, verfügt gem. 

Abs. 3 über eine eigene Rechtspersönlichkeit sowie gem. Abs. 4 in jedem MS 

über die weitestgehende Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die juristischen Per-

sonen nach dem jeweiligen innerstaatlichen Recht zufällt. Mitglieder eines 

EVTZ können gem. Art. 3 Abs. 1 die MS, regionale und lokale Gebietskörper-

schaften und auch andere Einrichtungen des öffentlichen Rechts sowie ent-

sprechende Verbände und Einrichtungen dieser Kategorien sein. Die Mitglie-

der müssen gem. Abs. 2 aus mindestens zwei MS stammen. Die potenziellen 

Mitglieder initiieren auch die Gründung eines EVTZ gem. Art. 4 Abs. 1 und 

informieren gem. Abs. 2 die MS, deren Recht sie unterliegen, über ihre Absicht 

und schlagen eine Satzung und Übereinkunft vor. Nach Abs. 3 sind die MS 

grundsätzlich dazu angehalten, die Teilnahme der potenziellen Mitglieder am 

EVTZ zu genehmigen und dürfen diese nur unter engen Voraussetzungen 

untersagen. Artikel 6 zufolge darf ein EVTZ mit der Verwaltung öffentlicher 

Mittel, also auch von Fördergeldern der EU, beauftragt werden und gem. Art. 

7 Abs. 1 die ihm von seinen Mitgliedern übertragenen Aufgaben ausführen, die 

gem. Abs. 2 auf die Erleichterung und Förderung der territorialen Zusammen-

arbeit zur Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts be-

schränkt sind. Ausgenommen davon sind gem. Abs. 4 hoheitliche Befugnisse 

oder Verpflichtungen zur Wahrung der allgemeinen Interessen des Staates 

oder sonstiger öffentlicher Einrichtungen wie der Polizei- und Regelungsbe-

fugnis oder Befugnisse in den Bereichen Justiz und Außenpolitik. Die Verfas-

sung des EVTZ wird durch die Übereinkunft der Mitglieder nach Art. 8 sowie 
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die Satzung nach Art. 9 bestimmt. Einem EVTZ stehen als Organe gem. Art. 

10 Abs. 1 mindestens eine Versammlung und ein Direktor zur Verfügung. 

Ebenso verfügt ein EVTZ gem. Art. 11 über einen eigenen Haushalt.  

Der EVTZ wurde insbesondere geschaffen, um die zahlreichen rechtlichen 

Schwierigkeiten bei der Institutionalisierung der Zusammenarbeit über Gren-

zen hinweg, die aus der Konfrontation verschiedener Rechtsordnungen resul-

tierten,57 zu umgehen. Unabhängig davon, wie gut ein EVTZ für solch ein 

Anliegen geeignet ist und welche Vor- und Nachteile er in sich birgt,58 kann 

das 2007 neu eingeführte Angebot dieser Möglichkeit als weitere Stütze der 

hier vertretenen These aufgefasst werden, dass die ETZ - im Kontrast zu 

INTERREG - in Zielform explizit auf die territoriale Kooperation als Zustand 

ausgerichtet ist. Denn ein EVTZ soll eben gerade der Herausbildung, Stärkung 

und Verstetigung fester Kooperationsstrukturen über Grenzen hinweg dienen 

und bildet quasi die institutionelle Verkörperung dieser Absicht im Instrumen-

tenkasten der EU. Insofern fügt sich der EVTZ in die obigen Ausführungen 

nahtlos ein. 

4. Kontinuität und Unterschiede zwischen INTERREG 
und ETZ – „INTERREG IV“? 

Aus den obigen Ausführungen geht klar hervor, dass die Frage nach der Legi-

timität der Gleichsetzung von ETZ und INTERREG zu verneinen ist. Folg-

lich ist der Terminus INTERREG IV nicht korrekt. Zum einen begründet sich 

dies darin, dass INTERREG eine Gemeinschaftsinitiative war und mit der 

57 Vgl. hierzu Jaeckel, S. 93-103; Pechstein / Deja, S. 359 ff. 
58 Vgl. dazu auch Halmes, 2007, S. 531 ff; Pechstein / Deja, S. 361. 
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Förderperiode 2007-2013 alle Gemeinschaftsinitiativen abgeschafft wurden. 

Demnach existiert INTERREG schlicht nicht mehr. Zum anderen stellt die 

ETZ ein Mainstream-Ziel der kohäsionspolitischen Förderung auf Unionsebe-

ne dar, das den gleichen Prinzipien, inhaltlichen Bestimmungen, Durchfüh-

rungsregelungen usw. unterliegt wie alle anderen Mainstream-Ziele auch, wäh-

rend INTERREG als Gemeinschaftsinitiative außerhalb der Mainstream-

Förderung angesiedelt und durch Sonderregelungen normiert war. Dieser 

wesentliche Unterschied in der Stellung innerhalb der Kohäsionspolitik geht 

einher mit einer deutlichen Asymmetrie im rechtlichen Status. Wurde IN-

TERREG überwiegend durch Mitteilungen der KOM reguliert, die weder zu 

den primärrechtlich bestimmten Rechtsakten zählen, noch über eine hohe 

demokratische Legitimation verfügen, so ergeben sich sämtliche die ETZ 

betreffende Regularien aus den Verordnungen, welche aufgrund ihrer Verab-

schiedung durch die Gesetzgebungsorgane der EU, EP und Rat, ausreichend 

demokratisch legitimiert sind sowie unmittelbare und verbindliche Wirkung in 

den MS haben. Darüber hinaus verfügt die KOM über einen weniger autono-

men Gestaltungsspielraum als bei INTERREG.  

Dieses Ziel ETZ der Kohäsionspolitik ist auch nicht einfach ausschließlich aus 

den Erfahrungen mit INTERREG erwachsen, sondern dem ab den neunziger 

Jahren gestiegenen Bewusstsein über die zentrale Bedeutung der territorialen 

Kooperation und Kohäsion für den wirtschaftlichen und sozialen Zusammen-

halt in der Union und den MS geschuldet. Freilich haben die Erfahrungen mit 

INTERREG daran einen großen Anteil. Dennoch konstituiert sich das Ziel 

ETZ anders als die Gemeinschaftsinitiative INTERREG, denn es strebt expli-

zit die Kooperation als solche auf territorialer Ebene in Form eines verstetig-
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ten, auf dem Unionsgebiet regulären, Zustandes an. Auf diese Weise wird die 

nachhaltige Schaffung eines allgemeinen institutionalisierten Rahmens verfolgt, 

der über die nötigen Problemlösungskapazitäten verfügt, um konkrete territo-

riale Probleme bei ihrem Aufkommen bewältigen zu können. Seine Verkörpe-

rung erlangt dieses Anliegen durch die Einführung des EVTZ als Möglichkeit 

institutionalisierter Kooperation. Dagegen war INTERREG primär direkt auf 

die Lösung von konkreten Problematiken, die über Grenzen hinweg auf terri-

torialer Ebene bestehen, ausgerichtet.  

5. Kohäsionspolitik 2014-2020: ETZ oder INTERREG V? 

Die Kohäsionspolitik ab 2014 wird aller Voraussicht nach eine ganze Reihe 

Neuerungen erfahren, da die KOM eine enge Anlehnung an die Strategie Eu-

ropa 2020 anstrebt,59 was an dieser Stelle jedoch nicht weiter ausgeführt wer-

den kann. Die KOM hat ihre Vorschläge für den Förderzeitraum 2014-2020 

im Herbst 2011 in Einklang mit Art. 294 Abs. 2 AEUV vorgestellt. Einschlägig 

für die ETZ sind die Entwürfe zur AllgVO60 (AllgVOentw 2011), zur EFRE-

VO61 (EFRE-VOentw 2011) sowie zu einer neuen separaten ETZ-VO62 

(ETZ-VOentw 2011). 

In Art. 81 Abs. 2 lit. b AllgVOentw 2011 wird die ETZ wieder als Ziel der 

Förderung aus den Strukturfonds festgesetzt, wobei die Finanzierung weiter 

aus dem EFRE erfolgen soll. Für die Programme im Rahmen der ETZ werden 

59 Dazu siehe auch Toepel, S. 219-224. 
60 Vgl. Europäische Kommission, KOM (2011) 615, zuletzt geändert durch COM (2013), wobei die 
ETZ nicht berührt wurde. 
61 Vgl. Europäische Kommission, KOM (2011) 614.  
62 Vgl. Europäische Kommission, COM (2011) 611 final/2. 
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gem. Art. 84 Abs. 8 Mittel von 3,5 % der Gesamtmittel (ca. 12 Mrd. EUR) 

veranschlagt. 

Im EFRE-VOentw 2011 finden sich keine expliziten Bestimmungen zur ETZ. 

Offenkundig hat sich die KOM entschieden, die Bestimmungen zur ETZ 

aufgrund des gestiegenen Regelungsumfangs in einer separaten Verordnung zu 

verabschieden, welche die EFRE-VO ergänzt. Zudem soll eine separate Ver-

ordnung dem multinationalen Kontext der Programmdurchführung Rechnung 

tragen und besondere Bestimmungen für Kooperationsprogramme und -

vorhaben festlegen. Der Verordnungsvorschlag bestimmt demnach den Gel-

tungsbereich des EFRE hinsichtlich des Ziels ETZ.63 Nach Art. 2 ETZ-

VOentw bleiben die drei Ausrichtungen auf die grenzüberschreitende, die 

transnationale sowie die interregionale Zusammenarbeit auch im künftigen 

Förderzeitraum erhalten. Die Zusammenarbeit als solche wird dabei auch nach 

2013 weiter im Fokus des Ziels ETZ stehen. Die strategische Einpassung der 

Kohäsionspolitik geht jedoch auch nicht an der ETZ vorbei, denn gem. Art. 5 

müssen im Rahmen der thematischen Konzentration für jedes Programm der 

grenzüberschreitenden und der transnationalen Zusammenarbeit bis zu vier 

thematische Ziele, die sich in Art. 5 EFRE-VOentw finden, ausgewählt wer-

den, während im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit alle themati-

schen Ziele gewählt werden können. Artikel 6 legt zudem Investitionsprioritä-

ten für die grenzüberschreitende und transnationale Zusammenarbeit fest. 

Demnach wäre die thematische Schwerpunktsetzung bei der Zusammenarbeit 

im Rahmen des Ziels ETZ bereits durch Vorgaben der EU eingeschränkt, 

63 Vgl. bis dahin Europäische Kommission, COM (2011) 611 final/2, S. 6. 
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folglich auch der Handlungsspielraum der verantwortlichen Akteure auf terri-

torialer Ebene. Damit würde die ETZ zwar weiterhin vorwiegend auf Koope-

ration ausgerichtet, gleichzeitig aber auch einer programmatischen Agenda 

unterworfen, welche die gesamte Kohäsionspolitik erfasst. Hinsichtlich der 

Programmplanung entsprechen die Bestimmungen zu den Kooperationspro-

grammen gem. Art. 7 ETZ-VOentw 2011 im Wesentlichen denen der OPs 

gem. Art. 87 AllgVOentw 2011. Gemäß Art. 13ff. ETZ-VOentw 2011 würden 

die ETZ-Programme nun auch einer aufwendigen Berichterstattung und ande-

ren Kontrollinstrumenten unterliegen. Die Vorgaben für Verwaltungs- und 

Kontrollsysteme dürften dagegen weitgehend gleich bleiben, allerdings soll die 

Verwaltungsbehörde gem. Art. 24 nun akkreditiert werden, was zusätzlichen 

Aufwand für die MS bedeutet. Außerdem schlägt Art. 21 wiederum vor, einen 

EVTZ als Verwaltungsbehörde für die Kooperationsprogramme einzusetzen. 

Vorgesehen ist auch eine neue Fassung der EVTZ-VO. Der Entwurf64 hierzu 

(EVTZ-VOentw 2011) wurde von der KOM auf Basis der Überprüfungsklau-

sel des Art. 17 EVTZ-VO 2006 vorgelegt. Dabei handelt es sich um keine 

neue Verordnung, sondern lediglich eine Änderungsverordnung, die folglich 

auch nur neue, in die EVTZ-VO 2006 einzufügende Bestimmungen auflistet. 

Insbesondere das Gründungsverfahren soll gem. Art. 1 Abs. 5 EVTZ-VOentw 

2011 klarer und einfacher gestaltet werden.65 So würde gem. Art. 1 Abs. 5 lit c. 

bspw. eine neue Bestimmung in die EVTZ-VO 2006 eingefügt, welche die 

Errichtung von EVTZs mit Mitgliedern aus Drittstaaten regelt. Weitere Ände-

rungen sind vorgesehen, die hier aber nicht weiter thematisiert werden sollen. 

64 Vgl. Europäische Kommission, COM (2011) 610 final/2.  
65 Siehe auch Toepel, S. 222. 
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Die ETZ wird somit wohl auch im Förderzeitraum 2014-2020 als Mainstream-

ziel erhalten bleiben. Die Festlegung diesbezüglicher Bestimmungen in einer 

eigenständigen ETZ-VO wäre dabei zwar sicherlich eine weitere symbolische 

Aufwertung der ETZ, in Anbetracht der Regelungsdichte des Vorschlags 

gingen damit aber auch wesentliche Einschränkungen des Handlungsspiel-

raums der beteiligten Akteure einher. Außerdem dürfte wohl auch eine erhöhte 

Bürokratisierung im Zuge der Komplexität der Überwachungsmechanismen zu 

erwarten sein. Es ist daher fraglich, ob die ETZ im Förderzeitraum 2014-2020 

auch eine tatsächliche Stärkung erfahren wird. 

Die Kooperation als Zustand steht insgesamt aber weiterhin im Vordergrund. 

Zudem findet der Terminus INTERREG gar keine Verwendung mehr, so 

dass eine Fortführung der Bezeichnung in Form von INTERREG V für die 

ETZ nicht vertretbar ist. 

 

V. Fazit 

Im Hinblick auf die eingangs formulierten Fragestellungen lassen sich daher 

folgende Antworten geben: 

1. Die Fortführung des Terminus INTERREG IV als Synonym für das 2007 

eingeführte Ziel ETZ ist vermutlich dem Erfolg von  INTERREG im Be-

reich der territorialen Zusammenarbeit geschuldet. Um eine darauf auf-

bauende Wiedererkennung zu gewährleisten, wird insbesondere von den 

Verwaltungsbehörden der Programme, aber auch anderen öffentlichen 
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Stellen auf terminologische Kontinuität gesetzt. Insbesondere der KOM 

ist hierbei aber ein recht sorgloser Umgang mit der Begrifflichkeit zu be-

scheinigen. In der Literatur wird die begriffliche Korrektheit dagegen ins-

gesamt ernster genommen, so dass sich hier auch vielfach Verweise auf 

die Einstellung von INTERREG als Gemeinschaftsinitiative und die 

Neuerung mit der ETZ als Ziel finden. 

2. Die Fortführung des Begriffs INTERREG für das Ziel ETZ ist weder aus 

rechtlicher, noch aus substanzieller Sicht sinnvoll, weil hierbei deutliche 

Unterschiede bestehen. Die ETZ hat einen höheren rechtlichen Status als 

INTERREG, weil sie ausschließlich über Verordnungen des EP und Ra-

tes reguliert wird, während dies bei INTERREG überwiegend durch Mit-

teilungen der KOM mit zweifelhafter Legitimation erfolgte, welche keine 

primärrechtlich anerkannten Rechtsakte darstellen. Somit verfügt das Ziel 

ETZ auch über eine höhere demokratische Legitimierung. Zudem stan-

den Gemeinschaftsinitiativen wie INTERREG außerhalb des kohäsions-

politischen Fördermainstreams, während das Ziel ETZ einen Teil davon 

bildet. Zuletzt muss auch betont werden, dass das Ziel ETZ explizit einen 

Zustand verstetigter Kooperation über Grenzen hinweg anstrebt und so-

mit Lösungskapazitäten auf territorialer Ebene für konkrete Probleme 

nachhaltig zu etablieren anstrebt, derweilen INTERREG als Gemein-

schaftsinitiative primär auf die unmittelbare Lösung der konkreten Prob-

leme ausgerichtet war. Diese Konzeption der ETZ wird voraussichtlich 

2014 fortgeführt, wenn auch die vorgeschlagenen Bestimmungen diesbe-

züglich Handlungseinschränkungen für die territorialen Akteure erwarten 

lassen. 
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Folglich ist die Weiterverwendung des Begriffs INTERREG als Synonym des 

Ziels ETZ nicht korrekt. Den zuständigen Stellen ist daher allein schon mit 

Blick auf die Einheitlichkeit der Begriffswahl, die u.a. auch der Vermeidung 

von Missverständnissen dient, zu empfehlen, auf eine durchgehend korrekte 

Terminologie zu achten. Auf diese Weise würde auch den Bürgern das Ver-

ständnis für die Förderprogramme der EU erleichtert.  
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I. Einleitung 

Die deutsch-niederländische Grenzregion zwischen den Flüssen Rhein, Ems 

und Ijssel ist geprägt von der jahrhundertelangen gemeinsamen Geschichte 

ihrer Bürger. Daran anknüpfend stellt die EUREGIO den ersten und vielfach 

kopierten Versuch dar, mithilfe einer Euroregion die - aufgrund dieser 

Nachbarschaft traditionelle - Zusammenarbeit zu institutionalisieren,1 wie es 

zum Beispiel im deutsch-niederländischen Grenzgebiet auch in den 

Euroregionen Ems Dollart Region, Euregio Rhein-Waal, Euregio Rhein-Maas-

Nord, Euregio Maas-Rhein und Euregio Watteninseln stattfindet. 

Der vorliegende Beitrag soll die EUREGIO, insbesondere ihre Organisation, 

vorstellen und exemplarisch, anhand eines Vergleichs mit der Euroregion 

Elbe/Labe, aufzeigen, inwieweit die EUREGIO eine Vorbildrolle für die in 

den letzten 25 Jahren gegründeten Euroregionen einnimmt. 

Zunächst erfolgt eine Darstellung der Geschichte der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit im deutsch-niederländischen Grenzraum, insbesondere der 

Geschichte der EUREGIO sowie ihrer rechtlichen Grundlagen. Daran 

anknüpfend wird die Struktur der EUREGIO sowie ihre Finanzierung 

erläutert und anschließend analysiert, was die EUREGIO zu einer 

„Euroregion“ macht. Abschließend soll beispielhaft in einem Vergleich mit der 

Euroregion Elbe/Labe die Frage beantwortet werden, inwieweit die von der 

Europäischen Kommission als Modell für grenzüberschreitende Zusammen-

arbeit erklärte EUREGIO2 und ihre Struktur ein Vorbild für die in den letzten 

1 Vgl. AGEG, Institutionelle Aspekte, S. 9. 
2 Vgl. Breuer, S. 124. 
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25 Jahren gegründeten Euroregionen insbesondere an der ostdeutschen 

Grenze bildet. 

 

II. Geschichte und historische Grundlagen der 
EUREGIO 

Das Gebiet der EUREGIO in der deutsch-niederländischen Grenzregion, 

begrenzt von den Gebieten  zwischen Noordoost-Overijssel und Oost-

Gelderland auf  der niederländischen Seite und dem Landkreis Osnabrück 

beziehungsweise dem Kreis Warendorf  auf  deutscher Seite,3 blickt auf  eine 

jahrhundertelange gemeinsame Geschichte zurück. Bis zum Westfälischen 

Frieden von 1648 bildeten die Gebiete eine politische Einheit.4 Auch danach 

gab es sprachliche, wirtschaftliche und kulturelle Übereinstimmungen beider-

seits der Grenze, nicht zuletzt durch viele Jahrhunderte der Migration in 

beiden Richtungen sowie den beiderseitigen Handel. Die Verbindungen 

wurden so eng, dass Spuren dieser Einheit, trotz der trennenden Erfahrung 

zweier Kriege im 20. Jahrhundert, in gewissem Maße bis heute fortbestehen,5 

zum Beispiel im gemeinsamen Dialekt beidseitig der Grenze. 

Diese Verbindung bildete die Grundlage für die nach der Gründung der 

Bundesrepublik wieder aufgenommene grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

der auf  beiden Seiten der Grenze gelegenen Kommunen. Neben der 

historischen Verbindung gab es mehrere Gründe, weshalb die kommunalen 

3 Vgl. Breuer, S. 110. 
4 Vgl. Gabbe et al., S. 10. 
5 Vgl. ebd., S. 38. 
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Vertreter die Zusammenarbeit für nötig erachteten. Aufgrund der peripheren 

Lage in ihren jeweiligen Ländern ergaben sich für die deutschen und 

niederländischen Regionen ökonomische Nachteile. Die Verkehrsanbindung, 

vor allem die grenzüberschreitende Verbindung zwischen dem Rhein- und dem 

Emsland, war unzureichend. Zudem gestaltete sich die wirtschaftliche 

Situation beiderseits der Grenze schwierig, da die Wirtschaft durch die 

Textilindustrie geprägt war, die sich in einer Krise befand, sowie durch den 

großen Anteil der Landwirtschaft, in der durch die zunehmende 

Technologisierung viele Arbeitsplätze abgebaut wurden.6 Außerdem brachte 

die Randlage zu den Ballungsräumen an Rhein und Ruhr sowie die Ferne zu 

den Entscheidungszentren der Bundesländer sowie der nationalen Hauptstädte 

Nachteile mit sich.7 Durch die Zusammenarbeit erhofften sich die 

Verantwortlichen in der Region, den wirtschaftlichen Strukturwandel in diesem 

Gebiet besser bewältigen zu können, indem sie versuchten, Synergieeffekte zu 

erzielen und dadurch die Wirtschaft zu stärken sowie durch gemeinsam 

vorgebrachte Anträge und Stellungnahmen bei den übergeordneten Stellen 

mehr Gewicht zu bekommen, zum Beispiel bei der Entscheidung über 

Infrastrukturprojekte.8 

Aufgrund dieser Situation wurde 1954 zunächst auf  deutscher Seite die 

Interessengemeinschaft Rhein-Ems gegründet, die 1962 in die 

Kommunalgemeinschaft Rhein-Ems e.V.9 umgewandelt wurde.10 Die IG 

Rhein-Ems wurde als ständige Konferenz von Vertretern der Wirtschaft und 

6 Vgl. Breuer, S. 109. 
7 Vgl. Müller, S. 60. 
8 Vgl. EUREGIO, Euregioinform. S. 3 f. 
9 Später EUREGIO-Kommunalgemeinschaft Rhein-Ems. 
10 Vgl. Breuer, S. 116 f. 
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der Kommunalpolitik im Westmünsterland und in den Kreisen Lingen und 

Grafschaft Bentheim gegründet. Ziel dieser IG-Rhein-Ems, die keine 

Rechtspersönlichkeit besaß,11 sollte es sein, die Interessen der Mitglieder, 

nämlich die Verbesserung der regionalen Infrastruktur und der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, auf  übergeordneter Ebene mit mehr 

Nachdruck vertreten zu können.  

Am 25. April 1958 wurden von der IG-Rhein-Ems, gemeinsam mit dem 

Bürgermeister von Enschede, Vertreter der niederländischen und deutschen 

Kommunen und Kreise nach Coesfeld eingeladen. Auf  der dortigen Kon-

ferenz sollte die neue Situation des Grenzraumes aufgrund der Gründung der 

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) besprochen werden. Man 

beschloss schließlich, eine organisierte grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

zu beginnen, um die Möglichkeiten der EWG für die Region zu nutzen. 

Obwohl die Zusammenarbeit zu diesem Zeitpunkt noch nicht in eine gemein-

same Rechtspersönlichkeit mündete, gilt dieses Datum als Gründungs-tag der 

EUREGIO.12 

Komplementär zur IG-Rhein-Ems wurde 1960 auf  der niederländischen Seite 

von den Städten im Bereich Twente und Gelderland die Interessengemein-

schaft Belangengemeenschaft Twente-Oost-Gelderland (BTOG)13 gegründet; 

diese tagte fortan gemeinsam mit ihrem deutschen Pendant sowie mit der  

1961 in den Niederlanden im Gebiet Achterhoek gegründeten Arbeitsgemein-

11 Vgl. EUREGIO, Geschichte. S. 1. 
12 Vgl. Müller, S. 63. 
13 1974 ersetzt durch die Pregewest Twente. 
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schaft Stichting Streekbelangen Oost-Gelderland14. Diese drei, die zunächst 

jeweils ein eigenes Sekretariat unterhielten, bildeten und bilden bis heute den 

Kern der EUREGIO, auch wenn dieser Name erst in den 60er Jahren als 

Bezeichnung aufkam.15 Zunächst arbeiteten die drei Verbände als kommunale 

Arbeitsgemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit zusammen. Da in der Folge-

zeit zunehmend die Forderung nach einer grenzüberschreitenden Institution 

für die Zusammenarbeit aufkam, trat im Jahr 1965 zum ersten Mal die 

EUREGIO-Arbeitsgruppe zusammen, der Vorläufer des späteren Vorstands 

der EUREGIO,16 auf  den im Folgenden noch genauer eingegangen wird.  In 

der Folge kam es zu einer Intensivierung der Zusammenarbeit. Im Jahr 1971 

wurde die EUREGIO-Mozer-Kommission17 gegründet und im gleichen Jahr 

wurden auch die Sekretariate der drei die EUREGIO tragenden Institutionen 

mit hauptamtlichen Geschäftsführern besetzt,18 da die breiten und sich 

erweiternden Aufgaben eine Professionalisierung nötig machten. 

Im Jahr 1977 wurde schließlich von der EUREGIO-Arbeitsgruppe eine 

Satzung für die EUREGIO erstellt. Die EUREGIO setzte ihre Arbeit fortan 

als kommunale Arbeitsgemeinschaft fort.19 Alle Mitglieder verabschiedeten die 

gemeinsame Satzung und Geschäftsordnung, wodurch eine „öffentlich-

rechtliche Klammer“ beschlossen wurde.20 Mitglieder waren zunächst die 

Nachfolger der Gründungsarbeitsgemeinschaften: das niederländische 

14 1978 ersetzt durch den Samenwerkungsverband Oost-Gelderland  
15 Vgl. Müller, S. 63. 
16 Vgl. Wolf , S. 41. 
17 Zur Mozer-Kommission siehe Kap. III.6 EUREGIO-Mozer-Kommission. 
18 Vgl. EUREGIO, Geschichte,  S. f. 
19 Vgl. Gabbe et al., S. 58. 
20 Vgl. Raich, S. 144. 
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„Gewest Twente“ und Samenwerkingsverband Oost Gelderland“ sowie die 

deutsche Kommunalgemeinschaft Rhein-Ems e.V. Im Jahr 1981 wurde die 

Satzung dahingehend geändert, dass nun die deutschen und niederländischen 

Kommunen direkt Mitglieder der EUREGIO wurden.21 

Im Jahr 1978 konstituierte sich der EUREGIO-Rat als erste regionale, grenz-

überschreitende parlamentarische Versammlung Europas, und zwar auf  Anre-

gung von Prinz Claus der Niederlande, der angesichts der Arbeit des 

Europäischen Parlaments eine parlamentarische Vertretung in der EUREGIO 

als „kleines“ Europäisches Parlament vorgeschlagen hatte.22 

1985 wurden die Sekretariate der niederländischen und der deutschen Seite in 

einer gemeinsamen Geschäftsstelle am Grenzübergang Glanerbrug zwischen 

Enschede und Gronau zusammengelegt. Organisatorisch bestanden jedoch 

weiterhin getrennte Sekretariate.23 

Ab dem Jahr 1991 beteiligte sich die EUREGIO an den INTERREG-

Programmen der Europäischen Union. Durch die im Rahmen von 

INTERREG24 ausgezahlten Fördergelder, wurde die Mitgliedschaft in der EU-

REGIO für die teilnehmenden Kommunen nun auch finanziell vorteilhaft.25 

21 Vgl. EUREGIO, Geschichte,. S. 2. 
22 Vgl. Hoebink / Müller, S. 13 ff. 
23 Vgl. Müller, S. 66. 
24 INTERREG war eine Gemeinschaftsinitiative zur Förderung der grenzübergreifenden, 
transnationalen und interregionalen Zusammenarbeit, finanziert durch den Europäischen Fonds 
für Regionale Entwicklung (EFRE). Ziel war es, dafür zu sorgen, dass nationale Grenzen kein 
Hindernis für eine ausgewogene Entwicklung und für die Integration des europäischen Raums 
darstellen, vgl. Müller, S. 36 ff. 
25 Vgl. Müller, S. 62. 
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Im Jahr 1999 gab es eine Reform der EUREGIO, deren Ergebnis die 

Schaffung der heutigen Struktur war. Eine neue Satzung wurde verabschiedet 

und die EUREGIO e.V. als eingetragener Verein nach deutschem Recht 

gegründet. In dieser sind nun die der EUREGIO angehörenden Gemeinden 

und Kreise Mitglieder. Außerdem wurde die EUREGIO auf  deutscher Seite 

um die Städte Münster und Osnabrück, die Kreise Osnabrück und Warendorf  

sowie einige Gemeinden des Kreises Coesfeld erweitert, wodurch das Gebiet 

der EUREGIO  um circa die Hälfte anwuchs.26 

 

III. Die Struktur der EUREGIO 

Die bei der erwähnten Strukturreform eingeführte Organisationsform besteht 

bis heute. Sie soll im Folgenden vorgestellt, die Arbeit der einzelnen Organe 

näher erläutert werden. 

1. Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung der EUREGIO besteht aus Vertretern aller 129 

Mitglieds-Kommunen der EUREGIO, die, nach Einwohnerzahl gewichtet, je 

einen oder mehrere Vertreter entsenden. Die Versammlung tagt gem. Art. 6, 

Art. 7 EUREGIO-Satzung27 mindestens einmal im Jahr und entscheidet über 

die Aufnahme von Mitgliedern, Satzungsänderungen, die Höhe der 

Mitgliedsbeiträge sowie über die Entlastung des EUREGIO-Rates und 

EUREGIO-Vorstandes. 

26 Vgl. EUREGIO, Geschichte, S. 5. 
27 Vgl. EUREGIO, Satzung. 
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2. Rat 

Der EUREGIO-Rat ist die erste „grenzüberschreitende Versammlung gewähl-

ter Vertreter“28 europäischer Grenzregionen. Er wurde gegründet, um die 

Aufgaben und die Arbeit der Euroregion öffentlicher und demokratischer zu 

gestalten. Angelehnt an das Europäische Parlament versteht er sich als „Motor 

der Entwicklung zwischen den Bemühungen der staatlichen Instanzen in der 

BRD und den Niederlanden“.29 Laut Art. 8 EUREGIO-Satzung ist er 

zwischen den Mitgliederversammlungen das höchste Gremium der 

EUREGIO und fungiert als Beratungs- und Koordinierungsorgan für alle 

Grundsatzfragen der grenzüberschreitenden  Zusammenarbeit. 

Er wurde 1978 mit großer Unterstützung der deutschen und niederländischen 

Politik und Verwaltung gegründet und ist seitdem das politische Organ der 

EUREGIO. In ihm sitzen je 41 Vertreter der deutschen und der 

niederländischen Seite. Dabei handelt es sich um Vertreter der 

„Kommunalparlamente“ der jeweiligen deutschen Städte, Gemeinden und 

Kreise beziehungsweise ihrer niederländischen Pendants.30 Gemäß Art. 9 und 

Art. 10 EUREGIO-Satzung werden die deutschen Vertreter von den 

Kommunen entsandt, die niederländischen Vertreter auf  Vorschlag der 

niederländischen Kommunen von der Mitgliederversammlung der EUREGIO. 

Einmalig für grenzüberschreitende Versammlungen ist dabei, dass sich die 

 

28 EUREGIO, Geschichte, S. 2. 
29 Vgl. Müller, S. 72. 
30 Vgl. Böttger, S. 45. 
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Mitglieder des Rats in grenzüberschreitenden Fraktionen gemäß ihrer politi-

schen Ausrichtung zusammenfinden.31 

Als oberstes Organ außerhalb der Mitgliederversammlungen hat der Rat 

zahlreiche Aufgaben. Dazu zählen gem. Art. 11 EUREGIO-Satzung die 

Bildung der Ausschüsse, die Bestellung der Geschäftsführung, die 

Vorbereitung der Mitgliederversammlung, die Aufstellung und Überprüfung 

des Finanzplans der EUREGIO, die Wahl des Vorstands sowie alle 

„Angelegenheiten, die keinem anderen Organ zugewiesen sind“. Der Rat 

kommt drei bis vier Mal jährlich an verschiedenen Orten der EUREGIO 

zusammen, dabei verabschiedet er Resolutionen, beurteilt und genehmigt 

Projekte und macht Vorschläge für neue Aktivitäten.32 

Die Themen, mit denen er sich beschäftigt, sind dabei vor allem die 

Begegnung der Menschen in der EUREGIO, der Aufbau eines gemeinsamen 

Raumbewusstseins, die Verhinderung von Nachteilen durch die Randlage der 

deutschen und niederländischen Regionen in ihren Staaten, eine Verbesserung 

der Arbeitsmärkte, der wirtschaftlichen Struktur und Entwicklung, die 

Nutzung von Einrichtungen der sozialen Dienste für Bewohner beiderseits der 

Grenze und die gemeinsame Entwicklungsplanung für die Regionen.33 

Durch die gleiche Anzahl deutscher und niederländischer Mitglieder ist es für 

den EUREGIO-Rat notwendig, grenzüberschreitende Mehrheiten zustande zu 

bringen. Das stärkt insbesondere die deutsch-niederländischen Fraktionen und 

31 Vgl. Müller, S. 73. 
32 Vgl. EUREGIO, EUREGIO-Rat. 
33 Vgl. Breuer, S. 119. 
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fördert die grenzüberschreitende Kommunikation und Zusammenarbeit. Auch 

wenn der Rat keine öffentlich-rechtlichen Befugnisse hat, so legen die 

angesprochenen nationalen Behörden doch großen Wert auf  die 

Stellungnahmen des Rats als „Sprachrohr“ der Grenzregion. Damit wird ein 

wichtiger Hauptgrund für die Errichtung der EUREGIO erfüllt.  

Außerdem stärkt der Rat die demokratische Legitimation der EUREGIO, da in 

ihm gewählte Abgeordnete der Volksvertretungen der angehörenden 

Kommunen sitzen. Dadurch kommt ihm eine große Bedeutung für die 

Außenwirkung der EUREGIO zu.34 

3. Vorstand 

Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten des Rats, dem Geschäftsführer der 

EUREGIO sowie zehn vom EUREGIO-Rat gewählten Vertretern. Außerdem 

gehören ihm je ein Mitglied der Ratsfraktionen als beratende Mitglieder an 

(Artikel 12 EUREGIO-Satzung). Der Vorläufer des Vorstands war die 

EUREGIO-Arbeitsgruppe. Diese hatte die Aufgabe, die Ratssitzungen 

vorzubereiten, die vom Rat beschlossenen Projekte umzusetzen und den 

projektausführenden Arbeitsgruppen vorzustehen. Außerdem war sie mit der 

Geschäftsführung betraut, heute gibt es jedoch einen hauptamtlichen Ge-

schäftsführer.35 Die heutigen Vorstandsmitglieder sind mehrheitlich Haupt-

verwaltungsbeamte. Fünf  von ihnen kommen aus den Niederlanden, drei aus 

dem Münsterland und zwei aus dem niedersächsischen Teil der EUREGIO 

(Art. 11 EUREGIO Satzung). Aus seiner Mitte wählt der Vorstand einen 

34 Vgl. Böttger, S. 45 f. 
35 Vgl. Müller, S. 70 f. 
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Vorsitzenden und zwei Stellvertreter für einen Zeitraum von vier Jahren, die 

die Arbeit des Gremiums leiten.36 

4. Geschäftsstelle 

Die Geschäftsführung der EUREGIO wurde in den Anfangsjahren auf  der 

niederländischen und der deutschen Seite getrennt organisiert, in Deutschland 

zuerst in Bocholt, dann in Gronau, für die Niederlande in Enschede. 1985 

wurde ein gemeinsames Büro am Grenzübergang Glanerbrug errichtet, in dem 

die Geschäftsstellen der EUREGIO Rhein Ems e.V. und der holländischen 

Partner zusammengelegt wurden.37 

In der Geschäftsstelle der EUREGIO sind 50 deutsche und niederländische 

Mitarbeiter beschäftigt. Die Geschäftsführung ist die alleinige rechtliche 

Vertretung des Vereins. Sie ist zuständig für die Vorbereitung der Beschlüsse 

der Mitgliederversammlung, des Vorstands und des Rates und sie setzt diese 

Beschlüsse in der praktischen Arbeit um.38 

Durch den grenzübergreifenden Charakter der Geschäftsstelle ergaben sich in 

der Vergangenheit diverse Probleme. In den Anfangsjahren war es der 

EUREGIO-Geschäftsstelle zum Beispiel nicht möglich, einen 

niederländischen Telefonanschluss zu besitzen. Die Geschäftsstelle befand sich 

zwar nur 75 Meter von der Grenze zu den Niederlanden entfernt, der 

niederländischen Telekom war es nach deutschem Bundespostgesetz jedoch 

nicht gestattet, ihr Kabel in deutschem Boden zu verlegen. Nach jahrelangen 

36 Vgl. EUREGIO, EUREGIO-Vorstand. 
37 Vgl. Böttger, S. 47. 
38 Vgl. EUREGIO, Geschäftsstelle. 
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erfolglosen Bemühungen wurde das Problem Königin Beatrix bekannt, die 

sich für die EUREGIO einsetzte. Daraufhin wurde ein Staatsvertrag 

geschlossen, der eine niederländische Telefonnummer für die EUREGIO-

Geschäftsstelle auf  deutschem Boden ermöglichte.39  

5. Arbeitskreise 

Für die Projektdurchführung sind momentan acht Arbeitskreise zuständig, die 

jeweils ein thematisches Gebiet abdecken.40 Es gibt Arbeitskreise zu den 

Themen Gesundheitswesen, Öffentliche Sicherheit, Nachhaltige Raument-

wicklung, Allgemeinbildendes Schulwesen, Tourismus, Wirtschaft, Arbeits-

markt / Berufliche Bildung und die EUREGIO-Mozer-Kommission, die sich 

mit soziokulturellen Projekten befasst und auf  die später noch detaillierter 

eingegangen wird.41 

Die Arbeitskreise werden gem. Art. 15 EUREGIO-Satzung vom EUREGIO-

Rat oder vom Vorstand gebildet und aufgelöst und diese beiden Gremien sind 

auch für die Benennung der Ausschussmitglieder zuständig. Dabei können sich 

die Zahl und Aufgabengebiete der Arbeitskreise je nach Art der jeweils 

durchzuführenden Projekte ändern. 

 

 

39 Vgl. Hoebing / Müller, S. 27. 
40 Vgl. Müller, S. 74. 
41 Vgl. EUREGIO, Organigramm. 
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6. EUREGIO-Mozer-Kommission 

Der EUREGIO-Mozer-Kommission, im Folgenden „Mozer-Kommission“, 

kommt eine besondere Rolle innerhalb der EUREGIO zu. Sie ist der älteste 

Arbeitskreis in der EUREGIO und ist benannt nach ihrem ersten Vorsitzen-

den Alfred Mozer.42 Ende der sechziger Jahre wurden das deutsche 

„Ministerium für Jugend, Familie und Gesundheit“ sowie das niederländische 

„Ministerium für Kultur, Freizeitgestaltung und Sozialordnung“ auf  die 

EUREGIO und ihre Arbeit aufmerksam und gaben die Studie „Die Grenze – 

Trennung oder Begegnung“ in Auftrag. Darin wurde die Möglichkeit der 

Schaffung eines deutsch-niederländischen soziokulturellen Netzwerkes 

untersucht.43 Im Anschluss an dieses Gutachten wurde 1971 die Mozer-

Kommission durch eine zwischenstaatliche Vereinbarung ins Leben gerufen. 

Darin kamen die beteiligten Parteien überein, aus Mitteln der Bundesländer 

Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sowie der niederländischen Pro-

vinzen Gelderland und Overijssel und auch durch Eigenmittel der EUREGIO 

die Mozer-Kommission zu finanzieren.44 Sie verfügt dadurch als einzige 

Substruktur innerhalb der EUREGIO über ein eigenes Budget.45 Über die 

Mittelverwendung aus diesem gesonderten Budget wird in den Sitzungen der 

Mozer-Kommission abgestimmt, um die geldgebenden Instanzen zu 

beteiligen, die in dieser Kommission gemeinsam mit Vertretern der 

EUREGIO vertreten sind. Dabei sind je acht deutsche und niederländische 

Mitglieder stimmberechtigt, außerdem gibt es 11 beratende Mitglieder. Die 

42 Vgl. Gabbe et al., EUREGIO, S. 55. 
43 Vgl. Müller, S. 74. 
44 Vgl. EUREGIO, Jahresrechnung 2012, S. 16. 
45 Vgl. EUREGIO, Mozer, S. 2. 
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Bezirksregierung Münster prüft stellvertretend für alle EUREGIO-fremden 

Mitglieder die Verwendung der Finanzen.46 

Die Grundsätze für die Arbeit der Kommission lauten: „Es gilt, eine möglichst 

breite intensive Begegnung und Verschmelzung niederländischer und 

deutscher Erfahrungen, Kenntnisse und Vorstellungen als regionale 

Vorleistung der Integration Europas zu bewirken. Fernziel ist eine 

zweisprachige Bevölkerung, freie Zugänglichkeit für alle Einrichtungen der 

Infrastruktur, Entwicklung zu einer grenzüberschreitenden, nicht nur 

nationalen Region in gemeinschaftlicher Organisation.“47 Um diese Ziele zu 

erreichen, unterstützt die Mozer-Kommission Projekte im EUREGIO-Gebiet; 

2011 waren es 204 Projekte, an denen insgesamt 160.000 Menschen aus dem 

Gebiet der EUREGIO teilnahmen. Dabei werden Projekte im Bereich 

interkultureller Dialog, interkommunale Zusammenarbeit, Kultur, Sport und 

(schulische) Bildung unterstützt.48 Für die Förderung kommen Projekte 

infrage, bei denen mindestens je ein deutscher und niederländischer Partner 

aus dem EUREGIO-Gebiet sowohl organisatorisch als auch finanziell die 

Projekte gemeinsam planen, durchführen und evaluieren.49 

 

 

46 Vgl. EUREGIO, Jahresrechnung 2012, S. 16. 
47 Vgl. EUREGIO, Bericht der Mozer-Kommission über die Jahre 1971-1976, Gronau/Enschede, 
S.1. Nach: Müller, S. 74. 
48 Vgl. EUREGIO, Jahresrechnung 2012, S. 16. 
49 Vgl. EUREGIO, Mozer, S. 2. 
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IV. Finanzierung der EUREGIO 

Die Finanzierung der EUREGIO speist sich aus mehreren Quellen. Circa 15 

Prozent des Gesamtbudgets in Höhe von etwa 6,2 Millionen Euro machen die 

Beiträge der Mitgliedskörperschaften der EUREGIO aus, die pro Einwohner 

einen Beitrag an die EUREGIO zahlen.50 Darüber hinaus erhält die 

EUREGIO, wie bereits beschrieben, für die soziokulturelle Arbeit in der 

Mozer-Kommission Zuschüsse der  niederländischen Provinzen Gelderland 

und Overijssel und der deutschen Bundesländer Nordrhein-Westfalen und 

Niedersachsen. Geringe Mittel erhält die EUREGIO auch noch durch 

Kostenerstattung  von nationalen deutschen und niederländischen Stellen, vor 

allem für bei ihr beschäftigtes Personal, das nationale Verwaltungsaufgaben 

übernimmt.51  

Die restlichen Gelder, die drei Viertel und damit den größten Teil des Budgets 

der EUREGIO bilden, stammen aus Zuschüssen der Europäischen Union im 

Rahmen von Projekten der INTERREG-Programme sowie aus den für die 

technische Durchführung der Programme bereitgestellten Geldern. 52 

Der Anteil der Mitgliedsbeiträge ist zwar nur gering, in absoluten Zahlen mit 

930.000 € jährlich stellen sie aber einen beträchtlichen Betrag dar, von dem die 

Infrastruktur der EUREGIO, das heißt Geschäftsstelle, Organe und 

Öffentlichkeitsarbeit, getragen werden können.53  Bis zum Beginn der För-

derung durch die Europäische Union bestand der Etat nahezu vollständig aus 

50 Vgl. EUREGIO, Jahresrechnung 2012, S. 5. 
51 Vgl. EUREGIO, Jahresrechnung 2012, S. 68. 
52 Vgl. EUREGIO, Jahresrechnung 2012, S. 18 ff. 
53 Vgl. EUREGIO, Jahresrechnung 2012, S. 5. 
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Eigenmitteln.54 Die Fördermittel der Europäischen Union werden seitdem vor 

allem für die Durchführung großer Projekte benötigt, nicht aber für die 

eigentliche Struktur der EUREGIO. Das bietet der EUREGIO auch 

langfristig Unabhängigkeit von Finanzentscheidungen auf  Ebene der Europä-

ischen Union, da sie auch ohne Förderung weiter existieren kann. 

 

V.  Die EUREGIO als Euroregion 

Spätestens seit den INTERREG-Programmen bezeichnet sich eine ganze 

Reihe von grenzüberschreitenden Regionen in Europa als „Euroregion“. Die 

erste, die diese Bezeichnung für sich in Anspruch nehmen konnte, war die 

EUREGIO. Es gibt keine gemeinsame Rechtsform, die diesen Euroregionen 

ihren Titel verleiht; allerdings hat die Arbeitsgemeinschaft Europäischer 

Grenzregionen (AGEG), bei der die EUREGIO eine führende Rolle 

einnimmt, Kriterien festgelegt, die eine Euroregion ausmachen. 

Laut AGEG ist eine Euroregion ein „Zusammenschluss regionaler und lokaler 

Körperschaften beiderseits der Staatsgrenze, manchmal mit einer parlamenta-

rischen Versammlung; sie sind grenzübergreifende Organisationen mit einem 

ständigen Sekretariat und mit Fach- und Verwaltungspersonal.“55 Die AGEG 

schreibt, sie seien keine neue lokale oder regionale Verwaltungsebene, sondern 

eine Drehscheibe für bestehende Körperschaften des öffentlichen und privaten 

Sektors und das wesentliche Instrument für alle lokalen/regionalen Aktivitäten 

54 Vgl. Raich, S. 151. 
55 AGEG, Handbuch GÜZ, S. 126. 
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grenzübergreifender Art.56  Des Weiteren seien sie dauerhaft, besäßen durch 

ihre Mitglieder eine eigene Identität und verfügten sowohl über eine eigene 

Beschlussfassung als auch über ihre eigenen administrativen, technischen und 

finanziellen Ressourcen.57  All diese Kriterien treffen, wie bereits dargestellt, 

für die EUREGIO zu.  

Offenkundig ist die Defininition der AGEG nicht verbindlich. Allerdings fasst 

sie Merkmale zusammen, die bei Euregios typischerweise vorliegen. 

 

VI. Die Vorbildfunktion der EUREGIO für die 
Euroregion Elbe/Labe  

Inwieweit die von der EG-Kommission als Modell für grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit erklärte EUREGIO58 als mittlerweile seit 55 Jahren beste-

hende, erste Euroregion tatsächlich eine Vorbildrolle für die „neuen“ Euro-

regionen einnimmt, soll im Folgenden untersucht werden. Dies geschieht 

anhand eines Vergleichs mit der deutsch-tschechischen Euroregion Elbe/Labe, 

für die die deutsch-niederländischen Euroregionen Vorbilder darstellen.59 Die 

beiden Euroregionen werden dabei anhand der vier Kriterien untersucht, die 

das „Europäische Handbuch zur Grenzübergreifende[n] Zusammenarbeit“60 

der Europäischen Kommission in der „Checkliste für die Charakteristika 

56 Vgl. ebd., S. 111. 
57 Vgl. ebd.  
58 Vgl. Breuer, S. 124. 
59 Vgl. Preußcher, S. 4-5. 
60 AGEG, Handbuch GÜZ. 
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grenzübergreifender Strukturen“ aufzählt, nämlich die Zusammensetzung, die 

Organisation, die Kapazitäten und die Funktionen, Dienstleistungen und 

Kompetenzen.61 

1. Zusammensetzung 

Die Euroregion Elbe/Labe erstreckt sich über eine Fläche von circa 4.800 km² 

im deutsch-tschechischen Grenzgebiet und umfasst einen Teil Nordböhmens 

auf  der tschechischen Seite und die Sächsische Schweiz sowie Teile des oberen 

Elbtals und des östlichen Erzgebirges auf  der deutschen Seite. In ihrem Gebiet 

leben circa 1,2 Millionen Menschen.62 Die EUREGIO hat mit 13.000 km² und 

3,4 Millionen Einwohner etwa die dreifache Größe.63 

Während die EUREGIO als eingetragener Verein deutsche und 

niederländische Kommunen zu ihren Mitgliedern zählt, ist die Struktur in der 

Euroregion Elbe/Labe dreigeteilt. Auf  deutscher Seite besteht die Kommunal-

gemeinschaft „Euroregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge e.V.“, die gem. § 1 

ihrer Satzung64 als eingetragener Verein nach deutschem Recht organisiert ist. 

Mitglieder des Vereins sind die an der Euroregion Elbe/Labe beteiligten 

Kommunen sowie der Verein „Wirtschaftsinitiative Sächsische Schweiz e.V.“, 

der seinerseits aus fünf  Kommunen der Sächsischen Schweiz besteht.65 Auf 

 

 

61 Vgl. AGEG, Handbuch GÜZ, S. 130. 
62 Vgl. Euroregion Elbe/Labe, EEL in Zahlen. 
63 Vgl. EUREGIO, Region & Mitglieder. 
64 Vgl. Euroregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge, Satzung. 
65 Vgl. Euroregion Elbe/Labe, Mitglieder. 
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tschechischer Seite besteht der Gemeindeverband „Euroregion Labe“, in dem 

die an der Euroregion beteiligten Kommunen Mitglieder sind.66 

Beide Vereine arbeiten zusammen in der freiwilligen Interessengemeinschaft 

Euroregion Elbe/Labe, welche sie am 24. Juni 1992 durch die gemeinsam 

verabschiedete „Rahmenvereinbarung der Euroregion Elbe/Labe“ 67 ins 

Leben gerufen haben. 

In diesem Punkt ähnelt die Struktur der Euroregion Elbe/Labe der Struktur 

der EUREGIO in den Jahren 1977-1981. In dieser waren die drei deutschen 

und niederländischen Kommunalgemeinschaften zwar nicht durch eine 

Rahmenvereinbarung, aber durch eine gemeinsam verabschiedete Satzung 

miteinander verbunden, und besaßen ebenso wie die Euroregion Elbe/Labe 

keine gemeinsame Rechtsform. 

2. Organisation 

Die Euroregion Elbe/Labe verfügt gem. § 5 ihrer Rahmenvereinbarung über 

drei Organe, nämlich den Rat der Euroregion, das Präsidium und das 

Sekretariat. 

Der Rat der Euroregion ist das höchste Organ und erfüllt Beratungs- und 

Koordinierungsaufgaben. Er besteht aus dreißig Mitgliedern, die von den 

Mitgliedsvereinen entsandt werden (§6, §7 Euroregion-Rahmenvereinbarung). 

Für die deutsche Seite geschieht das durch die Mitgliederversammlung der 

Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal / Osterzgebirge e. V., in 

66 Vgl. Euroregion Elbe/Labe, Kommunalverbände. 
67 Vgl. Euroregion Elbe/Labe, Rahmenvereinbarung. 
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der Entsandte aller dem Verein angehörenden Gebietskörperschaften vertreten 

sind. Die Mitgliederversammlung wählt gem. § 14 Euroregion-Oberes-Elbtal-

Satzung die in den Rat der Euroregion zu entsendenden Mitglieder. 

Der Rat der Euroregion Elbe/Labe weist in seiner Aufgabenbezeichnung 

große Ähnlichkeit mit der EUREGIO auf. Die Bezeichnung als „gemeinsames 

Beratungs- und Koordinierungsorgan für Grundsatzfragen im Rahmen der 

regionalen grenzübergreifenden Zusammenarbeit“ (Art. 8, Abs. 2 EUREGIO-

Satzung und § 6 Abs. 1 Euroregion-Rahmenvereinbarung.) findet sich wörtlich 

in beiden Satzungen. Allerdings gibt es in der konkreten Ausgestaltung der 

Rolle Unterschiede.  

Die Mitglieder des Rats der Euroregion Elbe/Labe sitzen als Vertreter ihres 

deutschen beziehungsweise tschechischen Regionalverbands im Rat, anders als 

die Mitglieder des EUREGIO-Rats, die ihr Mandat als Vertreter ihrer 

Kommune erhalten. Außerdem gibt es im Rat der Euroregion Elbe/Labe auch 

keine grenzüberschreitenden Fraktionen und der Charakter als grenzüber-

schreitende Versammlung gewählter Vertreter beziehungsweise als „politisches 

Organ“ (Art. 8 Abs. 1 EUREGIO-Satzung) ist anders als beim  EUREGIO-

Rat nicht vorhanden. 

Das Präsidium der Euroregion Elbe/Labe hat die Leitungsfunktion für die 

Euroregion. Es besteht aus vier vom Rat der Euroregion gewählten Vertretern 

sowie je zwei von den Mitgliedsverbänden gewählten Vertretern (§ 8 

Euroregion-Rahmenvereinbarung). Das Präsidium übernimmt, genau wie 

seinerzeit die EUREGIO-Arbeitsgruppe, dem Vorgänger des EUREGIO-

Vorstandes, geschäftsführende Aufgaben. Vor allem ist das Präsidium für die 
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Planung und Durchführung der Ratssitzungen zuständig (§ 3,2 Euroregion-

Geschäftsordnung68). 

Das Sekretariat der Euroregion Elbe/Labe wird von zwei gleichberechtigten 

Geschäftsführern geleitet. Die beiden Mitgliedsverbände der Euroregion 

bestellen jeweils einen der Geschäftsführer, der dem jeweiligen Verband 

dienstrechtlich unterstellt ist (§ 10 Euroregion-Rahmenvereinbarung). 

Das Sekretariat hat seinen Sitz in Usti nad Labem, im Gegensatz zur 

EUREGIO gibt es in der Euroregion Elbe/Labe jedoch zwei Geschäftsstellen, 

die sich in Usti nad Labem und Pirna befinden (§ 10,3 Euroregion-

Rahmenvereinbarung). Das Sekretariat ist, ähnlich wie die Geschäftsstelle der 

EUREGIO, für die Verwaltung der Euroregion sowie für die Koordinierung 

der Fachgruppen zuständig (§ 10,5 Euroregion-Rahmenvereinbarung). Diese 

Fachgruppen sind Expertengremien, die Vorschläge und Empfehlungen für 

den Rat und andere Gremien erarbeiten (§ 11 Euroregion-Rahmenverein-

barung). Zurzeit existieren sechs Fachgruppen zu den Themen 

Wirtschaftsförderung/Tourismus, Umweltschutz, Kultur / Bildung / Sport / 

Soziales, Verkehr, Katastrophenschutz sowie Raumentwicklung.69 Diese 

Fachgruppen ähneln den Arbeitskreisen der EUREGIO, die ebenfalls aus 

Personen mit Fachwissen bestehen und sich mit ähnlichen, klar umrissenen 

Themenfeldern beschäftigen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Organe der Euroregion 

Elbe/Labe denen der EUREGIO in vielen Aspekten ähneln. Der größte 

68 Vgl. Euroregion Elbe/Labe, Geschäftsordnung. 
69 Vgl. Euroregion Elbe/Labe, Fachgruppen. 
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Unterschied sind die Funktion des Rates der EUREGIO als politisches Organ, 

das sich deutlich vom Rat der Euroregion Elbe/Labe unterscheidet, sowie die 

getrennte Verwaltung der Euroregion mit zwei Standorten der Verwaltung im 

Gegensatz zur einheitlichen Geschäftsstelle der EUREGIO in Gronau.  

3. Kapazitäten 

Die Tätigkeit der Euroregion Elbe/Labe wird durch die kommunalen 

Verbände und aus externen Fördermitteln finanziert (§ 4 Euroregion-

Rahmenvereinbarung). Dabei kommen die externen Fördermittel vor allem 

von der Europäischen Union sowie vom Freistaat Sachsen. Die 

Kommunalverbände erheben Mitgliedsbeiträge von den angehörenden 

Gebietskörperschaften, mit denen sie ebenfalls zur Finanzierung der 

Euroregion beitragen.70 Die personellen Kapazitäten der Euroregion 

Elbe/Labe sind geringer als die der EUREGIO. So arbeiten in den beiden 

Geschäftsstellen der Euroregion Elbe/Labe sieben Mitarbeiter, während es in 

der EUREGIO mehr als 50 sind.71 

Die Finanzierung der Euroregion Elbe/Labe ähnelt der EUREGIO, auch 

wenn letztere durch die andere Organisationsform selber Mitgliedsbeiträge von 

den Kommunen erhebt, während die Euroregion Elbe/Labe keine eigenen 

Beiträge erhebt, sondern sich über die nationalen Verbände finanziert. Diese 

behalten so die Kontrolle über ihre Finanzmittel und geben weniger 

Kompetenzen an die grenzübergreifende Ebene ab.  

70 Vgl. Euroregion Elbe/Labe, Projekte. 
71 Vgl. Euroregion Elbe/Labe, Sekretariat. 
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4. Funktionen/Dienstleistungen/Kompetenzen 

Das Ziel der Euroregion Elbe/Labe ist die Entwicklung der Region. Dabei 

werden zehn Felder aufgeführt, in denen die Euroregion aktiv ist. Dies sind 

„Hebung der Wirtschaftskraft und Angleichung des Lebensstandards, Ausbau 

und Anpassung der grenzübergreifenden Infrastruktur, Zusammenarbeit in 

den Bereichen Feuerwehr, Katastrophenschutz und Notfallversorgung, 

Verbesserung des grenzüberschreitenden öffentlichen Personennahverkehrs, 

Zusammenarbeit im Tourismus und im Sport, Kulturaustausch und Pflege des 

gemeinsamen kulturellen Erbes,  Verbesserung der Begegnungsmöglichkeiten 

der Menschen und   Zusammenarbeit im humanitären und sozialen Bereich 

sowie im Bildungswesen“ (§ 1,1 Euroregion- Rahmenvereinbarung). Diese 

Themenfelder finden sich alle auch in Art. 2 Abs. 6 der Satzung der 

EUREGIO. 

Außerdem vertritt die Euroregion Elbe/Labe die Belange ihres Gebietes bei 

den zuständigen Behörden und Stellen. Damit gibt sie sich selber eben jene 

„Lautsprecherfunktion“, die auch als Ziel in der EUREGIO-Satzung genannt 

ist (Art. 2 Abs. 3 EUREGIO-Satzung). 

Nicht alle Funktionen, die die EUREGIO ausübt, hat auch die Euroregion 

Elbe/Labe inne. So hat die EUREGIO zum Beispiel im Gegensatz zur Euro-

region Elbe/Labe das regionale Management für den deutsch-niederländischen 

Teil des INTERREG IV A-Programms der Europäischen Union über- 
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nommen und berät und begleitet in diesem Rahmen Antragssteller, die För-

derung erhalten wollen.72 

Insgesamt lässt sich jedoch festhalten, dass die Funktionen und Aufgaben-

bereiche der beiden Euroregionen sich größtenteils gleichen und dass die 

Euroregion Elbe/Labe die in der Satzung der EUREGIO festgelegten Ziele 

komplett in ihre Rahmenvereinbarung übernommen hat. 

 

VII. Fazit 

Das Ziel dieser Arbeit war es, die Arbeit der EUREGIO vorzustellen und eine 

eventuelle Vorbildrolle der EUREGIO als Modell grenzüberschreitender Zu-

sammenarbeit exemplarisch an der Euroregion Elbe/Labe aufzuzeigen. 

Als älteste Euroregion hat die EUREGIO eine über mehr als fünf  Jahrzehnte 

gewachsene Struktur. Die Organisationsform hat sich ebenso verändert wie die 

regionale Ausdehnung und der Umfang der Aufgabenbereiche. Beide sind im 

Laufe der Zeit gewachsen. Dabei entwickelte sich ein besonders hohes Maß an 

Kooperation bei den Mitgliedern der EUREGIO, deren deutlichstes Symbol 

und gleichzeitig wichtigstes Instrument der EUREGIO-Rat darstellt. Als 

grenzübergreifende Institution aus gewählten Vertretern mit grenzübergrei-

fenden Fraktionen kommt ihm dabei bis heute eine Sonderrolle unter den 

Euroregionen zu. Die kurzen Wege innerhalb der EUREGIO, die durch eine 

gemeinsame Geschäftsstelle am deutsch-niederländischen Grenzübergang bei 

72 Vgl. EUREGIO, INTERREG. 
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Gronau ermöglicht werden, sind ein weiterer Vorteil der EUREGIO. 

Außerdem erreicht sie eine große Breitenwirkung, nicht nur durch die Verant-

wortung für das regionale INTERREG-Management, sondern vor allem auch 

durch die Aktivitäten der EUREGIO-Mozer-Kommission, die für die Bürger 

der EUREGIO einen direkten Kontakt mit EUREGIO-Veranstaltungen 

ermöglicht. 

Die Ziele der Euroregion Elbe/Labe stimmen nahezu exakt mit denen der 

EUREGIO überein. Auch lässt sich festhalten, dass die Organe der Euro-

region Elbe/Labe denen der EUREGIO weitgehend nachempfunden sind. 

Allerdings ist die Kooperation in der Euroregion Elbe/Labe noch nicht so 

weit fortgeschritten wie in der EUREGIO. Das zeigt sich vor allem an der 

nicht vorhandenen gemeinsamen Rechtspersönlichkeit, den getrennten Stand-

orten des Sekretariats, dem Fehlen eines eigenen Mitgliedsbeitrags der Euro-

region und dem Fehlen grenzübergreifender Fraktionen im Rat der Euro-

region. Diese vertiefte Kooperation ist bei der EUREGIO allerdings auch erst 

mit der Zeit gewachsen. 

Diese Faktoren untermauern, zumindest im Falle der Euroregion Elbe/Labe, 

die Bezeichnung der EUREGIO als Modell für andere Euroregionen durch die 

Kommission. Es bleibt zu vermuten, dass dies auch im Vergleich mit anderen 

Euroregionen zutrifft. Eine entsprechende Untersuchung müsste das hinter-

fragen. 

So, wie die Entwicklung der EUREGIO stufenweise voranschritt, so fängt 

auch die Euroregion Elbe/Labe nicht schon mit einer so weitgehenden Ko-

operation an, wie es die EUREGIO gegenwärtig praktiziert, sondern über-
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nimmt die von der EUREGIO historisch praktizierten Organisationsformen. 

Diese haben die EUREGIO zu einem Modell der grenzüberschreitenden Zu-

sammenarbeit werden lassen, das sich auch zukünftig fortentwickelt. Zwar ist 

die Umwandlung in einen öffentlich-rechtlichen Zweckverband nach dem Ab-

kommen von Isselburg-Anholt aufgrund von steuerrechtlichen Problemen 

derzeit nicht möglich, langfristig hält die EUREGIO jedoch an ihrem Plan 

fest, diese Umwandlung zu vollziehen.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 Vgl. Müller, S. 67. 
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I. Einführung in das Thema 

Seit dem 1. Mai 2011 besteht auch für mittel- und osteuropäische Staaten die 

uneingeschränkte Arbeitnehmerfreizügigkeit in Deutschland. Eine neue mögli-

che internationale Arbeitsmobilität stellt damit im Besonderen die Grenzregio-

nen vor neue Herausforderungen. Sachsen und Polen teilen 123 Kilometer 

Grenze zueinander. Die vergleichsweise strukturschwachen Regionen kämpfen 

gegen Fachkräftemangel, im Speziellen durch Abwanderung junger qualifizier-

ter Arbeitskräfte.1 Eine verstärkte Vernetzung und Zusammenarbeit auf dem 

Gebiet des Arbeitsmarktes wird aus diesem Grunde unumgänglich, um diese 

neuen Möglichkeiten zur Arbeitsmobilität positiv zu nutzen.2  

Wurde im Vorfeld der Osterweiterung der Europäischen Union (EU) noch 

vor „Billiglöhnen“3, und „Lohndumping“4 durch Arbeitnehmer aus den neuen 

Mitgliedsstaaten gewarnt und Übergangsfristen für den Zugang zum Arbeits-

markt erlassen, möchten heute viele Unternehmen gezielt Auszubildende und 

Fachkräfte anwerben. Ein Grund hierfür ist: Viel weniger Arbeitnehmer ka-

men nach Deutschland und vor allem nach Sachsen, als Schätzungen vermuten 

ließen.5  

Ziel des Beitrags ist es, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und ihre 

wichtigsten Akteure auf dem Arbeitsmarkt Sachsens und Polens dazustellen. 

Leitfragen sind dabei: Wie versuchen Sachsen und die polnischen Grenzgebie-

1 Siehe hierzu Kap. II. 2 (Sozioökonomische Faktoren).  
2 Nagl, S. 34. 
3 Deutschlandfunk. 
4 Fröhlingsdorf, Michael / Hawranek, Dietmar et al., S. 100-114. 
5 Freie Presse Online. 
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te neue Rahmenbedingungen in der Praxis auszugestalten? Kann seit dem 1. 

Mai 2011 tatsächlich von einer neuen Mobilität polnischer Arbeitnehmer nach 

Sachsen gesprochen werden?  

Hierfür wird zunächst die Notwendigkeit einer Kooperation anhand der sozio-

ökonomischen Besonderheiten der sächsisch-polnischen Grenzregion verdeut-

licht. Anschließend ist auf die Veränderung des Unionsrechts, die vollständige 

Umsetzung der Arbeitnehmerfreizügigkeit einzugehen. Als Betrachtungsge-

genstand wird das Fördergebiet des Operationellen Programms Sachsen-Polen 

2007-2013 herangezogen. Dieses setzt sich aus dem Landkreis Bautzen, Gör-

litz, Unterregion Zielonogórski in der Woiwodschaft Lubuskie (Lebuser Land) 

sowie der Unterregion Jeleniogórsko-Wałbrzyski in der Woiwodschaft Dolno-

sląskie (Niederschlesien) zusammen.6  

Dabei wurde bewusst die Einschränkung sächsisch-polnisch gewählt, obwohl 

dies zunächst asymmetrisch erscheint. Sächsisch-polnisch wurde etwa säch-

sisch-niederschlesisch vorgezogen, da die polnischen Wojewodschaften keine 

Staatsqualität aufweisen und somit auch alle relevanten Kooperationspro-

gramme und Vereinbarungen zwischen dem Freistaat Sachsen und der Repub-

lik Polen geschlossen werden.7 Zudem werden beide an Sachsen angrenzende 

Wojewodschaften Dolnosląskie und Lubuskie mit dieser Bezeichnung einbe-

zogen.  

6 SN-PL EU, Sachsen-Polen Operationelles Programm. 
7 z.B. „Gemeinsames Umsetzungsdokument zum Operationellen Programm der grenzübergrei-
fenden Zusammenarbeit Sachsen – Polen 2007-2013“. 
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Der Schwerpunkt der Analyse von Kooperationen ist dabei die deutsche 

Grenzseite, da bevölkerungsstärkere Bereiche im Kernfördergebiet sich dort 

befinden (v.a. Stadt Görlitz). Zudem lassen sich deutsche Arbeitnehmer in 

Polen mangels detaillierter Statistiken nicht genau beziffern. 

Der Terminus ‚Arbeitsmarkt‘ wird dabei aus einer Makroperspektive betrach-

tet. Neben Arbeitgebern und Arbeitnehmern, zählen außerdem Arbeitgeber-

verbände (hier die Auslandshandelskammer [AHK]), Bundes-/Landesanstalten 

(z.B. Bundesagentur für Arbeit [BA]) sowie Gewerkschaften und Aus- und 

Weiterbildungsakteure zu den Akteuren des ArbeitsmarkteS.8 

Mit exemplarischen Kooperationen aus verschiedenen Arbeitsmarktbereichen 

wird in Kapitel III. 2. die praktische Umsetzung aufgezeigt. Dabei erfolgt 

sowohl eine Betrachtung von Kooperationen für Arbeitnehmer (z.B. die öf-

fentlichen Beschäftigungsdienste), als auch von Arbeitgeberverbänden sowie 

weiteren wichtigen Kooperationsfeldern. 

 

II. Grundlagen und Herausforderungen für Ar-
beitsmarktkooperationen 

Grundlagen für Arbeitsmarktkooperationen der Grenzregion stellen u.a. die 

rechtliche sowie sozioökonomische Situation dar, wobei sich insbesondere die 

rechtlichen Voraussetzungen im Zuge des EU-Beitritts der Polnischen Repub-

lik verändert haben. Die Funktion der Grenze hat sich somit gewandelt, wie an 

8 Vgl. Bäcker, S. 283-286. 
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allen EU-Binnengrenzen: von einer historischen Trennlinie staatlicher Souve-

ränität hin zu einer Kooperationsfunktion. Grenzregionen können damit be-

wusst als Integrationsstütze dienen, können räumliche Disparitäten abbauen, 

erfahren aber gleichwohl Veränderungen zuerst negativ, sofern sie nicht 

grenzüberschreitend kooperieren.9 Für den Arbeitsmarkt an der sächsisch-

polnischen Grenze bedeutet dies, dass die Arbeitnehmerfreizügigkeit Vorteile 

schaffen kann, sofern beide Seiten zu Kooperationen aktiv beitragen. Diese 

können nur erfolgreich sein, sofern rechtliche und politische Rahmenbedin-

gungen gesetzt sind und beide Seiten sich beteiligen und profitieren – trotz 

bisheriger Hemmnisse durch Übergangsregelungen, die den Zugang polnischer 

Arbeitnehmer auf dem deutschen Arbeitsmarkt einschränkten.10 Dabei kann 

die Ausweitung der Arbeitnehmerfreizügigkeit als Ziel definiert werden, das 

nicht allein die „Wohlfahrt in der Grenzregion erhöht, sondern auch die wirt-

schaftliche und soziale Situation der betroffenen Arbeitnehmer auf beiden 

Seiten verbessert.“11  

1. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Europäischen 
Union 

Die Rahmenbedingungen für die Arbeitsmarktmobilität setzen zum einen die 

Grundfreiheiten im Europäischen Unionsrecht, hier im Speziellen die Arbeit-

nehmerfreizügigkeit. Zum anderen gelten auf polnischer sowie deutscher Seite 

9 Vgl. Zschiedrich, Wirtschaftliche Kooperationen, S. 201. 
10 Vgl. Ribhegge, S. 155. 
11 Vgl. ebd. 
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eigene arbeitsrechtliche Bestimmungen, die durch die Mitgliedstaaten selbst 

festgelegt werden.12 

Seit dem 1. Mai 2011 gilt auch für alle 2004 beigetretenen Mitgliedstaaten 

dieses EU-Recht uneingeschränkt in der Bundesrepublik Deutschland. Das 

Ziel der Harmonisierung des Binnenmarktes wird durch die Gewährleistung 

von Grundfreiheiten (Freier Warenverkehr, Personenverkehr, Dienstleistungs-

verkehr sowie Kapitalverkehr) umgesetzt (Art. 26 Abs. 2 AEUV). Die Regulie-

rung des freien Personenverkehrs erfolgt dabei in mehreren Bereichen.  

Die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist durch Art. 45 AEUV geregelt. Dabei wird 

der Arbeitnehmerbegriff durch den Europäischen Gerichtshof „in einem sehr 

weiten Sinne“13 verstanden: Ein Arbeitnehmer erbringt nach Weisung Leis-

tungen für Lohn. Dies gilt auch für Teilzeit- oder geringfügige Beschäftigun-

gen eines Arbeitnehmers.14  

Art. 45 Abs. 3 garantiert das Recht 

1. sich auf ausgeschriebene Stellen zu bewerben und hierfür Einreise- und 

Aufenthaltsrecht für mindestens drei Monate zu gewährleisten15, 

2. sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedsstaaten zu Erwerbstätigkeiten aufhalten 

zu dürfen sowie 

3. in diesem Mitgliedstaat nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses 

unter bestimmten Bedingungen zu bleiben.16 

12 Vgl. Alecke, S. 192-195. 
13 Herdegen, S. 311.  
14 Becker, S. 68 f. 
15 Nach sekundärrechtlichen Ausführungen Art. 6 Abs. 1 RL 2004/38/EG. 
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Art. 46 lit. a AEUV legt fest, dass die Maßnahmen zur Herstellung dieser Frei-

zügigkeit u.a. durch eine enge Zusammenarbeit der Arbeitsverwaltungen erfol-

gen sollen. Lit. c legt fest, dass keine Fristen oder Beschränkungen des Ar-

beitsmarktes für ausländische Arbeitnehmer gelten. Dies stellt somit ein Dis-

kriminierungsverbot dar und legt den Grundstein für eine Inländergleichbe-

handlung. Die Arbeitsmigration zwischen den Grenzen fungiert damit als 

Binnenmigration innerhalb der Union. Die genauen Maßnahmen führt die 

Arbeitnehmerfreizügigkeitsverordnung17 (ANFrVO) aus. Diese VO ermög-

licht Arbeitnehmern die gleichen sozialen und steuerrechtlichen Rechte, wie 

inländischen Arbeitnehmern (Art. 7 Abs. 2 ANFrVO). Überdies gilt ein Wei-

terbildungsrecht (Art. 7 Abs. 3) und die Möglichkeit, dass Familienangehörige 

im Hoheitsgebiet des Mitgliedsstaates wohnen können (Art. 10).  

Aber auch die Niederlassungsfreiheit (Art. 49-55 AEUV) und desgleichen die 

Dienstleistungsfreiheit, (Art. 56-62 AEUV), die im Unionsrecht geregelt sind, 

betreffen den Arbeitsmarkt. Die Niederlassungsfreiheit beinhaltet die Freizü-

gigkeit selbstständiger Tätigkeiten sowie der freien Standortwahl.18 Eine lü-

ckenfüllende Funktion im freien Personenverkehr nimmt außerdem die 

Dienstleistungsfreiheit ein, die im Gegensatz zur Niederlassungsfreiheit eine 

vorübergehende selbstständige Tätigkeit darstellt.19  

Bis zum Stichtag des 1. Mai 2011 galten für die neuen Mitgliedsländer der 

2004er-Beitrittsrunde Übergangsfristen in den Anlagen zur Beitrittsakte. Diese 

16 Vgl. Becker,  S. 70. 
17 Vgl. VO (EU) Nr. 492/2011. 
18 Vgl. Herdegen, S. 324. 
19 Vgl. Frenz, S. 451. 
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erlaubten EU-15-Mitgliedstaaten, Arbeitnehmern aus den neuen Mitgliedslän-

dern Beschränkungen im Zugang zum Arbeitsmarkt aufzuerlegen, nachdem 

dieser Kompromiss 2001 in Göteborg ausgehandelt wurde.20 Es bestand die 

Angst, von einer „ ‚Flutwelle‘ billiger Arbeitskräfte aus den Mittel- und Osteu-

ropäischen Staaten überschwemmt“21 zu werden. Das Ergebnis, da so genann-

te 2+3+2-Modell, sah dreistufige Übergangsbedingungen vor, die nach der 

ersten Phase (2 Jahre) überprüft und ggf. verändert werden sollten.22,23 Seit 

dem 1. Mai 2011 gilt damit uneingeschränkt die Arbeitnehmerfreizügigkeit in 

Deutschland – mit Ausnahme für Bürgerinnen und Bürger aus Bulgarien und 

Rumänien.24  

Trotz der starken Beschränkungen muss angemerkt werden, dass viele polni-

sche Staatsbürger bereits vor der Vollanwendung der Arbeitnehmerfreizügig-

keit ohne bedeutende Einschränkungen einer Beschäftigung in Deutschland 

nachgehen konnten bzw. sehr einfach eine Arbeitserlaubnis erhielten. So 

konnten etwa Arbeitnehmer, die zum Datum des EU-Beitritts in der Bundes-

republik für mindestens ein Jahr gearbeitet hatten, gem. Art. 2 Abs. 2 Beitritts-

akte, Anhang XII „Zugang zum Arbeitsmarkt“ erhalten. Außerdem waren 

bestimmte Berufsgruppen von der ‚Vorrangprüfung‘25 für eine Beschäftigung 

befreit. Hierzu zählten etwa Hochschulabsolventen (seit dem 1.1.2009), leiten-

de Angestellte sowie Facharbeiter mit bestimmten Spezialkenntnissen. Für 

20 Vgl. Hönekopp, S. 47 
21 Europa-Union Landesverband Hamburg e. V. 
22 Vgl. ebd. 
23 In Deutschland hielt man an der längst möglichen Übergangsspanne fest (2+3+2 Jahre). 
24 Vgl. Heinen / Pegels. 
25 = Prüfung, ob es für diesen Arbeitsplatz geeignete inländische Bewerber gibt, die z.B. bei der 
Bundesagentur für Arbeit gemeldet sind. 
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Saisonarbeiter und Facharbeiter mit Ausbildung mussten jedoch diese Prüfun-

gen weiterhin durchgeführt werden.26 Für IT-Spezialisten sowie Haushaltshil-

fen zur Betreuung von Pflegebedürftigen gelten seit 2009 keine Beschränkun-

gen mehr. Auch Studierende aus MOE-Ländern an deutschen Hochschulen 

konnten in ihren Ferien ohne Einschränkungen arbeiten.27 Der seit dem 1. Mai 

2011 mögliche Zugang zum Arbeitsmarkt bietet demnach Chancen, polnische 

Arbeitnehmer gleichermaßen in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren.28 

2. Sozioökonomische Faktoren in der sächsisch-
polnischen Grenzregion 

Die Notwendigkeit einer solchen Integration wird besonders in der Betrach-

tung der sozioökonomischen Situation an der Grenze deutlich. In der Grenz-

region um die Oberlausitz, einer so genannten strukturschwachen Region, 

tragen verschiedene Faktoren dazu bei, Arbeitsmobilität zu verhindern bzw. zu 

begünstigen.29 Eine Studie30, beauftragt durch das Polnische Ministerium für 

Regionale Entwicklung, untersucht das deutsch-polnische sowie im spezielle-

ren das sächsisch-polnische Grenzgebiet im Stile einer SWOT-Analyse31, die 

u.a. eine Darstellung des Arbeitsmarkts in der Region vorlegt. Das Förderge-

biet des operationellen Programms Sachsen-Polen 2007-2013 stellt auch hier 

26 Vgl. Bundesagentur für Arbeit, Beschäftigung polnischer Arbeitnehmer in Deutschland. 
27 Vgl. Hönekopp, S. 134-139. 
28 Vgl. Alecke, S. 192. 
29 So genannte ‚Push-Pull-Faktoren‘. 
30 „Wyzwania i cele dla programów współpracy transgranicznej z udziałem Polski po 2013 roku” 
[Herausforderungen und Ziele für Programme grenzübschreitender Zusammenarbeit mit Polen 
nach 2013] 
31 SWOT-Analyse = engl. Abkürzung für Strengths [Stärken], Weaknesses [Schwächen], Opportu-
nities [Chancen] und Threats [Risiken]. 
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den Betrachtungsgegenstand dar. Die größten strukturellen Probleme der 

Grenzregion sind lt. Ergebnissen  

1. die überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit auf beiden Seiten der Neiße,  

2. eine gleichzeitig stattfindende Entvölkerungstendenz mit einhergehendem 

Fachkräftemangel sowie 

3. die periphere Lage des Gebietes mit geringer Bevölkerungsdichte.32 

Die Arbeitslosenquote lag 2011 auf sächsischer Seite bei 10,6%,33 und damit 

trotz fallender Tendenz im Vergleich der Vorjahre immer noch deutlich über 

der bundesweiten Quote von 7,1%. Zwar weisen auf der polnischen Neiße-

Seite die Wojewodschaften Niederschlesien (12,4%) und Lubuskie (14%) nur 

knapp überdurchschnittliche Werte auf, aber die Gemeinden und Landkreise 

nahe der Grenze haben dabei eine besonders hohe Arbeitslosenquote. So 

kämpfen etwa die Regionen Jeleniogórski mit 21,3%, Wałbrzyski mit 22,5% 

und Zielonogórski mit 17,7% Arbeitslosigkeit.34 Damit einher geht das Di-

lemma eines Fachkräftemangels im gesamten Fördergebiet. So fehlten in Sach-

sen lt. Ministeriumsangaben etwa 11.000 Fachkräfte (Stand 2009), um offene 

Arbeitsplätze zu besetzen.35  Hierzu trägt u.a. die demografische Situation bei, 

da in Zukunft immer weniger qualifizierte Bewerber die Schulen verlassen und 

Ausbildungsplätze annehmen werden.36 Auch in den polnischen Grenzregio-

32 Vgl. Kozak et. al., S. 77-82. 
33 Vgl. StaLa Sachsen, Aktuelle Arbeitsmarktdaten.  
34 Vgl. Głowny Urząd Statystyczny. 
35 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Fachkräftestrategie, S. 4 ff.  
36 So geht das StaLa Sachsen von einem Rückgang von 50.000-60.000 Einwohnern  im Landkreis 
Görlitz auf bis zu 226.000 Einwohner aus, in Bautzen von einem ähnlichen Minus von heute 
325.000 Einwohner auf 266000 (siehe Gerstenberger et. al. , S. 169.). 
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nen wird ein negatives Bevölkerungswachstum verzeichnet, wenngleich die 

Entwicklungen nicht derart drastisch verlaufen.37 Bisher sind etwa 43% (Baut-

zen/Görlitz) bzw. 37% (poln. Fördergebiete) aller Berufstätigen in der Indust-

rie beschäftigt. Es fehlen beiderseits hauptsächlich Arbeitskräfte mit MINT-

Qualifikationen38. Das Wirtschaftsministerium des Freistaates möchte aus 

diesem Grund Sachsen attraktiver für ausländische Fachkräfte machen. Dafür 

sollen „migrationsspezifische Programme“ weiter ausgebaut werden und ein 

Zuwanderungs- und Integrationskonzept (ZIK) umgesetzt werden. Hierfür 

kann etwa die deutschlandweit vergleichsweise hohe Zahl an ausländischen 

Studierenden (9,6%, 2006) einen Grund darstellen.39  

Die Analyse von KOZAK et al. zeigt einen weiteren Schwachpunkt auf: Die 

geringe Bevölkerungsdichte. Im Jahr 2010 lebten im Fördergebiet etwa 2,5 

Mio. Einwohner auf einer Fläche von etwa 23000 km², was im bundesdeut-

schen bzw. polnischen Vergleich gering ist. Insbesondere der polnische Teil 

des Grenzgebietes ist mit 72,7 Einwohnern/km² sehr gering besiedelt.40,41 

Weiterhin ist die Region, wie das gesamte deutsch-polnische Grenzgebiet, 

durch ein niedriges Pro-Kopf-Einkommen geprägt.42  

37 Zielonogórski: 2011: 626.231, 2025: 615.331 | Jeleniogórski: 2011: 571.430, 2025: 529.939 | 
Wałbrzyski: 2011: 665.673, 2025; 606,432 (GUS 2011: Prognoza dla powiatów i miast na prawie 
powiatu oraz podregionów na lata 2011 – 2035 [Prognosen für Gemeinden und Gemeinden sowie 
Unterregionen für die Jahre 2011-2035]). 
38 MINT= Bereiche der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. 
39 Vgl. Sächsische Staatskanzlei – Zuwanderungs- und Integrationskonzept. 
40 Vgl. Kozak et al., S. 79. 
41 Polnischer Durchschnitt: etwa 120 Einwohner/km² (GUS). 
42 Vgl. Frelak/Kriszan, S. 39 f. 
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„Das Gespenst in Grenzregionen“43  nennt STAIB diese aufkeimenden Prob-

leme. Ziel sei es, junge und gut ausgebildete Fachkräfte für die Region zu ge-

winnen und die Region transnational zu vernetzen, um Schwächen auszuglei-

chen. Die Schaffung eines attraktiven Standortes für Unternehmen aber auch 

als Lebensraum für Arbeitnehmer sei daher für die wirtschaftliche Entwick-

lung von Regionen nicht zu unterschätzen.44  

Kulturell bieten die Städte Görlitz/Zgorzelec, Bautzen, Zielona Góra und Bad 

Muskau/Legnica hingegen Potenzial zur Vernetzung, das nicht in allen Grenz-

regionen vorhanden ist (z.B. die zwei Doppelstädte): Die Grenzregion besitzt 

touristisches Potenzial durch Städte wie Görlitz, das Riesengebirge sowie die 

Nähe zu Kulturzentren wie Wrocław oder Dresden. Der Aufbau gemeinsamer 

Infrastruktur im Tourismussektor könnte wirtschaftlichen Aufschwung inklu-

sive der Schaffung neuer Arbeitsplätze bewirken. Problematisch ist allerdings 

weiterhin die Sprachbarriere (insbesondere für deutsche Kooperationspartner), 

sowie für polnische Akteure die Währungsbarriere.45 

3. Die regionalen Auswirkungen der Vollanwendung der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit 

Doch hatte die Vollanwendung der Arbeitnehmerfreizügigkeit seit 2011 die 

Grenzregion verändert? Die Prognosen im Vorfeld der EU-Osterweiterung, 

wie bereits einleitend erwähnt, mit vollständiger Umsetzung der Arbeitneh-

merfreizügigkeit „gingen von einem sehr hohen Migrationspotenzial vor allem 

43 Staib, Barbara, S.58. 
44 Vgl. ebd., S. 58. 
45 Vgl. ebd., S. 58. 
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aus Polen aus“46. Vor der Osterweiterung, aber auch während der Übergangs-

bestimmungen wurden über 20 Studien veröffentlich, die das quantitative 

Migrationspotenzial wie auch die qualitative Ausbildung der Zuwanderer ein-

schätzten.47 Dabei gingen einige Analysen (z.B. SINN et al. für ifo Institut) von 

mehreren hunderttausend Einwanderern aus den MOE-Staaten und vor allem 

aus Polen aus, sodass nach etwa zwei Jahrzehnten mehr als eine Millionen 

Polen zusätzlich in Deutschland arbeiten würden.48 Außerdem wurde vermu-

tet, dass meist eine Beschäftigung unterhalb des Qualifikationsniveaus erfolgen 

würde.49 Allerdings entwickelten sich die Migrationsströme durch die einge-

führten Übergangsbedingungen vor allem in Richtung Großbritannien und 

Irland, die etwa 250.000 Personen aus den neuen Mitgliedsstaaten seit 2004 

aufnahmen. Das Migrationspotenzial sank in den darauffolgenden Jahren 

durch die Umlenkung in diese beiden Länder. Dabei lässt sich feststellen, dass 

die dortigen Migranten zumeist gut ausgebildet und jung sind. Das Qualifikati-

onsniveau entspricht durchschnittlich dem inländischer Arbeitnehmer.50 

Auch für Sachsen galten hohe Prognosewerte in Hinblick auf die anstehende 

Öffnung des Arbeitsmarktes. Das ifo Institut Dresden berechnete etwa einen 

Zuwachs an 43.100 bis zu 53.600 Arbeitskräften aus Polen bis 2020. Bereits 

fünf Jahre nach EU-Beitritt sollten 22.600 Polen in Sachsen leben. Als Berech-

nungsgrundlage wurde von einer sofortigen Herstellung der vollständigen 

Arbeitnehmerfreizügigkeit ausgegangen. Dabei hoben die Autoren hervor, dass 

das Risiko einer Einwanderungswelle für Sachsen aufgrund der regionalen 

46 Bug, S. 4. 
47 Vgl. Baas/Brücker, S. 31. 
48 Vgl. Bug, S. 4. 
49 Vgl. Schäfer, S. 6. 
50 Vgl. ebd., S. 32-33, S. 54. 
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Nähe sehr hoch ist. Neben der Wohnbevölkerung gingen sie außerdem von 

einem hohen Pendleraufkommen aus, da die Lebenshaltungskosten in Polen 

noch niedriger lagen als in Deutschland. Aber sie wiesen auch darauf hin, dass 

angesichts ein Fachkräftemangels und einer Überalterung der sächsischen 

Bevölkerung eine gezielte Öffnung des Arbeitsmarktes für Sachsen eine Chan-

ce darstellen könnte.51 

Die tatsächlichen Auswirkungen auf den sächsischen Arbeitsmarkt sind je-

doch, wie im gesamten Bundesgebiet, deutlich geringer ausgefallen. In einer 

neueren Analyse stellt das ifo Institut dar, dass es polnische Zuwanderer vor 

allem in die alten Bundesländer zieht. Es sind ca. 90% der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten aus Polen in Westdeutschland zu finden, in Ostdeutsch-

land sind es lediglich 10%, obwohl die Grenze zu Polen dort verläuft.52 Dies 

kann zum einen mit der regionalen Strukturschwäche, dem niedrigeren Lohn-

niveau, aber auch bereits vorhandenen Migrantennetzwerken zusammenhän-

gen. Im Jahre 2012 lebten von den 175.368 sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigten Polen in Deutschland nur 2.187 in Sachsen. Dies entspricht etwa 

1,2%.53  

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus Polen stieg seit 

dem 1. Mai 2011 erwartungsgemäß an. Im ersten Jahr nach der vollständigen 

Umsetzung der Arbeitnehmerfreizügigkeit ließen sich jedoch derartige Zu-

nahmen, wie in den erwähnten Prognosen vermutet, nicht bestätigen. Für die 

Sächsische Zeitung, Ostsachsens auflagenstärkste Tageszeitung, war am 

51 Vgl. Gerstenberger et al., S. 163-192. 
52 Vgl. Bundesagentur für Arbeit, Auswirkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit, S. 33 f.  
53 Vgl. ebd. S. 12. 
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12.10.2012 klar, dass die „Angst vor ‚Tsunami‘ aus Polen unbegründet“54 war. 

Wie die Abbildung zeigt, wurde am statistischen Stichtag (30. Juni) nach In-

krafttreten der vollständigen Freizügigkeit 2011 mit 2.187 Arbeitnehmern ein 

Plus von 609 Arbeitnehmern verzeichnet. Doch bereits 2012 konnten am 30. 

Juni 3.363 Arbeitnehmer registriert werden. Dies entspricht einem Zuwachs 

von 1.785 polnischen Arbeitnehmern in Sachsen. Diese Zahl liegt zwar weit 

unter den (sogar korrigierten) Prognosen der letzten Jahre, doch einer Einglie-

derung von nur wenigen tausend Arbeitnehmern muss Sachsen mit geeigneten 

Konzepten begegnen. Auch das Pendlerverhalten lässt keinen Massenansturm 

erwarten: Nur 3% der Einpendler kommen aus dem Ausland55, dies entspricht 

2.721 Einpendlern.56 Die Wirtschaftsbereiche, in denen die polnischen Mig-

ranten tätig sind, gleichen denen deutscher Beschäftigter sehr: Mehr als die 

Hälfte der Beschäftigten arbeitet dabei im Dienstleistungssektor, etwa 24% im 

produzierenden Gewerbe und damit knapp unter der Verteilung der Deut-

schen Beschäftigten. Damit bedienen polnische Arbeitnehmer die Notwendig-

keit, beispielsweise Stellen im Dienstleistungsbereich, wie etwa der Pflegebran-

che zu besetzen, in der es weiterhin mehrere hundert freie Stellen gibt.57 

54 Sächsische Zeitung.  
55 Keine statistischen Unterscheidung nach Wohnort außerhalb Deutschlands, aus diesem Grunde 
keine differenzierten Werte für Polen. 
56 Vgl. StaLa Sachsen. 
57 Vgl. Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktstatistik; StaLa Sachsen. 
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Abbildung: Tatsächliche Entwicklung der zugewanderten sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten, Quelle: Daten StaLa Sachsen, eigene Darstellung 

Der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich sprach sich bereits 2008 für 

einen möglichst schnellen Zugang für polnische Arbeitnehmer aus: "Es scha-

det den Interessen sächsischer Unternehmen und Arbeitnehmer, dass die 

Bundesregierung den Zugang aus den osteuropäischen Nachbarländern zum 

deutschen Arbeitsmarkt über das Jahr 2009 hinaus beschränken und auf eine 

Verlängerung der Frist bis 2011 hinwirken will"58. Dabei betonte er, „Sie [die 

Arbeitnehmerfreizügigkeit] trage zum wirtschaftlichen Zusammenwachsen 

Sachsens und Ostdeutschlands mit seinen Nachbarn in Polen und Tschechien 

bei.“  

ZSCHIEDRICH sah 2012 resümierend die Übergangsfristen als Kooperations-

hemmnis an und analysierte, „dass die Öffnung des Arbeitsmarktes zu spät“ 59 

58 Sächsische Staatskanzlei, Medieninformation Arbeitnehmerfreizügigkeit. 
59 Vgl. Zschiedrich, Wirtschaftliche Kooperationen, S. 209. 
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kam. Weiterhin bedarf es zukünftig verstärkter gemeinsamer Planung und 

Kooperationen, um einen grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt zu schaffen.60  

 

III. Sächsisch-polnische Zusammenarbeit 

Wie die angeführte Aussage Tillichs und die Einschätzung ZSCHIEDRICHs 

zeigen, ist die praktische grenzüberschreitende Zusammenarbeit beider Regio-

nen unumgänglich. Die folgenden Kapitel versuchen einen Überblick über die 

institutionalisierte Zusammenarbeit sowie verschiedene Kooperationsfelder 

und -akteure zu geben, die den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt mitgestal-

ten. 

1. Institutionalisierte Zusammenarbeit 

Die Bereitschaft zur allgemeinen Kooperation zwischen Sachsen und den 

Wojewodschaften Niederschlesien bzw. dem Lebuser Land wurden in gemein-

samen Erklärungen festgehalten. Diese sehr allgemein gehaltene Kooperations-

absicht betrifft die Bereiche der Wirtschaft, Kultur, Tourismus und Verwaltung. 

Am 1. Dezember 2009 unterzeichneten der Ministerpräsident Sachsens sowie 

der Marshall und Wojewode Niederschlesiens anlässlich der zehnjährigen Ko-

operation eine so genannte ‚Kommuniqué‘. In dieser betonen sie die zukünfti-

gen Herausforderungen beider Regionen, wie den demografischen Wandel und 

die Globalisierung:  

60 Vgl. ebd., S. 209. 
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„Beide Regionen sind gewillt, diese Herausforderungen zu meistern und die Chan-

cen zu nutzen. […] Die grenzüberschreitende Mobilität, auch auf dem Arbeits-

markt, wird zunehmen. Wir setzen uns für engere wirtschaftliche Zusammenarbeit 

zwischen Sachsen und Polen ein. Dabei sollen vor allem die jeweiligen Vorteile in 

der Produktion stärker genutzt werden. Hierzu bedarf es einer stärkeren Intensivie-

rung der Beratung und einer Verbesserung des Informationsaustausches zwischen 

Unternehmen auf beiden Seiten der Grenze.“61 

Es wird deutlich, dass diese Absichtserklärungen ohne bindende Wirkung, 

konkreter Maßnahmen bedürfen, um ihre Ziele zu verwirklichen. Wie die Aus-

führungen im vorhergehenden Kapitel darlegen, ist die Mobilität auf dem Ar-

beitsmarkt in der sächsisch-polnischen Grenzregion, trotz neuer europäischer 

Gesetzgebung, nicht bemerkenswert gestiegen. Weitere formelle Kooperationen 

auf institutioneller Ebene bestehen jedoch nicht.  

2012 veröffentlichte das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit 

und Verkehr (SMWA) die ‚Fachkräftestrategie Sachsen 2020‘. Damit möchte 

das SMWA der Abwanderung von Arbeitskräften sowie dem demografischen 

Wandel Maßnahmen zur Anwerbung und Förderung von gut qualifizierten 

Fachkräften entgegensetzen. Hierfür werden im Handlungsfeld „Gesteuerte 

Zuwanderung und Ansiedlung von Fachkräften“ verschiedene kleinere und 

größere Maßnahmen vorgeschlagen. Neben einer einfachen Anerkennung für 

Berufsabschlüsse und Umsetzung der Lissabon-Konvention sollen „Bildungs-

dienstleister“62 Qualifizierungsvorhaben für Migranten durchführen, Stipendi-

enprogramme ausgedehnt werden, Niederlassungen von Ärzten gefördert und 

61 Freistaat Sachsen / Wojewodschaft Niederschlesien, S. 1. 
62 Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Fachkräftestrategie, S. 24. 
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Rahmenbedingungen „für Sachsen als weltoffenes Land“63 geschaffen werden. 

Zwar sind jeder Programmlinie Akteure zugeordnet, doch eine transnationale 

Durchführung und grenzüberschreitende Kooperation ist durch fehlende Ein-

bindung polnischer Behörden, Gebietskörperschaften oder Ministerien nicht 

möglich. Der Erfolg der Fachkräftestrategie im Bereich der Anwerbung polni-

scher Arbeitnehmer ist somit fraglich. Auch andere Programme zur Anwerbung 

durch die sächsische Regierung existieren nicht, sondern werden als einzelne 

Projekte Dritter unterstützt.  Im Bereich der beruflichen Ausbildung gibt es 

unregelmäßige Treffen mit polnischen Partnern. Weiterführende institutionali-

sierte Kooperationen zwischen dem SMWA und den Nachbarländern existieren 

nicht. 

Wenngleich diese Kooperation nicht stetig ist, existiert seit 2007 ein „Operatio-

nelles Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen-Polen 

2007 - 2013“, welches auch im Bereich des Arbeitsmarktes neue transnationale 

Zusammenarbeit ermöglicht. Eine finanzielle Grundlage hierfür bieten die 

europäischen Strukturfonds. Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des SMWA 

sowie des Polnischen Ministeriums für Regionalentwicklung erarbeiten Pro-

grammziele und -strategien. Die Sicherstellung eines einheitlich hohen Qualifi-

kationsstandards werten sie als Schlüsselfaktor. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit 

wird zudem als Herausforderung angesehen, die geeignete Maßnahmen bedingt. 

Hierfür sollen Kooperationen grenzüberschreitender Bildungs- und Qualifizie-

rungsprojekte angeboten sowie die Entwicklung von sprachlichen Kompeten-

zen gefördert werden, deren Mangel eine große Barriere auf dem Arbeitsmarkt 

63 ebd., S. 25. 
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darstellt.64 Weitere Priorität hat auch die Förderung von Projekten kleiner und 

mittelständischer Unternehmen, Hochschulen sowie regionalen Behörden. 

Diese breite Kooperationsmöglichkeit erlaubt demnach verschiedene Projekte 

zugunsten des Arbeitsmarktes, wenngleich sie nicht durch die Ministerien selbst 

durchgeführt werden.65   

Für die neue Förderperiode ab 2014 ist angedacht, weitere ausführliche Koope-

rationen im Ausbildungs- und Fachkräftebereich einzusetzen. Darüber hinaus 

ist geplant, Kooperationsprojekte im Bildungs- und Fachkräftebereich mit Po-

len und Tschechien konkretisiert mit in ein neues Programm aufzunehmen. Die 

in Kapitel II. 2. zitierte Studie des Polnischen Ministeriums für Regionale Ent-

wicklung empfiehlt, für die kommenden Förderprogramme das thematische 

Ziel „Promocja zatrudnienia i mobilności pracowników“ [Vermarktung von 

Beschäftigung und Mobilität für Arbeitnehmer] und damit konkreter den Ar-

beitsmarkt zu benennen.66 Hierfür schlagen die Autoren vor, den Fokus auf die 

Fachausbildung sowie die verstärkte fachliche Weiterbildung zu legen, so dass 

die speziellen Voraussetzungen für eine Arbeitsaufnahme in Deutschland ge-

währleistet sind. Dies können z.B. die adäquate Schulung von Krankenschwes-

tern und Pflegepersonal oder spezielle Praktikumsprogramme für Studierende 

und Auszubildende sein.67 

Viele Gemeindeverwaltungen entlang der Grenze kooperieren in verschiede-

nen Projekten. Meist sind diese in Bereichen der Infrastruktur, des Tourismus, 

64 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Operationelles Programm, S. 48. 
65 Vgl. SN-PL EU, Operationelles Programm. 
66 Kozak et. al. , S. 218. 
67 Vgl. Kozak et. al., S. 242 f. 
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dem grenzüberschreitenden Katastrophenschutz oder der Kultur angesiedelt. 

Einige Kooperationen bestehen im Bereich der schulischen und beruflichen 

Ausbildung, wie etwa das Bildungszentrum in Marienthal PONTES. Auch die 

im Auftrag der Stadt Görlitz agierende Firma „Europastadt Görlitz Zgorzelec 

GmbH“ veranstaltete im Dezember 2012 eine Informationsveranstaltung für 

polnische Unternehmen über eine Ansiedlung in Deutschland. Weiterhin rich-

tete das SMWA 2012 ein Fachkräfteforum mit Experten aus Wirtschaft & 

Wissenschaft aus.68 

Als wichtigste Förderinstrumente grenzüberschreitender Zusammenarbeit, 

auch in den Bereichen Wirtschaft, Arbeitsmarkt sowie Aus- und Weiterbildung 

agieren die Strukturfonds der Europäischen Union. Was als Programm IN-

TERREG in verschiedenen Förderperioden begann, wird bis 2013 in einer 

neuen Dimension der grenzüberschreitenden Projekte fortgesetzt. Dabei steht 

die gemeinsame Bearbeitung von Fragestellungen mehrerer internationaler 

Partner im Vordergrund.69  

Die Mittel aus den Fonds70 werden im Rahmen des gemeinsamen operationel-

len Programmes von Sachsen und Polen 2007-2013 durch die Sächsische Auf-

baubank verteilt. Die beantragten Projekte müssen dabei gleichwertig grenz-

überschreitend von mindestens zwei Partnern aus dem Fördergebiet in Sach-

sen und Polen gestaltet sein. Hierbei können neben juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts und Privatrechts auch Behörden und Selbstverwaltungs-

einheiten, Kammern, Bildungsträger sowie kleine und mittelständische Unter-

68 Vgl. z.B. Übersicht SN-PL EU, Liste der begünstigten Kooperationsprojekte.  
69 Vgl. Schuppert , S. 361. 
70 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), Europäischer Sozialfonds (ESF). 
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nehmen Anträge stellen. Dies ist die Grundlage für eine umfassende Einbin-

dung verschiedener Akteure des Arbeitsmarktes. Im Programm findet sich in 

der Prioritätsachse 2 (‚Grenzüberschreitende gesellschaftliche Integration‘) der 

Arbeitsmarkt jedoch nur sekundär erwähnt (‚Bildung und Qualifizierung‘). Der 

Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Bezirk Sachsen forderte jedoch mehr-

fach im Rahmen eines Begleitausschusses für die Förderprogramme eine deut-

lichere Erwähnung des Arbeitsmarktes im operationellen Programm.71 

2. Beispiele für Kooperationen 

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich des Arbeitsmarktes ist 

vielfältig und kann nicht explizit abgegrenzt werden, denn auch Qualifizie-

rungsangebote oder Initiativen zum Kulturaustausch können zu einer Mobili-

tät auf dem Arbeitsmarkt beitragen. Neben den folgenden ausgewählten Bei-

spielen existieren zahlreiche Projekte, meist durch private Träger oder gemein-

nützige Vereine organisiert.72 Die Beispiele a bis e zeigen jedoch v.a. Koopera-

tionen, an welchen öffentliche Einrichtungen beteiligt sind.  

a) Die Euroregion als Kooperationsplattform 

Die Euroregion Neisse-Nisa-Nysa spielt auf dem Arbeitsmarkt selbst keine 

bedeutende Rolle. Doch sie kann Kooperationen verschiedener Akteure und 

der grenzüberschreitenden Integration anregen, begleiten und gute gesell-

schaftliche Voraussetzungen für einen transnationalen Arbeitsmarkt schaffen, 

z.B. durch den Abbau von Vorurteilen, der Vernetzung von Verwaltungen 

oder auch der Entwicklung gemeinsamer Strategien für die Zukunft. Damit 

71 Vgl. Interregionaler Gewerkschaftsrat Elbe-Neisse – Gute Arbeit und faire Mobilität | Vgl. Beichelt, S. 9. 
72 z.B. gefördert durch Fördermittel des operationellen Programmes SN-PL. 
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spielen Euroregionen für die Entwicklung grenzüberschreitender Regionalpoli-

tiken eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die Euroregion Neisse-Nisa-Nysa 

stellt die Zusammenarbeit von drei Vereinen des Dreiländerecks dar, die zwar 

keine Rechtspersönlichkeit besitzt, aber „dominierend kommunal getragen“ 

ist.73 Mitglieder des deutschen Vereins sind der Landkreis Bautzen, der Land-

kreis Görlitz sowie die Marketinggesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien 

mbH. In Polen und Tschechien sind dies alle Gemeinden im Fördergebiet 

Sachsen-Polen, ausgenommen den Gemeinden der Wojewodschaft Lebuser 

Land. Neben einem Lenkungsausschuss für Projektförderung und einem Rat 

existieren Euroregionale Expertengruppen (EUREX), die jeweils eines von 16 

Themen (z.B. Straßenverkehr, Chancengleichheit etc.) betreuen. Eine spezielle 

Fachgruppe für Fachkräfteaustausch, Arbeitsmarktkooperationen oder demo-

grafischen Wandel existiert nicht. Allerdings gibt es die EUREX-Gruppen 

‚Wirtschaft‘ und ‚Bildung‘. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie 

Regionalentwicklungsagenturen aller Länder bilden die Gruppe zu Wirtschafts-

themen, die jedoch seit Juni 2011 kein Beratungstreffen hatte. Auch die EU-

REX-Gruppe ‚Bildung‘ traf sich zuletzt im Januar 2012.74 

Die Euroregion vergibt zudem Mittel aus dem Kleinprojektefonds des opera-

tionellen Programms Sachsen-Polen. Für Kooperationsvorhaben bis 15.000€ 

stehen seit 2009 etwa 900.000€ Fördermittel durch den Europäischen Fond 

für Regionale Entwicklung (EFRE) zur Verfügung. Abgerufen werden diese 

73 Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, Grundsätze. 
74 Vgl. Euroregion Neisse-Nisa-Nysa – Wirtschaft |Euroregion Neisse-Nisa-Nysa - Bildung. 
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Mittel jedoch v.a. im Kultur-, Tourismus- und Ökologiebereich, nur vereinzelt 

z.B. durch Bildungsträger.75  

b) Beschäftigungsdienste 

Nicht nur im AEUV wird den Arbeitsverwaltungen ausdrücklich die Zusam-

menarbeit in der Ausgestaltung des Arbeitsmarktes zugesprochen, auch in der 

Praxis kommt ihnen eine große Rolle zu. In Deutschland ist der öffentliche 

Beschäftigungsdienst die Bundesagentur für Arbeit, eine Körperschaft des 

öffentlichen Rechts, die auch regionale und lokale Vertretungen besitzt.76 Der 

Agentur für Arbeit kommt eine koordinierende als auch beratende Funktion 

verschiedener Akteure des Arbeitsmarktes zu: Zum einen finden Beratungen 

für Arbeitgeber statt, einer Registrierung von Arbeitsstellen, Erhebung von 

Statistiken, zum anderen auch die Information von Arbeitnehmern inklusive 

Stellenvermittlung. Im Fördergebiet Sachsen-Polen ist dies die Agentur für 

Arbeit Bautzen, die die Landkreise Bautzen und Görlitz umfasst und dort 

jeweils ein Jobcenter unterhält sowie zehn weitere Agenturbüros. Mit der 

Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) informiert die Agentur au-

ßerdem bundesweit Interessierte über die Arbeit in Deutschland, unterstützt 

bei der Stellensuche und berät bei sozialrechtlichen Fragen.77 Auf den Inter-

netportalen der Bundesagentur für Arbeit sowie ihrer Zentralen Auslandsver-

mittlung finden sich Informationen zur Arbeit in Deutschland und im Speziel-

len zum Arbeiten in Grenzregionen für deutsche Pendler. Die allgemeinen 

Informationen des Portals sind neben der deutschen Sprachversion auch in 

75 Vgl. SN-PL EU, Operationelles Programm.  
76  Vgl. Bundesagentur für Arbeit, Über uns.  
77 Vgl. Bundesagentur für Arbeit, ZAV. 
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Englisch vorhanden. Die länderspezifischen Informationen sind ausschließlich 

auf Deutsch veröffentlicht. Merkblätter auf Polnisch sind vorhanden, jedoch in 

die deutschsprachige Infrastruktur der Homepage eingebunden. Auch die 

Website der Regionaldirektion Bautzen ist ausschließlich in deutscher Sprache 

zugänglich. 2011 eröffnete die Bundesagentur ein Büro der ZAV in Stettin als 

„erste feste Niederlassung dieser Art in Polen“78.  

Eine ähnliche Beratungsstelle existiert im sächsisch-polnischen Grenzraum 

bisher nicht. Die Agentur nimmt jedoch mit einigen ihrer Berater am europäi-

schen EURES-Netzwerk teil. Im Fördergebiet des operationellen Programmes 

gibt es drei Beraterinnen in Hoyerswerda, Zittau und Bautzen.79  

Das polnische Pendant zur deutschen Bundesagentur stellt das Urząd Pracy 

[wörtl. Arbeitsamt]. Es existieren Ämter in jeder Wojewodschaft sowie in den 

Gemeinden. Diese gehören zu den Kommunalverwaltungen und bieten ähnli-

che Informationen wie die der deutschen Agenturen an. Die Informationen 

der Wojewodschaftsämter sowie der lokalen Urzędy [Ämter] der Websites sind 

ausschließlich auf Polnisch.80 Merkblätter o.ä. Informationen für interessierte 

deutsche Arbeitnehmer/-geber sind nicht vorhanden.  

Lokale grenzüberschreitende Kooperationen bestehen u.a. im Bereich von 

Job-Messen und Beratungstagen. Sie finden mehrfach im Jahr in vielen ver-

schiedenen Städten statt, und werden oft vom EURES-Netzwerk unterstützt. 

Im ersten Halbjahr 2013 gab es zahlreiche deutsch-polnische Beratungstage: 

78 Miraß, Leiter der Arbeitsagentur Neubrandenburg, zit. in: Mitteldeutsche Zeitung. 
79 Vgl. EURES TriRegio, Berater. 
80 Vgl. Dolnośląskie Wojewódzki Urząd Pracy. 
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fünf Beratungstage in Görlitz, drei Tage in Lubań, zwei Tage in Jelenia Góra, 

zwei Tage in Bolesławiec, zwei Tage in Lwówek Śląski sowie ein Tag in Zgor-

zelec. Außerdem ist ein Informations- und Rekrutierungstreffen in Lubin 

geplant. Selbst eine große Messe mit Arbeitnehmern, Beratern sowie Unter-

nehmen der Region fand am 9. April 2013 eine große Resonanz bei ca. 3000 

Besuchern.81 Voraussetzung zur Teilnahme für Arbeitssuchende ist, die Lan-

dessprache grundständig zu beherrschen.82 Bereits in den Informationen über 

die Veranstaltungen wird darauf hingewiesen, dass vor allem Alten- und Kran-

kenpfleger, Verkäufer, Handwerker, Elektromonteure oder technische Kon-

strukteure gesucht werden. Olaf Mierwald aus der Agentur für Arbeit Görlitz 

äußerte hierzu: „Teraz poszukujemy pań w zawodach, kosmetyczka, 

opiekunka, fryzjerka - głównie jest to praca w usługach. Dla panów praca jest 

głównie na budowie”83.84 

Weiterhin bestand eine Kooperation der öffentlichen Beschäftigungsdienste in 

dem Projekt „Grenzüberschreitende Mobilität auf dem Arbeitsmarkt unter-

stützt von den lokalen Selbstregierungen – OPgZ Polen – Sachsen”85 das im 

Rahmen des operationellen Programms SN-PL gefördert wird. Der Projekt-

zeitraum war auf ein halbes Jahr begrenzt (01.06.2012 – 31.12.2012). Ziel war 

es, „Vertreter der Gebietskörperschaften, Wirtschaftskammern, Bildungsträ-

ger, Arbeitsmarktakteure und Sozialpartner“86 zu vernetzen. Dabei sollten 

81 Vgl. Jaworski. 
82 Vgl. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Über das Projekt OPgZ. 
83 [„Wir suchen zurzeit Kosmetikerinnen, Pflegerinnen, Friseurinnen – allgemein im Dienstleis-
tungsbereich. Männer suchen wir hauptsächlich für Arbeit im Baugewerbe.“] 
84 Vgl. Jaworski. 
85 OPgZ = Operationelles Programm der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. 
86 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. 
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Aktivitäten dieser Gruppen in Projekten der Mobilität zwischen Arbeitsmärk-

ten gestärkt und durch Best-Practice-Beispiele begleitet werden. Das Projekt 

wurde gemeinsam durch das Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy in 

Wałbrzych mit dem Jobcenter des Landkreis Görlitz gestaltet. Hierfür fanden 

zwei Seminare und mehrere Organisationstreffen mit abschließender Projekt-

konferenz statt. Es nahmen 36 verschiedene Institutionen teil.87 Die Schluss-

folgerungen der Diskussionen in Arbeitsgruppen ergaben, dass bisher eine zu 

geringe Zusammenarbeit zwischen den Institutionen vorhanden war. Auch die 

Sprachbarrieren werden als Hindernis für Mobilität gesehen. Die generelle 

Bereitschaft zum Arbeiten im Nachbarland schätzen die Teilnehmer der Kon-

ferenz bei der polnischen Bevölkerung höher ein als bei den Deutschen.88  

Neben öffentlichen Beschäftigungsdiensten existieren viele private Arbeits-

vermittlungen auf polnischer und deutscher Seite, die sich über die kommerzi-

elle Vermittlung von Arbeitnehmer, vornehmlich aus Polen, finanzieren. Da-

runter sind u.a. spezielle Agenturen für Altenpflegevermittlung, Werkarbeiter 

oder Saisonkräfte, in vielen Fällen für Bundesländer im Westen Deutsch-

lands.89 

c) TriRegio-Netzwerk 

Als weitere Infrastruktur der sächsisch-polnischen Arbeitsmarktkooperationen 

ist das europäische Netzwerk EURES (European Employment Services) zu 

87 Vgl. Lazar, S. 2. 
88 Vgl. Pawłowicz, S. 8-11. 
89 z.B. SENIORCARE24 (http://www.seniocare24.de/) GERMAN WORK 
(http://www.germanwork.de/), CPC Group Sp. z o.o. (http://www.cpc.net.pl/deutsch/), 
TEAMWORK. ttp://www.teamwork.com.pl/praca.php?go=kontaktp, EUROCONTACT 
(http://www.epser.com), BMS  (http://www.b-m-s.eu/). 
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nennen. Das von der Europäischen Kommission initiierte Programm ist auch 

regional bzw. transnational aktiv und fördert grenzüberschreitende Mobilität.90 

An der sächsisch-polnischen Grenze existiert seit 2007 die EURES TriRegio 

Partnerschaft91 zwischen Sachsen, Niederschlesien und Böhmen.92 Sie umfasst 

in Polen die Unterregion Jeleniogórsko-Wałbrzyski und die Regierungsbezirke 

Chemnitz und Dresden des Freistaates Sachsen. Partner sind die Arbeitsver-

waltungen, Gewerkschaften93 und verschiedene Arbeitgeber, die ZAV, das 

tschechische Ministerium für Arbeit und soziale Angelegenheiten sowie das 

polnische Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik.94 Neben einem Lenkungs-

ausschuss besitzt die TriRegio einen hauptamtlichen Koordinator in Dres-

den.95 Ziel der Kooperation ist es, die Beratung und Information im Bereich 

des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes sicherzustellen, zielgruppenspezifi-

sche Informationsangebote bereitzustellen, Initiativen im Bereich der fairen 

Mobilität im Grenzraum zu unterstützen und ein Fachkräftemonitoring vor-

zunehmen.  

Im gesamten TriRegio-Gebiet gibt es 13 EURES-Berater, zumeist Mitarbeiter 

der lokalen öffentlichen Beschäftigungsdienste, die eine spezielle Schulung 

hierfür durchlaufen haben. Der Bereich des hier betrachteten Raumes hat 

sechs Berater, wobei drei in den Arbeitsagenturen Bautzen, Zittau und Ho-

90 Vgl. Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration, S. 93. 
91 Diese sogenannten ‚EURES-T-Partnerschaften‘ werden von der EU nach bestimmten Fakto-
renwie Arbeitslosenquote, Pendlerströme demografische Kennziffern sowie benötigte Fachkräfte 
eingerichtet. 
92 Vgl. EURES TriRegio, Über uns. 
93 DGB Bezirk Sachsen, Solidarność Region Jeleniogórskie, Českomoravská konfederace odboro-
vých svazů [Böhmisch-mährische Gewerkschaftskonföderation] 
94 [Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej]. 
95 Vgl. EURES TriRegio, Berater. 
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yerswerda ansässig sind und ein Berater Mitarbeiter des DGB Sachsens ist. 

Dazu gibt es jeweils eine Beraterin in Jelenia Góra und Wałbrzych. Die EU-

RES-Berater bieten auf den oben erwähnten Beratungstagen, Jobmessen oder 

in den Geschäftsstellen Beratungen für Arbeitnehmer an. Dabei greifen sie u.a. 

auf ein europaweites Online-Netzwerk zurück, welches Stellenausschreibungen 

für viele europäische Länder enthält. Arbeitnehmer können sich dort auch 

online europaweit bewerben. 

Die Beratungsangebote beinhalten neben der konkreten Jobvermittlung auch 

sozialrechtliche Fragen zu Versicherungen, Wohnungssuche und Arbeitsrecht. 

Dabei kommt der überwiegende Teil der Personen aus Polen und möchte in 

Deutschland arbeiten. Es gibt allerdings auch einige Deutsche, die in Polen 

arbeiten möchten. Zudem suchen deutsche Arbeitgeber zum Teil gezielt polni-

sches Personal.96 

Diese umfassende Beratungstätigkeit ermöglicht dem EURES-Netzwerk nicht 

nur die reine Vermittlung von Arbeit, sondern auch die sozialen Umstände zu 

beobachten und zu verbessern, in dem vor Arbeitsantritt durch Information 

aufgeklärt wird. Sie sind somit gute Ansprechpartner für ausländische Arbeit-

nehmer. Die TriRegio-Berater sprechen zumeist mehrere Sprachen.97 Neben 

diesen persönlichen Beratungen stellt die EURES TriRegio ein breites Sorti-

ment an Informationsmaterial online bereit. Identische Informationen in allen 

drei Sprachen informieren u.a. über die Arbeitnehmerfreizügigkeit Arbeits-

recht, Urlaub, Krankheit oder die Rentenversicherung. Für einige Berufsgrup-

pen sind zudem spezielle Ausarbeitungen erhältlich (z.B. „Zimmermäd-

96 EURES TriRegio, Auskunft EURES-Beraterin. 
97 Vgl. EURES TriRegio, Berater. 
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chen“).98 Problematisch ist jedoch, dass – wie in b) angemerkt – die nationalen 

Beschäftigungsdienste selbst eine solche mehrsprachige Informationsvielfalt 

nicht umfassend bereitstellen. Diese sind jedoch erste Ansprechpartner für 

Arbeitssuchende.  

Das Jahresgutachten 2013 des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für 

Integration und Migration hinterfragt die tatsächliche Wirkung des europawei-

ten Netzwerks. In Grenzräumen seien die Erfolge messbar, aber eine große 

Wirkung ist durch die fehlende politische Einflussmöglichkeit nicht gegeben. 

Außerdem sei eine Evaluation des Netzwerkes überfällig.99 Für die sächsisch-

polnische Grenze bewertet der DGB-Bezirk Sachsen das EURES-Netzwerk 

als Integrationswerkzeug des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes, welches 

jedoch über zu eingeschränkte finanzielle Mittel verfügt. Diese sollten erhöht 

werden.100  

d) Arbeitgeberverbände 

Neben der Infrastruktur für Arbeitnehmer im Grenzraum bestehen Angebote 

und Kooperationen der Arbeitgeberverbände. Die Industrie- und Handels-

kammer ist mit Geschäftsstellen in Bautzen, Görlitz und Zittau vertreten. Sie 

zählt knapp 97.000 Mitglieder nach der gesetzlichen Zugehörigkeit und ist 

damit die größte Interessensvertretung der regionalen Wirtschaft.101 Sie unter-

hält weiterhin drei internationale Kontaktzentren für Wirtschaftskooperatio-

nen – zwei für sächsisch-tschechische Kooperationen, sowie ein sächsisch-

98 Vgl. EURES TriRegio, Downloads. 
99 Vgl. Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration, S. 92 f. 
100 Vgl. Beichelt, S. 9. 
101 Vgl. Industrie- und Handelskammer Dresden, Wir über uns. 
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polnisches Zentrum in Görlitz, also direkten Kontakt zur Grenze. Das Zent-

rum betreibt u.a. ein Online-Portal für sächsisch-tschechisch-polnische Wirt-

schaftskooperationen102. Dort werden ähnlich wie beim EURES-Online-

Angebot Länderinformationen in drei Sprachen bereitgestellt, Ansprechpartner 

genannt, sowie Fördermittel- und rechtliche Hinweise gegeben. Die Partner 

dieses Portals sind jedoch v.a. in Tschechien ansässig. Das Kontaktzentrum 

selbst bietet die Vermittlung von Geschäftskontakten und die Beratung zu 

Fördermöglichkeiten an. Zusätzlich organisiert die IHK länderspezifische 

Beratungstage.103  Eine bereits institutionalisierte Zusammenarbeit stellt die 

Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer dar, die vier Büros in Polen 

unterhält. In Niederschlesien befindet sich ein Regionalbüro in Wrocław. 

Dieses Büro bietet neben der Beratungsmöglichkeit und Vernetzungstreffen 

auch viele verschiedene Seminare an: z.B. Arbeitnehmerrechte in Deutschland 

und Polen, Soft-Skill-Seminare, öffentliches Vergaberecht usw.104 Die größte 

Arbeitnehmervertretung im Grenzraum ist die Federacja Pracodawców Polski 

Zachodniej [FPPZ, Zusammenschluss der Arbeitgeber Westpolens], welche 

Partner im EURES-Netzwerk ist. Gemeinsam organisiert die FPPZ mit der 

IHK Dresden, Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH und 

weiteren Organisationen aus dem Dreiländereck seit mehreren Jahren den 

Trinationalen Innovationspreis.105 

 

 

102 http://www.polen-tschechien-kontakt.info. 
103 Vgl. Waroch; Industrie- und Handelskammer Dresden, Wir über uns. 
104 Vgl. Deutsch-Polnische Industrie und Handelskammer, Über uns. 
105 Vgl. EURES TriRegio; FPPZ; Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH. 
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e) Gewerkschaften 

Die Zusammenarbeit der Gewerkschaften wird vor allem durch den Interregi-

onalen Gewerkschaftsrat (IGR) Elbe-Neiße koordiniert. Dieser stellt eine 

Kooperation zwischen der Gewerkschaft NSZZ Solidarność Region Jelenia 

Góra, der Böhmisch-Mährischen Konföderation der Gewerkschaftsverbände 

ČMKOS in Nordböhmen, und des DGB Bezirks Sachsen dar. Er existiert 

bereits seit 1993 und versteht sich als Akteur in der Euroregion, der zur „An-

gleichung der Arbeits- und Lebensverhältnisse der in der Region lebenden 

Menschen“106 beiträgt.  Die Ergebnisse dieser Kooperation sind z.B. in Strate-

giepapieren für die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren festgehalten, 

die Ansätze für die grenzüberschreitende Beschäftigungspolitik liefern und 

offen Kritikfelder der aktuellen Arbeitsmarktzusammenarbeit ansprechen. So 

kritisiert der Rat z.B. die Ausgestaltung der Prioritätenliste der EU-

Förderprogramme und macht Vorschläge um gegen Lohndumping und soziale 

Missstände vorzugehen.107  

Hierzu finden regelmäßige Treffen von jeweils zwölf Delegierten je Land statt, 

die sich in gemeinsamen Konferenzen treffen.108 Als Erfolg ist zudem das neu 

entstandene Zentrum der Zusammenarbeit in Bolesławiec zu werten, welches 

in einem neuen Büro eingerichtet wird. Inhaltliche Schwerpunkte sind außer-

dem die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Metallindustrie sowie 

106 Vgl. Interregionaler Gewerkschaftsrat Elbe-Neisse, Über uns. 
107 Vgl. Interregionaler Gewerkschaftsrat Elbe-Neisse, Gute Arbeit und faire Mobilität. 
108 Vgl. Interregionaler Gewerkschaftsrat Elbe-Neisse, Struktur. 
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den Dienstleistungsbranchen (Zusammenarbeit mit IG Metall und FZZ Me-

talowcy sowie ver.di).109 

 

IV. Schlussbetrachtung 

Die Arbeitnehmerfreizügigkeit und ihr Ziel, Mobilität grenzüberschreitend zu 

gewährleisten, schaffen an der sächsisch-polnischen Grenze seit dem 1. Mai 

2011 neue Herausforderungen:  

Die Strukturschwäche der Grenzregion zeigt dabei, wie notwendig Kooperati-

onen zwischen Sachsen und Polen sind, um die Wettbewerbsfähigkeit und 

Attraktivität des Grenzraums zu erhalten und zu fördern. Diese wurde bisher 

von Regierungsseite nicht ausreichend erkannt und gefördert. Auch wenn 

Erklärungen zur Bereitschaft einer Kooperation zwischen Sachsen und dem 

Lebuser Land bzw. Niederschlesien existieren, sind diese keineswegs konkret 

oder bindend. Eine grenzüberschreitende Fachkräftestrategie oder eine dauer-

hafte Kooperation im Bereich des Arbeitsmarktes fehlt bisher. Das Operatio-

nelle Programm Sachsen-Polen 2007-2013 bietet aber zumindest eine allge-

meine Kooperationsbasis im Bereich von Qualifizierungsmaßnahmen und 

Zugang zum Arbeitsmarkt. 

Die finanzielle Förderlandschaft im Freistaat Sachsen sowie der Grenzregion 

in Polen stellt jedoch eine gute Grundlage für Projektkooperationen dar. Diese 

müssen gemeinsam genutzt und weiterentwickelt werden. Zahlreiche Projekte, 

109 Vgl. ebd. 
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Verbände, Initiativen existieren im Grenzraum und werden seit einigen Jahren 

mit Leben gefüllt – sei es die Euroregion, die IHK oder Bildungseinrichtun-

gen. Die gewerkschaftliche Kooperation des IGR seit 20 Jahren ist hierbei als 

besonders konstante und erfolgreiche Kooperation zu werten, die auch gleich-

berechtigt grenzüberschreitend gestaltet wird. Die öffentlichen Beschäfti-

gungsdienste nehmen mit ihrer Einbindung ins europaweite EURES-Netzwerk 

und zahlreichen Beratungsangeboten eine Schlüsselrolle ein, die den Zugang 

zum Arbeitsmarkt des Nachbarlandes erst sichtbar macht. Die Sprachbarrieren 

stellen weiterhin das größte Hindernis dar. Aus diesem Grund ist es unum-

gänglich, ein zweisprachiges Informationsmaterial bereitzustellen, die Ausbil-

dung von Sprachmittlern bzw. die Sprachausbildung für Arbeitnehmer und -

geber sowie im Schulunterricht zu fördern, so dass ein gleichwertiger Zugang 

zu Informationen gewährleistet ist. 

Eine neue Mobilität lässt sich seit 2011 zwar nur geringfügig feststellen, doch 

sind die Grundsteine für einen grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt gelegt. 

Diese bestehenden Projekte sollten zukünftig ausgebaut und langfristig etab-

liert werden. Hierfür sind auch nach der Förderperiode 2007-2013 finanzielle 

Mittel und ein neues Programm notwendig, in welchem Arbeitsmarkkoopera-

tionen ausdrücklich priorisiert werden. 
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I. Einleitung 

Im Zuge der Grenzöffnung 1989 und der Grundsteinlegung für eine intensive 

bilaterale Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 

Republik Polen können auch deutsche und polnische Naturschützer ihre 

Arbeit an einem Naturschutzprojekt in der Flussauenlandschaft am Unterlauf 

der Oder zwischen Bad Freienwalde im Süden und Szczecin im Norden 

beginnen. Dieses Vorhaben setzt ein enges Geflecht von öffentlich-rechtlicher 

und privatrechtlicher grenzüberschreitender Zusammenarbeit auf europä-

ischer, transnationaler und regionaler Ebene voraus. Der bilateralen 

Zusammenarbeit in den Naturschutzgebieten am Unterlauf der Oder wird ein 

hoher Grad institutioneller Verzahnung beigemessen und häufig ein Vorbild-

charakter für Nachfolgeprojekte im Bereich des europäischen Naturschutzes 

zugestanden. So ist bspw. die Bezeichnung „Internationalpark“ in diesem Zu-

sammenhang als eine Wortneuschöpfung entstanden.  

Die praktische Umsetzung des deutsch-polnischen Naturschutzprojekts soll in 

diesem Beitrag im Lichte der Frage beleuchtet werden, welche Rolle die 

institutionelle Arbeit der EU dabei in der grenzüberschreitenden Zusam-

menarbeit auf regionaler Ebene einnimmt. Außerdem ist es das Ziel aufzu-
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zeigen, warum der Internationalpark Unteres Odertal eine Vorbildfunktion 

einnimmt, welche Probleme aber dennoch gegenwärtig bestehen. 

Im sich anschließenden Kapitel wird zunächst ein Überblick der wichtigsten 

geschichtlichen Eckpunkte sowie weiterer Zahlen und Fakten im Zusam-

menhang mit dem Internationalpark Unteres Odertal geliefert. Der Überblick 

stellt eine grobe Zusammenfassung über die Lage, die natürliche Vielfalt in 

diesem Gebiet, die Aufgaben, Ziele und Dimensionen der deutsch-polnischen 

Zusammenarbeit dar und soll an die bisherige Naturschutzarbeit heranführen. 

Im dritten Kapitel werden die institutionellen Rahmenbedingungen der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Internationalpark Unteres Odertal 

beleuchtet. Dabei wird näher auf das Netzwerk der NATURA-2000-Gebiete 

innerhalb der Europäischen Union eingegangen. Auch das operationelle 

Programm im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit 

(ETZ)  im Unteren Odertal zur „Harmonisierung und Optimierung von 

NATURA 2000“ ist in diesem Kapitel zu beleuchten. Im Anschluss daran 

erfolgt eine Vorstellung der regionalen Akteure, die auf öffentlich-rechtlicher 

Ebene und auf privater Ebene vor Ort agieren. Ihr Beitrag zum Bestand des 

Internationalparks soll greifbar gemacht werden. Im fünften Kapitel dieser 

Arbeit stehen Schwächen der grenzüberschreitenden Naturschutzarbeit im 

Internationalpark Unteres Odertal im Fokus, für die Alternativen gesucht und 

Lösungsansätze formuliert werden, die für die Zukunft der Naturschutzarbeit 

im Unteren Odertal von Bedeutung sein können. Das letzte Kapitel fasst die 

Ergebnisse der vorliegenden Arbeit in einem Fazit zusammen und verdichtet 

sie zu einer abschließenden Beantwortung der Forschungsfrage. 
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II. Der deutsch-polnische Internationalpark im 
Überblick 

Von 1906 bis 1928 wurde nach holländischem Vorbild ein Poldersystem1 in 

dem Tal errichtet, das den unteren Teil der Oder säumt. Das noch heute 

intakte Poldersystem bestimmt mit Hilfe von Flussbegradigungen und 

Eindeichungen des Oderlaufes besonders im Winterhalbjahr den Wasserstand 

der Oder und das Geschehen in großen Teilen der Aue.2 Mit dem 76 Hektar 

großen „von KEUDELsche Naturschutzgebiet Bellinchen" an den Südhängen 

der östlichen Oderflanke entstand Anfang der 30er Jahre das erste 

Schutzgebiet im Unteren Odertal, doch rückte die Naturschutzarbeit 

spätestens zu Beginn des Zweiten Weltkrieges in den Hintergrund. 1945 wurde 

die Oder-Neiße-Linie als neue Grenze zwischen Deutschland und Polen im 

Zuge des Potsdamer Abkommens festgelegt. Der neue Grenzverlauf zog eine 

Westverschiebung Polens nach sich, nach der die Gebiete östlich und westlich 

der Oder voneinander abgeschnitten wurden.3 Unabhängig von den 

politischen Turbulenzen der Nachkriegszeit bildete sich ein Reichtum an 

seltenen Pflanzen- und Tierarten und vor allem Vögel suchten vermehrt diese 

Region auf.4 Trotz des neuen Grenzverlaufs wurden auch in den 60er, 70er 

1 Polder oder auch Koog sind eingedeichte Niederungen, die unter dem Flusswasserspiegel liegen 
und als überflutbare Flächen gegen Hochwasser schützen. Bei einem Poldersystem handelt es sich 
dabei meist um großflächig angelegte Flächen, die als Hochwasserrückhaltebecken dienen, vgl. 
GeoDZ. 
2 Kartenmaterial sowie weitere Informationen zur Geschichte, Aufbau und Funktionsweise des 
Poldersystems im Internationalparkfinden sich auf dem Faltblatt „Das Poldersystem des Unteren 
Odertals“ des Landesumweltamtes Brandenburg, online einsehbar unter: 
http://www.mugv.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.2334.de/np_polder_fb.pdf.  
3 Vgl. Nationalparkverwaltung des Nationalparks Unteres Odertal, Nationalparkplan, 2. Band, S. 2. 
4 Vgl. Schlachter. 

                                                      

http://www.mugv.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.2334.de/np_polder_fb.pdf
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und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts immer neue Gebiete im unteren Odertal 

unter Naturschutz gestellt. Einen Höhepunkt stellte dabei die Ausweisung von 

rund 5400 Hektar nahe der Stadt Schwedt als „Feuchtgebiet von 

internationaler Bedeutung" dar.5 

Im Januar 1990 wurde der Agrarwissenschaftler und Biologe Michael Succow 

stellvertretender Umweltminister der DDR. Unter ihm erfolgte auch die 

Fertigstellung eines Entwurfs für ein Nationalparkprogramm im Unteren 

Odertal. Im gleichen Jahr schlug er den Nationalpark als grenzüberschrei-

tendes deutsch-polnisches Projekt für die Vergabe des Deutschen Kultur-

preises der Stiftung Kulturförderung vor. Im Mai 1990 stimmte der Vorstand 

dieser Stiftung in München einstimmig für das Deutsch-Polnische National-

parkprojekt Unteres Odertal. Knapp ein Jahr später wurde der mit 100.000 

DM dotierte Kulturpreis überreicht. Helmut Kohl übernahm die Schirm-

herrschaft für das Projekt.6 

Die Vergabe des Preises an das Deutsch-Polnische Nationalparkprojekt 

Unteres Odertal ist ein Meilenstein bilateraler Naturschutzzusammenarbeit in 

Anbetracht der Tatsache, dass das Nationalparkprojekt innerhalb des 

Zeitraums zwischen dem Mauerfall 1989 und der deutschen Einheit einen 

gesamtdeutschen Kulturpreis für ein gemeinsames Vorhaben mit Polen erhält. 

1991 wurden die beiden Professoren Michael Succow und Mieczyslaw 

Jasnowski mit der Leitung des deutsch-polnischen Nationalparkprojekts im 

Unteren Odertal beauftragt. Im gleichen Jahr fand auch eine Thematisierung 

der deutsch-polnischen Zusammenarbeit im Umweltbereich im Vertrag 

5 Vgl. MUGV Brandenburg, Chronik, S. 1. 
6 Vgl. ebd., S. 2. 
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zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über gute 

Nachbarschaft vom 17. Juni 19917, dem sogenannten Nachbarschaftsvertrag, 

statt. In diesem einigten sich die beiden Staaten auf eine Zusammenarbeit, die 

vor allem die Erfassung und Beseitigung von Umweltbelastungen in der 

Grenzregion, insbesondere im Einzugsgebiet der Oder“,8 ermöglichen sollte. 

Bereits 1993 wurden auf Grundlage einer Verordnung auf polnischem Gebiet 

der Landschaftsschutzpark Zehden (Cedynski Park Krajobrazowy) und der 

Landschaftsschutzpark Unteres Odertal (Park Krajobrazowy Dolina Dolnej 

Odry) gegründet.9 Nach der Veröffentlichung des „Nationalparkgesetzes 

Unteres Odertal“ (NatPUOG)10 erfolgte die offizielle Gründung des 

Nationalparks auf deutscher Seite am 29.06.1995. Im darauffolgenden Sep-

tember wurde der deutsch-polnische Internationalpark Unteres Odertal, der 

bisher nur formal bestand, feierlich eröffnet. 

Der Internationalpark erstreckt sich heute auf deutscher Seite auf einer Fläche 

von 10.500 Hektar Nationalpark und weiteren 18.000 Hektar Landschafts-

schutzgebiet, das als eine Art Pufferzone dient. Auf polnischem Gebiet um-

fasst der zum Internationalpark dazugehörige Landschaftsschutzpark Zehden 

6.500 Hektar und der Landschaftsschutzpark Unteres Odertal rund 6.000 

Hektar Fläche. Insgesamt erstreckt sich der Internationalpark grenzüber-

greifend auf einer Länge von 60 Kilometern an der Flussniederung zwischen 

der West- und der Ostoder inmitten der Städte Bad Freienwalde im Südwesten 

und Cedynia im Südosten und verläuft bis zur Stadt Gryfino im Norden. 

7 Vgl. Auswärtiges Amt, S. 6 
8 Vgl. ebd. 
9 Vgl. Nationalparkverwaltung des Nationalpark Unteres Odertal, Steckbrief. 
10 Vgl. NatPUOG, BbgGVBl I 1995, S. 114.  
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Die bereits erwähnten Polder können bis zu 130 Millionen Kubikmeter Wasser 

aufnehmen.11 Die Schutzgebiete behüten die letzten naturnahen Flussauen-

landschaften Mitteleuropas und haben sich zuletzt während des verheerenden 

Hochwassers im Sommer 1997 als Schutz vor Überflutungen bewährt.12 Rund 

50 Prozent der Fläche des Nationalparks in Deutschland und rund 46 Prozent 

des Landschaftsschutzparks Zehden in Polen sind Schutzzonen zugeordnet, 

die uneingeschränkt einer natürlichen Entwicklung unterliegen oder künftig 

überlassen werden sollen, sobald die Eigentümer durch Tauschflächen oder 

finanziell entschädigt worden sind. Auf der übrigen Fläche gelten 

nutzungsspezifische Beschränkungen entsprechend den Festlegungen des 

NatPUOG.13 

Die überschwemmten Wiesen in der Flussaue der Oder zeugen als Feucht-

biotop von einer besonderen Artenvielfalt. Die Feuchtwiesen beherbergen vor 

allem eine große Anzahl von Insekten und Spinnentieren und stellen einen 

wichtigen Teillebensraum des Grasfrosches dar. Zudem finden sich in diesen 

Gebieten häufig Raupenfutterplätze für Schmetterlingsarten.14 Vor allem auf 

Grund des damit vorhandenen Nahrungsangebots hat das Flussauengebiet 

eine besondere Bedeutung als Durchzugs-, Rast- und Überwinterungsquartier 

für Zugvögel. So legen rund 100.000 Wildgänse und 10.000 Kraniche Rast im 

Internationalpark Unteres Odertal ein.15 In dem ersten grenzüberschreitenden 

Großschutzgebiet zwischen Deutschland und Polen brüten zudem mehr als 

161 Vogelarten, darunter unter anderem See-, Fisch- und Schreiadler, Schwarz- 

11 Vgl. Landesumweltamt Brandenburg, S. 1 
12 Vgl. Nationalparkverwaltung des Nationalpark Unteres Odertal, Steckbrief. 
13 Vgl. Nationalparkverwaltung des Nationalparks Unteres Odertal, Nationalparkplan, 2. Band, S. 2. 
14 Vgl. Bundesamt für Naturschutz, NaturSportInfo. 
15 Vgl. Rossa. 
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und Weißstörche sowie seltene Wiesenbrüterarten wie der Wachtelkönig, die 

Uferschnepfe, der Kampfläufer und der Pirol.16 

Neben den zahlreichen Vogelarten sind zirka 45 Arten von Säugetieren, wie 

zum Beispiel der Fischotter und Biber, 16 Amphibien- und Reptilien-, 

sowie 32 Fischarten im Internationalpark heimisch. Die feuchten Polder 

beherbergen auch eine vielseitige Flora: Zwischen Trockenrasengebieten und 

Resten ursprünglicher Wälder konnten zirka 1.000 Pflanzenarten nachgewie-

senen werden. Allein 38 Arten von ihnen sind direkt vom Aussterben bedroht, 

weitere 149 Arten sind auf der Roten Liste Deutschlands „als bestandsbedroht 

verzeichnet“17. Der Flusslauf der Oder bildet seit Ende des Zweiten 

Weltkrieges zum Teil auch die deutsch-polnische Grenze. Ein Naturschutz-

projekt setzt somit eine grenzübergreifende Zusammenarbeit beider Staaten 

und aller beteiligten Regionen und Kommunen voraus. Gemeinsames Ziel der 

deutsch-polnischen Zusammenarbeit in diesem Gebiet ist beispielsweise die 

Steigerung touristischer Attraktivität. Die Einnahmen aus dem Tourismus-

bereich können wiederum in die Naturschutzarbeit investiert werden. Die 

Grundlage für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit liefert eine Gemein-

same Erklärung über die Schaffung eines Schutzgebietes im Unteren Odertal 

aus dem Jahre 1992.18 Die Umweltminister der Bundes-republik Deutschland 

und der Republik Polen, sowie der Minister für Umwelt, Naturschutz und 

Raumordnung des Landes Brandenburg und der Wojewode von Stettin als 

Repräsentant der Woiwodschaft Westpommerns unterschrieben diese 

Erklärung nur zwei Jahre nach Grenzöffnung und bereits vor Eröffnung des 

16 Vgl. Nationalparkverwaltung des Nationalpark Unteres Odertal, Steckbrief. 
17 Tourismusverein Nationalpark Unteres Odertal e.V., Herzlich Willkommen. 
18 Vgl. Gemeinsame Erklärung über die Schaffung eines Schutzgebietes im Unteren Odertal, 1992. 
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ersten Nationalpark bzw. Landschaftsschutzpark im Unteren Odertal. Ein Jahr 

zuvor wurde zur Koordination und verbesserten Durchführung des bilateralen 

Umweltschutzes ein deutsch-polnischer Umweltrat geschaffen.19 Langfristig ist 

es vor allem Aufgabe der Akteure östlich und westlich der Oder einen 

Internationalpark Unteres Odertal zu entwickeln, der in seiner Umsetzung 

dem Titel gerecht wird. 

 

III. Institutionelle Rahmenbedingungen der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im 
Internationalpark Unteres Odertal  

Mit den länderübergreifenden Vereinbarungen und Vorschriften der Interna-

tionalen Kommission zum Schutz der Oder gegen Verunreinigung (IKSO) 

oder auch Art. 2 des Vertrags über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

Wasserwirtschaft an den Grenzgewässern20 und vielen mehr bestehen 

bilaterale vertragliche Abkommen zwischen Polen und Deutschland, die nicht 

hauptsächlich, aber auch den grenzüberschreitenden Schutz der Umwelt 

thematisieren und zum Ziel haben. 

Spätestens seit seinem Bestehen unterliegt der Internationalpark Unteres 

Odertal in seiner Gesamtheit zahlreichen europäischen Schutzbestimmungen, 

welche die ursprüngliche rechtliche Grundlage der grenzüberschreitenden 

Naturschutzarbeit generierten: Am 31.07.1978 wurden 5400 Hektar des 

19 Vgl. Deutsches Generalkonsulat Breslau. 
20 Vgl. Gesetz zu dem Vertrag vom 19. Mai 1992, BGBl II, Nr. 3, 1994, S. 59. 
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Unteren Odertals nahe der Stadt Schwedt zu einem Feuchtgebiet von 

internationaler Bedeutung gemäß der Ramsar-Konvention21 erklärt.22 

1992 startet die erste Phase des Projekts „L’Instrument Financier pour 

l’Environnement“, des sogenannten EU-Life-Projekts, im Rahmen des Inter-

nationalparkvorhabens mit einer vorläufigen Laufzeit von fünf Jahren und 

einer Förderung von insgesamt 12,6 Millionen DM.23 Seit 1997 wurden zudem 

einzelne Gebiete zu Special Protection Areas beziehungsweise zu Gebieten der 

europäischen Vogelschutzzone entsprechend der Vogelschutzrichtlinie 

79/409/EWG24 und zu Sites of Community gemäß der Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie (FFH-Richtlinie) 92/43/EWG erklärt.25 

Diese zuvor genannten Richtlinien bilden auch „die zentrale Rechtsgrundlage 

für den Naturschutz in der Europäischen Union“26 und sind eine wichtige 

Voraussetzung für das europaweite Netz von Schutzgebieten im Rahmen des 

„NATURA 2000“-Projektes.27 Mit Hilfe der vor allem finanziellen Unter-

stützung des EU-Life-Programms und des aktuellen INTERREG-IV-A-Pro-

gramms können zudem konkrete Maßnahmen in größerem Umfang durchge-

setzt werden. 

 

21 Vgl. Übereinkommen über Feuchtgebiete. 
22 Vgl. Ramsar Secretariat, S. 18. 
23 Vgl. MUGV Brandenburg, Chronik, S. 4. 
24 Vgl. RL 79/409/EWG; ferner Dittberner / Köhler, S. 96 ff. 
25 Vgl. RL 92/43/EWG; Manderbach. 
26 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. 
27 Vgl. Nationalparkverwaltung des Nationalpark Unteres Odertal, Steckbrief. 
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1. Das Untere Odertal als Teil der NATURA-2000-
Schutzgebiete 

1992 startete die erste Phase des LIFE-Programms, bei dem es sich um das 

Finanzinstrument der EU zur Förderung von Umwelt- und Naturschutz-

projekten in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Unionen sowie in einigen 

Kandidaten-, Beitritts- und Nachbarländern handelt. Seit 1992 hat LIFE in vier 

Förderperioden rund 3.500 Projekte kofinanziert und etwa 2,8 Milliarden Euro 

in den Schutz der Umwelt investiert.28 Aktuell richtet sich LIFE für den 

Zeitraum 2007-2013 nach der zugehörigen Verordnung.29 

Bereits im ersten Jahr seines Bestehens startete das LIFE-Nature-Programm 

auch im Projekt Nationalpark Unteres Odertal. Mit einer Laufzeit von fünf 

Jahren und einem finanziellen Umfang von insgesamt 12,6 Millionen DM30 

fanden die Mittel vor allem Anwendung in der Planung von Pilot- oder 

Demonstrationsprojekten, die als Vorbild für das Vorgehen in Schutzgebieten 

mit bedrohten Lebensräumen und Arten dienen sollen. Das Programm trug 

und trägt auch gegenwärtig zum Auf- und Ausbau des sogenannten 

NATURA-2000-Netzwerkes bei. 

Die Europäische Union hat mit NATURA 2000 ein Netzwerk entwickelt, das 

mit Hilfe von Flächenschutzmaßnahmen zur Entwicklung eines innovativen, 

dynamischen und lebendigen Schutzsystems in Europa beitragen soll. Somit 

soll vor allem der Erhalt der biologischen Vielfalt, natürlicher Lebensräume 

sowie heimischer Tier- und Pflanzenarten auch über die Grenzen der Mitglied-

28 Vgl. Europäische Kommission, Environment. LIFE-Programme. 
29 Vgl. VO (EG) Nr. 614/2007. 
30 Vgl. MUGV Brandenburg, Chronik, S. 4. 
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staaten hinweg ermöglicht werden.31 Dabei umfasst das Netzwerk sowohl Ge-

biete, die auf Grundlage der FFH-Richtlinie von 1992 ausgewiesen wurden 

und rund 200 Lebensraumtypen, sowie 700 Tier-und Pflanzenarten beher-

bergen als auch die Special Protection Areas gemäß der Vogelschutzrichtlinie, 

die für etwa 180 gefährdete Vogelarten Lebensraum bieten.32 

Ein Gebiet dem NATURA-2000-Netzwerk anzugliedern, setzt voraus, dass die 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union Gebietsvorschläge bei der Europä-

ischen Kommission einreichen. Daraufhin ist es die Aufgabe der Kommission, 

die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung zu prüfen und zu genehmigen, 

wobei sie von der Europäischen Umweltagentur unterstützt wird.33 Für die 

anschließende Ausweisung von NATURA-2000-Gebieten ist den jeweiligen 

Mitgliedstaaten eine Frist von einem Jahr gesetzt. Zudem sind die EU-Staaten 

auch für das sich anschließende Gebietsmanagement vor Ort zuständig. Somit 

werden die Zuständigkeiten und Aufgabenbereiche an verschiedene regionale 

Instanzen weiterdelegiert und auch die betroffenen Interessengruppen haben 

die Möglichkeit, sich aktiv an Projektentscheidungen zu beteiligen.34 Kommt 

zu den Möglichkeiten der Partizipation auch kommunikativ gelagerte Trans-

parenz über die jeweiligen Zuständigkeiten und Verfahrensabläufe hinzu und 

gelingt es zusätzlich „Naturschutz als positiven Faktor in der Regionalent-

wicklung“ zu etablieren, ist die Grundlage für eine steigende lokale Akzeptanz 

gelegt.35 

31 Vgl. Europäische Kommission, Environment. Natura 2000 Network. 
32 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, S. 8. 
33 Vgl. Europäische Kommission, Environment. Natura 2000 Network. 
34 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, S. 3. 
35 Vgl. Leibenath / Lehmann, S. 179. 
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Vielerlei Gründe sprachen dafür, das Untere Odertal mit seinen Naturschutz-

gebieten in das NATURA-2000-Netzwerk aufzunehmen: Zum einen flossen 

bereits Fördermittel aus dem LIFE-Nature-Programm in das Pprojekt, das den 

Ausbau des Netzwerkes vorantreiben sollte und somit auch die Integration des 

Gebietes zum Ziel hatte. Zum anderen umfasst der Internationalpark mehrere 

Schutzgebiete, die zum Teil von gemeinschaftlicher und internationaler 

Bedeutung sind und als solche ausgewiesen wurden. So umfasst NATURA 

2000 beispielsweise auch Gebiete, die wie das Untere Odertal bereits in der 

Vogelschutzrichtlinie von 1979 ausgewiesen wurden. 

2. Das INTERREG-IV-A-Programm36 

Seit 2007 wird die Euroregion Pomerania im Rahmen eines INTERREG-IV-

A-Programms durch die EU gefördert. INTERREG war bis 2006 eine Ge-

meinschaftsinitiative der EU im Rahmen der Kohäsionspolitik, die aus dem 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert wurde. In 

der Förderperiode 2007-2013 existieren Gemeinschaftsinitiativen nicht mehr, 

stattdessen wurde das Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit (ETZ) 

eingeführt, das ähnliche programmatische Themen wie INTERREG verfolgt. 

Deshalb ist die Bezeichnung „INTERREG IV A“ auch nicht ganz korrekt, 

wird aber wohl aus der Tradition heraus fortgeführt.37 So war auch die 

Euroregion Pomerania bis 2006 Begünstigter der INTERREG-Förderung.38 

36 Diese Bezeichnung stammt von der Homepage der Euroregion Pomerania, vgl. Kommunalgemein-
schaft Europaregion POMERANIA e.V., INTERREG IV A (2007-13). Das operationelle Programm 
selbst heißt jedoch „Operationelles Programm des Ziels 3 ‚Europäische territoriale Zusammenar-
beit‘ – ‚Grenzübergreifende Zusammenarbeit‘“, vgl. Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERA-
NIA e.V., Operationelles Programm. 
37 Vgl. hierzu den Beitrag im Band von Andreas Löwe, S. 100 ff. 
38 Vgl. Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V., Operationelles Programm, S. 32 ff. 
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Dem Fördergebiet, in dem auch das Untere Odertal liegt, werden im aktuellen 

Förderzeitraum rund 1,3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.39 

Auch die Arbeit im und um den Inter-

nationalpark Unteres Odertal findet 

innerhalb der Euroregion Pomerania 

statt und ist somit seit der aktuellen 

Förderperiode Bestandteil des IN-

TERREG-IV-A-Programmes zur ver-

besserten grenzüberschreitenden Zu-

sammenarbeit zwischen den zwei 

deutschen Bundesländern und der 

polnischen Woiwodschaft.  
Abb. 1: Die im Programm INTERREG IV A                  
geförderte Euroregion Pomerania40 

Das Hauptziel des INTERREG IV-A-Programmes liegt grundsätzlich in einer 

ausgewogenen und gleichmäßigen Entwicklung des jeweiligen Fördergebietes 

durch grenzüberschreitende Annäherungen von Institutionen, Unternehmen 

und Bewohnern gleichermaßen. Höchste Priorität wird dabei den Bereichen 

Wirtschaft, Wissenschaft, Gesundheit, Umwelt, Infrastruktur, Kultur und 

Bildung zugestanden. Zusätzlich liegt ein Schwerpunkt des Programmes in der 

Bereitstellung technischer Hilfe in Fragen der Umsetzung.41 

39 Vgl. Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V, Regionalpolitik.  
40 Übernommen aus Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V., Operationelles Pro-
gramm, S. 7. 
41 Vgl. Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V, Operationelles Programm, S.45 f. 

                                                      



241 

Die finanzielle Förderung durch INTERREG IVA soll schlussendlich vor 

allem den betroffenen Gebietskörperschaften, wie den Städten, Gemeinden, 

Landkreisen, sowie den betroffenen Bundesländern oder Woiwodschaften zu 

Gute kommen. Zuwendungen erhalten jedoch auch andere Körperschaften 

des öffentlichen und privaten Rechts, wie beispielsweise Vereine, Stiftungen, 

Nichtregierungsorganisationen, usw.42 Die spezielle Verwendung der im 

Rahmen des INTERREG-IV-A-Programms bereitgestellten Fördermittel 

durch lokale Akteure im grenzübergreifenden Raum und innerhalb der 

Schutzbestimmungen des NATURA-2000-Netzwerks soll im anschließenden 

Kapitel detaillierter beschrieben werden. 

 

IV. Die Umsetzung der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit durch regionale 
Akteursgruppen im Unteren Odertal 

1. Das Land Brandenburg und die Woiwodschaft 
Westpommern 

Für die Umsetzung der von der EU initiierten Programme bedarf es in jedem 

Falle regionaler Akteure, welche die Verträge, Richtlinien, Vorschläge und 

Ideen umsetzen. 

Auf deutscher Seite trägt das Land Brandenburg die Verantwortung für das 

Naturschutzgebiet im Unteren Odertal.43 Die gesetzliche Grundlage hierzu 

42 Vgl. Ebd., S.74 ff. 
43 Vgl. Landesumweltamt Brandenburg. 
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bildet das aktualisierte „Gesetz über den Nationalpark Unteres Odertal“44  aus 

dem Jahre 2006, mit dessen Hilfe das Land Brandenburg unter anderem das 

Gebiet des Nationalparks, der Schutz- und Pufferzonen, die Schutzzwecke des 

Nationalparks, Gebote, Verbote sowie Regulierungen im touristischen Bereich, 

in der Forst- und Landwirtschaft sowie im Wild- und Fischbestand festlegt.  

Im Falle Polens wird zwar Westpommern als regionaler Akteur benannt und 

ist als Woiwodschaft dem Größenverhältnis deutscher Bundesländer ähnlich, 

jedoch nehmen die polnischen Verwaltungsbezirke vorrangig „Exekutiv- und 

Kontrollfunktionen im Auftrag der Warschauer Regierung wahr“45. Regionale 

Entscheidungen im Unteren Odertal gehen somit zum einem zentral von der 

Regierung aus, zum anderen von der Woiwodschaft Westpommern. Innerhalb 

der Förderperiode des INTERREG-IV-A-Programms verabschiedeten das 

Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes 

Brandenburg und die Partnerwoiwodschaften Westpommern, Lebuser Land 

und Großpolen ein Kooperationsprogramm, dass die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit unter anderem in Fragen der Umwelt, Naturschutz, 

Gesundheit und Verbraucherschutz ausbauen soll. Eines der prioritären 

Kooperationsfelder ist NATURA 2000 im Verbund mit der Schaffung von 

Wildkorridoren und Umweltbildung.46 Der von den Mitwirkenden erstellte 

Maßnahmenplan enthält 22 Ziele. In diesen Maßnahmenkatalog ist unter 

anderem das INTERREG-IV-A-Projekt eingegliedert, dass die 

„Harmonisierung und Optimierung des Managements von NATURA-2000-

Gebieten im grenzüberschreitenden Naturraum Unteres Odertal“ zum Ziel 

44 Vgl. NatPUOG, BbgGVBl I 2006, S. 141. 
45 Vgl. Leibenath/ Lehmann, S. 182. 
46 Vgl. MGUV Brandenburg, Kooperationsprogramm, S. 1 f. 
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hat. Das Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 

(MUGV) und das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 

(LUGV) Brandenburg agieren dabei gemeinsam als Leadpartner47 und die 

Umweltdirektion Westpommern als Projektpartner. Das Projekt wurde im Jahr 

2010 genehmigt. Die bisherigen Gesamtausgaben von knapp 3,5 Millionen 

Euro sind seither zu 85 Prozent aus dem EFRE finanziert worden.48 Mit 

Harmonisierung und Optimierung ist primär eine verbesserte Abstimmung der 

deutschen und polnischen Entscheidungsträger hinsichtlich des Auf- und 

Ausbaus von NATURA-2000-Gebieten im Internationalpark gemeint. Somit 

soll ein Modell mit Vorbildfunktion für andere europäische Grenzräume 

entstehen und die Inhalte und Ziele von NATURA 2000 sollen der 

europäischen Bevölkerung näher gebracht werden. Sekundäre Ziele sind dabei 

die Entstehung einer grenzübergreifenden touristischen Infrastruktur, Anstöße 

für Umwelterziehung und die Vermittlung von Naturschutz, die strukturelle 

Weiterentwicklung der Region und auch die Forcierung einer gemeinsamen 

Öffentlichkeitsarbeit. Bei der bisherigen Projektrealisierung lag der Haupt-

schwerpunkt des Leadpartners des Projekts, des MUGV und LUGV Branden-

burgs, auf dem Ausbau einer touristischen Infrastruktur. Im Internationalpark 

entstehen im Zuge dessen ein NATURA-2000- Besucherzentrum und zwei 

Beobachtungstürme in Criewen. Der Projektpartner, die Regionaldirektion für 

Umweltschutz Szczecin (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Szczecinie), hat die Realisierung eines Lehrpfades und eines mobilen Beobach-

47 Gemäß Art. 20 der EFRE-Verordnung wählen die Partner für jedes Projekt einen Leadpartner 
aus ihren Reihen. Der Leadpartner trägt vor der Verwaltungsbehörde die Gesamtverantwortung 
für die Organisation sowie die inhaltliche Gestaltung, Durchführung und Finanzierung des Projek-
tes und ist im Rechtsverhältnis einziger Partner der Verwaltungsbehörde, vgl. VO (EG) Nr. 
1080/2006. 
48 Vgl. MUGV Brandenburg, Kooperationsprogramm, S. 4. 
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tungspunktes angestoßen, die beide bis zum Sommer 2013 fertiggestellt 

werden sollen. Zusätzlich ist im Rahmen der „Harmonisierung und Optimie-

rung des Managements von NATURA-2000-Gebieten“ eine gemeinsame In-

ternetseite entstanden49, die sowohl in deutscher als auch in polnischer 

Sprache verfügbar ist. Bisher fanden zudem zwei Workshops und eine 

internationale Konferenz statt.50 

2. Die drei Säulen der privaten Naturschutzarbeit im Un-
teren Odertal 51 

Neben der staatlich organisierten Verwaltungs- und Zuständigkeitsstruktur 

besteht noch eine private Ebene der Zusammenarbeit im Internationalpark 

Unteres Odertal. Nach Ansgar Vössing beruht diese auf drei verschiedenen 

Säulen: Gemeint sind damit der „Verein der Freunde des Deutsch-Polnischen 

Europa-Nationalparks Unteres Odertal“, die „Nationalparkstiftung Unteres 

Odertal“ und die „Internationalpark Unteres Odertal gGmbH“. Die unter-

schiedlichen Rechtsformen sind vor allem den unterschiedlichen Aufgaben 

und diversen Belastungen geschuldet. Eine zusätzliche private Ebene der Zu-

sammenarbeit soll vor allem die Flexibilität und Adäquatheit in der Natur-

schutzarbeit im Unteren Odertal erhöhen.52 

1992 wurde der „Verein der Freunde des Deutsch-Polnischen Europa-

Nationalparks Unteres Odertal e.V.“ von Naturschützern, Biologen, Zoologen 

und weiteren Freunden der Natur gegründet. Zu seinen ursprünglichen Auf-

49 Siehe http://www.einzigartiges-unteres-odertal.eu/.   
50 Vgl. Gemeinsames Technisches Sekretariat. 
51 Der Titel ist angelehnt an einen 2001 erschienen Aufsatz von Berg, Pötter und Vössing, vgl. Berg 
et al. 
52 Vgl. Berg et al,  S. 1 f. 

                                                      



245 

gaben zählten neben dem Naturschutz auch interdisziplinär gehaltene Dialoge 

unterschiedlicher Interessengruppen unter Einbezug des grenzüberschrei-

tenden Aspekts der Zusammenarbeit. 1995 übernahm der Verein die Träger-

schaft des sogenannten Gewässerrandstreifenprogramms des Bundes. Mit der 

neuen vorrangigen Aufgabe des Aufkaufs und der Pacht von Nutzungsflächen, 

sowie zusätzlichen Besucherbetreuungen, Umweltbildung, dem Vorantreiben 

des deutsch-polnischen Austauschs und der publizistischen Mitarbeit53 wurde 

der Kompetenzbereichs des ursprünglichen Fördervereins um ein erhebliches 

Maß erweitert.54 

Im Jahr der Gründung des Nationalparks Unteres Odertal wurde auch die 

Nationalparkstiftung Unteres Odertal ins Leben gerufen. Als rechtsfähige Stif-

tung des bürgerlichen Rechts erhielt sie u.a. vom Land Brandenburg und dem 

bereits benannten Verein ein Kapital von 2 Mio. DM. Die Aufgaben der Stif-

tung überschneiden sich mit denen des Vereins. Ein Kuratorium von Fachleu-

ten überwacht die Arbeit des Stiftungsvorstandes.55 Hinzu kommt als dritte 

Säule die Internationalpark Unteres Odertal gGmbH. Sie ging 1997 als hun-

dertprozentige Tochter der Nationalparkstiftung hervor und widmet sich vor 

allem Aufgaben im Bereich der Umweltbildung, wie die Unterhaltung einer 

Wildnisschule, eines Labors und einer Akademie in Criewen.56 

Das MUGV Brandenburg, das damals noch den Namen „Ministerium für 

Landwirtschaft, Umwelt und Raumordnung (MLUR)“ trug, stellte jedoch im 

Jahr 2000 die „finanzielle Förderung für das Naturschutzgroßprojekt von 

53 Vgl. MUGV Brandenburg, Chronik, S. 4. 
54 Vgl. Berg et al., S. 2. 
55 Vgl. ebd., S. 3. 
56 Vgl. ebd., S. 4 . 
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gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung in Trägerschaft des Vereins endgül-

tig ein“57. Seit diesem Zeitpunkt ist ein Streit um Flächenaufteilung und -

nutzung zwischen dem Ministerium und dem Förderverein entbrannt, der die 

Arbeit in den Naturschutzgebieten auf deutscher Seite erheblich behindert und 

der bisher auch im Zuge von diversen Gerichtsverhandlungen nicht beigelegt 

werden konnte.58 Für das Projekt eines Internationalparks ist es dennoch in 

jedem Fall wünschenswert, wenn öffentlich-rechtliche und private Akteure 

unter gegenseitigem Vertrauen Hand in Hand arbeiten können. 

3. Weitere private Akteure 

Neben den drei Säulen der privaten Naturschutzarbeit ist zudem auch der 

Klub Przyrodników zu erwähnen. Als eine ökologisch ausgerichtete Nicht-

regierungsorganisation agiert der Klub vor allem in West- und Nordostpolen 

und bildet einen der größten Naturschutzvereine des Landes. Das Hauptziel ist 

der Erhalt des Naturerbes, das der Naturschutzklub mit der Durchführung 

verschiedener Projekte im Bereich des Arten- und Habitatschutzes verfolgt. 

Zusätzlich legt Klub Przyrodników Datensammlungen an, unterhält eine Inter-

netumweltbuchhandlung und einen eigenen Verlag, der unter anderem auch 

die Magazine Przegląd Przyrodniczy und Bociek veröffentlicht.59 

Ein weiterer nennenswerter Akteur auf privater Ebene, jedoch auf deutscher 

Seite, ist der Landesverband Brandenburg des Naturschutzbundes Deutsch-

land e.V (NABU). Er startete 2011 ein Vorhaben zur „Erhaltung und 

Wiederherstellung von Lebensräumen des global bedrohten Seggenrohrsängers 

57 Berg / Vössing, S. 1. 
58 Vgl. Steyer. 
59 Vgl. Klub Przyrodników. 
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durch neue Wege im Management von Feuchtgrünland am Beispiel des 

Nationalparks Unteres Odertal“60. Bis 2014 sollen so die Lebensbedingungen 

auf einem zirka 200 Hektar großen Gebiet verbessert werden. Dabei wird 

zugleich auch mit der Umsetzung eines Managementplans für die staatliche 

Vogelschutzwarte in Brandenburg begonnen. Die Universität Greifswald 

begleitet das Vorhaben. Das Bundesamt für Naturschutz finanziert das Projekt 

mit den Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, 

Reaktorsicherheit. Ein weiterer Unterstützer des Projekts ist zudem die 

Stiftung „NaturSchutzFonds Brandenburg“.61 Weniger mit Naturschutz, mehr 

aber mit der Vermarktung der Tier- und Pflanzenvielfalt und der Einzigartig-

keit der Landschaft beschäftigt sich der Tourismusverein Nationalpark Unteres 

Odertal e.V., unterstützt vom Landkreis Uckermark, dessen Gebiet sich zu 70 

Prozent mit dem Nationalpark überschneidet.62 Auf den Internetseiten des 

Vereins finden sich Kontaktadressen von Unterkünften, Restaurants und 

Museen oder auch Möglichkeiten zu Exkursionsteilnahmen. Er leistet einen 

großen Anteil an der Öffentlichkeitsarbeit des Unteren Odertals als 

touristisches Ziel.63 

 

 

60 Naturschutzbund Deutschland Landesverband Brandenburg e.V. 
61 Vgl. ebd. 
62 Vgl. MUGV Brandenburg, Brandenburgs Naturlandschaften. 
63 Vgl. Tourismusverein Nationalpark Unteres Odertal e.V. 
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V. Defizite und Lösungsansätze in der grenz-
überschreitenden Naturschutzarbeit im 
Internationalpark Unteres Odertal 

In einer Pressemitteilung des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und 

Verbraucherschutz des Landes Brandenburg vom April 2013 heißt es, dass die 

Naturlandschaften die Lebensqualität in ländlichen Räumen stärken. Die 

insgesamt 15 Naturlandschaften in Brandenburg, zu denen auch der National-

park Unteres Odertal zählt, tragen laut der Mitteilung  

„zur Verbesserung der regionalen Wertschöpfung und zur Erhö-

hung der Lebensqualität bei: Sie befinden sich überwiegend in den 

wirtschaftlich strukturschwachen und ländlichen Regionen und 

verfolgen Naturschutz, nachhaltige Entwicklung und Erholungs-

vorsorge als gleichberechtigte Ziele.“64 

Die Einnahmen im touristischen Bereich stiegen so zum Beispiel im Landkreis 

Uckermark von rund 60 Millionen Euro im Jahr 1998 auf 117 Millionen Euro 

2008 – das bedeutet einen Zuwachs von 97 Prozent in nur 10 Jahren, zu dem 

zusätzlich Einnahmen aus dem sogenannten Ökolandbau hinzukommen. 

Einen bedeutenden Faktor für die regionale Wertschöpfung stellt vor allem die 

finanzielle Unterstützung durch nationale Naturschutzgroßprojekte wie das 

EU-Life-Programm oder auch das derzeitig laufende ETZ- (INTERREG-IV-) 

Programm dar. So investierten diese Programme seit Bestehen des Inter-

nationalparks 250 Millionen Euro in das Naturschutzgebiet Unteres Odertal. 

64 MUGV Brandenburg, Brandenburgs Naturlandschaften. 
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Laut einer Pressemitteilung von April 2013 des MUGV Brandenburgs handelt 

es sich dabei um Geld, das „[…] zu einem großen Anteil regionalen Wirt-

schaftsbetrieben zu Gute kam und Arbeitsplätze sicherte“65. Diese Mitteilung 

zeigt auf, dass die Einnahmen vorrangig in die regionale Entwicklung, zum 

Beispiel den wirtschaftlichen oder touristischen Bereich fließen, anstatt primär 

in den Naturschutz investiert zu werden. Diese Bereiche sind folglich eng 

miteinander verwoben, dennoch scheint die Steigerung der Einnahmen prio-

ritär vor dem eigentlichen Naturschutz zu stehen. Damit wird die Frage aufge-

worfen, ob die finanziellen Mittel nicht ihrem eigentlichen Zwecke teilweise 

entfremdet werden.  

In einem Arbeitsdokument der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2002 

wird jedoch formuliert, dass die Weiterführung traditioneller Bewirtschaf-

tungssysteme innerhalb des Netzwerkes von NATURA-2000-Gebieten, dem 

auch der Internationalpark Unteres Odertal zu großen Teilen angehört, in der 

Regel von Bedeutung sein wird, da sie die heute noch erhaltene Lebensräume 

erst geschaffen beziehungsweise erhalten haben. So geht die Kommission 

davon aus, dass sich ein Großteil der Flächen in Privatbesitz befindet, aber die 

Bemühungen dahin gehen sollten, eine „[…] künftige Bewirtschaftung sowohl 

ökologisch als auch wirtschaftlich und sozial nachhaltig […]“66 zu gestalten. 

Dabei entsteht jedoch ein schon Mitte der 1980er im Zusammenhang mit dem 

Nationalpark Bayrischer Wald beschriebener „Akzeptanzkrater“67. Dieser 

beschreibt eine unterschiedliche Interessenlage zwischen Grundeigentümern 

oder Landnutzern, die häufig unfreiwillig auf ökonomische Entwicklungs-

65 ebd. 
66 Kommission der Europäischen Gemeinschaften, S. 9. 
67 Vgl. Rentsch, S. 33 ff. 
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optionen verzichten und Bewirtschaftungsauflagen berücksichtigen sollen und 

Betretungsverbote respektieren oder sonstige Nachteile in Kauf nehmen 

müssen auf der einen Seite und Naturschutzmaßnahmen im Sinne des 

Gemeinwohls auf der anderen Seite. Mit anderen Worten: Die Mehrheit bejaht 

den Fortbestand und den Schutz der natürlichen Vielfalt, doch die Akzeptanz 

Einbußen der eigenen Einnahmen oder wirtschaftlichen Attraktivität hinzu-

nehmen, ist nur schwach ausgeprägt.68 Es wird die Aufgabe der regionalen 

Akteure im Internationalpark Unteres Odertal sein, eine Balance zwischen 

regionaler Wertschöpfung, die im Idealfall auch auf einer grenzüberschrei-

tenden institutionellen, ideellen und materiellen Infrastruktur beruht und dem 

nicht-profitablen Naturschutz herzustellen bzw. beizubehalten, so dass ein 

„Naturschutz gemeinsam mit der Region und zum Wohle der Region“69 

gewährleistet werden kann. 

Im Zuge dessen muss jedoch auch die Frage beantwortet werden, inwieweit 

die Grenzregion rund um das Untere Odertal überhaupt verwaltungsrechtlich 

definiert werden kann und als regionale Entität aufgefasst wird. Denn wie 

bereits in Kapitel 4 erklärt, sind Woiwodschaften und Bundesländer in ihrer 

Größe zwar vergleichbar, aber die polnischen Verwaltungsbezirke erfüllen v.a. 

Exekutiv- und Kontrollaufgaben der Regierung in Warschau und nehmen 

eigene Kompetenzen eher sekundär wahr.70 Eine regionale Zusammenarbeit 

auf „Augenhöhe“ wird damit erschwert. 

68 Vgl. Leibenath / Lehmann, S. 179 
69 Nationalparkverwaltung des Nationalparks Unteres Odertal, Nationalparkplan, 1. Band. 
70 Vgl. Ziemer. 
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Ein Beispiel für Kompetenzprobleme zwischen den polnischen Woiwodschaf-

ten einerseits und der polnischen Regierung andererseits stellte die Erarbeitung 

der NATURA-2000-Gebietsliste dar, die nach ihrer Fertigstellung der Europä-

ischen Kommission vorgelegt wurde. An der ursprünglichen Auflistung haben 

über zweihundert Wissenschaftler allein auf polnischer Seite mitgewirkt. 

Anfänglich sollten rund 18 Prozent der Landesfläche gemeldet werden, unter 

anderem auch der polnische Teil des Unteren Odertals. Die polnische Regie-

rung meldete jedoch nur 10,3 Prozent der Landesfläche als NATURA 2000, 

lediglich 3,7 Prozent wurden als Sites of Community nach der FFH-Richtlinie 

an die Europäische Kommission gemeldet. Die fachlich erarbeitete Gebiets-

liste wurde einer politischen Bearbeitung unterzogen und verlor so deutlich an 

Umfang.71 So zeigt sich hier, wie stark die polnische Zentralregierung noch in 

regionale Angelegenheiten eingreifen kann. 

Die Zusammenarbeit auf institutioneller Ebene zwischen dem Land 

Brandenburg und der Woiwodschaft Westpommern bzw. zwischen den 

zuständigen Naturschutzbehörden und weiteren Naturschutzexperten gestaltet 

sich aufgrund dieser und ähnlicher Erfahrungen daher mehrheitlich informell. 

Es entstand 

„ein Netzwerk aus Mitarbeitern des brandenburgischen Umwelt-

ministeriums, Repräsentanten der Naturschutzorganisation, 

NABU und Klub Przyrodnikow, den Direktoren der beiden 

71 Vgl. Leibenath / Lehmann, S. 182 
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Nationalparkverwaltungen im Unteren Odertal, sowie dem Woi-

wodschafts-Naturschutzkonservator Westpommerns.“72)  

Die zukünftige Aufgabe Deutschlands und Polens wird es sein, die 

Umsetzungskompetenzen der Naturschutzarbeit in einem kohärenten 

NATURA-2000-Gebiet im Unteren Odertal dauerhaft auf die regionale Ebene 

zu übertragen, so dass auch eine beständige Infrastruktur zwischen dem Land 

Brandenburg und der Woiwodschaft Westpommern entstehen kann, die sich 

bisher vor allem aus informellen Kontakten gespeist hat. Das könnte allerdings 

auch gemeinsame Absprachen der zu meldenden Gebiete an die Europäische 

Kommission, gemeinsame Verwaltungsinfrastrukturen und eventuell auch die 

gemeinsame Verwaltung von regionalen Fördergeldern bedeuten. 

Im Zusammenhang mit Defiziten in der transregionalen Verwaltungsstruktur 

stehen auch fehlende Umsetzungsambitionen für die NATURA-2000-Gebiete. 

Diese Schutzgebiete bilden zwar nicht zwangsläufig ein System strikter 

Naturreservate innerhalb der Europäischen Union aus,73 stellen jedoch ein 

neugeschaffenes Raumkonstrukt dar, das nicht klar definiert ist, weil es die  

FFH- und Vogelschutzrichtlinie zwar einschließt, aber die Gebietsmeldungen 

und -ausweisungen der NATURA-2000-Gebiete durch die Mitgliedsstaaten 

erfolgen muss. Doch obwohl diese verpflichtet waren, ihre Vorschläge bis zum 

Jahr 1996 einzureichen, kam es zu erheblichen Verzögerungen. Deutschland 

beispielsweise meldete innerhalb dieser Frist keines der FFH-Gebiete zur 

möglichen Ausweisung als NATURA-2000-Gebiet an die Europäische Kom-

72 ebd., S. 182. 
73 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, S. 9. 
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mission.74 Die Kommission klagte daraufhin vor dem Gerichtshof und 

knüpfte zusätzlich die Genehmigung von finanziellen Unterstützungen für 

Schutzgebiete, beispielsweise durch den EFRE, an die Vorlage der 

entsprechenden Gebietslisten. Erst die Klage beschleunigte den Meldeprozess 

erheblich.75 

Dennoch scheint das Konzept ohne traditionellen Hintergrund zu Beginn in 

den Mitgliedsstaaten schwer vermittelbar gewesen zu sein. Dies hat unter 

anderem teilweise unübersichtliche Strukturierungen und Kategorisierungen 

von Naturschutzgebieten nach internationalen, europäischen und nationalen 

Standards nach sich gezogen, die besonders in grenzüberschreitender Zusam-

menarbeit zu einer zusätzlichen Belastung werden können. So befinden sich im 

Unteren Odertal sowohl Sites of Community als auch Special Protection 

Areas, also Gebiete, die ausgewiesene Gebiete nach der Flora-Fauna-Habitat-

Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie darstellen, aber nicht vollständig als 

NATURA-2000-Gebiete gemeldet worden sind. So konnte zum Beispiel bei 

dem Meldestand 2005 keine geschlossene und grenzüberschreitende 

Konnektivität von NATURA-2000-Gebieten hergestellt werden, die die FFH-

relevanten Fischarten im Internationalpark hätte schützen können. Von 

polnischer Seite wurden bis 2007 lediglich Vogelschutzgebiete, aber keine 

weiteren Territorien von gemeinschaftlicher Bedeutung gemeldet.76 Der Ein-

druck entsteht, dass der Internationalpark einem Flickenteppich aus verschie-

denen Richtlinien und Gebietsausweisungen ähnelt. 

74Vgl. Bundesamt für Naturschutz, Zum Stand der Umsetzung.  
75Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, S. 2. 
76Vgl. Leibenath / Lehmann, S. 181. 
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Einen wichtigen Problemlösungsansatz für die Zukunft wird eine beständige 

Kommunikation und Transparenz bieten: Regelmäßige Kontakte und Dialoge, 

sowie ein alle zwei Jahre stattfindendes Treffen zwischen den Verantwort-

lichen im Naturschutzbereich sollen nun ein Forum für die frühzeitige Erken-

nung von Problemen und die Beantwortung etwaiger Fragen garantieren.77 

Nach Artikel 10 der FFH-Richtlinie sind die Mitgliedsstaaten zudem dazu 

angehalten, durch freiwillige Maßnahmen die Kohärenz der NATURA-2000-

Gebiete zu verbessern. Die Gebietslisten können so regelmäßig aktualisiert 

werden. Bei dem Aufbau des NATURA-2000-Netzwerkes handelt es sich um 

einen Prozess, der seit Mitte der 90er im Entstehen begriffen ist und in den 

nächsten Jahren mit Hilfe europäischer Strukturprogramme, der Aufmerk-

samkeit der Mitgliedstaaten der EU, der allgemeinen Akzeptanz der mitwir-

kenden Akteure sowie  der Bevölkerung in die Kohärenz eines Schutzgebiets-

typus münden kann, „[…] der in allen EU-Mitgliedsstaaten gleich bezeichnet 

wird“78. 

Zu dem Mangel an Akzeptanz neuer Naturschutzgebietskategorisierungen 

kommen Defizite bei der gemeinsamen Präsentation der Akteure im Inter-

nationalpark Unteres Odertal hinzu. Das spiegelt zum Teil die unterschiedlich 

gelagerten Interessen der Akteure in diesem Naturschutzgebiet wider. So gibt 

es erstens das Interesse des Landes Brandenburg, die Region für Wirtschaft 

und Tourismus attraktiver zu gestalten, zweitens die Absicht Westpommerns, 

den Forderungen der polnischen Zentralregierung nachzukommen und 

gleichzeitig ein zusammenhängendes Schutzgebiet im Sinne der Europäischen 

77Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, S. 4 f. 
78 Leibenath / Lehmann, S. 183. 
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Kommission zu etablieren, drittens das Interesse der Europäischen Union das 

Untere Odertal als Projekt mit grenzüberschreitendem Vorbildcharakter fest in 

das NATURA-2000-Netzwerk einzugliedern und viertens die Anliegen der 

privaten Akteure, wie dem bereits erwähnten Förderverein, Naturschutz in 

ihrem Sinne zu betreiben.  

Ein Resultat dieser unterschiedlich gelagerten Interessen ist zum Beispiel das 

Bestehen von vier verschiedenen Internetpräsenzen79 für den Internatio-

nalpark Unteres Odertal ohne jegliche Querverweise auf die Internetauftritte 

anderer für das Untere Odertal relevanter Akteure. Die meisten dieser Seiten 

sind zumindest in deutscher und polnischer Sprache verfasst. Dennoch wird 

augenscheinlich, dass es an einer Harmonisierung der unterschiedlichen 

Anliegen mangelt. Umfangreiche und regelmäßige Treffen unter Einbezug aller 

Akteure könnten auf lange Sicht Konkurrenzgedanken vermindern und 

Vertrauen zwischen den Einzelnen schaffen, so dass erkannt wird, dass der 

Internationalpark Unteres Odertal ein Projekt aller Akteure ist und nur unter 

ihrer gemeinsamen Mitwirkung funktionieren kann. 

 

VI. Fazit 

2013 endet die Förderperiode für die ETZ und damit auch die Förderung im 

Rahmen des „INTERREG-IV-Programms“. Die Europäische territoriale 

Zusammenarbeit soll jedoch auch ab 2014 verstärkt und ausgebaut werden.80 

79 Siehe http://www.nlpuo1.alfahosting.org/; http://www.nationalpark-unteres-odertal.de/; 
http://www.unteres-odertal.de/; http://www.einzigartiges-unteres-odertal.eu. 
80 Vgl. Central Europe Contact Point Deutschland. 
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http://www.unteres-odertal.de/
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Rückblickend kann vermerkt werden, dass die Optimierung und 

Harmonisierung des Unteren Odertals als Bestandteil eines EU-weiten Netzes 

von Naturschutzgebieten unter Einwirkung der INTERREG-Programme 

vorangetrieben wurde. Eine erhebliche Rolle spielt dabei der um ein 

beachtliches Maß erweiterte finanzielle Spielraum vor allem für staatliche 

Akteure in Deutschland und Polen, die wiederrum die Möglichkeiten haben 

diese Finanzen auch an private Organisationen, Vereine, Stiftungen usw. 

weiterzureichen. Mechanismen der EU-Programme greifen und erreichen das 

Ziel der regionalen Weiterentwicklung durch Investitionen der Europäischen 

Union, die beispielsweise den Ausbau der touristischen Attraktivität vor Ort 

vorantreiben. Dabei entsteht jedoch teilweise der Eindruck, dass das als primär 

angegebene Vorhaben eines kohärenten europäischen Naturschutzes meist 

eine nachgeordnete Rolle im Vergleich zu regionalen Strukturstärkungen spielt. 

Die Vorbildfunktion der bilateralen Zusammenarbeit im regionalen Raum des 

Internationalparks Unteres Odertal beruht wohl weniger in der Umsetzung 

vieler EU-Projekte als in der Eigendynamik der grenzüberschreitenden Zusam-

menarbeit durch zunächst größtenteils informell gelagerte Kontakte der 

regionalen Akteursgruppen. Genau diese Eigendynamik kann mit Hilfe eines 

stabilitätsgebenden Organisationsrahmens durch den Anschluss an das 

NATURA-2000-Netzwerk oder die Einbindung in ETZ- (INTERREG-) 

Programme und dem damit verbundenen Ausbau kohärenter institutioneller 

und privater Strukturen verstetigt werden. 

Die benannten Defizite wie zum Beispiel Schwierigkeiten in der Zusam-

menarbeit zwischen Brandenburg und Westpommern aufgrund unter-

schiedlicher Entscheidungskompetenzen der Gebietskörperschaften oder die 



257 

unterschiedlichen Kategorisierungen der Naturschutzgebiete sind reduzierbar 

und verbesserbar und keineswegs unüberwindbare Hindernisse. Wird der 

Naturschutz als beständige Aufgabe begriffen, als dauerhafter Prozess und 

nicht als abgeschlossenes Projekt, kann das Untere Odertal als Teil eines EU-

weiten Netzes von Naturschutzgebieten zur Verbesserung der Lebensbedin-

gungen von Pflanze, Mensch und Tier beitragen und gleichzeitig die regionalen 

Strukturen durch seine natürliche Attraktivität stärken. 
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I. Einleitung 

Mit der “Wider Europe”-Mitteilung der Europäischen Kommission wurde 

2003 die Idee der Annäherung der EU an ihre östlichen und südlichen Nach-

barn sowie die Intensivierung der Zusammenarbeit – auch durch grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit – etabliert.1 Die Erweiterung der Union um acht 

östliche Nachbarländer verlängerte die EU-Außengrenze auf 5808 km, entlang 

derer sich infolge der räumlichen Nähe mit dem Ziel verbesserter nachbar-

schaftlicher Beziehungen 13 Grenzregionen als Förderregionen zwischen den 

Ländern Finnland, Russland, Norwegen, Estland, Lettland, Litauen, Belarus, 

Polen, Ukraine, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Moldawien herausbildeten. 

Insgesamt leben in Grenznähe, und damit im Fördergebiet, circa 120 Millionen 

Einwohner.2 Der Außengrenzabschnitt der EU zwischen Polen und der Ukra-

ine beläuft sich seit der EU-Erweiterung 2004 auf 535 km.3 

Vielfach wurde vor den negativen Auswirkungen der Verschiebung der Ost-

grenze sowie der Verstärkung des Schengen-Grenzregimes durch Visa-

Einführung gewarnt4 oder aber auf die Spannung zwischen Inklusion und 

Exklusion5 hingewiesen. Polen möchte, entsprechend der Idee der “Wider 

Europe”-Mitteilung der EU-Kommission, der Vermeidung neuer Grenzziehungen 

mit der Ukraine entgegenwirken. Gleichzeitig sieht es sich aber mit der Not-

wendigkeit einer Sicherung der Außengrenzen konfrontiert, während für Ukra-

1 Siehe Kommission der Europäischen Gemeinschaften, KOM (2003) 104 final. 
2 Vgl. Illés, Dora, S. 233. 
3 Siehe Commission of the European Communities, Decision K (2008) 6411, S. 6.  
4 So beispielsweise Rabenschlag, Dietrich, Apap et al.  
5 Näher Scott, S. 188. 
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iner Polen das Tor zum Westen verkörpert.6 Die Einführung der Visapflicht 

habe laut Böttger zu wesentlichen Rückschlägen für die Bedeutung der Grenze 

geführt; sie bezeichnet die Situation auch als “neue[n] Eiserne[n] Vorhang”.7 

Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit dem Aspekt der Herausforde-

rungen EU-externer grenzüberschreitender Zusammenarbeit sowie Lösungs-

mechanismen speziell im Fall Polen-Ukraine. Kerngegenstand sind die rechtli-

chen Rahmenbedingungen und ihre praktische Bedeutung. Die Arbeit argu-

mentiert, dass die Lage an der EU-Außengrenze weitreichende Implikationen 

für die Zusammenarbeit hat, das Spektrum der Ausgestaltungsmöglichkeiten 

wesentlich verändert und auch die Rolle der EU anders gestaltet. Asymmetrien 

zeigen sich nicht allein sozioökonomisch, sondern auch strukturell und organi-

satorisch. Die EU offeriert ein breites Angebot von finanziellen Unterstüt-

zungsleistungen über technische, organisatorische und Vernetzungshilfe hin-

aus, bleibt allerdings dennoch in ihrer Gestaltungskraft begrenzt. 

Dazu werden im folgenden Kapitel Kooperationsanreize sowie -strukturen in 

der EU vorgestellt. Weiterhin wird die Rolle des Europäischen Nachbar-

schafts- und Partnerschaftsinstruments (ENPI) dargestellt. Im dritten Kapitel 

werden die rechtlichen Rahmenbedingungen der beiden Länder beschrieben, 

analysiert und unter Berücksichtigung der EU-Fördermöglichkeiten verglei-

chend betrachtet. In einem weiteren Schritt sollen Beispiele diese Synthese 

hinterfragen und durch praktische Blickwinkel ergänzen. Das abschließende 

Fazit zieht Schlüsse sowohl zum hier vorgestellten Beispiel der ukrainisch-

6 Wolczuk / Wolczuk, S. 77. 
7 Böttger, Grenzübergreifende Kooperation, S. 483, 487. 
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polnischen Grenzkooperation sowie weiterhin zu den begrenzten Unterstüt-

zungsmöglichkeiten seitens der Europäischen Union für diese Region. 

Im folgenden Kapitel werden die Bedeutung von Außengrenzen im Allgemei-

nen sowie ihre Rolle für die EU dargestellt. Weiterhin erfolgt eine Kontextuali-

sierung des ENPI als EU-Instrument für Handlungen in der Grenzregion, um 

dann anhand von Analysen der länderspezifischen Rechtslagen Aussagen über 

den Grad des Einflusses und der Effizienz schlussfolgern zu können. 

 

II. Aspekte der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit 

1. Zusammenarbeit entlang von Grenzen im Allgemeinen  

Grenzen erfüllen in erster Linie eine Abgrenzungsfunktion. Durch das Tätig-

werden im Grenzraum zwischen zwei Staaten wird diese Primärfunktion aller-

dings erweitert. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit “[…] establish[es] 

rules, objectives and discourses that promote common political agendas and a 

sense of community. On the other hand, they create strategic distinctions 

between ‘us’ and ‘them’ that serve to orient international cooperation.”8 Die 

Dimension der Abgrenzung erfährt damit Ergänzung um eine neue Form der 

Inklusion. Schielberg stellt fest, dass grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

immer einen integrativen Charakter besitzt.9 Die Ausprägungen des Inklusions-

grades beschreibt Martinez mit den Entwicklungsstufen “Entfremdung”, 

8 Scott , S. 188 f. 
9 Vgl. Schielberg, S. 28. 
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“Koexistenz”, “Kooperation”, “Interdependenz” und “Integration”.10 Je nach 

natürlichen Umweltbedingungen und menschlichen Voraussetzungen können 

grenzüberschreitende Handlungen begünstigt oder gehemmt werden. So wirkt 

ein Gebirge vergleichsweise hemmend, während soziale, kulturelle oder ethni-

sche Gruppen mit ähnlichen Interessen auf beiden Grenzseiten Zusammenar-

beit eher erleichtern. 

Die Herausforderungen, die in Grenzräumen bestehen, sind vielfältig und 

reichen von politischen, sozialen, administrativen, infrastrukturellen, ökonomi-

schen, demographischen bis hin zu finanziellen Problemen. Die periphere 

Lage wirkt sich negativ verstärkend auf das Ausmaß der jeweiligen Herausfor-

derungsdimension aus. So zeigen sich beispielsweise entlang der polnisch-

ukrainischen Grenze eine geringere Dichte in der Infrastruktur, eine im Ver-

gleich höhere Arbeitslosigkeit und eine größere Abwanderungstendenz.11 

Inwiefern diese Probleme effektiv und effizient bewältigt werden können, 

hängt von der Art der Beziehungen sowie Motivationen der Grenzanrainer ab. 

Symmetrische Interdependenzbeziehungen beugen grundlegenden Konflikten 

vor, die aus unterschiedlichen sozioökonomischen oder politischen Profilen 

erwachsen können. Ein Beispiel dafür bilden grenzüberschreitende Aktivitäten 

im deutsch-schweizer Grenzraum.12 Allerdings offenbaren erst asymmetrische 

Beziehungen konkrete Probleme bzw. Herausforderungen, die dann entspre-

chende spezifische Lösungen fordern und damit zur Entwicklung allgemeiner 

10 Martinez, S. 2 ff. 
11 Dazu Commission of the European Communities, Decision K (2008) 6411, S. 6-13. 
12 Vgl. Schielberg , S. 27 f. 
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und übertragbarer Politiken führen.13 Das heißt, dass eine Rechtsangleichung 

sowie sozioökonomische Annäherungen, also der Prozess der Europäischen 

Integration, nicht allein ausreichen, sondern erst der konkret stattfindende 

Grenzübertritt Probleme offenlegt und diese damit beseitigen kann.14 In die-

sem Sinne erfährt auch die Durchlässigkeit von Grenzen eine zentrale Bedeu-

tung für die Qualität grenzübergreifender Handlungen: Sie ist wichtig, um 

asymmetrische Beziehungen in symmetrische zu überführen. Dies kann laut 

Senghaas durch “gemeinsame Verhaltensprinzipien, die Verstärkung gleich 

gelagerter materieller Verpflichtungen, eine Koordination des Verhaltens 

durch eine Intensivierung institutioneller Verflechtungen sowie das Bemühen 

um Verteilungsgerechtigkeit” geschehen.15   

Im Rahmen des EXLINEA-Forschungsprojektes zur Wirkung der EU-

Außengrenzen wurde vor allem von polnischen Bewohnern der polnisch-

ukrainischen Grenzregion der Wunsch zum Ausbau der Grenzübergänge 

sowie zur Vereinfachung des Grenzübertritts geäußert, um günstigere Bedin-

gungen für Unternehmer zu schaffen. Auf ukrainischer Seite erhofft man sich 

dadurch vor allem Austausch von Fachwissen zur wirtschaftlichen Modernisie-

rung.16 Diese Äußerungen reihen sich ein in die im weiteren Verlauf der Arbeit 

aufgezeigten unausgeschöpften Potenziale der Grenzregion. Sie zeigen damit, 

dass bis zum Jahr 2006 polnisch-ukrainische Asymmetrien aufgrund begrenz-

ter Grenzdurchlässigkeit, wiederum begrenzt durch das Außengrenzregime, 

nur unzureichend stimulativ wirken konnten. 

13 Vgl. Böttger, Kooperation komplexer Grenzregionen, S. 429; Krok / Smętkowski, Cross-border co-
operation of Poland, S. 11. 
14 Hierzu Stoklosa, S. 496. 
15 Siehe Senghaas, S. 244. 
16 Vgl. Krok / Smętkowski, Cross-border co-operation of Poland, 78 f. 
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Als Beispiel für die von Senghaas vorgeschlagenen Möglichkeiten der Schaf-

fung von Symmetrien wird daher für den Einzelfall der Grenze zwischen Po-

len und der Ukraine das ENPI betrachtet. 

2. Aktivwerden der EU im Bereich grenzüberschreitender 
Zusammenarbeit 

Laut Erdle stellt grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der EU eine 

“Schnittstelle dar, an der sich dringend notwendige, oft geforderte und teilwei-

se auch bereits laufende politisch-administrative Reformprozesse, sozioöko-

nomische Integrationsprozesse und sektorspezifische Adaptionsprozesse über-

lappen und verstärken – sei es in positiver oder in negativer Richtung.”17  

Grenzregionale Kooperation repräsentiert eine Antwort seitens der EU auf die 

Bedenken der Erweiterungsrunde 2004 – vor allem der polnischen Haltung, 

die Visapflicht werde die sich positiv entwickelnden Beziehungen im Grenzge-

biet zur Ukraine verschlechtern. Langfristig sichert die EU mit der Förderung 

dieser Kooperation zusätzlich wirtschaftliche Entwicklung in peripheren Ge-

bieten, politischen Einfluss sowie Akzeptanz ihrer Politiken. In ihrer “Wider 

Europe”-Mitteilung stellt die Europäische Kommission daher fest: 

“Die EU muss tätig werden, um die regionale und subregionale Zusam-

menarbeit und Integration zu fördern, die eine Vorbedingung für politische 

Stabilität, wirtschaftliche Entwicklung und die Verringerung der Armut 

und des sozialen Gefälles in ihrem gemeinsamen Umfeld sind.”18  

17 Erdle, S. 551. 
18 Kommission der Europäischen Gemeinschaften, KOM (2003) 104 final, S. 3. 
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Akteure der lokalen und regionalen Selbstverwaltung werden als Katalysatoren 

für diesen Entwicklungsprozess angesehen, da sie Annäherung, Dezentralisie-

rung und Vertrauensbildung vorantreiben sowie weitere Akteure außerhalb der 

Selbstverwaltungs- oder Nationalebenen für die grenzüberschreitende Zu-

sammenarbeit mobilisieren können.19 

3. Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit 
durch das Europäische Nachbarschafts- und Partner-
schaftsinstrument (ENPI) 

Laut Gosse liegt die Herausforderung der peripheren Gebiete in der “effekti-

ven Koordinierung und individuellen Nutzbarmachung der supranationalen, 

nationalen und lokalen Policy-Levels”20, da durch die dichte Verflechtung 

dieser Ebenen inhaltliche oder konzeptionelle Konstruktionsfehler innerhalb 

eines Bereichs auf die anderen Ebenen negativ einwirken können.21 Die Aus-

gestaltung der EU-Politiken erhält dadurch im Bereich grenzüberschreitender 

Kooperation besondere Relevanz, da hier Interessen und Ansprüche von 

privaten und öffentlichen Akteuren, Gemeinde-, Regional-, National- und EU-

Ebene zusammentreffen. 

Ein Mangel an Koordination zeigte sich im Fall Polens bereits vor der Jahrtau-

sendwende. Unter Förderung durch das Programm INTERREG-PHARE 

CBC wurden vor allem Kooperationen entlang der deutsch-polnischen Grenz-

region gefördert. Die Verwaltung von INTERREG als Bestandteil des Euro-

päischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) erfolgte durch die Gene-

19 Vgl. Commission of the European Communities, COM (2008) 626 final, S. 2 ff.  
20 Gosse, S. 317. 
21 Vgl. Gosse, S. 317. 
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raldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung der EU-Kommission, wäh-

rend PHARE als Förderprogramm in Vorbereitung auf den EU-Beitritt der 

Länder Ostmitteleuropas durch die Generaldirektion für Auswärtige Bezie-

hungen verwaltet wurde. Durch unterschiedliche Regularien, Program-

mimplementierungsmethoden sowie versetzte Förderzeiten und Förderziele 

war der Erfolg von INTERREG-PHARE CBC minimal. Weiterhin konnte die 

Projektfinanzierung nicht in Anspruch genommen werden, sobald es um die 

Kooperation des Beitrittslandes mit einem nicht bereits in die EU aufgenom-

menen Land oder einem ebenfalls 2004 beitretenden Landes ging. Gerade dort 

bestand aber der dringendste Nachholbedarf.22 Die begrenzte Verfügbarkeit 

von finanziellen Mitteln für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwi-

schen Polen und der Ukraine wurde allgemein kritisiert.23 Im Rahmen des 

INTERREG IIIA-TACIS-Programms 2004-2006 stand den polnischen Mit-

teln in Höhe von 37,8 Mio Euro ein Betrag von 8 Mio Euro gemeinsam für 

ukrainische und belarussische Bewerber gegenüber.24 Allerdings erfolgte die 

Bewilligung über das TACIS-Programm auf ukrainischer Seite in jährlichen 

Abständen und auf individueller Basis, während INTERREG-Mittel nicht 

themengebunden über einen Förderzeitraum von drei Jahren veranschlagt 

wurden. 

Mit dem ENPI kann von einem neuen qualitativen Level der Kooperation 

gesprochen werden.25 Es soll ein Rahmen geschaffen werden, in welchem 

positive Entwicklungen in den Grenzregionen vorangetrieben werden können 

22 Vgl. Illés, Dora, S. 229 ff. 
23 Vgl. Melnyk, S. 119; Krok / Smętkowski, Local and Regional Cross-Border Cooperation, S. 177 ff. 
24 Siehe European Union.  
25 Pysarenko / Pysarenko, S. 109 f. 
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und der den bisherigen Unzulänglichkeiten entgegengewirkt: “The ENPI envi-

sages the establishment of a cross-border cooperation programme under 

which the participating countries are subject to the same rules and have equal 

access to a single, shared budget.”26 Ziel ist die Schaffung dauerhafter Koope-

rationsstrukturen sowie die wirtschaftliche und infrastrukturelle Entwicklung 

der Grenzregionen.27 Beispielhaft für unterschiedliche Entwicklungen entlang 

der Grenze ist das wesentlich höhere BIP auf polnischer Seite gegenüber der 

ukrainischen.28 Desweiteren verankert das ENPI die Grundsätze der Mehrjäh-

rigkeit, Partnerschaft und Kofinanzierung sowie Subsidiarität. 

Im Förderzeitraum 2007 bis 2013 können grenzübergreifende Projekte zwi-

schen den Ländern Polen, Belarus und Ukraine mit gesamt 186,2 Mio Euro 

gefördert werden. Unter Einrechnung der Pflicht zur Bereitstellung von finan-

ziellen Mitteln in Höhe von 10 % Eigenanteil für nicht-technische Förderun-

gen können in diesen Regionen Investitionen von insgesamt 202,9 Mio Euro 

vorgenommen werden.29 Die Förderung erstreckt sich auf sogenannte Förder-

regionen und erweiterte Förderregionen. In Polen umfasst die erste Gruppe 

die Bialskopodlaski- und Chelmsko-zamojski-Subregion in der Woiwodschaft 

Lubelskie sowie Krosniensko-przemyski-Subregion in der Woiwodschaft Pod-

karpackie. Zusätzlich förderfähig sind die Subregionen Lubel und Rzeszow-

tarnobrzesk. In der Ukraine sind Hauptfördergebiete die Oblaste Lviv, Volyn 

und Zakarpat; erweiterte Förderregionen sind die Oblaste Rivnen, Ternopil 

und Ivano-Frankivsk. Damit erstreckt sich das Fördergebiet aus Haupt- und 

26 Commission of the European Communities, Decision K (2008) 6411, S. 17.  
27 Vgl. ebd., S. 20. 
28 Vgl. ebd., Annex 4, Abb. Gross Domestic Product 2005. 
29 Vgl. ebd., S. 34. 
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erweiterten Förderregionen auf 75.300 km2 auf polnischer und 102.500 km2 

auf ukrainischer Seite bzw. 5,1 Mio polnische Einwohner und 7,3 Mio ukraini-

sche.30 

Unter den drei Prioritäten – Wettbewerbsfähigkeit der Grenzregion, Verbesse-

rung der Lebensqualität sowie Netzwerkbildung und zwischenmenschliche 

Kontakte – können sowohl Mikroprojekte von bis zu 50.000 Euro Förderum-

fang als auch Großprojekte unter Beachtung der Nicht-Kommerzialität durch-

geführt werden.31 Weiterhin ist unter dem Förderpunkt „Technische Unter-

stützung“ eine Finanzierung des Auf- und Ausbaus kompetenzbildender Maß-

nahmen möglich, um das CBC-Programm 2007-2013 in der Information, 

Vorbereitung, Verwaltung, Überwachung und Kontrolle effektiv umzuset-

zen.32 

Langfristig wichtig für die Zusammenarbeit zwischen polnischen und ukraini-

schen Akteuren ist vor allem Priorität 3.1 des ENPIs über “lokale und regiona-

le Kompetenzbildung im Bereich grenzüberschreitende Zusammenarbeit”. 

Der Fokus liegt hier auf der Schaffung institutioneller Kapazitäten, Möglich-

keiten der Dezentralisierung und dem Austausch von good practice-Maßnahmen. 

Zielgruppen sind Einrichtungen und Organe der öffentlichen Regional- und 

Kommunalverwaltungen. Zudem werden auch Gruppen gefördert, die sich 

längerfristig für dezentralisierte Verwaltungen mit eigener Kompetenzausstat-

tung und den Aufgaben entsprechenden Finanzmitteln einsetzen und den 

administrativen Dezentralisierungsprozess begleiten und unterstützen können, 

30 Vgl. ebd., 6 f. 
31 Vgl. ebd., S. 20 ff. 
32 Vgl. ebd., S. 31 ff. 
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so beispielsweise Nichtregierungsorganisationen, Wirtschaftsverbände, Ge-

werkschaften, Bildungseinrichtungen, Tourismusverbände und Kulturträger.  

Die Erarbeitung des Programms „Polen-Belarus-Ukraine 2007-2013“ unter 

Berücksichtigung der allgemeinen ENPI-Programmbestimmungen erfolgte 

zwischen den verschiedenen regionalen und lokalen Verwaltungsvertretern der 

Länder, unter Koordination des polnischen Regionalentwicklungsministeriums 

als „Joint Managing Authority“ sowie unter Einbeziehung weiterer Akteure, 

um Ziele entlang echter praxisbezogener Interessen auszurichten. Damit wur-

de der Forderung entsprochen, wonach die EU den Fokus stärker auf struktu-

rierte Dialoge mit allen Akteuren der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

richten solle, um Effektivität, Kohärenz, Koordinierung und ausreichende 

Grundlagen für deren Arbeit zu schaffen.33 

Im Programm “Polen-Belarus-Ukraine 2007-2013” untersuchte die Joint Task 

Force in einer SWOT-Analyse Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und Ge-

fährdungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Polen und 

seinen östlichen Nachbarn in allen möglichen Förderbereichen. Die Bereiche 

Bildung, Kultur und Tourismus schneiden im Vergleich sehr positiv ab und 

gelobt wird ebenfalls die Vielfalt an Akteuren in den Feldern Nichtregierungs-

gruppen und kleine und mittelständische Unternehmen.34 Allerdings liegen im 

Ausbau der Infrastruktur und in den sozioökonomischen Rahmenbedingungen 

wesentliche Schwächen, denen sich eine Kooperation annehmen sollte. Gefah-

ren stellen vor allem strukturelle und institutionelle Rahmenbedingungen dar 

33 Siehe Commission of the European Communities, COM (2008) 626 final.  
34 Siehe auch ISIG Institute of International Sociology of Gorizia , S. 200.  
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sowie ein Mangel an Wissen bezüglich Projektmanagement.35 Inwiefern diese 

Ergebnisse zutreffen, soll daher nachfolgend analysiert werden. 

 

III. Rechtlich institutionalisierte Rahmen-
bedingungen 

Rechtliche Grundlagen bilden den Rahmen für Projekte der grenzüberschrei-

tenden Zusammenarbeit und bestimmen damit unter anderem deren rechtliche 

Stellung, Möglichkeiten für staatliche und externe Unterstützung sowie die 

Reichweite der Ergebnisse. Im Folgenden werden die einschlägigen Rechts-

grundlagen in Polen und der Ukraine betrachtet. 

1. Polen 

Im Jahr 1999 wurden in der Republik Polen zwei miteinander einhergehende 

Teilreformen umgesetzt, die eine große Strukturreform vollzogen: Zum einen 

trat mit dem „Gesetz über die Einführung des dreistufigen territorialen 

Grundaufbaus des Staates“ eine Territorialreform in Kraft, die eine Neugliede-

rung des Staatsgebietes vornahm und zudem in Ergänzung zur National- und 

Gemeindeebene die Woiwodschafts- und Kreisebenen einführte, sodass sich 

Polen nun in 16 Regionen, 379 Kreise und 2.478 Kommunen gliedert.36 Zum 

anderen wurde die öffentliche Verwaltung grundlegend reformiert, indem das 

Prinzip der Subsidiarität eingeführt, Kompetenzen neu verteilt und die lokale 

35 Commission of the European Communities, Decision K (2008) 6411, S. 14 ff. 
36 Siehe Copsey / Rowe; Durka, S. 53 ff.  
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und regionale Selbstverwaltung zugunsten weitgehender Unabhängigkeit aus-

gebaut wurde. Weiterhin wurden Finanzierungen der Selbstverwaltungen über 

das Staatsbudget sowie über selbstständige Erhebung von Steuern und Abga-

ben ermöglicht.37   

Kapitel sieben bzw. Artikel 163 bis 172 der polnischen Verfassung über “Die 

örtliche Selbstverwaltung” beschreibt detailliert Charakter, Zusammensetzung, 

Aufgaben, Finanzierungsmechanismen und Rechte der Selbstverwaltungsein-

heiten.38 Schielberg spricht weiterhin von “beachtliche[n]”39 Rechten im Hin-

blick auf die Bestimmungen des Artikels 172 Absatz 2 über die Möglichkeit 

der internationalen Kooperationen der Woiwodschaften, ohne dass eine Zu-

stimmung von Ministerialseite nötig wird; lediglich eine Vorlage des entspre-

chenden Beschlusses ist notwendig. 

“Eine Einheit der örtlichen Selbstverwaltung hat das Recht, sich internati-

onalen Vereinigungen lokaler und regionaler Gemeinschaften anzuschlie-

ßen. Sie ist berechtigt, mit den lokalen und regionalen Gemeinschaften an-

derer Staaten zusammenzuarbeiten.”40  

Die Regelungen, wonach Woiwodschaften diese Rechte in Anspruch nehmen 

können, trifft das Gesetz über die Grundsätze des Beitritts von Einheiten oder 

territorialen Selbstverwaltungen zu internationalen Vereinigungen von lokalen 

37 Siehe Durka. 
38 Siehe Verfassung der Republik Polen. 
39 Schielberg, S. 83. 
40 Siehe Verfassung der Republik Polen. 
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und regionalen Gemeinschaften aus dem Jahr 2000.41  Zudem sieht das “Ge-

setz über Selbstverwaltung der Woiwodschaft” die Möglichkeit vor, dass die 

Regionen in einem Dokument über die “Prioritäten der internationalen Zu-

sammenarbeit der Region” die Richtung und Methoden ihrer Aktivitäten fest-

legen. Zusätzlich können sie in ihrer Entwicklungsstrategie Details zu interna-

tionalen Wirtschaftsbeziehungen der Region bestimmen. Beispielsweise legt 

die Region Lubuskie ihren Fokus auf wirtschaftliche Kooperation, Kooperati-

on mit europäischen und weltweiten Regionen sowie Teilnahme an multilatera-

len EU-Projekten.42 

Obgleich die Grenze zwischen Polen und der Ukraine vor 1991 kaum Durch-

lässigkeit bot, erfolgte bereits ab 1985 im Zuge der Perestroika eine Lockerung 

des bestehenden Grenzregimes. Im Rahmen des “Abkommen über den ver-

einfachten Grenzübertritt für Einwohner der Grenzregion” wurde zwischen 

der UdSSR und der Volksrepublik Polen erstmalig die Möglichkeit eines klei-

nen Grenzverkehrs geschaffen. 1991 erkannte die Republik Polen als erstes 

Land die Unabhängigkeit der Ukraine an.43 

Dennoch bewerten polnische Akteure die Zusammenarbeit beider Länder 

entlang der Grenze auch ein Jahrzehnt später als unzureichend44, obwohl zu 

diesem Zeitpunkt die Einführung der Visapflicht noch nicht relevant wurde. 

 

41 Weitere Ausführungen zu Inhalt und Wirkungsweise des Gesetzes siehe Czarnecka-Zawada/ 
Janssen, S. 30 f. 
42 Region Lubuskie, Internationale Zusammenarbeit. 
43 Siehe Krok / Smętkowski, Cross-border co-operation of Poland, S. 15. 
44 Wolczuk / Wolczuk, S. 82. 
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2. Ukraine 

Dezentralisierungsprozesse in der Ukraine erfolgen allerdings im Vergleich zu 

Polens Reformprozess wesentlich langsamer und in kleineren Schritten.45 

Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurden die bestehenden konstitutionellen 

Strukturen lediglich an das neue politische System angepasst, nicht aber grund-

sätzlich neu verfasst und verabschiedet.46 Dementsprechend stammt die heuti-

ge administrativ-territoriale Gliederung des Landes von 1981 und wurde bisher 

keiner wesentlichen Veränderung unterzogen. Es existieren 24 Oblaste, die 

autonome Republik Krim sowie die Städte mit Sonderstatus Sevastopol und 

Kiew auf einer mit der Woiwodschaft vergleichbaren regionalen Ebene, 490 

Rajons auf Kreisebene sowie circa 28.950 Städte, Siedlungen und Dörfer.47 

Laut Artikel 2 der Verfassung von 1996 ist die Ukraine ein zentralistischer 

Einheitsstaat.48 In Artikel 140 wird die Verantwortung für die Lösung lokaler 

Probleme der lokalen Ebene zugesprochen. Artikel 141 bis 144 legen grund-

sätzliche Aufgaben, Kompetenzen sowie finanzielle und materielle Grundlagen 

der lokalen Selbstverwaltungseinheiten fest.49 Erst infolge der Unterzeichnung 

der Europäischen Charta der lokalen Selbstverwaltung im Jahr 1997 wurde im glei-

chen Jahr durch das „Gesetz über lokale Selbstverwaltungen“50 eine ebensol-

che für die unterste der Verwaltungsebenen – die Kommunen – eingeführt, 

45 Melnyk, S. 118. 
46 Vgl. Ramanovska, S. 19 f.  
47 Siehe Council of Europe, Structure and Operation of Local and Regional Democracy, S. 14.  
48 Siehe Verfassung der Ukraine; siehe auch Böttger, Grenzübergreifende Kooperation, S. 485; 
Böttger, Die Regionale Dimension, S. 598. 
49 Verfassung der Ukraine; siehe auch Indiana University o.D. 
50 Eine Übersetzung des Gesetzes wurde von der Universität in Indiana angefertigt, vgl. Indiana 
University. 
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allerdings nicht für Regionen oder Kreise. Mit diesen beiden Ebenen wurde im 

Jahr 1999 im Rahmen des „Gesetzes über lokale Staatsverwaltungen“ eine 

Doppelstruktur geschaffen, die den Grad der Zentralisierung des Landes auf-

rechterhält. Durch diese Dopplung wurde eine aktive Trennung von Be-

schlussfassungsorganen (Räte der Oblaste und Rajons) und Exekutivorganen 

(lokale Staatsverwaltung) vorgenommen. Die Räte stimmen vor allem den von 

den lokalen Staatsverwaltungen unterbreiteten Vorschlägen zu und sind ver-

antwortlich für das Verfassen von Rechenschaftsberichten. Die Regionalver-

tretung der Zentralgewalt wird vom Präsidenten ernannt, berichtet ihm, wird 

aber von den Räten überwacht.51 

Die Aufgabenverteilung zwischen den verschiedenen Ebenen ergibt sich nicht 

aus einem generellen Subsidiaritätsprinzip, sondern wird für Kompetenzberei-

che und Politikfelder einzeln gesetzlich bestimmt, sodass es zu Lücken und 

Überschneidungen, Unklarheiten und Widersprüchen kommen kann.52 Auf-

grund der starken Zentralisierung der Aufgaben und Kompetenzen sowie des 

geringen Aktivitätenspektrums der regionalen und Kreisräte wird deren Enga-

gement, so zeigen die Umfrageergebnisse des EXLINEA-Projektes, von ukra-

inischen Akteuren im Bereich grenzüberschreitender Zusammenarbeit als 

schwach und passiv wahrgenommen; dagegen wurden zentralstaatliche admi-

nistrative Einheiten als vergleichsweise aktiv wahrgenommen.53 

51 Siehe Verfassung der Ukraine, Artikel 118 und 119; Council of Europe, Structure and Operation of 
Local and Regional Democracy, S. 14.  
52 Morgner, Die regionale und lokale Selbstverwaltung der Ukraine, S. 3; Council of Europe, Structure 
and Operation of Local and Regional Democracy, S. 30.  
53 Krok / Smętkowski, Cross-border co-operation of Poland, S. 77. 
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„Der dreigliedrige Verwaltungsaufbau aus Gebieten, Kreisen und Kommu-

nen ist sowjetischen Ursprungs und dysfunktional: Es fehlt an einer klaren 

Aufgabenverteilung zwischen der staatlichen Verwaltung und der lokalen 

Selbstverwaltung. Kompetenzüberschneidungen sind die Regel. Das Subsi-

diaritätsprinzip ist unbekannt. Auch ist die fehlende Tradition einer 

kommunalen Selbstverwaltung ein Hindernis für die Entwicklung vor Ort. 

[...] Der Regierung in Kiew ist klar, dass es einer strukturellen Reform be-

darf.“54  

In ihrer Umfrage schlussfolgern Krok und Smętkowsk im Jahr 2006, dass die 

Ukraine weitaus zentralisierter als Polen ist und daher bisher keine effizienten 

Selbstverwaltungsmechanismen entwickeln konnte.55  Zu diesem Ergebnis 

kommen auch andere Untersuchungen, die aus der Perspektive unzureichen-

der Finanzmittel argumentieren. Während Melnyk zeigt, dass polnische Selbst-

verwaltungseinheiten fast zehnmal mehr Einnahmen generieren als ukraini-

sche56, stellt eine Untersuchung des Europarates fest, dass nur ca. 20% der in 

der Ukraine auf lokaler und regionaler Ebene eingenommenen Gelder auch für 

diese ausgegeben wird sowie nur ca. 2,5% der eigenen Steuern und Abgaben 

das regionale bzw. Lokalbudget ausmachen.57 Auch das „Gesetz über grenz-

überschreitende Zusammenarbeit“ von 2004 weist Grenzkooperation als zent-

ral gesteuerte Regionalpolitik und nicht als subsidiäre Aufgabe aus.58 

54 Morgner, Reformbedarf, S. 163. 
55 Vgl. Krok / Smętkowski, Cross-border co-operation of Poland, S. 17. 
56 Siehe Melnyk, S. 121 f. 
57 Siehe Council of Europe, Structure and Operation of Local and Regional Democracy, S. 30. 
58 Siehe Zasadko.  
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Seit 2011 ist eine neue ukrainische Finanzverfassung, bestehend aus Haushalts-

rahmengesetz und Steuerrahmengesetz, in Kraft, die unter anderem die lokalen 

und regionalen Finanzierungssituationen verbessern soll. Seit der ukrainischen 

Unabhängigkeit   ist es der dritte Anlauf, die Grundprinzipien der Subsidiarität 

und der institutionellen Kongruenz zu verankern.59 Durch die Reform des 

Steuereinnahme und -verteilungssystems soll die fiskalische Dezentralisierung 

des Landes weiter vorangetrieben werden: Während beispielsweise Kommu-

nalsteuern und Steuern auf Renn- und Pferdewetten wegfallen, wurden andere 

Abgaben zugunsten kommunaler Budgets umgestaltet, wie zum Beispiel die 

Grundsteuer auf Wohnimmobilien.60 Dennoch bleibt die finanzielle Situation 

der lokalen Selbstverwaltungen angespannt, da ihr operatives Budget ver-

gleichsweise gering gegenüber der Vielzahl von Aufgaben ausfällt, welche sie 

nach den neuen Regelungen zu leisten haben.61 Weiterhin beeinträchtigt die 

Ungleichheit der Oblaste hinsichtlich Größe, Einwohnerzahl und Wirtschafts-

kraft diese wesentlich in ihrer Performanz: Durch die Zahlung von Aus-

gleichsmitteln schwächt der Staat die Eigeninitiative der Oblaste zur Wirt-

schaftsansiedlung.62 Aufgrund der unzureichenden Tragweite der Finanzre-

form kommen Bach, Szumka und Chornobyl zu dem Schluss, dass es sich um 

“Semi-Reformen ohne eigentliche Verwaltungsreform” handle.63 

Dennoch bleibt die Reform der Finanzierungs- und Territorialstrukturen ein 

wichtiges Thema für Präsident Janukowitsch, um Modernisierung und Wirt-

schaftlichkeit im Land voranzutreiben. Bereits zwischen 2007 und 2009 wurde 

59 Vgl. Bach et al., S. 2.  
60 Vgl. ebd., S. 5. 
61 Vgl. Iwánski / Żochowski, S. 3 ff. 
62 Vgl. Ramanovska, , S. 27; Bach et al., 2011, S. 5. 
63 Bach et al., S. 2. 
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unter der damaligen Ministerpräsidentin Timoschenko ein solches Reform-

konzept entwickelt, 64 allerdings bisher nicht entsprechend umgesetzt. Statt-

dessen lassen sich durch die Gesetze der letzten Jahre Rezentralisierungsten-

denzen beobachten, die Teile regionaler Kompetenzen auf die Nationalebene 

rücktransferieren, so z.B. die Raumplanungskompetenz. Diese Tendenz wird 

auch von der Europäischen Kommission beobachtet: “The functioning of 

local and regional self-government is affected by entrenched centralisation and 

excessive bureaucracy.”65 Ebenfalls wird die für den Zeitraum 2013-2015 zu 

implementierende Territorial- und Lokalverwaltungsreform kritisch betrachtet. 

Entgegen den Ankündigungen wird keine komplexe Reformumsetzung, son-

dern die Umsetzung vereinzelter kleiner Maßnahmen erwartet. Entgegen der 

Bekundungen wurde auch das Subsidiaritätsprinzip bisher nicht rechtlich ver-

ankert, sodass die Rolle der lokalen Selbstverwaltungen weiter marginal 

bleibt.66 

Aufgrund des schwachen Bewusstseins für die Potenziale regionaler Entwick-

lung, lokaler Selbstverwaltung und grenzüberschreitender Zusammenarbeit 

sowie fehlender langfristiger Strategien und deren Implementierung kann die 

These, die Ukraine könne einen ähnlichen Weg wie Polen in seiner administra-

tiv-territorialen Entwicklung nehmen67, auch mit Blick auf die Ergebnisse des 

vorigen Kapitels nur verneint werden.  

64 Näher dazu Iwánski / Żochowski, S. 1;  Morgner, Die regionale und lokale Selbstverwaltung der 
Ukraine , S. 6.  
65 European Commission, SWD (2012) 124 final, S. 8.  
66 Vgl. Iwánski / Żochowski, S. 3 ff.  
67 Vgl. Krok / Smętkowski, Local and Regional Cross-Border Cooperation, S. 190. 
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Die Befragung der Bewohner der Grenzregion hinsichtlich ihrer Wahrneh-

mung des Schengen-Regimes im Rahmen des EXLINEA-Projektes ergab, dass 

die Einführung der Visapflicht nicht als wesentliches Hindernis für die Koope-

ration wahrgenommen wird.68 Die EU-Kommission bestätigt diese Befragun-

gen und verweist auf den Anstieg der Grenzübertritte von 2005 gegenüber 

zum Vorjahr um 46,5 % auf 17,8 Mio.69 Entgegen den Erwartungen liegt 

daher die Ursache der Hindernisse nicht in diesem extern verursachten Grund. 

Infolge der Synthese polnischer und ukrainischer Rechtsgrundlagen für grenz-

überschreitende Zusammenarbeit soll daher den situationsspezifischen Ursa-

chen im Falle der Euroregionen nachgegangen werden. 

3. Synthese der Rechtsgrundlagen 

Seit dem Beitritt Polens zur Europäischen Union wird der östlichen Grenze 

mehr Aufmerksamkeit zuteil. Zudem sind auch mehr finanzielle Mittel als je 

zuvor verfügbar.70 Dennoch liegen wesentliche institutionelle Asymmetrien 

vor. Während polnische Selbstverwaltungseinheiten weitgehende und rechtlich 

gesicherte Handlungsfreiheiten besitzen, ist die Ukraine ungleich stärker 

zentralisiert. Das äußert sich in den fehlenden Selbstverwaltungsstrukturen auf 

Regionalebene, den parallel zu Regionalorganen bestehenden regionalen 

Staatsorganen sowie der unzureichenden Klärung von Kompetenz- und Fi-

nanzierungsfragen durch den Rechtsrahmen. 

68 Vgl. Krok / Smętkowski, Cross-border co-operation of Poland, S. 97. 
69 Siehe Commission of the European Communities, Decision K (2008) 6411, S. 11.  
70 Böttger, Grenzübergreifende Kooperation, S. 494. 
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Diese Ungleichheit kam bereits 2005 zum Tragen, als es um die Entwicklung 

und Abstimmung von Regionalentwicklungsstrategien der grenznahen Regio-

nen ging. So wurden für die polnischen Woiwodschaften Podkarpackie und 

Lubel Strategien entwickelt, während die Strategien der Regionen für Lviv und 

Volyn auf ukrainischer Seite entgegen der Absprachen nicht konform gingen 

mit den vorher beschlossenen Kooperationsrahmenbedingungen und -

dokumenten.71 

Für den Zeitraum 2007-2015 haben Vertreter dieser Regionen sowie einiger 

Regionalagenturen eine gemeinsame „Polnisch-Ukrainische Strategie der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit“ beschlossen. Darin werden für den 

Sozial- sowie den Umweltbereich gemeinsame Herausforderungen eruiert. 

Zudem erfolgt in der SWOT-Analyse eine Betrachtung positiver sowie negati-

ver Einflussfaktoren für die Zusammenarbeit in den einzelnen Themengebie-

ten. Dennoch fehlen konkrete Zielsetzungen oder Problemlösungsvorschläge, 

die über einen Strategieansatz hinaus zentrale Schritte festhalten.72 

Aufgrund des langsamen Fortschritts im Dezentralisierungsprozess der Ukrai-

ne hat sich die EU insoweit als Motor versucht. Im „Memorandum of Under-

standing on Regional Policy“ werden ebenfalls Herausforderungen der Regio-

nalentwicklung erarbeitet. Allerdings drängt die EU konkret auf einen bilatera-

len Dialog und die Zusammenkunft mit der nationalen Ebene – unter Einbe-

ziehung der subnationalen Vertreter –, um Wissens- und Erfahrungsaustausch 

in Bezug auf erfolgreiche Regionalpolitik  zu gewährleisten. Damit wurde 

zusätzlich zu anderen Konsultationsformen des Ausschusses der Regionen 

71 Siehe Melnyk, S. 125. 
72 Siehe N.N., Polish-Ukrainian cross-border co-operation strategy for years 2007-2015.  
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und des Europarates ein weiteres Austauschforum geschaffen, das sich zwar 

explizit mit der Relevanz der Zentralgewalt in der Modernisierung der admi-

nistrativ-territorialen Gliederung auseinandersetzt, allerdings durch die Exis-

tenz zahlreicher anderer Foren sowie Zusammenkünfte im Rahmen des Asso-

ziierungsprozesses bzw. der Europäischen Nachbarschaftspolitik in seiner 

Bedeutung geschwächt wird.  

 

IV. Praxis der polnisch-ukrainischen Zusammen-
arbeit 

An den bisherigen Bemühungen ist die Fokussierung auf den sozioökonomi-

schen Nutzen grenzüberschreitender Zusammenarbeit zu bemängeln. Auch in 

der Erklärung des Memorandums fehlt die klare vieldimensionale Darstellung 

des Zugewinns durch Grenzkooperation sowie deren langfristige Möglichkei-

ten im Rahmen einer Modernisierungspolitik.73 Anhand der Notwendigkeit 

einer komplexen Herangehensweise an regionale Entwicklung durch grenz-

überschreitende Zusammenarbeit sollen nachstehend am Beispiel der der 

Euroregionen Vorteile aufgezeigt werden. Ebenso verdeutlicht die Arbeit der 

Euroregionen Handlungsschwierigkeiten, die einem umfassenden strategischen 

Konzept im Wege stehen. 

 

 

73 Vgl. European Commission, EU-Ukraine Dialogue on Regional Policy, S. 2.  
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1. Praxisbeispiel: Die Euroregionen 

Entlang der polnisch-ukrainischen Grenze finden sich zwei Euroregionen: Die 

Euroregion Karpaten wurde 1993 durch die “Erklärung der Außenminister zur 

Kooperation der Gemeinden in der Euroregion Karpaten” errichtet. Sie ist 

daher ein Produkt nationalstaatlichen Handelns und nicht das Ergebnis einer 

regionalen Initiative. Allerdings wurde sie gegründet mit dem Vorsatz, nach 

den durch den Kalten Krieg bedingten fehlenden Begegnungsmöglichkeiten 

vorrangig Kontakt zwischen den Bewohnern der Grenze herzustellen – weni-

ger, um eigene, darüber hinausgehende nationale Projekte voranzutreiben. 

Längerfristig sollte sie mithilfe der gesteigerten Motivation zum grenzüber-

schreitenden Handeln die Verwirklichung ökonomischer Interessen im Grenz-

raum ermöglichen, den Einzelhandel stärken und die infrastrukturelle Aufwer-

tung vorantreiben.74 Die zweite Gründung einer Euroregion entlang der pol-

nisch-ukrainischen Grenze erfolgte mit der “Bug” im Jahr 1997.  

Euroregionen sind vertiefte, institutionalisierte Formen der Kooperation ent-

lang von Grenzen, die mit oder ohne Rechtspersönlichkeit oder je nach recht-

lichen Möglichkeiten auf privatem oder öffentlichem Recht beruhen.75 In ihrer 

Arbeit befassen sie sich mit gemeinsamen Interessen der Grenzanrainer in 

verschiedenen, einzelnen oder breit gefächerten Themenbereichen und variie-

ren stark in der Bedeutung ihrer Arbeit. Euroregionen gelten damit als Media-

toren für die Beteiligten grenzüberschreitender Aktivitäten und Koordinatoren 

für gemeinsame Initiativen. Dadurch sind sie “die am weitesten entwickelte 

74 Dazu Marczuk / Palka, S. 94 ff. 
75 Siehe Council of Europe, What is a Euroregion? 
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Form der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.”76 Sie können die europäi-

sche Integration vorantreiben, da sie ein Gemeinschaftsgefühl trotz des Vor-

handenseins nationaler Grenzen stärken.77 Infolge der Unionserweiterung 

2004 ist die Zahl der Euroregionen vor allem an den EU-Außengrenzen 

schlagartig angewachsen.78 Darüber hinaus sind in den letzten Jahren ebenfalls 

Euroregionen an EU-Binnengrenzen und Grenzen zwischen Nicht-

Mitgliedsländern entstanden. Die EU begrüßt diese Entwicklung: 

„Euroregions involve concrete cooperation between regional and local author-

ities on both sides of the border, which can in time lead to substantial and 

effective links across the borders. They can promote common interests and 

thus strengthen civil society and local democracy as well as having beneficial 

effects on the local economy.“79  

Entgegen den Erfahrungen anderer, bereits etablierter Euroregionen konnten 

die Euroregionen Karpaten und Bug bis zur Einführung des ENPI-

Finanzierungsmechanismus ihre Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 

nicht ausreichend entwickeln. Die Hindernisse80 sind vielgestaltig: Einerseits 

fehlte Unterstützung seitens der entsprechenden Verwaltungen, welche im 

fehlenden rechtlichen Rahmen für die lokale Selbstverwaltung der Ukraine bis 

zum Jahr 1997 begründet lag. Ebenso fehlten Fachwissen und menschliche 

Kapazitäten, um Projektideen zielgerichtet, effizient und nachhaltig in die 

76 Kokhan, S. 13. 
77 Dazu Scott, S. 196. 
78 Vgl. Wassenberg, S. 88. Siehe auch Perkmann, S. 35; Popescu, S. 177. 
79 Commission oft he European Communities, COM (2004) 373 final, S. 21. 
80 Siehe Melnyk, S. 117 ff; Illés, Iván; Studennikov, S. 151.  
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Praxis umzusetzen. Weiterhin konnten sich die Institutionen der Euroregionen 

nicht entwickeln, da Finanzierungsmechnismen unausgereift waren:  

„Another problem is the minimal financial means to pay their membership 

fees in the Euroregion. Ukrainian regions are totally unable to pay, and so 

frequently are the Hungarian countries as well. Polish voivodships are the 

only regular fee-payers.“81  

Ergänzend dazu ist die schiere Größe ausschlaggebend für den ausbleibenden 

Erfolg im Fall der Euroregion Karpaten: Aufgrund der Zusammenarbeit in 

einem Gebiet mit über 10 Mio Einwohnern, fünf verschiedener Rechtsord-

nungen, stetiger Umstrukturierungsprozesse und dadurch wechselnder Koope-

rationspartner sowie den zahlreichen Minderheiten82 wurde die Kooperation 

zusätzlich erschwert. Die organisatorisch-strukturelle Umgestaltung der Eu-

roregion bleibt allerdings weiterhin ein zentrales Thema, um Effektivität und 

Effizienz zu stärken.  Dies könnte dann auch die öffentliche Wahrnehmung 

der Euroregionen sowie die Sichtbarkeit ihrer Projekte wesentlich begünstigen 

und damit die Rolle der Euroregion für die Regionalentwicklung weiter aus-

bauen. Ebenfalls erleichtert eine Neustrukturierung folglich den schnellen 

Ausbau von Managementkenntnissen und -kapazitäten, deren Mangel vielfach 

als Schwäche der Euroregionen angeführt wird.83  

Bisher problematisch, aber unerlässlich für die zielgerichtete und transparente 

Arbeit der Euroregionen ist die Ausarbeitung umfassender mittelfristiger Ent-

81 Illés, Iván, ebd., S. 20. 
82 Dazu Böttger, Grenzübergreifende Kooperation, S. 486. 
83 Siehe Studennikov, S. 153.  
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wicklungsstrategien. Es kann nur im Fall der Euroregion Karpaten ein dahin-

gehender Fortschritt festgestellt werden. Mit der Ratifizierung eines Aktions-

planes durch die in der Carpathian Convention organisierten sieben Kar-

pathen-Anrainer wurde im Jahr 2011 erstmals ein eigenes offizielles Dokument 

aufgesetzt, das den Weg für kohärentes Handeln in der Euroregion ebenen 

soll. Es hält für die Euroregion Karpaten spezifische Herausforderungen sowie 

mögliche Lösungsvorschläge fest, ist allerdings wenig präzise hinsichtlich der 

Bestimmung der Programmschwerpunkte und des Zeitrahmens.84  

Laut Böttger sind für das Gelingen komplexer Euroregionen neben der grund-

sätzlichen Einstellung zu Kooperation und den Kontakten zu möglichen Ko-

operationspartnern besonders die rechtlichen Grundlagen für grenzregionale 

Kooperation ausschlaggebend.85 Da eben diese nicht ausreichend entspre-

chend den Bestimmungen des Madrider “Rahmenübereinkommens über die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften” – 

welches in der Ukraine im Jahr 1993 in Kaft getreten ist und durch die eben-

falls in Kraft getretenen drei Zusatzprotokolle spezifiziert wird86 – umgesetzt 

worden ist, konnten die Euroregionen nicht über eine vorrangig symbolische 

Bedeutung hinauswachsen. Kompetenzunklarheiten führen zu Unsicherheiten, 

aufgeschobenen Entscheidungen und mangelnder Informationsweitergabe, 

was wiederum die Qualität der Projektumsetzung beeinflusst.87 Ebenso häufig 

mangelt es an der Verfestigung der grenzübergreifenden Kontakte hin zu 

84 Siehe United Nations Environment Programme. 
85 Vgl. Böttger, Kooperation komplexer Grenzregionen, S. 440. 
86 Vgl. Europarat, SEV-Nr. 106. 
87 Diese Problematik veranschaulicht Schielberg am Beispiel der Kooperation Polens und Litauens 
mit Kaliningrad, siehe Schielberg, S. 318. 
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permanenten bzw. institutionalisierten Strukturen.88 Asymmetrien im Akteurs-

netzwerk machen sich besonders in Bereichen bemerkbar, die über Handels- 

und Wirtschaftsbeziehungen hinausgehen. Organisatorische und institutionelle 

Anpassungen erfolgen über neue Kooperationsmodelle – im Falle der pol-

nisch-ukrainischen Grenzkooperation ist die Weiterentwicklung des Akteurs-

netzwerks auf ukrainischer Seite besonders wichtig.89 Hier haben sich, in Er-

mangelung eines entsprechenden Vorbilds mit vergleichbaren Ausgangsbedin-

gungen, chaotisch, spontan und ohne komplexe Planung Strukturen grenz-

überschreitender Zusammenarbeit entwickelt.90 Daher stellt Melnyk auch die 

These auf, die Kooperation zwischen Polen und der Ukraine könne nur mit 

Hilfe der EU, insbesondere ihrer finanziellen und organisatorischen Unterstüt-

zung, funktionieren.91 

Demgegenüber zeigt sich allerdings die erfolgreiche Zusammenarbeit beson-

ders im Kultur- und Bildungsbereich. Beide Felder bieten in der polnischen 

und ukrainischen Wahrnehmung die besten Kooperationsvoraussetzungen 

sowie das größte Einflusspotenzial auf die gemeinsame Regionalentwicklung.92 

Dies liegt vor allem darin begründet, dass dieser softe Bereich wenig strittig und 

von Kompetenzfragen betroffen ist. Ebenfalls sind hier die Investitionskosten 

vergleichsweise gering. Als Beispiel für den Erfolg im Kultursektor lässt sich 

die Festivallandschaft anführen, so zum Beispiel das Wielokulturowy Festiwal 

Galicia, das Roztocze Festival in Zhovkva sowie das zwischen den Städten 

Lviv und Przemysl gemeinsam durchgeführte Jazz Festival. Auch die Region 

88 Vgl. Krok / Smętkowski, Cross-border co-operation of Poland, S. 80 f. 
89 Vgl. Melnyk, S. 120. 
90  Vgl. Krok / Smętkowski, Cross-border co-operation of Poland, S. 108. 
91 Vgl. Melnyk, S. 125. 
92 Vgl. Krok / Smętkowski, Cross-border co-operation of Poland, S. 83 ff. 
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Lublin setzt eine ihrer Prioritäten der grenzübergreifenden Kooperation im 

Kulturbereich und schafft mit einer Vielzahl von gemeinsamen Projekten, 

Veranstaltungen und Austauschplattformen ein erfolgreiches Portfolio.93 Im 

Bildungsbereich wurde beispielsweise an der Staatlichen Universität Transkar-

paten in Uschhorod (Ukraine) an der Fakultät für Internationale Beziehungen 

das Thema der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in die Lehrveranstal-

tungen mit aufgenommen.94 

Wurden 2006 vor allem Kleinstakteure wie Schulen oder Feuerwehren als 

bedeutend für die Grenzkooperation herausgehoben, so hat sich dieses Bild 

geändert. Durch die ENPI-Mittel werden mittelgroße und große Akteure 

wesentlich gestärkt, denn kleinen Akteursgruppen mangelt es vor allem an 

Kapazitäten, um den mit einer ENPI-Förderung verbundenen Aufwand be-

wältigen zu können.95 Infolge dieser Ansprüche haben sich eine Vielzahl an 

Agenturen und Einrichtungen gegründet, die hinsichtlich der Fördermöglich-

keiten beraten können, aber auch Austausch zwischen den Akteuren ermögli-

chen sollen, damit so ein netzartiger Kapazitätsausbau ermöglicht wird. 

Gleichzeitig hat sich das Spektrum finanziell fördernder Einrichtungen erwei-

tert – so z.B. PAUCI (Polish-Ukrainian Cooperation Foundation) mit Fokus 

auf Reformanstöße für lokal-regionale Selbstverwaltung und Wirtschaft; die 

Carpathian Foundation, die Sozial- und Bildungsprojekte unterstützt; die Car-

pathian Foundation International, die besonders Knowhow zur Verfügung 

stellt; IARDI (International Association of Regional Development Instituti-

ons) mit Hauptschwerpunkt auf der effizienten Implementierung der EU-

93 Siehe Trans Kultura Foundation. 
94 Siehe Ustich, S. 80. 
95 Vgl. Scott, S. 202. 
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Fördermaßnahmen, der Umsetzung der nationalen und regionalen Entwick-

lungspläne sowie rechtlich-strukturellen Verbesserungen für grenzüberschrei-

tende Zusammenarbeit. 

Auf der Konferenz „The Art of Cooperation“ im November 2012 wertete das 

Joint Technical Secretariat den bisherigen Verlauf des ENPI-Programms „Po-

len-Belarus-Ukraine 2007-2013“ gemeinsam mit den Grenzakteuren aus. 835 

Bewerbungen mit einem Antragsvolumen von circa 1,1 Mrd Euro und insge-

samt 3102 Programmpartnern wurden eingereicht. Insgesamt wurden neun 

Großprojekte mit einem Förderumfang von 51,6 Mio Euro bewilligt, die vor 

allem auf den Ausbau und die Modernisierung der Grenzübergänge abzielen. 

Damit wird das Dilemma der EU-Außengrenzen zwischen Einbindung und 

Ausgrenzung nicht überwunden, sondern zusätzlich verschärft – und wider-

spricht damit dem Selbstanspruch und Bestreben grenzüberschreitender Zu-

sammenarbeit. Andere Förderschwerpunkte betrafen Einrichtungen zur För-

derung von grenzüberschreitender Wirtschaft, Naturschutzprojekte sowie 

Tourismus- und Infrastrukturmaßnahmen. Im Fortbildungsbereich sticht mit 

15 Projekten der Punkt „Specialist Trainings“ zu verschiedenen Themen sowie 

einem Punkt „Courses and workshops for over 500 self-government 

employees“96 besonders heraus. Dies verdeutlicht, dass trotz der langjährigen 

Grenzerfahrungen Wissensaustausch bezüglich Best Practices weiterhin deutlich 

notwendig bleibt und Informations- und Wissenslücken gefüllt werden müs-

sen. Auffällig ist allerdings, dass Euroregionen bei der Auswertung keine Er-

wähnung finden. 

96 Dolny. 
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2. Ergebnisse und Lösungsansätze für die Praxis grenz-
überschreitender Zusammenarbeit 

Anhand des Beispiels der polnisch-ukrainischen Grenze zeigt sich die Bedeu-

tung von Traditionen grenzübergreifender Zusammenarbeit. Diese Grenze ist 

insofern speziell, als dass vor dem Zerfall der Sowjetunion kaum Kontakt in 

Grenznähe möglich war und erst mit der Unabhängigkeit der Ukraine ab 1991 

der Weg für eine Grenzkultur eröffnet wurde.  Durch die Zuweisung von 

PHARE-Fördergeldern vor allem an die westlichen (Grenz-) Regionen Po-

lens97 hat diese Entwicklung zaghaft stattgefunden und nicht bereits von An-

fang an spezielle und externe Anreize erhalten. Diese langsame Entwicklung 

zeigt sich an der vergleichsweise geringen Anzahl von Projekten, die bis zum 

Jahr 2006 bzw. bis zur Realisierung des ENPI-Finanzierungsmechanismus 

erreicht wurde – sowie in deren fehlender Sichtbarkeit und Reichweite über 

eine formale Kooperation hinaus.98 

Schielberg kommt in ihrer Arbeit zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

zwischen Polen und Kaliningrad zu dem Ergebnis, dass PHARE nur im Kul-

tur- und Sportbereich wirklich Anreize bieten konnte, während andere Projek-

te trotz eines positiven grenzübergreifenden Anscheins nur auf einer der bei-

den Grenzseiten realisiert wurden.99 Dieses Ergebnis ist auch auf Polen bis ins 

Jahr 2006 übertrabar. Ebenfalls lässt sich diese Beobachtung dahingehend 

übertragen, dass verschiedene Prioritäten zur Einseitigkeit durchgeführter 

Projekte geführt haben und somit dem Charakter der Förderung abträglich 

97 Vgl. Krok / Smętkowski, Local and Regional Cross-Border Cooperation, S. 187. 
98 Vgl. Scott / Matzeit, S. 69. 
99 Vgl. Schielberg, S. 314. 
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sind.100 Weitere Problemfelder – fehlende gemeinsame Planung im Allgemei-

nen, unzureichende gemeinsame Investitionen und ungenügende finanzielle 

Mittel – nennt auch die SWOT-Analyse des ENPI-Regionalplans “Polen-

Belarus-Ukraine 2007-2013”.101  

Effektive Regionalpolitik sowie ihre Programme und Strategien sollte folgen-

den Eigenschaften aufweisen: stimulativ, selektiv, unterstützend, synergetisch 

und subsidiär. Diese können damit unter den Bedingungen der Sichtbarkeit, 

Akzeptanz und Effizienz102 volle Wirkung hin zu einer funktionierenden und 

für alle Teilhabenden vorteilhaften Politik entfalten. Der Einfluss der EU 

bleibt dadurch begrenzt, dass sie nicht alle Aufgaben der regionalen Akteure 

übernehmen kann und damit auf deren jeweilige Erfahrungen, Emotionen und 

Kenntnisse über grenzspezifische Voraussetzungen angewiesen ist, um selber 

als Akteur anerkannt zu werden. Dahingehend bleibt die Rolle lokaler und 

regionaler Akteure insofern bedeutsam, als dass sie die Internalisierung exter-

ner Impulse ermöglichen und steuern können: 

“[I]nternationalization and externally generated growth are realistic options 

for peripheral border regions, but only if ‘preparation’ takes place through 

local initiatives that set basic conditions for the successful absorption of ex-

ternal impulses. In such cases, a context-sensitive ENPI could be instru-

mental in supporting local efforts.”103  

 

100 Vgl. ebd., S. 322. 
101 Siehe Commission of the European Communities, Decision K (2008) 6411.  
102 Siehe Blažek / Macešková, S. 63 ff. 
103 Scott, S. 205. 
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Auch eine Evaluation der ukrainischen Regionen Odessa und Chernovtsy, 

durchgeführt von der Generaldirektion Regionalpolitik der Europäischen 

Kommission im Jahr 2010, kommt zu dem Ergebnis, dass der rechtlich-

institutionelle Rahmen für die Tätigkeit regionaler Akteure, vor allem von 

Nichtregierungsorganisationen und Agenturen, langfristig vergleichsweise 

weniger bedeutsam ist als Formate, die auf individuellen Vereinbarungen und 

Verträgen basieren und damit rechtlich institutionalisiert sind.104 Nur kurz- 

und mittelfristig kann dieser Rechtsrahmen stimulierend wirken und damit in 

seiner Reichweite stärker ausfallen. Den Gedanken weiterführend bedeutet 

dies eine weitergehende Beschränkung für den Einfluss der EU, die vorrangig 

auf die Modernisierung und Anpassung der Rechtsgrundlagen der lokalen und 

regionalen Selbstverwaltung drängt.105 

 

V. Fazit und Ausblick 

Es lässt sich grundlegend festhalten, dass die Erweiterung der EU um Polen 

auch positive Auswirkungen auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

mit der Ukraine nach sich zog.106 Neben negativen Folgen überwiegen die 

positiven insofern, als sich der Handlungsrahmen für grenzüberschreitende 

Aktivitäten wesentlich erweitert hat und durch Kooperationen neue Dimensi-

onen erschlossen werden, so zum Beispiel der Bildungs- und Kulturbereich 

sowie Umwelt und Raumentwicklung. Auch im Rahmen der bereits 2006 

104 Vgl. European Commission, Evaluation of the position, S. 24.  
105 Beispielhaft European Commission, EU-Ukraine Association Agenda Priorities for Action.  
106 Vgl. Ustich, S. 76; Krok / Smętkowski, Cross-border co-operation of Poland, S. 105 f. 
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durchgeführten EXLINEA-Studie hat sich gezeigt, dass grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit von beiden Ländern als gewinnbringend bezeichnet wird: 

Während für die ukrainische Seite vor allem der Erfahrungsaustausch bezüg-

lich Regionalmanagement und schulischer Ausbildung wichtig ist, profitieren 

auf polnischer Seite besonders Unternehmer.107 Die Rolle der Europäischen 

Union bei der Förderung grenzüberschreitender Kooperation wurde bei der 

Erhebung 2006 als schwach wahrgenommen. Sie ist laut Umfrageergebnissen 

kein “active player influencing the shape and nature of the co-operation at its 

external borders”108, allerdings der wichtigste Akteur in Bezug auf die Bereit-

stellung finanzieller Mittel – daher also in der passiven Rolle von besonderer 

Bedeutung.  

Mit der Einführung eines einheitlichen Finanzierungsrahmens durch das ENPI 

sowie der verstärkten Einbindung der regionalen Akteure in Konsultierungs-

prozesse und Projekte der EU hat sich dieses Bild nachhaltig geändert, sodass 

die Union nunmehr durch ihr breites Angebot den wichtigsten Impulsgeber 

stellt. 

Nichtsdestotrotz sind diese Impulse in ihrer Wirkung nach wie vor begrenzt. 

Der langsame Prozess der administrativ-rechtlichen Anpassung des ukraini-

schen Handlungsrahmens an die Bestimmungen der EU ist weniger ein Zei-

chen für unzureichende Anreize, umso mehr allerdings Ausdruck dafür, dass 

der Erfolg der EU-Politik wesentlich vom Partnerland und seiner Bereitschaft 

für umfassende Reformen abhängt: 

107 Vgl. Scott / Matzeit, S. 63, 67 ff. 
108 Krok / Smętkowski, Cross-border co-operation of Poland, S. 100. 
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“Das Grundproblem der schwachen Ausgestaltung der kommunalen 

Selbstverwaltung und der damit einhergehenden Prinzipien von Subsidiari-

tät und institutioneller Kongruenz ist, dass die Ukraine bisher keine Terri-

torialreform umgesetzt hat, die es ihr ermöglichen würde, einen schlüssigen 

Rechtsrahmen für eine rationale Territorialgliederung (also anders als die 

jetzigen ca. 28.000 Dörfer und 488 Bezirke) zu setzen. Dass eine solche 

Reform kommen muss, ist auch in der Ukraine unstrittig – die Frage ist 

nur, ob eine solche Reform nicht weitergehende Veränderungen in der Fi-

nanzverfassung verlangt und ob eine vorgezogene Reform der Finanzverfas-

sung nicht sogar die Territorialreform erschweren würde, weil sie bestimmte 

ineffiziente Strukturen verfestigt.”109  

Auch das Memorandum of Understanding on Regional Policy Dialogue aus dem Jahr 

2009 hat bis 2011 nicht den erwünschten Erfolg gebracht: Der beschlossene 

Aktionsplan konnte nicht entsprechend den Vereinbarungen umgesetzt wer-

den. Aufgrund fehlender Resonanz und Reformbereitschaft zum Vorantreiben 

nötiger Reformen für eine effektive Regional- und Lokalkooperation wurde 

der Aktionsplan sowie der Dialog im Rahmen des Memorandums vorerst 

ausgesetzt.110 

Zusammenarbeit zwischen polnischen und ukrainischen Vertretern bzw. mit 

Vertretern der EU, ihren Mitgliedsländern, aber auch darüber hinaus finden 

vor allem im Rahmen des EU-Ausschusses der Regionen (AdR) bzw. der 2011 

neu gegründeten Conference of Regional and Local Authorities for the Eastern Part-

nership (CORLEAP) statt. CORLEAP ist mit 18 Vertretern des AdR und 18 

109 Bach et al., S. 5.  
110 Vgl. European Commission, SEC (2011) 646, S. 11. 
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Vertretern der Selbstverwaltungseinheiten der Länder der östlichen Partner-

schaft besetzt, davon drei aus der Ukraine. Abgesehen von der positiven Be-

wertung des Wissensaustauschs wird das fehlende gemeinsame Handeln aber 

weiterhin bemängelt.111 

Die Erfolgsbeispiele der grenzüberschreitenden Kooperation im Fall Polen-

Ukraine zeigen, dass trotz schwieriger Kooperationsgrundlagen dennoch Pro-

jekte zustande kommen und zudem erfolgreich sein können. Inwiefern Poten-

ziale genutzt werden und Qualität gesichert wird, hängt allerdings wesentlich 

vom Willen und der Förderbereitschaft aller beteiligten politischen Ebenen 

ab.112 

Für die Europäische Union muss die Förderung des Bereichs grenzüberschrei-

tende Zusammenarbeit weiterhin eine Priorität bleiben. Damit kann sie einer-

seits den bisherigen Entwicklungsstand der Kooperation sichern und die 

Nachhaltigkeit der einzelnen Projekte sicherstellen, wodurch mittelfristig das 

Potenzial für die von Bach, Szumka und Chornobyl geforderte Territorialre-

form erhalten bleibt. Andererseits hängt von dieser Förderung laut Mrinska 

auch ab, inwiefern die EU-Aspirationen der Ukraine aufrechterhalten bleiben 

oder eine allgemeine Politikumorientierung zugunsten Russlands stattfindet.113

111 Council of Europe, MCL-17 (2011) 10.  
112 Hierzu Böttger, Grenzübergreifende Kooperation, S. 492. 
113 Vgl. Mrinska, S. 93; siehe auch Wolczuk / Wolczuk, S. 80. 
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Stettiner Haff, in: Glaeser, Sekścińska (Hrsg.), Integrated Coastal Zone Ma-

nagement at the Szczecin Lagoon: Exchange of experiences in the region, 

Coastline Reports 6, Rostock 2005, S. 25-33, URL: http://www2.ioer.de/ 

recherche/pdf/2005_czarnecka_coastline_6.pdf (Zugriff: 29.03.2013). 

Dietrich, Helmut, EU-Ostgrenze und Ost-Erweiterung: Grenzregime und Gren-

zerfahrungen, in: Banse, Christian / Stobbe, Holk (Hrsg.), Nationale Grenzen 

in Europa. Wandel der Funktion und Wahrnehmung nationaler Grenzen im 

Zuge der EU-Erweiterung, Frankfurt am Main 2004, S. 251-261. 

Dolny, Kazimierz, Cross-boder Cooperation Programme Poland-Belarus-

Ukraine 2007-2013. Overview over the programme Progress. Präsentation bei 

der Konferenz „The Art of Cooperation“ am 15. November 2012, URL: 

http://pl-by-ua.eu/upload/pl/Overview%20of%20the%20Programme%20Pr 

ogress.pdf (Zugriff: 20.03.2013). 

Durka, Wlodzimierz, Reform der öffentlichen Verwaltung in Polen (Rechts-

stand: 1. Januar 1999), Transodra 19, 1999, S. 53-58, URL: http://www.dpg-

brandenburg.de/nr_19/administration.htm (Zugriff: 20.03.2013). 

Erdle, Steffen, Die Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen der Euro-

päischen Union und den südlichen Mittelmeerstaaten – eine neue Säule der 

europäischen Außenbeziehungen?, in: Europäisches Zentrum für Föderalis-

mus-Forschung Tübingen (Hrsg.), Jahrbuch des Föderalismus Band 9. Födera-

lismus, Subsidiarität und Regionen in Europa, Baden-Baden 2008, S. 536-552. 



307 

Europarat, Europäisches Rahmenübereinkommen über die grenzüberschreiten-

de Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften, SEV-Nr. 106, URL:  

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=

GER&CM=8&NT=106&DF=13/08/2013 (Zugriff: 13.08.2013). 

European Commission, EU-Ukraine Dialogue on Regional Policy: Memorandum 

of Understanding for the Establishment of a Dialogue on Regional Policy and 

Development of Regional Cooperation between the Ministry of Regional 

Development and Construction of Ukraine and the European Commission, 

2009, URL: www.ec.europa.eu/regional_policy/international/pdf/mou_ukrai 

ne_en.pdf (Zugriff: 01.03.2013). 

European Commission, Evaluation of the position of Chernovtsy and Odessa 

regions of Ukraine with respect to economic performance and competitiveness 

and institutional capacity, 2010, URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/ 

cooperate/international/pdf/ukraine_2010_peer_review .pdf [letzter Zugriff: 

20.03.2013]. 

European Commission, Joint Staff Working Paper – Implementation of the Eu-

ropean Neighbourhood Policy in 2010. Country Report Ukraine, SEC (2011) 

646, URL: http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2011/sec_11_646_ 

en.pdf (Zugriff: 25.03.2013). 

European Commission, EU-Ukraine Association Agenda Priorities for Action 

2011-12, Brüssel 2011, URL: http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/2011_12_ 

eu_ukraine_priorities_en.pdf (Zugriff: 20.03.2013]. 



308 

European Commission, Implementation of the European Neighbourhood Policy 

in Ukraine Progress in 2011 and recommendations for action, Joint Staff 

Working Document accompanying the Document Delivering on a new Euro-

pean Neighbourhood Policy, Joint Communication to the European Parlia-

ment, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions, SWD(2012) 124 final, Brüssel 2012, URL: 

http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/progress_report_ukrai

ne_en.pdf (Zugriff: 20.03.2013). 

European Union, Nine programmes for cross-border co-operation adopted for 

new Member States, MEMO/05/22, Pressemeldung vom 26.01.2005, Brüssel 

2005, URL: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-05-22_en.doc (Zu-

griff: 21.03.2013). 

Gosse, Tomasz G., EU Cohesion Policy and the Peripheries of the new Member 

States, in: Gorzelak, Grzegorz / Bachtler, John / Smętkowski, Maciej (Hrsg.), 

Regional Development in Central and Eastern Europe. Development process-

es and policy challenges, Routledge Contemporary Russia and Eastern Euro-

pean Series, London/New York 2010, S. 313-328. 

Illés, Dóra, The former Iron Curtain and the new eastern external border. The 

impact on spatial development, in: Gorzelak, Grzegorz / Bachtler, John / 

Smętkowski, Maciej (Hrsg.), Regional Development in Central and Eastern 

Europe. Development processes and policy challenges, London / New York 

2010, S. 213-238. 



309 

Illés, Iván, The Carpathian (Euro)region, Occasional Papers Nr. 6, Europäi-

sches Zentrum für Föderalismusforschung, Tübingen 1996. 

Indiana University, Law of Ukraine on Local Self-Government in Ukraine [May 

21, 1997]. Übersetzung, Bloomington, URL: http://www.urban.org/PDF/ 

ukr_locgov.pdf (Zugriff: 3.03.2013). 

ISIG Institute of International Sociology of Gorizia, SWOT Analysis and Planning for 

Cross-Border Co-operation in Central European Countries, prepared for the 

Council of Europe, Gorizia 2009, S. 200, URL: http://www.coe.int/t/ 

dgap/localdemocracy/areas_of_work/transfrontier_cooperation/SWOT_Cen

tral_Europe_Final.pdf (Zugriff: 10.03.2013). 

Iwánski, Tadeusz / Żochowski, Piotr, Under the veneer of decentralisation. 

Ukraine’s modernisation efforts stall due to lack of local government reform, 

OSW Commentary 102, Warschau 2013, URL: http://www.osw.waw.pl/ 

sites/default/files/commentary_102.pdf (Zugriff: 13.03.2013).  

Kokhan, Halyna, Euroregionen mit ukrainisch-polnischer Beteiligung, in: For-

schungsstelle Osteuropa, Ukraine-Analysen 25, Bremen 2007, S. 13-14. URL: 

http://www.laender-analysen.de/ukraine/pdf/UkraineAnalysen25.pdf (Zu-

griff: 06.03.2013). 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Größeres Europa - Nachbarschaft: 

Ein neuer Rahmen für die Beziehungen der EU zu ihren östlichen und südli-

chen Nachbarn, Kommunikation der Kommission an den Rat und das Euro-

päische Parlament, KOM (2003) 104 final, Brüssel, URL: http://eur-



310 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0104:FIN:DE:PDF 

(Zugriff: 01.03.2013). 

Krok, Katarzyna / Smętkowski, Maciej, Cross-border co-operation of Poland after 

EU enlargement: focus on the eastern border, Warschau 2006. 

Krok, Katarzyna / Smętkowski, Maciej, Local and Regional Cross-Border Cooper-

ation between Poland and Ukraine, in: James Wesley Scott, EU Enlargement, 

Region Building And Shifting Borders of Inclusion and Exclusion, Aldershot 

2006, S. 177-192. 

Marczuk, Stanislaw / Palka, Joanna, Cross-border Co-operation within the Car-

pathian Euroregion, in: Borland, John / Day, Graham / Sowa, Kazimierz Z. 

(Hrsg.), Political Borders and Cross-border Identities at the Boundaries of 

Europe, Rzeszów/Bangor 2002, S. 93-101. 

Martinez, Oskar, The dynamics of border interaction. New approaches to bor-

der analysis, in: Schofield, Clive H. (Hrsg.), Global Boundaries, World Bound-

aries Bd. 1, London / New York 1994, S.1-15. 

Melnyk, Alla, Institutional Aspects of Ukraine and Poland’s Transboder Coop-

eration: Results and Problems, in: Kitowski, Jerzy (Hrsg.), Regional Transbor-

der Co-Operation in Countries of Central and Eastern Europe – A Balance of 

Achievements, Geopolitical Studies Nr. 14, Warschau 2006, S. 117-128. 

Morgner, Matthias, Die regionale und lokale Selbstverwaltung der Ukraine, in: 

Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, Ukraine-Analysen 59, 



311 

Bremen 2009, S. 2-6, URL: http://www.laender-analysen.de/ukraine/pdf/Ukr 

aineAnalysen59.pdf  (Zugriff: 06.03.2013).  

Morgner, Matthias, Reformbedarf. Kommunale Selbstverwaltung in der Ukraine, 

in: Sapper, Manfred / Weichsel, Volker (Hrsg.), Die Ukraine im Wandel. Stabi-

le Instabilität und in einem Zwischenland, Schriftenreihe der Bundeszentrale 

für politische Bildung Band 1061, Bonn 2010, S. 163-174. 

Mrinska, Olga, Local and Regional Cross-Border Cooperation between Poland 

and Ukraine, in: Scott, James W., EU Enlargement, Region Building And 

Shifting Borders of Inclusion and Exclusion, Aldershot 2006, S. 81-94. 

N.N., Polish-Ukrainian cross-border co-operation strategy for years 2007-

2015, ohne Jahr, URL:  http://www.ekosphera.org/en/Download-document/ 

60-Polish-Ukrainian-cross-border-cooperation-Strategy-for-years-2007-2015.ht 

ml (Zugriff: 15.03.2013). 

Perkmann, Markus, Euroregions: Institutional Entrepreneurship in the Europe-

an Union, in: Perkmann, Markus / Sum, Ngai-Ling, Globalization, Regionali-

zation and Cross-Border Regions, International Political Economy Series, 

Basingstoke 2002, S. 35-51.  

Popescu, Gabriel, Geopolitics of Scale and Cross-Border Cooperation in Eastern 

Europe: The Case of the Romanian-Ukrainian-Moldovan Borderlands, in: 

Scott, James W. (2006): EU Enlargement, Region Building And Shifting Bor-

ders of Inclusion and Exclusion, Aldershot 2006, S. 177-192. 

 



312 

Pysarenko, Svitlana / Pysarenko, Kataryna, Innovation-Oriented Development of 

the Ukrainian-Polish Transborder Collaboration, in: Kitowski, Jerzy (Hrsg.), 

Regional Transborder Co-Operation in Countries of Central and Eastern Eu-

rope – A Balance of Achievements, Geopolitical Studies Nr. 14, Warschau 

2006, S. 109-116. 

Rabenschlag, Kai, Die EU-Osterweiterung und die Folgen für grenzübergreifen-

de Interaktionen in Mittel- und Osteuropa, in: Europa – Macht – Frieden? Zur 

Politik der “Zivilmacht Europa”, Baden-Baden 2003, S. 192-212;  

Ramanovska, Oleksandra, Contrasting the administrative-territorial reforms in 

Poland and Ukraine: why similar countries chose different decentralization 

paths, Budapest 2012, URL: http://www.etd.ceu.hu/2012/romanovska_olek 

sandra.pdf (Zugriff: 5.03.2013). 

Region Lubuskie, Internationale Zusammenarbeit, 2013. URL: http://lubuskie. 

pl/lang/de/region-2/internationale-zusammenarbeit/ (Zugriff: 23. 03.2013). 

Schielberg, Silke, Grenzen regionaler Kooperation an der EU-Außengrenze. Die 

Beziehungen der russischen Region Kaliningrad zu ihren polnischen und litau-

ischen Nachbarn, Kieler Schriften zur Friedenswissenschaft Band 16, Berlin 

2010. 

Scott, James W., The European Union, the emerging ‘Neighbourhood’ and 

geopolitics of inclusion and exclusion, in: Gorzelak, Grzegorz / Bachtler, John 

/ Smętkowski, Maciej (Hrsg.), Regional Development in Central and Eastern 

Europe. Development processes and policy challenges, Routledge Contempo-



313 

rary Russia and Eastern European Series, London/New York 2010, S. 188-

212. 

Scott, James / Matzeit, Silke (Hrsg.), EXLINEA “Lines of Exclusion as Arenas 

of Co-operation: Reconfiguring the External Boundaries of Europe – Policies, 

Practices, Perceptions”, Final Project Report 2006, URL: http://www. 

exlinea.comparative-research.net/fileadmin/user_upload/reports_and_public 

ations/exlinea%20final%20report.pdf (Zugriff: 13.03.2013). 

Senghaas, Dieter, Zum irdischen Frieden. Erkenntnisse und Vermutungen, 

Frankfurt am Main 2004. 

Stoklosa, Katarzyna, Laboratorien der Einigung. Grenzregionen am EU-East-

End, Osteuropa Jg. 54(5-6), Bremen 2004, S. 496. 

Studennikov, Igor, Regional Policy in Ukraine and Cross-Border Cooperation 

with the EU Countries: legal framework and practice, in: Devetak, Silvo / 

Sirbu, Olesea (Hrsg.), Cross-Border Cooperation as a Tool of Spatial Integra-

tion and Cooperation between EU and Eastern Partner Countries, Maribor 

2012, S. 153-162, URL: http://www.project-bridge.eu/datoteke/Publications 

/EU%20CROSS-BORDER%20COOPERATION.pdf (Zugriff:13.03.2013). 

Trans Kultura Foundation, Lublin Facing East, 2011, URL: http://eastbook.eu/ 

wp-content/uploads/2012/12/LublinFacingEast.pdf (Zugriff: 21.03.2013). 

United Nations Environment Programme (Interim Secreteriat of the Carpathian 

Convention), Strategic Action Plan fort he Carpathian Area, Third Meeting of 

the Conference of the Parties to the Framework Convention on the Protection 



314 

and Sustainable Development of the Carpathians, UNEP/CC/COP3/DOC9, 

URL: http://www.carpathianconvention.org/tl_files/carpathiancon/Downloa 

ds/03%20Meetings%20and%20Events/Working%20Groups/Spatial%20Plan

ning/33.1.3.2.2%20Strategic%20Action%20PlanBrussels.pdf (Zugriff: 31.03. 

2013). 

Ustich, Serghey, Analysis and Conclusions for the Ukraine-EU Borders, in: 

Rybkova, Eva / Krauthammer, Ky/ / Boissevain, Josh (Hrsg.), Ex Borea Lux? 

Learning from the Finnish and Norwegian Cross-Border Cooperation Experi-

ence on heir Eastern Borders, Prag 2012, S. 74-81, URL: http://exboreal 

ux.isd-network.org/wp-content/uploads/2012/11/EXBOREALUX2012.pdf 

(Zugriff:13.03.2013). 

Verfassung der Republik Polen, verabschiedet von der Nationalversammlung 

am 2. April. 1997, URL: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/niemiecki/ 

kon1.htm (Zugriff: 20.03.2013). 

Verfassung der Ukraine, verabschiedet von der Werchowna Rada am 28.06.1996, 

URL: http://www.president.gov.ua/en/content/constitution.html (Zugriff: 

29.03.2013).  

Wassenberg, Birte, Die Kleine Nachbarschaftspolitik. Euroregionen zwischen 

Ost und West, in: Wassenberg, Birte / Beck, Joachim (Hrsg.), Living and Rese-

arching Cross-Border Cooperation Volume 3: The European Dimension. 

Contributions from the research programme on cross-border cooperation of 

the University Strasbourg and the Euro-Institute, Stuttgart 2011, S. 87-88. 



315 

Wolczuk, Kataryna / Wolczuk, Roman, Poland’s relations with Ukraine: A chal-

lenging ‘strategic partnership’, in: Smith, Julie/ Jenkins, Charles (Hrsg.), 

Through the Paper Curtain. Insiders and Outsiders in the New Europe, Chat-

ham House Papers, London 2003, S. 77-93. 

Zasadko, Valentyna, Activation of Cross-Border Cooperation in Ukraine in 

Context of European Neighbourhood Policy, ISP Policy Papers 5, Warschau 

2008, URL: www.isp.org.pl/files/5424392210124591001236869480.pdf (Zu-

griff: 01.03.2013). 


	titelei_europa_A5+
	Band A5 final.pdf
	Theoretischer Teil
	Der Begriff „grenzüberschreitende Zusammenarbeit“ und seine Anwendung am Beispiel der Zusammenarbeit zwischen der Region Südwestfinnland und dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern
	Madrider Rahmenübereinkommen und EVTZ-VO im Prozess zunehmender inhaltlicher Annäherung
	Council of Europe, Protocol No. 3 to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities concerning Euroregional Co-operation Groupings (ECGs), SEV Nr. 206, Utrecht 18.11.2009, URL: http://conve...

	Kontinuität zwischen INTERREG und Europäischer territorialer Zusammenarbeit: „INTERREG IV“?
	Fallbeispiele
	Die EUREGIO – Vorbild Grenzüberschreitender Zusammenarbeit?
	Neue Mobilität an der Grenze? –Grenzüberschreitende Arbeitsmarktkooperationen im sächsisch-polnischen Grenzraum
	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im deutsch-polnischen (Inter-) Nationalpark „Unteres Odertal“: Ein Projekt mit Vorbildfunktion?
	In einer Pressemitteilung des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg vom April 2013 heißt es, dass die Naturlandschaften die Lebensqualität in ländlichen Räumen stärken. Die insgesamt 15 Naturlandschaften in B...
	„zur Verbesserung der regionalen Wertschöpfung und zur Erhö-hung der Lebensqualität bei: Sie befinden sich überwiegend in den wirtschaftlich strukturschwachen und ländlichen Regionen und verfolgen Naturschutz, nachhaltige Entwicklung und Erholungs-vor...
	Die Einnahmen im touristischen Bereich stiegen so zum Beispiel im Landkreis Uckermark von rund 60 Millionen Euro im Jahr 1998 auf 117 Millionen Euro 2008 – das bedeutet einen Zuwachs von 97 Prozent in nur 10 Jahren, zu dem zusätzlich Einnahmen aus dem...
	In einem Arbeitsdokument der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2002 wird jedoch formuliert, dass die Weiterführung traditioneller Bewirtschaf-tungssysteme innerhalb des Netzwerkes von NATURA-2000-Gebieten, dem auch der Internationalpark Unteres Ode...
	Grenzüberschreitende Kooperation an den Außengrenzen der EU: Herausforderungen für die Zusammenarbeit entlang der polnisch-ukrainischen Grenze
	Gliederung
	1. Zusammenarbeit entlang von Grenzen im Allgemeinen
	2. Aktivwerden der EU im Bereich grenzüberschreitender Zusammenarbeit
	3. Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit durch das Europäische Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument (ENPI)
	1. Polen
	2. Ukraine
	3. Synthese der Rechtsgrundlagen
	An den bisherigen Bemühungen ist die Fokussierung auf den sozioökonomischen Nutzen grenzüberschreitender Zusammenarbeit zu bemängeln. Auch in der Erklärung des Memorandums fehlt die klare vieldimensionale Darstellung des Zugewinns durch Grenzkooperati...
	1. Praxisbeispiel: Die Euroregionen
	2. Ergebnisse und Lösungsansätze für die Praxis grenzüberschreitender Zusammenarbeit



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


